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Kircheföteuerrichtlinien 1992 

Die durch das Nordelbische Kirchenamt beschlossenen Richt
linien, Erläuterungen und Hinweise zum Kirchensteuerrecht 
(Kirchensteuerrichtlinien 1992) werden nachstehend veröf
fentlicht. 

Nordelbisches Kirchenamt 

Im Auftrage 

K u s c h e  

Az.: 7002 - S 1/S II 

Richtlinien, Erläuterungen und Hinweise 
zum Kirchensteuerrecht 

(Kirchensteuerrichtlinien 1992) 

Das Nordelbische Kirchenamt hat nach Artikel 102 Absatz 3 
der Verfassung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche vom 12. 

Juni 1976, zuletzt geiindert durch das KirchengeseV vom 21. 
November 199() (CVOB!. S. 3J 3), die nachstehenden Richtli
nien, Erläuterungen und Hinweise zum Kirchensteuerrecht 
(Kirchensteuerrichtlinien 1992) beschlossen. Sie treten am 
3. Februar 1992 in Kraft; gleichzeitig treten die Kirchensteuer
richtlinien 1980 außer Kraft.

Einführung 

Die Kirchensteuerrichtlinien 1992 passen die Kirchensteuer
richtlinien 1980 der zwischenzeitlichen Rechtsentwicklung 
durch Gesetzgebung und Rechtsprechung an. Sie ergänzen 
und erläutern auf der Grundlage des Verfassungsrechts in 
Staat und Kirche vor allem Kirchensteuerordnung und Kir
chensteuerbeschluß und sollen eine einheitliche Handhabung 
des geltenden Kirchensteuerrechts im Bereich der NEK sicher
stellen. Sie enthalten Regelungen und Hinweise allgemeiner 
Art, welche die Anwednung des geltenden Rechts durch die 
zuständigen kirchlichen Stellen erleichtern sollen. Ferner sind 
im Anhang die in der Inhaltsübersicht angegebenen staatli
chen Erlasse abgedruckt. 
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I. 
Rechtsquellen 

A. Bundesrecht

a) Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vorn
23.5.1949 (BGBL I S. 1, zuletzt geändert durch Gesetz
vorn 6.12.1990 (BGBL I S. 1354)

b) Abgabenordnung (AO 1977) vom 16.3.1976 (BGBL I S.
613), zuletzt geändert am 17.12.1990 (BGBl. I S. 2847)

c) Einkommensteuergesetz, zuletzt geändert durch das
Gesetz vom 13.12.1990 (BGBl. I S. 2775)

d) Lohnsteuerrichtlinien, zuletzt geändert am 3.10.1989
(Bundesanzeiger 1989 Nr. 198 a)

e) Verwaltungsgerichtsordnung vom 21.1.1960 (BGBI. l S.
17), zuletzt geändert am 19.3.1991 (BGBL I S. 686)
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B. Staatliches Recht für den Bereich der Freien und Hanse
stadt Hamburg

a) Kirchensteuergesetz vom 15.10.1973 (HmbGVBI. S.
431 /BStBI. 1974 I S. 342), zuletzt geändert am 21.1.1991
(HmbGVBI. Nr. 3, S. 21/GVOBI. NEK S. 109)

b) Gesetz über die Verleihung der Rechte einer Körper
schaft des öffentlichen Rechts an Religionsgesellschaf
ten und Weltanschauungsvereinigungen vom
15.10.1973 (HmbGVBI. S. 434/KGVOBI. S. 292)

c) Gesetz über den Austritt aus Religionsgesellschaften
des öffentlichen Rechts vom 5.3.1962 (HmbGVBI. S.
65/KGVOBI. S. 43) i.d.F. des Änderungsgesetzes vom
14.11.1977 (HmbGVBI. 5. 357 /GVOBI. NEK 1978 S. 41)

d) Verordnung über die Verwaltung von Kirchensteuern
durch staatliche Behörden in der Freien und Hansestadt
Hamburg vom 14.12.1976 (HmbGVBl. S. 254/GVOBI.
NEK 1977 S. 67)

e) Verordnung über den Kirchensteuerabzug vom Ar
beitslohn bei Arbeitnehmern, die in Hamburg weder
Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt haben (Lohn
abzugsverordnung) vom 18.12.1973 (HmbGVBI. S.
534/KGVOBI. 1974 S. 31)

f) Verordnung über die Religionsgesellschaften und
Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen
Rechts in Hamburg vom 23.1.1979 (HmbGVBl. S. 37)

g) Verordnung über die Erstreckung des Rechts zur Er he
bung von Kirchensteuern auf Religionsgesellschaften
vom 14.12.1975 (HambGVBl. S. 303), zuletzt geändert
am 12.4.1988 (HmbGVBl. S. 41)

h) Erlaß der Fin.-Behörde HH vom 17.9.1981 -51 -S 2440
- 12/79 -, betr. Kirchgeld in glaubensverschiedenen
Ehen - Anhang 1

i) Erlaß der Fin.-Behörde HH vom 8.7.1986-51-S 2442-
1/85 -, betr. Kinderkomponente beim Kirchgeld in
glaubensverschiedenen Ehen -Anhang 2

j) Erlaß der Fin.-Behörde HH vom 26.1.1988 -51 -S 2447
- 1 /88 -, betr. Kirchensteuerfestsetzung in Fällen von
konfessionsverschiedenen Ehen, in denen die Reli
gionsgesellschaft eines Ehegatten die Verwaltung der
Kirchensteuer nicht auf die Finanzbehörden übertragen
hat - Anhang 3

k) Erlaß der Fin.-Behörde HH vom 31.3.1978 -52 - S 2440
-13/76-, betr. Zwölftelung der Kirchensteuer bei Kir
chenaustritt -Anhang 4

1) Erlaß derFin.-Behörde HH vom 16.12.1955-54-S2270
- 73 -, betr. Veranlagung und Erhebung der Kirchen
steuer bei Wechsel des \Nohnsitzes Anhang 5

mJ Verfügung der OH) HH vom 3.11 1954 -S 2270 - 34 -
St 23 -, betr. Kirchensteuerpflicht bei ausländischen 
Staatsan,c;chörigc'n - Anhang 6 

C. Staatliches Recht für den Bereich des Landes Schleswig
Holstein

1. Staat und Kirche

Vertrag zwischen dem Land Schleswig-Holstein und den
c\·angclisclwn Landeskirchen in Schle,wig-Holstein vorn
23.cl. 1957 nebst Zföatzvcrcinbanrng vom 23.4. 19;:;7
(GVOBI. Schl.-H. S. 73/KGVOBL S. 31 l

2. Staatliches Recht

al Gesetz über die Erhebung \·on Kirchensteuern im lan
de Schl.-H. vorn 15.3.1968 (G\'OBI. Schl.-H. 5. 

81 /KGVOB!. S. 66), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16.12.1985 (GVOBI. Schl.-H. S. 435/KGVOBI. 1986 S. 63) 

b) Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsordnung
vom 6.3.1990 (GVOBI. Schl.-H. S. ??6)

c) Gesetz über den Austritt aus Religionsgesellschaften
des öffentlichen Rechts vom 8.12.1977 (GVOBI. Schl.-H.
S. 491 /GVOB!. NEK 1978 S. 95) nebst Ausführungserlaß
des lnnMin des Landes Schl.-H. vom 9.12.1977 -IV 270
c-1020-

d) Landesverordnung zur Durchführung des Gesetzes
über die Erhebung von Kirchensteuern im Lande Schl.
H. vom 3.4.1968 (GVOBI. Schl.-H. S. 100/KGVOBI. S.
68)

e) Erlaß des FinMin des Landes Schl.-H. vom 7.6.1968-S
2440 - 30 VI 32 -, betr. Kirchensteuerpflicht bei Solda
ten, Beamten und Arbeitnehmern im Ausland - An
hang 7-

f) Erlaß des FinMin des Landes Schl.-H. vom 18.9.1979 -
S 2447 - 4 VI 370 a -, betr. getrennte Abführung der
Kirchensteuer nach Konfessionen - Anhang 8 -

g) Erlaß des FinMin des Landes Schl.-H. vom 28.12.1955-
S 2270 - 151 Il/32 -, betr. Kirchensteuererhebung bei
Wohnsitzverlegung von veranlagten Steuerpflichtigen
(BStB!. 1956 II S. 3) -Anhang 9 -

h) Erlaß des FinMin des Landes Schl.-H. vom 12.1.1987 -
VI 370 a - S 2440-25 -, betr. Kirchensteuererhebung in
glaubensverschiedenen Ehen -Anhang 10 -

i) Erlaß des FinMin des Landes Schl.-H. vom 23.5.1956 -
S 2270 - 201 - 11/32 - betr. Kirchensteuerpflicht von
Mitgliedern der Kirche von England -Anhang 11 -

D. Staatliches Recht für den Bereich des Landes Niedersach
sen

a) Gesetz über die Erhebung von Steuern durch Kirchen,
andere Religionsgemeinschaften und Weltanschau
ungsgemeinschaften (Kirchensteuer-Rahmengesetz)
vom 10.2.1972, zuletzt geändert am 10.7.1986 (Nieders.
GVOBI. S. 281)

b) Gesetz über den Austritt aus Religionsgesellschaften
des öffentlichen Rechts in Niedersachsen (Kirchenaus
trittsgesetz) vom 4.3.1973 (Nieders. GVOBI. S.
221 /Kirchl. Amtsbl. Hannover 5. 118), zuletzt geändert
am 20.4.1978 (Nieders. GVOBI. S. 329 /Kirchl. Amtsbl.
Hannover S. 70)

c) Kirchensteuer-DY vom 8.12.1972 (Nieders. GVOBI. S.
492), zuletzt geändert mit der zweiten Kirchensteuer
DV q,m 2.7.1982 (Nieders. GVOBL S. 272)

E. Kirchliches Recht
(nds = gilt nur für den niedersächsischen Teil der NEK)

,1J Vcrfossung der NEK nd1st Eintührungsgcsl't:,, \lll11
12.6.1976, zuletzt geändert am 21.11.1990 (GVOBI. :\EK 
S. 313)

b) Kirclwnsteucrgl'sdz dcr '\Jordelbischcn E\.-Luth. 1---.ir
che (Kirchensteuerordnung) vorn 8.10.1978 (GVOB!.
NEK 5. 409), zuletzt geändert am 21.11.1990 (GVOBl.
NEK I CJLJI S. S,)

c) Kirchengesetz über Art und Höhe der Kirchensteuern
(Kirchensteuerbeschluß), zuletzt gerindert am
21.11.F/90 (C\OBL NEK 1991 S. ::;,)

d) Kirchengesetz über die finanzwrteilung in der .'\EK
(Finanzgesetz) rnm 17.1.1985 (GVOBl. NEK 5. 73)
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e J Kirchengesetz der EKDüber die Kirchenmitgliedschaft, 
L'Lis kirchliche 'vfeldewesen und den Schutz dt·r Daten 
der Kirclwnmi tgliL·Lkr (KirchL'l\1-;L'�L·tz überd ic KirchL·n
mitglied::;ch,1 ft) \Otn ltl.l ll'l1h (CVOBl. NLK 1'118 S. 
107) 

fl Kirchengeset7 uber die Zustimmung zum Kirchenge
setz der EKD über die Kirchenmitgliedschaft, das kirch
liche l\ft>ldewesen und den Schutz der Daten der Kir
clwnmitgliL·d,·r 1·0111 18.2.l'C," i.d.F. dL·r 13c·Lrnntma
chung mm 2-1-2. l CJWJ (CVC>BI. \: EK S. 61) 

g) Kirchengesetz der Konföderation der Ev. Kirchen in
:\'iedersach�en über die Erhebung von Kirchensteuern
in den eY. Landeskirchen (gemeinsame KiStO) vom
1-!.7.1972 (Kirchl. Arntsbl. Hannover S. 107 /BStBI. 1974
1 S. 3'11) - nd, -

h) Kirchgeklordnung der L'V L1ndcskirchen I lanno1·L·rs
mm 19.12.197-1 (Kirchl. Amtsbl. Hannover 1915 S. 42),
zuletzt geändert am 19.7.198-1 (Kirchl. Amtsbl. Hanno
ver S. 157) - nds -

i) Rechtsverordnung über Aufteilung und V erwendung
der Kirclwnll ,hnskuerder ,\ng,·hilfigen lfor per" malen
SeeborgebL'rL·ichL·1om l-1.l ]'11-ih(CVOBI. I\EK S. l1)

j) Auswertungs1·erordnung vom 5.12.1978 (GVOBL '\!EK
1979 S. 1)

k) Richtlinien zur Verrechnung der Kirchenlohnsteueran
teile zwischen den Gliedkirchen der EKD vom
24./2:i. l O I c1;=; (Amtsbl. EKD I LJ1ö S. 1) i.d.F. der.\ ndc
rungsrichtlmien vom l. l l. l 'lhh i;\mtsbl. EKD 19,% S.
485)

1) Rechtsverordnung über das Kirchenbuch- und .\lelde
wesen sm1·ie zur Kirchenmitgliedschaft (K.\!K.\!VO)
1·om 17.2.19f;9 (GVOBl. NEK S. G2)

m) Verordnung /Um Kirchcni:;csd/ über die Kirchcnmit
glicdsd1,Üt 1·, ,m 21.6.198:i (C\ OBI. NEK S. 2=;21

II. 

Grundsätzliche Entscheidungen des BVerfG zur 
verfassungsrechtlichen Stellung von Staat und Kirche im 

Hinblick auf die Garantie eines geordneten Besteuerungs
verfahrens 

Das Bundesverfassungsgericht hat in zahlreichen Entschei
dungen zu den I eriassungsrechtlichen Grundlagen des kirch
lichen Besteuerun,gs\·erfahrens Stellung genommen; einigen 
dieser Entscheidungen zufolge gilt danach u.a. folgendes: 

Art 140 c;c; in Verbindung mit .\rt. l 37 Ab,. h WRV 
n·rlciht den Rcligion,gec.cll,ch,1 rtL'n, die KiirpL'rschaftcn 
des öffontlichen Rechts sind, das Recht der Steuer er he bung 
aufgrund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der 
landesrechtlichen Bestimmungen. Dieses Recht schließt 
die Verpflichtung des Staates ein, die Voraussetzungen für 
die Steuererhebung durch Erlaß von Landesgesetzen zu 
schaffen und dabei die Möglichkeit einer zwangsweisen 
Beitreibung vorzusehen." 
(BVerfGE J 9,206 ((217)) und 73,388 ((398, 399)) ). 

2. ,,Die Kirchensteuererhebung gehört zu den gemeinsamen
Angelegenheiten von Staat und Kirche, weil der Staat den
Religionsgesellschaften zur Beitreibung den Verwaltungs
zwang zur Verfügung stellt. Für die Kirchensteuer ist die
stac1tliche Normierung konstih1tiv."
(BVerfGE 19,206 ((398, 399)) ),

3. ,,Nach Art. 137 Abs. 6 WRV in Verbindung mit Art. 137 Abs,
5 WRV behalten die Kirchen und Religionsgesellschaften,
die bereits Träger des Besteuerungsrechts waren, dieses
Recht weiterhin. Diese Vorschrift sollte nach der Entste-

hungsgeschichte das Recht, Kirchensteuern zu erheben, 
,rngbichts gewisser kirchenfcindlichL·r fü·strebungen \·er
fcissungsrL·chtlich sil·lwrn, nicht aber d,b übernDm1m_'nL' 
Recht 1·011 t·iner neu /U erlasst·nden l,rndesrechtlichen Re
gelung abhängig machen." 
(B\'erfGE 19,253 ((2'i1ll ). 

4. ,,Der Landesgesetzgeber kann sich bei der ihm danach
obliegenden Regel um.; des Kirchensteuerrechts auf die all
gt•mcinc Ermächtigung ,ur Erhebung 1 ,in KirchenslcuL'lll
- untL'r bestimmten Cenchmigung�1orbehalten - bL'
schränken und die Einzelregelung des formellen und ma
teriellen Kirchensteuerrechts den steuerberechtigten Reli
gionsgesellschaften innerhalb der Schranke des für alle
geltenden Gesetzes überlassen. Er kann die Kichensteuer
L·rlwbung abL·r auch n:1lwr gesdz.lich \Llrformen und rL'
gc'!n."
(ll\ertGE 73,388 ((3l/9JJ ).

5. ,, Die Kirchensteuer kann sich hinsichtlich des Steuersatzes
an die Staatsssteuern in Form von Zuschlägen anschließen
oder auf einem anderen System, wie z.B. der Festsetzung
nach EinlwitssiHzen oder Einschätzung. bt·ruhL'n."
(Ll\erfCE 19, 2tl6 ((2:;hl); 73,388 ((399)1 1

6. ,,ln jedem Falle müssen sich die staatlichen Kirchensteuer
gesetze und Kirchensteuerordnungen im Rahmen der \·er
iassungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes halten."
(B\-erfGE 19,206 ((236, 237)) ).

„ DiL' Ddugnis zur r rhcbung von KiffhcnsteUL'rn ist cm
l'Llm Staat abgeleitdL'' und in den 1H•ltliclwn Bereich hm
eimdrkcndcs Hoheitsrecht (BVerfGL 18, 392 ((396)); l CJ,
206 ((218)); 19,248 ((2'i] ff))).
Sie kann von den Kirchen nicht anders, als wenn der Staat
sie selbst ausübenwürde, nur in Einklang mit der grund
gesetzlichen Ordnung, vor allem mit den Grundrechten,
in .\nspruch gen()mrncn werden."
(B\-L'rtGE 3ll, 422)

7. ,,All dies ist ... entschieden, entschieden im Blick auf die
durch das Grundgesetz geschaffene Rechtslage, entschie
den in bezug auf die Stellung von Staat und Kirche, wie sie
nm der Verfassung anerkannt wird und auch für den
landcsgesetzgcbcr rnat�gd1end ist i I g 1. BVL·rfGE 19, 21111
((21 h tfll; 2:;3 ((2'i�II ff l Die darin gegebL·m· Begründung
des Bundesverfassungsgerichts legt allein die Anforderun
gen fest, die das GG und die in dieses inkorporierten
Kirchensteuerbestimmungen der Weimarer Verfassung an
den Landesgesetzgeber stellen; sie umreißt dessen verias
,;ung,;rechtlichL· [)o,;itilln im Blick auf die staatliche Betug
ni, /Ur Regelung der KirchL·nsteuer und 111<Kht gleichzci tig
den ZusamrnL'nh,1ns mit der Gara.ntie der Eigcnsfändig
keit der Kirche deutlich."
lBVerfGE 73,388 ((399, 400)) ).

8. ,, Die verfassungsmäßige Verpflichtung des Staates be
gründet zugleich die Pflicht, in Rechtsetzung und Vollzug
die Möglichkeit geordneter Verwaltung der Kirchensteuer
sicherzustellen; denn nur unter dieser Voraussetzung kann
die Gewährleistung des Art. 137 Abs. 6 WRV ihre Wirkung
voll entfalten. Soweit diese verfassungsrechtliche Ver
pflichtung es notwendig macht, kann sie zu einer Ein
schränkung der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit führen,
dies freilich nur, wenn die Beschränkung und ihre Ausvvir
kungen auf den Vollzug der Besteuerung in angemesse
nem Verhältnis zueinander stehen."
(BVerfGE 44, 37 ((57)) l.

9, ,,Die auf gesetzlicher Grundlage beruhende Verpflichtung 
der Arbeitgeber, für ihre Arbeitnehmer die Kirchenlohn
steuer einzubehalten und abzuführen, verletzt keine 
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Grundrechte der Arbeitgeber. Die Kirchensteuerverwal
tung durch staatliche Finanzämter steht in Einklang mit 
der nach Art. 140 GG i.V.m. Art. 137 Abs. 6 WRV zulässigen 
Abhängigkeit der Kirchensteuer von der staatlichen Ein
kommensteuer (vgl. BVerfGE 20, 43) . ... Soweit der Staat 
bei der Erfüllung dieser Förderungsmaßnahme private 
Arbeitgeber heranzieht und diese als Beauftragte des Steu
erfiskus tätig werden läßt (BVerfGE 19, 226 ((240)); Marre 
Hdb StaatskirchR II, 39 ff), handelt es sich um die zulässige 
Indienstnahme Privater für öffentliche Aufgaben." 
(BVerfGE 44, 103). 

10. ,,Die gesetzlich vorgesehene Eintragung der Religionszu
gehörigkeit auf der Lohnsteuerkarte steht mit dem Grund
gesetz in Einklang . ... Da ... die Zugehörigkeit zu einer
bestimmten Religionsgemeinschaft das maßgebliche Be
steuerungsmerkmal darstellt, wird die Eintragung dieses
Merkmals auf der Lohnsteuerkarte und die insoweit erfol
gende Offenbarung der Zugehörigkeit durch die Garantie
einer geordneten Besteuerung mit umfaßt."
(BVerfGE 49,375).

III. 
Kirchensteuerpflicht 

1. Allgemeines

(1) Kirchensteuerpflichtig sind nach § 3 Abs. 1 KiStO alle
Kirchenmitglieder der NEK. Wer Kirchenmitglied der NEK ist, 
richtet sich nach deren innerkirchlichem Recht, soweit dabei 
die Grenzen des für alle geltenden Gesetzes eingehalten wer
den, also insbesondere die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
des Einzelnen respektiert wird (BVerfGE 30,415,422; BStBl. II 
1978, 273). Das Kirchenmitgliedschaftsrecht gehört also zu den 
eigenen Angelegenheiten der Kirchen. 

(2) Voraussetzung für die Kirchenmitgliedschaft zur NEK
sind Taufe, evangelische Bekenntniszugehörigkeit und Wohn
sitz innerhalb der NEK. Maßgebend dafür sind folgende Be
stimmungen: 

a) Art. 5, 1 der Verfassung der NEK:
„Glied der NEK ist jeder getaufte evangelische Christ, der
in ihrem Gebiet seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf
enthalt hat, es sei denn, daß er einer anderen evangelischen
Kirche oder Religionsgemeinschaft angehört."

b) Das Kirchengesetz der EKD über die Kirchenmitglied
schaft, das kirchliche Meldewesen und den Schutz der
Daten (Kirchenmitgliedschaftsgesetz) vom 10.11.1976, das
aufgrund des Zustimmungsgesetzes der NEK vom
18.2.1978 i.d.F. der Bekanntmachung vom 24.2.1989
(GVOBL NEK S.61) auch für den Bereich der NEK gilt;§ 1
Abs. 1 des Kirchenmitgliedschaftsgesetzes hat folgenden
Wortlaut:

„Innerhalb der EKD sind Kirchenmitglieder die getauften
evangelischen Christen, die ihren Wohnsitz oder gewöhn
lichen Aufenthalt im Bereich einer Gliedkirche der EKD
haben, es sei denn, daß sie einer anderen evangelischen
Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören."

Das Bundesverfassungsgericht hat am 31.3.1971 - 1 BvR
744/67 - (BVerfGE 30,415) entschieden, daß die Anknüp
fung der Kirchensteuerpflicht an innerkirchliche Regelun
gen, die die Kirchenmitgliedschaft von Taufe, Bekenntnis
zugehörigkeit und Wohnsitz anhängig machen, verfas
sungsrechtlich unbedenklich ist.

(3) Kirchensteuerpflichtig können nur natürliche Personen
sein; juristische Personen dürfen grundsätzlich nicht zur Kir
chensteuer herangezogen werden (BVerfGE 19,223). 

(4) Durch die auf Wunsch der Eltern erfolgte Taufe im Kin
desalter wird jemand freiwillig Mitglied einer Gliedkirche der 

EKD (BVerfG vom 31.3.1971 - BvR 744/67 -, NJW 1971, 931). 
Für ihn gilt somit die Bestimmung des§ 8 Abs. 1 KMG, wonach 
sich bei einem Wohnsitzwechsel in den Bereich einer anderen 
Gliedkirche die Kirchenmitgliedschaft in der neuen Cliedkir
che der EKD fortsetzt. 

Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang noch darauf, daß 
jemand, der konfirmiert worden ist, dadurch - im religions
mündigen Alter-seine mitgliedschaftliche Bindung zum Aus
druck gebracht hat (VG Berlin mm 28.2.1986 - VG 10 A 
328.85-). 

(5) Wer als evangelischer Christ in den Bereich der NEK
zuzieht, wird grundsätzlich deren Mitglied. Das folgt aus den 
§§ 8 und 9 des KMG: Eine bisherige evangelische Kirchenmit
gliedschaft in einer anderen Gliedkirche der EKD setzt sich bei
einem Wohnsitzwechsel in den Bereich der NEK hinein dort
nach§ 8 KMG fort, es sei denn, es erfolgt innerhalb eines Jahres
nach Zuzug Anschluß an eine andere im Bereich der NEK
bestehende evangelische Kirche oder Religionsgemeinschaft
(Territorialprinzip).

Ferner erwerben zuziehende Evangelische, die keiner Glied
kirche der EKD angehören, die Kirchenmitgliedschaft der NEK 
nach§ 9 KMG z.B. dann, wenn sie bisher Mitglied einer evan
gelischen Kirche im Ausland waren und sich gegenüber den 
staatlichen Meldebehörden im Bereich der NEK bei ihrem 
Zuzug als evangelisch bezeichnet haben; auch hier gilt wie bei 
einem Zuzug aus einer EKD-Mitgliedschaftskirche eine ent
sprechende Ein-Jahresfrist. Hinsichtlich der finnischen Staats
angehörigen vgl. Abschnitt III Ziff. 1 Abs. 10c. 

Die Bekenntnisangaben eines Ausländers gegenüber den 
staatlichen Meldebehörden und die daraus folgenden Konse
quenzen hinsichtlich der Kirchensteuerpflicht genügt den ver
fassungsrechtlichen Erfordernissen (vgl. Abschnitt III Ziff. 1 
Abs. 10 b). 

(6) Mitglieder der NEK sind somit grundsätzlich alle „Evan
gelischen" mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in
nerhalb deren territorialen Grenzen. Das Wort „evangelisch" 
ist die Bezeichnung der Kirchen der Reformation; die EKD, 
deren Gliedkirche die NEK ist, ist nach ihrem Selbstverständ
nis ein Bund lutherischer, reformierter und unierter Kirchen 
(Art. 1 EKD-Grundordnung). Die Frage nach der Bekenntnis
zugehörigkeit ist demnach keine Frage der kirchenrechtlichen 
Organisation, sondern allein des Bekenntnisinhalts (BFH vom 
18.11.1977, BStBl. II 1978, 273), also kommt es allein darauf an, 
daß zwischen Kirche des bisherigen Wohnsitzes und NEK 
Bekenntnisverwandtschaft besteht, beide Kirchen also zur 
evangelischen Kirchenfamilie gehören. 

(7) Nicht kirchensteuerpflichtig sind:

Evangelische, die einer anderen evangelischen Kirche oder
Religionsgemeinschaft angehören (Art. 5 Abs. 1 Verfas
sung der NEK),

zuziehende Evangelische, die sich einer anderen evangeli
schen Kirche im Bereich der NEK anschließen und dies
innerhalb eines Jahres nach Zuzug der nach kirchlichem
Recht zuständigen Stelle nachweisen (§§ 8 und 9 KMG),

Mitglieder der Dänischen Volkskirche, die sich nur„zeit
weilig" im Bereich der NEK aufhalten, weil sie in dieser
Zeit Mitglieder der Dänischen Volkskirche bleiben(§ 1 des
Erlasses Nr. 300 des Dänischen Kirchenministeriums \'Om
20.5.1987),

Mitglieder der anglikanischen Kirche, die ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt in Schleswig-Holstein oder
Hamburg haben (Erlaß des FinMin des Landes Schleswig
Holstein mm 23.5.1956 - S. 2270 - 201 - II/32 - und
Rundverfügung der OFD Hamburg vorn 3.11.l Y54-S 2270
- 34-St 23 -).
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(8) Durch die Konkordie reformatorischer Kirchen in Euro
pa (Leuenberger Konkordie) vom 16.3.1973 haben die der 
Konkordie zustimmenden lutherischen, reformierten und aus 
ihnen hervorgegangen unierten Kirchen Kirchengemeinschaft 
erklärt. Damit ist evangelische Bekenntnisverwandtschaft ge
geben. Der Leuenberger Konkordie haben folgende Kirchen 
zugestimmt: 

Verzeichnis der zustimmenden Kirchen 

1. Lippische Landeskirche, BRD

2. Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck, BRD

3. Evangelische Landeskirche in Baden, BRD

4. Evangelisch-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland,
BRD

5. Eglise de la Confiession d' Augsbourg d' Alsace et de Lor-
raine

6. Rat der Brüderkirche in der CSSR

7. Evangelische Kirche von Westfalen, BRD

8. Reformierte Slowakische Kirche, CSSR

9. Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (Berlin West)

10. Eglise Evangelique Lutherienne de France

11. Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskir
che), BRD

12. Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder, CSSR

13. Evangelisch-lutherische Landeskirche Schleswig-Hol-
steins, BRD*)

14. Nederlandse Hervormde Kerk

15. Bund evangelisch-reformierter Kirchen Deutschlands

16. Evangelische Kirche in Hessen und Nassau, BRD

17. Den reformerte Synode i Danmark

18. Eglise Reformee de France

19. Eglise Protestantede Belgique

20. Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Neder
land

21. Evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Po-
len

22. Eglise Raformäe d' Alsace et de Lorraine

23. Reformierte Christliche Kirche in Jugoslawien

24. Evangelisch-Reformierte Kirche in Polen

25. Evangelische Kirche H. B. in Österreich

26. Evangelische Kirche im Rheinland, BRD

27. Evangelische Landeskirche in Württemberg, BRD

2:-;. Lnitcd R6fornwd Church in EngLrnd ,rnd Wales

2Y. rglise Rt'forrn;'l' LlL' f:klgique

30. The Presbyterian Church in Ireland

31. Die Evangelische Landeskirche Anhalts, DDR

32. Die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg, DDR

,, Dil' Evangelischl' Kirche dt's Ciirlil/er Kircl1engt'bil'tl'-,,
DDR 

3.J,. Die Evangelische Landeskirche Crt'ifswald, DDR 

3:i. Die Evangelische Kirche der Kirchenprovinz Sachsen, 
DDR 

36. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs,
DDR

3 7. Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens, DDR 

38. Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Thüringen, DDR

39. Evangelical Presbyterian Church of Portugal

40. Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund

41. Evangelische Kirche A.B. in der Sozialistischen Republik
Slowenien (Jugoslawien)

42. Evang-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden

43. Evangelisch-Lutherische Kirche in Oldenburg, BRD

44. Tavola Valdese, Italien

45. Evangelische (Lutherische) Synode deutscher Sprache im
Vereinigten Königreich

46. Litauische Evangelisch-Lutherische Exilkirche

47. Iglesia Evangelica Espaftola, Spanien

48. Evangelische Kirche A.B. in Österreich

49. Evangelisch-Lutherische Kirche in Italien

50. Estnische Evangelisch-lutherische Kirche, UdSSR

51. Evangelisch-Lutherische Kirche in Ungarn

52. Evangelische Kirche A.B. in der sozialistischen Republik
Rumänien

53. Remonstrantse Broedershap in Holland

54. Evangelisch-lutherische Landeskirche in Braunschweig,
BRD

55. Evangelisch-lutherische Kirche im Hamburgischen Staate,
BRD*)

56. Evangelisch-lutherische Landeskirche Eutin, BRD*)

57. Evangelisch-lutherische Landeskirche Hannovers, BRD

58. Evangelisch-Lutherische Landeskirche Schaumburg-Lip
pe, BRD

59. Evangelisch-lutherische Kirche in Lübeck, BRD*)

60. Kirchenbund Evangelisch-reformierter Gemeinden in der
DDR

61. Evangelisch-lutherische Kirche Lettlands, UdSSR

62. Griechische Evangelische Kirche

63. Evangelisch-Reformierte Kirche in Litauen, UdSSR

64. The Church of Scotland

65. Evangelicka Crkya u SR Hrvarskoj, SR Bosni i Hercegovi-
nie i SAP Yojvodni

66. The Congregational Union of Scotland

67. United Free Church of Scotland

68. Evangelisch-Lutherische Kirche Litauens, L"dSSR

69. Presbvterian Church of Wales

70. Ev,rngdi�ch-Luthl'ri-,clw Kirchl' in ßayern

71. Reforrnicrtl' Kirche in Lngarn

72. Evangelisch-lutherische Kirche in den Kantonen Bern,
Freiburg und Neuenburg

73. Schlesische Evangelische Kirche A.B., CSSR

74. ßund LI ,mgelisch-luthl'ri�chl'r Kirchl'n in der Schweiz
und im I ürstentum LiL'chtcnstcin

75. lglesia Evangelica Valdense de! Rio de la Plata (Uru
guav / Argentinien)

76. Iglesia b·angelica del Rio de la Plata (Argentinien/Para
guav /L"ruguay)

77. Lutlll'ran Church 111 lreLrnd
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78. Slowakische Evangelische Kirche AB, in Jugoslawien
79. Slowakische E vangelische Kirclw AB, in der CSSR
80, lgl,·,1,1 Evangelic,1 LutL•r.ma Unida, ,,\rg,·ntiniL'n
81, b·angelische Kirche der Union-Deutschland
Die :\Iehrheit der skandinavischen Kirchen kann aus juristi
schen Gründen nicht formal die Leuenberger Konkordie un
terzeichnen, da dies eine \'erfassungsändernng dieser Staaten 
als Vur,1 u ,sdzung hii tte, Sie beteiligen sieh 1,·doch alle ,m d iL•sc-r 
i\rbeit und sind sowuhl bei den Volhers,m1mlungen \\ie in 
den Regionalgruppen \·ertreten. 
*) Die \·ier selbständigen Landeskirchen Schleswig-Hol

steins, Hamburg, E utin und Lübeck haben sich am l, Janu
ar 1977 zur Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kir
clw /Usamnwngeschl, ,,sen, 

(9) Bekenntnisverwandbchait ist somit immer gegeb•n,
wenn der Zuziehende :\Iitglied einer Kirche ist oder war, die 
das Bekenntnis der NEK teilt. 

Das preuß. OVG hat in ständiger Rechtsprechung alle Kir
chen ,1ls „L'Vangelisch" angesehen, die sich zu dtm Crunds:H
zen dL·r deutschen Reformation (Schrift- und Heibprin/i�,) 
bekennen \pr. OVG 54,200; 56,271; 6-t 40:\ 415,418; 69,297; 
79, 98; 83, 193), Diese Auffassung ist auch durch das Finanzge
richt Düsseldorf mit Crteil vom 272.1973 - VI 52/70 Ki -
bestätigt worden; dabei ist zur Begründung u.a. ausgeführt 
worden: 

,, Im SinnL' des Kirchen,kuerrechh „e\·,rn,gelisch" sind jcd,,n
falb Lutheraner, Reformierte und Unierte I Bff--1 vom 23.3, 1 c1r,2, 
BStBI. IIL 280)." 
Auch das Finanzgericht des Saarlands hat mit Urteil mm 
28. l, 1977 (EFC, 284) festgestellt, daß
„h•in \'L•rsto!s g,·gen CrundrL·chtsnormen vorliegt wenn die 
evangl'ii,clwn Landeskirchen diL' KirclwnmitgliL•�l�chaft beim 
Wohföitzwechsel unabh!rngig von der Frage der Bekenntnisi
dentität regeln, sofern die kraft Zuzugs erworbene Mitglied
schatt Jederzeit durch einseitige Erklärung der Betroffenen 
beendet werden kann, ... Damit wird die in Rede stehende 
innerkirchliche Regelung dem aus dem Gnmdgesetz resultie
rendl'n ,ta,itskirchenrt'Chtlichen Crunds,1tz gerecht, dals kL·iiw 
Lande,kirchl' jemandL·n der in ihr Gebiet L'intritt, automati:.ch 
und ohne Rücksicht auf seinen Willen eingliedern kann.'' 

(10) Beispiele zur Bekenntnisverwandtschaft nach der
Rechtsprechung: 
a) Zuzug in/aus dem Bereich einer unierten Kirche

:\ngesichts der kirchenrechtlich gcr,·gclten „Lrf.issungs
automatik" kommt es aut die ... l•'rage der ßekenntnisid�n
tität zwischen der Taufkirche und der Zuzugskirche nicht
an. Von Bedeutung ist allein, daß die-freiwillig erworbe
ne -Kirchenmitgliedschaft in einer Gliedkirche der EKD
für den Fall eines Wohnsitzwechsels in den Bereich einer
anderen Gliedkirche der EKD bereits potentiell die Mit
giiedschatt in dieser umschließt, jede Cliedkirche der EKD
sich insoweit bereits mit jeder anderen Gliedkirche der
EKD als verbunden ansieht.
(VerwG Berlin vom28.2.1986-VC 10A328.85-sowieFG
Hamburg vom 24.5.1989-EFG 1990, 263-).

b) Zuzug dänischer Staatsangehöriger in den NEK-Bereich
„Die dänische Volkskirche, der sie bisher angehörten, ist
keine evangelische Kirche im Bereich der NEK. Dem steht
auch die dänische Staatsangehörigkeit nicht entgegen.
Grü�de, warum die für den Erwerb der Kirchenmitglied
schatt geltenden Regelungen - genauso wie die meisten
vom Staat erlassenen Vorschriften - nicht c1uch Auslän-

dem gegenüber gelten sollen, vermag die Kammer nicht 
zu erkennen (VerwG Schleswig vom 25,1 ,J83- 1 ;\ 249 /81 
-),')" Die durch Ltuug c>fl\'Urbenl' Kirclwnn1gehiirigkl'it 
ist dann kL·inL' Lwangsm1tgliedsch.üt, wenn dL'r Kirchen
angehörige durch die.Taute Kirchenmitglied geworden ist 
und sein Bekenntnis beibehalten hat, wtc·nn 11\"ischen der 
Kirche, deren Gebiet er \·erlassen hat und der Kirche in 
deren Gebiet er verzogen ist, Bekenntnisidentität bes(eht 
und L'r ferner jedL'r /L'it diL' \ 1,,glichkeit h,1t, sc·i1w \litglil'd
sch.ilt /ll beenden, D,1s ,".II t ,rnch in den f'c11 kn, in llL'l1L'n 
der /Ulichcnde getaufte Christ Mitglied L-iner evangdi· 
sehen Kirche im Ausland ,\·ar, Einer' besonderen Aufklä
rung des zuziehenden Ausländers über die kirchensteuer
rechtlichen Folgen der Kirchenmitgliedsch,üt , .. bedc1rf es 
in solchen Fällen (jedenfalls; dann nicht, \\'enn - wie hier 
- beidL· K,,nfossionL'n L'illL' Kirclw11stcul'r nlwbL·n und dl'r
Zu/ielwnde dahL•r vom Bcstl'lwn der Kirclwn,teuerptlicht
ausgehen muK ebensowenig ist eine die m1tgliL•dschaftli„
ehe Erfassung regelnde, die Kirchen des bisherigen und
des neuen\ Vohnsitzes gleichermaßen bind endt' normc1tive
Crundiage erforderlich , " (BVerC vom 12 4,1991 - 8 C
62.88 -),
*) vgl. wdoch i\bschnitt III Liff I Ab,, '1 und ,.'\b,, 7

c) Zuzug finnischer Staatsangehöriger
Hinsichtlich des Territori,1lprinzips gilt das oben unter
Abs, 5 Ausgeführte entsFrechend (VerwG Schleswig vom
4.3.1987 - 1 A 56/84 -)
Ergiinzend gilt die Verl'inb,ll'ung 1.wisclwn ,!er E\',-I uth,
Kirche Finnlands und dn EKD \'om 2(1:; 1'177 (i\mtsbl.
EKD 373), in der u.a, festgestellt wird, daL< c\·ilngcl1sche
Finnen mit der Begründung ihres Wohnsitzes im Bereich
der EKD Kirchenmitglieder derjenigen Gliedkirche der
EKD \\·erden, in deren Bereich ihr Wohnsitz liegt (VerwC
Schll'swig nim 4.3.1987, a,10),

d) Zuzug riirn.-kath. (hier beglic,cher) Staatsangehöriger
Die Staatsangehörigkeit (>.'ationalität) hat keinen Einfluls
auf die Kirchenzugehörigkeit. Angehöriger einer Kirche
wird man durch die Taufe, Auch hier kommt es nicht auf
das Land c1n, in dem die Taufe gespendet wurde,
Wn in t·in lrL•mdes Lrnd k,1mmt, mub ,ich in dL•-;sL'n
RcchhL1rdnung einfügen Er hiittL', zumal \\'l'l111 ,·r nuch
Sprachschwierigkeiten hatte, sich über die Rechtslage er
kundigen müssen, Nachdem er bei der Anmeldebehörde
in ihm zuzurechnender\ \'eise die Erkläruno· c1bo·eben ließ

0 " 

zur rk Kirche zu gehören, muß er dies und auch eine e\·tL
wrpJ!?tt:· \löglichkl'it, -;ich durch Abg,ib,, einer Kirchen
,rnstri th,-rkLirung \'Oll der Kirclwnst,·UL'rrflicht enthi11dl'n
zu lass,•n, gegen sich gt'ltvn l.i�sen,
(FG Köln mm 26.10.1988 -iiK 655/85-l

e) Zuzug rk (hier mexikanischer) Staatsangehöriger
Die Klägerin hat nichts dafür dargetan, dilg sie \'Or ihrer
Heranziehung zur Kirchensteuer nach mexikanischem
oder deutschem Recht wirksam aus der Kirche ausgetreten
sei. Ihre Mitgliedschaft in der rk Kirche bestand mithin
auch nach der Übersiedelung in die Bundesrepublik
Deutschland fort.
(OVC Lüneburg vom 28.7.1988 -13 CWG A 30/87-).

f) Zuzug evangelischer (hier österreichischer) Staatsange
höriger
I)ie Klägerin ist in einer evangelischen Kirchengemeinde
Osterreichs mit gleichem Bekenntnisstand wie die Ev. Kir
chengemeinde ... getauft und durch ihren Zuzug nach ...
Mitglied dieser Kirchengemeinde geworden. Auf die Na
tionalität kommt es im Kirchensteuerrecht nicht an.
(FG Köln vom 31.8.1983 - XI K 114/83 -),
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(11) In Hamburg wohnhafte Mitglieder der dänischen, nor
wegischen, schwedischen und finnischen Kirche können bean
tragen, dais die von ihnen entrichteten evangelischen Kirchen
steuern an die betreffende skandinavische Kirchengemeinde
in Hamburg abgeführt werden.
Der Antrag ist zu stellen an das Steuerdezernat des l\iordelbi
schen Kirchenamtes -Außenstelle Hamburg. 
(12) Doppelmitgliedschaften in der NEK sowie in anderen

e\·angelischen Kirchen oder Religionsgemeiföchaften können
seit Inkrafttreten der NEK-Verfassung sowie des KMG nicht
mehr begründet werden, da die Zugehörigkeit zu einer ande
ren Reliponsgemeinschaft die Zugehörigkeit zur NEK aus
schließt (vgl. Art. S NEK-Verfassung)
(13) Zur Begründung der Kirchensteuerpflicht tritt neben

das Bekenntnis das Erfordernis des \Vohnsitzes (gewöhnlichen
Aufenthalts) . Wegen der Begriffe„ Wohnsitz" und „gewöhnli
cher Aufenthalt" wird auf die §§ 8 und 9 der Abgabenordnung
\Trwiesen. Danach hat jemand einen Wohnsitz im Sinne des
Steuerrechts dort, wo er eine Wohnung innehat unter Lmstän
den, die darauf schließen lassen, daß er die Wohnung beibe
halten und benutzrn wird (§ 8 AO). Den gewöhnlichen Auf
enthalt im Sinne des Steuerrechts hat jemand dort, wo er sich 
unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, daß er an die
sem Ort oder in diesem Land nicht nur vorübergehend ver
weilt(§ lJ AO); als gewöhnlicher Aufenthalt ist stets und von
Beginn an ein zeitÜch zusammenhängender Aufenthalt von
mehr als 6 Monaten Dauer anzusehen. Ob die Besteuemng
aufgrund eines VVohnsitzes oder dc·s gewöhnlichen Aufentalts
erfolgt, ist im Ergebnis ohne Bedeutung, weil die steuerlichen
Auswirkungen gleich sind. Wegen des Wohnsitzes im Sinne
des Kirchenmitgliedschaftsrechts vgl. Abschnitt lII Ziff 15
Abs. 3.
Bei Ehegatten wird grundsätzlich davon ausgagangen, daß der 
Ehemann bzw. die Ehefrau dort den Wohnsitz hat. wo die 
Familie wohnt. l\iimmt er/sie eine Tätigkeit aulserhalb dieses 
Ortes auf, so behält er/ sie im allgemeinen seinen/ ihren Wohn
sitz am bisherigen Wohnort bei, wenn seine/ihre Familie dort 
bleibt. f\ur unter besonderen Umsbnden kann ein gemeinsa
mer Wohnsitz für die Ehegatten verneint werden. Die melde
rechtlichen An- und Abmeldungen allein sind für die Frage der 
Begründung oder Aufgabe eines Wohnsitzes nicht malsge
bend. 

2. Kirchensteuerpflicht Minderjähriger
Es ist verfassungsrechtlich unbedenklich, wenn an die Kir
chenmitgliedschaft anknüpfende belastende Rechtsfolgen in 
Form der Kirchensteuerpflicht bereits zu einer Zeit eintreten, 
in der der Betreffende sich noch nicht in religionsmündigem 
Alter befindet. Die Verfassungsbeschwerde gegen das BFH
Urteil vom 4.5.1983 (BStBL II 484) wurde nicht zur Entschei
dung angenommen, weil sie keine hinreichende Aussicht auf 
Erfolg hatte. 

(BVerfG, BeschL vom 30.11.1983-1 BvR 1016/83-, NWB 1984 
Fach 1, 178; sowie Abschnitt III Ziff. 1 Abs. 4). 

3. Kirchensteuerpflicht trotz unterbliebener Konfirmation
„Die Tatsache, daß der Kläger nicht konfirmiert ist, ist nicht so 
zu werten, daß die durch Taufe begründete Mitgliedschaft 
entfallen ist, weil sie mit Eintritt der Religionsmündigkeit(§ 5 
Abs. 1 des Gesetzes über die religiöse Kindererziehung vom 
15.7.1921,RGBL 939) nicht bestätigt worden ist. Der Eintritt der 
Religionsmündigkeit ist keine auflösende Bedingung der Kir
chenmitgliedschaft. Die Beendigung der Kirchenmitglied
schaft geschieht durch Tod, Übertritt zu einer anderen Reli
gionsgemeinschaft oder Austritt." 

(VG Hannover vom 24.10.1980- VGA 71/79 A-). 

4. Kirchensteuerpflicht bei beschränkt steuerpflichtigen
Personen

Da nur solche Personen kirchensteuerpflichtig sind, die einer 
steuerberechtigten Kirche angehören und ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Bereich der :-JEK haben, sind 
beschr,inkt steuerpflichtige Personen (§ 1 Abs. 3 EStG) nicht 
kirchensteuerpflichtig. Ausländische Arbeitnehmer unterlie
gen daher der Kirchensteuerpflicht, wenn sie nicht beschränkt 
steuerpflichtig sind (vgl. Ziff. 5 des Erlasses der Fina1vbehörde 
Hamburg vom 24.5.1974 - S 1 - 5 2440 - 10/70 -). Für be
schränkt steuerpflichtige Personen wird eine Lohnsteuerkarte 
nicht ausgestellt. Um Lücken in der kirchensteuerlichen Erfas
sung im Einzelfall zu vermeiden, sind die Regelungen über 
den gewöhnlichen Aufenthalt besonders zu beachten. 

5. Mitglieder der Ev.-Luth. Freikirchen und der Ev.-ref. Kir
che

(1) Für den Bereich des Landes Schleswig-Holstein gilt folgen-
des:

· · · 

a) Ev.-Luth. Freikirchen
Die Ev.-luth. Freikirchen in Schleswig-Holstein neh
men am staatlichen Kirchensteuer-Einzugwerfahren
nicht teil. Ihre Mitglieder, die auf den amtlichen Unter
lagen (Crlisten, V-Listen) mit der Religionsbezeich
nung,,lt" oder „ev.-luth." geführt werden, können die
Ausstellung einer sowohl \·on der Freikirche als auc:h
vom NKA unterzeichneten Bestätigung über die Zuge
hörigkeit zu der betr. Freikirche zwecks Freistellung
n)m staatL Kirchensteuer-Erhebungsverfahren in
Schleswig-Holstein für in der Regel drei Jahre beantra
gen. Gehört ein Ehegatte der Ev.-luth. Freikirche und
der andere Ehegatte der NEK oder der rk Kirche an, so
kommt eine Freistellung nur mit dem halben Steuersatz
für beide Ehegatten in Betracht. Die örtlich zuständige
Gemeindebehörde trägt in die amtlichen Lnerlagen
den Zusatz ein „Ev.-Luth. Freikirche - kein Kirchen
steuerabzug (keine Kirchensteuerveranlagung)".
Die Freistellungsbescheinigungen gelten grundsätzlich
\·orn 1. l. desjenigen Jahres an, in dem die Frl'istellung
beantragt wird. Das von der OFD Kiel jährlich heraus
gegebene Merkblatt über die Ausschreibung und Aus
händigung der Lohnsteuerkarten weist darauf in Ziff.-;
hin.

bl Ev.-ref. Kirche in Hamburg 
Die Ausführungen unter c11 gelten entsprechend. 

c) Ev.-ref. Gemeinde in Lübeck
Im Bereich der ehemaligen Ev.-Luth. Kirche in Lübeck,
jetzt KK Lübeck, nehmen die ref. Kirchenmitglieder am
staatL Erhebungsverfahren teil. Ein finanzieller Aus
gleich zwischen der NEK und der Ev.-ref. Kirche in
Nordwestdeutschland erfolgt durch zwischenkirchli
che Vereinbarung.

(2) Im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg nimmt die
Ev.-ref. Kirche nicht am staatlichen Kirchensteuer-Erhebungs
verfahren teil; die Religionsbezeichnung „ref" ist daher auf
den Besteuerungsunterlagen nicht zugelassen (vgl. Abschnitt
III, Ziff. 13 b). Für evtl. gezahlte Kirchensteuern gelten die
allgemeinen Bestimmungen (vgl. Abschnitt VIII Ziffer 1).

(3) Im Bereich des Landes Niedersachsen partizipiert die Ev.
ref. Kirche am staatlichen Erhebungsverfahren; reformierte
Kirchenmitglieder sind daher kirchensteuerpflichtig (vgL Ab
schnitt III Ziff. 13 c).

6. Remonstrantisch-reformierte Kirche
Soweit sich Angehörige der remonstrantisch-reformierten Kir
che in den Besteuerungsunterlagen nicht als „ vd" bezeichnet
haben, findet das Freistellungsverfahren gern. obiger Ziffer 5
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Abs. 1 entsprechende Anwendung. Der :\achweis der Zuge
hiirigkeit ist durch eine fü,scheinigung <frr remonstrantisch-rl'
formierten Kirchengemeinde Friedrichstadt zu erbringen. Sie 
gehört zur Remonstrantse Broederschaap in Scheveningen 
und mcht zur ,\;EK und H'rfügt in Friedrichstadt 1 Eider über 
eigene kirchliche Einrichtungen. 

7. Baptisten, :\-tennoniten, Methodisten
Baptisten, Mennunikn und Methodisten nehmen am staatl. 
Kirchensteuer-Erhebungsverfahren nicht teil. Falls doch eine 
Kirchensteuer einbehalten worden ist, gelten die allgemeinen 
ßestimmungen des J\b,chn. Vill Liff. 1. Freistellungen sind 
hier rncht angängig. 

8. Dänische Kirche in Südschleswig e.V.
(]) Die Diinische Kirche in Südschleswig e.V. (DKS) ist h'illl' 
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Sofern nicht aus der Zeit 
vor Inkrafttreten der \·erfassung der l\EK eine Doppelmit
gliedschaft sm, oh! in d l'r DKS a 1 s auch in der N EK bc'sleht ( \ gl 
Abschnitt III Zttf. 1 Abs. 12), unterliegen die Mitglieder der 
DKS nicht der Kirchensteuerpflicht zur :\EK. Bei a.us der Zeit 
vor InkrafttrE'tL'n der Verfossung der NEK noch Yl)rhandE'JWn 
Doppt'lmitgliedschaflen bleibt die Kirchensteuerpflicht Lur 
NEK unberührt. Im Hinblick darauf zahlt die NEK an die DKS 
aufgrnnd des Kirchengesetzes zur Regelung der Zusammen
arbeit mit der OKS vom 1 'i.11.]l)(,S eine jc1hrliche Zuwl'ndung. 

(2) Da die Mitglieder der DKS ebenso wie die der :\EK evan
gelisch-luth. Bekenntnisses sind, hat der Innenminister des
l,andc's Schles1,·ig-Hobtein zur Verml'idung von Venn'chs
lungen durch die Landesverordnung zur A�derung der Mel
descheinverordnung vorn 14.2.1991 (G\.OBl. SH 211) in die
Annwldescheine neben dem Religionsmerkmal „e\·" auch die
„Dän. Kirche in Südschleswig e.\"." aufgenommen. In diesen
Fällen entfällt die Kirchensteuer. Für evtl. dennoch durch die
MitgJi,,der der DKS gezahlte Kirchensteuern gellt>n die allge
meinen Bestimmungen. z.ß. für Kirclwnsteuer-Lrstattungcn
(vgl. Abschnitt VIII Ziff 1).

9. Sonstige Glaubensgemeinschaften
Im übrigen "·erden Angehörige sonstiger Glaubensgemein
schaften, die aufgrund gegebener Bekenntnisverwandtschaft 
als l'\ ,rngdisch geltPn, \·om sl,1c1tliclwn Kirchensteuer-Erlw
bungs\·erfahren erfaßt, talls sie in den amtlichen Besteuerungs
unterlagen als „ev" oder „lt" geführt werden. 

10. Alt-Katholische Kirche

Die Glieder der Alt-Katholischen Kirche, also dieienigen der 
Alt-Katholischen Pfarrgemeinde St. Theresia zu .l\'.ordstrand, 
cfrrcn 7:ust,ind igh'ilsber,·ich sich aut das gesamte 1.i\ nd Schll",
wig-Holstein erstreckt, sind zur ev. Kirchensteuer heranzuzie
hen. Das Bistum der Alt-Katholiken in Bonn erhält aufgrund 
zwischenkirchlicher Vereinbarung einen jährlichen Pauschal
betrag. 

11. Europäisch-festländische Brüderunität (Herrnhuter Brü-
dergemeine)

Die Glieder der Brüderunität werden seitdem 1.1.1975 voll zur 
Kirchensteuer herangezogen; Einzelerstattungen werden 
nicht mehr geleistet. Die Brüderunität erhält aufgrund zwi
schenkirchlicher Vereinbarnng einen jährlichen Pauschalbe
trag. 

12. Beamte, Soldaten und andere Arbeitnehmer, die ins Aus-
land versetzt sind

(1) Beamte, Soldaten und andere Arbeitnehmer, die vorüber
gehend in das Ausland versetzt oder abkommandiert worden
sind und im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhn
lichen Aufenthaltsort haben, sind mit Ablauf des Monats, in
dem der Wohnsitz (gewöhnlicher Aufenthalt) im Inland auf-

gegeben worden ist, nicht mehr kirchensteuerpflichtig (Erlaß 
de::; Fin.Min. cil-s l,andes Schl.-1 L vom 7.h.]Y68); die Kirchen
mitgliedschaft als solche bleibt iedoch bestehen. Bei Rückkehr 
in den Bereich einer e\·angelischen Gliedkirche setzt sich die 
Kirchenmitgliedschaft in der Cliedkirche des HE'Llt'n Wohnsit
zes fort (vgl. § 11 des Kirchengesetzes betr. Kirchenmitglied
schaft pp. vom 18.2.1978). 

(2) Die Kirchenstl'uerpflicht endet dan,Kh:
- bei Unverheirateten regelmäßig mit Beginn der Abordnung -
bei \·erheirateten regelmäßig mit Aufgabe der 1Vohnung im
Inland.
Dabei kommt es nicht auf melderechtliche, sondern allein auf
abgabenrechtliche Kriterien an. (Niederschrift über die ge
meinsame Besprechung der Kirchensteuerreferenten in den
ßundesliindern vom -l. l l .JLJ87. TOI' 2).

13. Religionsbezeichnungen auf den Besteuerungsunter-
lagen

Welche Religionsmerbm1le für die Kirchenmitgliedschatl aut 
der Lohnste�uerkarte eingetragen werden und· damit für die 
Heranziehung zur Kirchensteuer maßgeblich sind, regelt sich 
nach dem Recht dl'r l'inzelnen Rundesl:inder: 

a) Schleswig-Holstein
Gern."' 2 der stc1,1tliclwn DVO vom .1.4.l LJ(-,8 ist in Schles
wig-Holstein Kirchensteuer von allen Personen zu er
heben, die einer steuerberechtigten Kirche angehören
(,kr l'\ angeli.,;chen - - der evangelisch-lutherischen, der
evangelisch-retormiertenKirche, der Katholischen oder
der Alt-Katholischen Kirche) und eine der folgenden
Rcligionsbl'zcichnungl'n führen·
evangelisch= l'\ (ev.luth., lt, rE'l, rt, fr)
katholisch= kath (rk)
altkatholisch= ak

b) Hamburg
In Hamburg unterliegen nur Angehörige einer evange
lischen oder der römisch-katholischen Kirche der Kir
chen,teuerpflic'ht (§§ 1, 2 staatl. l(irchens,tem'rgesel/.l.

Es gelten folgende Religionsbezeichnungen:
lt= e\·angelisch-lutherisch
rk= n1misch-kc1tholisch

c) Niedersachsen
Kirchensteuerpflichtig sind die Angehörigen der han
gelisc h-lutherischen, der Ev ,1ngl' 1 isch-relllrrniertcn. der
Römisch-Katholischen und der Alt-Katholischen Kir
che 1§ 1 Abs. 1KiStO).

Es gellen folgt'nde Relig1onsbezc1chmmgt'n:
evangelisch-lutherisch= lt
reformiert= rf
römisch-katholisch= rk
alt-katholisch= ak
Die Eintragung „ev" ist nicht zulässig.

14. Eintragung der Religionszugehörigkeit auf der Lohn-
steuerkarte

(1) Die gesetzlich vorgesehene Eintragung der Religionszuge
hörigkeit auf der Lohnsteuerkarte ist zulässig. Sie verletzt
keine Grnndrechte und ist vereinbar mit der durch Art. 4 Abs.
1 des Grundgesetzes (GG) gewährleisteten und in Art. 140 GG
in Verbindung mit Art. 136 Abs. 3 WRV besonders hervorge
hobenen Freiheit, religiöse Überzeugungen zu verschweigen.
Da die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft das
maßgebliche Besteuerungsmerkmal darstellt, wird die Eintra
gung dieses Merkmals auf der Lohnsteuerkarte und die inso-
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\\·eit erfolgende Offenbanmg der Zugehörigkeit durch die 
( ,,lr,mtie einer geord nden Besteuerung mit umfaßt (Bt•schluf5 
de«, l:l\'ertC vmn 23.1ll.1970 - 1 B,·R 4N '7'i-, BVerfCF 4LJ, 37'i). 
,\nderungen der Religiunsbezeichnung auf der Lohnsteuer
karte sind nur durch die zuständige Kommunalbehörde mög
lich. 
(21 Stellt der Arbeitgeber einen Arbeitnehmer ein, der keine 
Llilrn.steuerkarte, ,irlegt und Ang.ibl·n über seine Religions1.t1-
gc•ll()righ•il n•n, cig,·rl. h.it der ArbL'lt)':eber sich gleiclm ,ihl in 
,rndercr Webe üb,•r die Religionc-Lugehörigkeit Kenntni� zu 
,·erschaffen. Dabei wird es im allgemeinen angezeigt sein, das 
Betnebstättenfinanzamt einzuschalten, insbesondere, ,,·enn 
mit einer konkreten Auskunft des Finanzamts hinsichtlich der 
fraglichen Religions?Ugehörigkeit 1.u rechnen ist. Bleibt das 
llc•11rnhcn dec; ;\rbc•1lgebers erfolgluc;. bc•urteilt sich die Fr,1ge 
n,,d1 c;ciner H,iftung na,h Lkn Cl•gt'bl·nlwiten des Em1.l·lf,1lb 
iTOI' 2 der Niederschrift über die gemeinsame Besprechung 
der Kirchensteuerreferenten in den Bundesländern ,·om 
22.U 990 - ,\z. S 2-±-1-t, A- 443 -).

Eine fehlerhafte F.intr,igung in der Lohnsteuerkarte über eine 
Kirchc•nrnitgliedshcill ,lt'ht der N,ichbt",tc•uerung nicht c•ntge
,--c;,·n, \\Til dil' Stc•u,·rLirtc lt·diglich Hc•1, L'ismittel über die Hiilw 
der einbch,1ltenen Steuer ist, und d ,1, 'vlerkmal über die Kir
chenzugehörigkeit als gesonderte Feststellung einer Besteue
rungsgrundlage im Sinne des § 179 Abs. 1 AO unter dem 
\'L•rbehalt der Nachprüfung gern.§ 39 Abs. 3 Satz 7 EStG steht 
(\,,rwG Berlin 1·L1m 22 2.1990 rn A 47V<.JO-l. 

15. Kirchensteuerpflicht bei der Kirchensteuer vom Grund-
eigentum

(1) Kirchensteuerpflichtig sind alle Kirchenmitglieder der
:\EK. die im Bereich einer Kirchengemeinde der NEK Grund
eigen turn und Wohn,il1 im Bereich des Lmdes Schl.-H. haben.
In H,m1burg ist dil' Hd1ung einer Kirclwnsteuer vom Crund
c•igc•ntum nach c;[,1,1 llic hem Recht nie hl 1ugela,;,L•n.

(2) Die Kirchensteuerpflicht besteht gegenüber derjenigen
Kirchengemeinde, in deren Gebiet das Kirchenmitglied einen
\ \'ohnsitz oder den gewöhnlichen Aufenthalt hat (vgl. jedoch
.\bschnittVIZiff. 1)

(,1 '\.eich Lkr vn /llll1 KMC ,·om 2!.h.19:--:Ci ist Wohn�it/ im 
Sinne des kirchlicllt'n Mitgliedschafbrcchte� die nach dem 
staatlichen Recht ('v1elderecht) ausge,\iesene Hauptwohnung. 
Da bei mehrfachem\ \'ohnsitz die Kirchenmitgliedschaft an die 
Hauptwohnung gebunden ist und die Kirchengemeinden nur 
,·on ihren Kirchenmitgliedern Kirchensteuern erheben dürfen, 
bL·stl'hl die Kirclwnc;tl'uerpflicht nur gc)':enüber der Kirclwngc
nlL'mdc de� H,rnr•l\n1hnsi1Lec; un,1bl1cmgig l.ldvon, ol, ,ich das 
Grundeigentum des Kirchenmitgliedes in dieser oder in einer 
anderen Kirchengemeinde der NEK befindet. Eine Aufteilung 
der Kirchensteuern vom Grundeigentum nach § 21 Abs. 2 
KiStO i.d.F. vom 21.11.1990 kommt nicht mehr in Betracht. 
Wegen des Wohnsitzes im Sinne des Steuerrechts vgl. Ab
schnitt III Ziff. 1 Abs. 13. 

16. Kirchensteuerpflicht in glaubens- und konfessionsver-
schiedenen Ehen

(1) Eine „glaubensverschiedene" Ehe ist nach den Kirchen
steuerurteilen des Bundesverfassungsgerichts vom 14.12.1965
(Rundverfügung des LKA vom 17.1.1966- Az. 7004 - 66 -)
gegeben, wenn nur ein Ehegatte einer steuerberechtigten Kir
che angehört, eine „konfessionsverschiedene" Ehe ist gegeben,
wenn beide Ehegatten verschiedenen steuerberechtigten Kir
chen angehören (vgl.§§ 14, 15 KiStO).

(2) Ein Gemeindeglied, das in glaubensverschiedener Ehe
lebt, darf nach diesen Urteilen zur Kirchensteuer nur herange-

zogen werden nach Maßstäben, die in seiner eigenen Person 
und nicht in solchen, die in der Persern dec, ,1ncfrren Eheg,lttL·n 
gegebL·n sind 
(3) Beginnt oder endet eine glaubens\·erschiedene Ehe im
Laufe eines Steuerjahres (z.B. durch EheschlieGung oder Auf
lösung der Ehe), so sind die Kirchensteuern nach § 15 Abs. 2
KiStO und das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe nach
§ 5 KiSt-1:leschluJs nur für denjenigc'n Teil dL'S Jahres festzuset
;,en, der der Dauer lkr Elll' in diesL'm Jahr entspricht. Wegen
der !Iuhe der Kirchenstem·rn vgl. Abschrntt III 7,iff. 17 Abs. 6.

(4) Das Grundgesetz gebietet es nicht, den in einer konfes
sionswrschiedenen Ehe lebende Ehegatten, die für die Ein
kommenssteuer die Zusammenveranlagung gewählt haben,
die M,11-'lichkeit ein,.ur:iumen, für die Kircl1e;1steuer die g,·
trenntc· \·eranlagung ,.u \\·,ihkn (f:lVerfC ,·. 2ll 4.!9h6, f:lVcrfCE:
2ll,4UJ. ,, Denn im Grunde· würden dann einerc;eits die Vorteile
angestrebt, die sich aus der Zusammenveranlagung der Ein
kommensteuer für beide Ehegatten ergeben, während ande
rerseits hinsichtlich der Kirchensteuer die \'orteile erreicht
werden möchten, die sich bei getrennter \·eranlagung ergeben
würden. Zu einer -.olcl1L·n Regelung ,ilwr c;L•i dL'f Ccsct,.gebcT
unter kc·inem verfassung,rL·chtlichen CcsiL hhpunkt ,·erpflich
tet."

(5) Die Anwendung des Halbteilungsgrundsatzes für konfes
sionsYerschiedene Ehen bei Zusammenveranlagung zur Ein
kommensteuer ist nicht ,·crfassungswidrig (FG 'v1ünchen Yorn
l 6.12.1 ll0c; - VII (XIII) 32=i '01 Ki -).

Die 1'..irchencinkLm1me1ic;Leucr in einer konfosc,itmsverschic•cfr
nen Ehe wird nach Maisgabe des Halbteilungsgrundsatzes (§ 
14 KiStO NEK) im Verhältnis 1:1 auf beide Konfessionsgrup
pen aufgeteilt. Für die Aufteilung der vom Arbeitgeber einbe
haltenen Kirchenlohnsteuer gilt entsprechendes. 

(6) In l l,1mburg sind neben der c•v. und dc·r rk Kirche noch
folgende l<.digionsgesell�chattcn /ur Erlwbung von Kirchen
steuern berechtigt, erheben diese aber in eigener Zuständig
keit:

1. Die 'v1ennoniten-Gemeinde zu Hamburg und Altona,
2. die E,·.-rcf. Kirche in H�mburg,
3. die füdic;c]w Cerneimk in HMnburg,
4. die DcinischeSeern,rnns kirche in I famburg I gern. Änderung
der \'O über die Erstreckung des Rechts zur Erhebung von
Kirchensteuern auf Religionsgesellschaften ,·. 12. 4. 1988).
Hier wird die Kirchensteuer für einen der '\.EK angehörigen 
Ehegatten nach Maßgabe der Bestimmungen über die Kirchen
steuer in gbubcnsverschiL'dl'n('r Ehe festg('sel/t und erhoben; 
von l'i1wm Kirchgeld in gl,1ubensverschiedencr Ehe wird il'
doch nach dem Gesetzcsn,·eck der Regelungen über Kirchen
steuer in konfessions- bzw. glaubensverschiedener Ehe in die
sen Fällen abgesehen. 
(Erl. derFin.-Beh. HH vom 26.1.1988-51 S 2447 -1/88-). 

(7) Sofern im Bereich des Landes Schleswig-Holstein bei der
Veranlagung zur Einkommen- und Kircheneinkommensteuer
bekannt ist, daß es sich bei Eheleuten - trotz der Signale z.B.
vd/ev - nicht um eine glaubenssverschiedene Ehe handelt
(z.B. weil der Ehemann der Religionsgemeinschaft der Unita
rier oder einer anderen Gemeinschaft angehört, die in Schles
wig-Holstein Körperschaftsrechte besitzt), ist dies bei der Ver
anlagung zum Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe zu
berücksichtigen (ein Kirchgeld ist also nicht festzusetzen oder
zu erheben). War bei der Veranlagung nicht zu erkennen, daß
in diesen Fällen die Voraussetzungen für die Festsetzung eines
Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe nicht vorliegen, ist 
der Steuerbescheid ggf. nachträglich zu ändern. (§§ 129, 172
Abs. 1 Nr. 2, § 173 Abs. 1 Nr. 2 AO) (Erlaß des FinMin des
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Landes Schleswig-Holstein \0m 12.1.1987- n 370 a- S 2-l-li) 
- 2'i-l.

(8) bn in glaubt'nwer::,chic•Lkner Fhe ld1L'i1d('r Lheg,1lll' i,t
nicht h1fugt, einen Kirchensteuerbescheid anLufechten, der
gegen den einer anderen steuerberechtigten Kirche angehören
den Eheg,,tten ergangen ist (BFH vom 27.7.1983, BStBI. II 613);
es fehlt hier an der rechtlichen Beschwer.

17. Beginn und Ende dl'r Kirchensteuerpflicht
( l) 1 )ic' is_irchenstL'UL'rF,fli, ht beginnt mit ,km c'rsten Tigt· dL''
Monah, der auf die Begründung des \\'ohnsitzcs oder ge
wöhnlichen Aufenthalts oder auf die Aulnahme in die e\·an
gelische Kirche folgt, bei nirangegangenem . .'.\ustritt aus einer
anderen steuerberechtigten Religionsgesellschaft, jedoch frü
hesten, mit dem Fnde der l,i,lwrigc•n Kirchc•1bteucrpflicht (� -l
1\lh 1 r--i"itrn.

(2) Üt'n [nverb der Kirchenmitgliedsch;tlt durch Aufnahme,
alst1 auch durch Wiedereinritt, regeln die§§ 1--l der Rechtsver
ordnung über das Kirchenbuch- und Meldewesen sowie zur
Kirchenmitgliedschaft (K\1KMVO) vorn 17.2.1989 (GVOBl.
NFK 5. 62). Danach ist/ 13. die 1Niedernufn,1hme in der Rc•g,·1
lwi d,·m ['chlor der \V11hn,it1kircl1l'ngenwimi,· :,u be,1ntragL'n.
Llher die· .\ufn.ihnw enhchc•idL't der ,rngt·nÜt'llt' l'aslor untc-r
Beachtung des Art. 15 der Verfassung der '-s;EK nach einem
seelsorgerlichen Gespräch.
Zudem enbpricht es der . .\uffassung in Rechtsprechung und
Schrifttum, dals die Begründung der Kirchenmitgliedschait
auf d,·r T,rniL' ben.1ht 1111d d,1rüberhin,1us kc•inL' ausdrückliclw
fü,itrithc•rkl,irung L'rfordL·rl1ch ist. l),uum k,rnn L'in Wiederein
tritt auch durch schlüsc;1gl'S Tun, sogenanntes konkludl'ntes
Handeln, erfolgen, wie das OVG Lüneburg für den Bereich der
Hanno\·erschen Landeskirche mit Urteil rnrn 26.5.1975 - \'lll
OVG B 57 "75 - entschieden hat. Ein aus der Kirche Ausgetre
tener Linn d,mach allein durch sein jahrl'Lrng gezeigte spätl'rL'"
Vt·rh.ilkn wieLkr Clied dtT Kirchl' werdL"n und sich nur dur, h
nl'l!L'n , \ u stritt \'On ihr \\'JL'Lfrr liisen 1 \ '(, Ha nrn1n'r \, 1111
24.9.J 97:'i, DVBl. 1976 S 911 ); in dieser Sache wurde eine \·er
fassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung angenommen -
BVerfG nnn 26.11.1975 - 1 BvR 20-1/75 -). Der Austritt macht
die T,\Ufe nicht ungeschehen. Darum kann der Wiedereintritt
t·i1ws CL't,,uitc•n als ,,/\ktJ\Wrung dt·r kirchlidwn Clil'dschalt"
,1ngt·,L·hL·n werdl'n - ohne• d,1ll imwrkirchlidw l'orm- und \ L'r
fahrensrq.;L'ln /1,vingende konstitutivl' Erfordernisse darstel
len- (O\'G Lüneburg vom 21.11.1985- 13 O\.G B 86/85-). Da
nach der K'vfKMVO die \\'iederaufnahme grundsätzlich bei
jedem Pastor der NEK zugelassen wird, die Beachtung beson
derer formen nicht Pflicht ist und ein \\'Ci theuiges scclsorger·
lichl's I rmc:·ssl'n gilt, soll ,rnch hil'r nicm,rnd. dl'r zur Kir(hr·
gl'hiirL'll \\·ill und dic,c'n \Villt·n erkurnl1,ir m,Kht, von ihr
zurückge\\·iesen werden (\"G Hannover n,m 24.9.1975 aaO.
sowie VG Schleswig vom 26, 10.1971 - I A 37 /70 -). Der Wie
dereintritt durch schlüssiges Handeln kommt demnach in der
NEK auch für die Zeit nach Inkrafttreten der Rechtsverord
nung über das Kirchenbuch- und Meldewesen sowie zur Kir
chenmitgliedschaft vorn 17.2.1989 ab 1.3.1989 je nach Lage des
Einzelfalles in Betracht. Aus kirchlichen Gründen empfiehlt es
sich im allgemeinen, Kirchensteuern für die Zeiträume vor
dem Erklärungsjahr nicht nachzuerheben.

(3) Bei Aufnahme oder Wiederaufnahme in die NEK hat die
aufnehmende Kirchengemeinde die zuständige Gemeindebe
hörde und das zuständige Finanzamt unverzüglich zu benach
richtigen.
Die neuen Kirchenmitglieder legen ihre Lohnsteuerkarte bei
der Kirchengemeinde zur Änderung der Religicmsbezeich
nung durch die Gemeindebehörde vor, Bei zu veranlassender
Kirchensteuerpflicht ist das zuständige Finanzamt über den
Wiedereintritt durch die Kirchenbehörde zu unterrichten.

(4) Die Kirchensteuerpflicht endet:

a) bei Aufgabe des Wohföitzes oder gewöhnlichen Aufent
h,1lts mit ,\bl,1uf dL's K.ill-ndc•rmon,1ls, in dem dL'r \Nohn
sitz (ge\\\>lrnlichL' /\ufcnth.ilt1 ,1UfgL'gL'bl'n \\urde

b) bei Tod desKirchenmitgliedsmitAblaufdes Sterbemonats

c) bei Kirchenaustritt
aa) in Schleswig-Holstein und Hamburg mit . .\blauf des

K,1ll'ndermonc1ts, der �uf dc'n K,11L'ndL'rm,H1,1t folgt, in 
dL'm die• 1\ustrittsL'rkl.uung wirks,1m 1nird,,n (§§ 4 
Abs. 2 und 9 Abs. 2 der staatlichen D\ 0 Schleswig
Holstein, § 2 Abs. 3 c des staatlichen Kirchensteuerge
setzes Hamburg). 

Die Einbehaltung durch den Arbeitgeber endet jedoch 
nic:ht (•lwr, bevor dit• :\ndcTtmg dL'r Reli.�illnsbezL'ich
nm1,� ,1Ut dt·r Lohnstet1L'rkc1TtL' ,1mtlich l"w,chL·inigt ist 

bb) in I\iedersachsen mit ,\blauf des Austrittsmonats(§ 3 
Abs. 2 de,; staatlichen Kirchensteuerrahmengesetzes). 

(5) Die Austrittserklärung ist in Schleswig-Holstein, Ham
burg und :\Jiedersachsen gegenLiber dem Standesbeamten ab
zugebl'n, in clt·,,l'!, HL'zirk der hkL1wmlc sl'inL'n \\'uhnsitz h,1t.
Dil' 1\ustrithcTkLinmg d,1rf kt·11w Lk'dingungt·n, \urlwhaltL'
oder ZusätLL' enthalten.

Die Austrittserklärung bewirkt die dauernde Befreiung des 
Ausgetretenen \·on der kirchlichen Mitgliedschaft mit Wir
kung für dds staatliche Recht und von der Verpflichtung zur 
;:,,hlung dn Kirchensteuer. Da bL•i ist eine „Nachb,,,tem•rungs
frist" grund ,,lt/ lieh vertassuns\\'1drig; dn J:eit}•Un J...t dl's Erlii
schcns der hirchenc-tl'ucrpllic.:ht Lrnn aber dernwch wit• d,1s 
auch für den Bereich der NEK bestimmt ist - generalisierend 
auf ein Monatsende festgelegt und so bemessen \\·erden, dafs 
sich bei einer um·erzüglichlichen \1itteilung des . .\ustritts an 
die die Kirchensteuer einziehende Stelle Überz.ihlungen ver
nwidt·n [,1c,c,L•n. L1,1bl'i ist Lfrr ,\hLrnf des auf die.\ ustrittsL'rkl:i
ru ng folgendc·n vlon.ih ,1ls dc•r ,rnlserslL' 7t·itpunJ...t angcsl'lwn 
worden, bis zu welchem eine \iachbesteuerung Lul�issig ist 
(BVerfG vom 8.2.1977, BStBl. IL -151). 

(6) Beginnt oder endet die Kirchensteuerpflicht (z.B. bei Kir
chenat1stritt) im Laufe eines Kalenderjahres, so sind die Kir
clwnslt·uern \ ()111 Finkommcn I;:, c.; /\bc,. l KiSt( l) n,ich dl'r
vol lL'n für d ,1, 1'--all'ndc'rj.i hr m,11;t'.ebl'ndl'n llt·messu ngsgru nd
lage zu berechnen, jedoch nur anteilig mit je einem Zwölftel
für jeden Kalendermonat des Bestehens der Kichensteuer
pflicht festzusetzen.

Die Zwölftelung auf der Grundlage der veranlagten Einkom
nwnsteucr n,1ch M,ii�g,llw n1n � 4 /\bs. 2 und ."\ dL'r Kirchcn
stl'ul'rnrdnung ,!er Nl·K ist mit dem Crundg,',d/ VL'rl'inb,ir; 
die Vorschritkn habl'n keint· unLuliissige N,ichbt·ssteucrung 
zum Inhalt (BVerwG vom 12.2.1988 - 8 C lb.&o -), Bei der 
Zwölftelung handelt es sich nach Auffassung des BVerVG im 
wirtschaftlichen Ergebnis nicht um die Weiterbesteuerung ei
nes aus der Kirche Ausgetretenen über das Ende der Kirchen
steuerpflicht hinaus, sondern lediglich um einen Rechnungs
posten für ein gernitteltes Jahreseinkommen. Falls die Zwölfe
]ung im Einzelfall (etwa bei Verwirklichung eines 
Veräußerungsgewinns nach Abgabe der Kirchenaustrittser
klärung, o.ä.) zum Nachteil des Steuerpflichtigen zu einer 
Kirchensteuer führt, die ihrer Höhe nach sachwidrig ist, gebie
tet es der Gleichheitssatz in einem solchen Ausnahmefall, diese 
Steuer im Wege des Erlasses auf eine den Gesamtumständen 
Rechnung tragende, dem Betroffenen zuzumutende und des
halb billige Höhe zurückzuführen, ln diesen Fällen hat das 
BVerwC demnach einen Erlaß, falls er beantragt wird, zur 
Pflicht gemacht 

(7) Für den Nachweis eines behaupteten Kirchenaustritts
trägt der Steuerpflichtige die Beweislast; die Angabe „ohne
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Konfession" bei der \Vohnsitzanrneldung enthält nur die Be
hc1 ll ptung des ;\nnwldenden, keint>r Konfession ,1I1/\1gL·hi1ren, 
sie· c·rbringt aber kc·inen 13eweis cL1tur (I{_; Münclwn vom 
11J.ll.198b Vll (\][[J/ Ei4/81 Ki -!. Cgt. sind /'.wdtcbfälle 
5eitens der zuständigen kirchlichen Stellen bei der Wegzugs
gt'meinde aufzuklären. 

(tl! Die Kirchensteuerpflicht kann nur durch Tod, Wegzug 
,,der c·inc· wirb,1me FrkJ;irung de, Kirclwnaustrith bc•c•ndet 
1,·c·rdc·n; die bh1be Unsch1-;inkung kirchlichc·r RL'Chk /,ieht 
noch nicht das Lnde der Kirchensteuerpflicht der betroffenen 
Person nach sich. 
(BFH mm 11.12.198'i- I R 207 /8-!- >JWB 1986 Fach 1 5. 141). 

( 9) Bei Zuzug oder Fortzug von Personen sind unbeschadet
dc·r jL>wc·ils zur ;\m,-endung gebngc•ndc•n st,1atlichc·n 13estim
nrnngen über die· 1 \er,mziehung /ur Kirchcnsteuc•r die Kir
chenaustrittsbestimmungen des Landc·s anzuwemkn. in dem
der Austritt erklärt ,nude.

IV. 

Kirchensteuerberechtigung 

, 11 Kirchenstc-ucrn werden c·rh,,bc•n /Ur Erfüllung der dc·n 
Kirchengcmcindl'n, Kirclwnkrcisl'n und der NEK c;owil' ihren 
Diensten und Werkt'n obliegenden Aufgaben(§ 2 KiStOl. 

(2) Das Recht. nm ihren Mitgliedern Kirchensteuern zu er
heben, steht den Kirchengemeinden und Kirchenkreisen zu 
(,\rt 11 () Vc·rf., ti l .-\ bs_ l KiStO). Die Kirchenkreise erhebc·n die 
r--irchcnstcuern q,m Linkommen; im Librigc·n erlwlwn ,lic Kir
chc'ngemcinden ehe Kirchensteuern (,\rt. 111 VerL § i 1\bs. 2 
KiStO). 

(3) Die Kirchenoteuern sind Steuern im Sinne des allgemei
nen Steuerrechts. Zh'ar fallen die der Landesgesetzgebung 
rnitl·rliegcndcn KirchL·nsteuern ,-.L'it \\'egfoll des§ .S:: dc•r Ri\0 
1,1. F.) und lnkr,1 fttrL'tL·n der ;\0 1 c;;-71 § 1 1\bs. l ;\0-i\ll}•C I nicht 
mehr direkt in dl'rl'n Ccltungsberl'1ch, aber die l;indcsrl'chtli
chen Bestimmungen der einzelnen Bundesländer erklären ih
rerseits die Vorschriften der AO für ganz oder teilweise an
\\ end bar (für Schleswig-Holstein=§ t-- staatl. Kirchensteuerge
<etz i.d.F des Artikels 9 des AO AnpG vom 20.12.77; für 
H,rnihurg = �� 1 ::'., 1-+ staatl. KirchenstL·uergeset1 1.d .1 des 
.\rtikc·ls 3 des;\( l .\npC vom ,1 1. 1 1 '!77; für Niedersachsen�§ 
t, staatl. KistRG 1.d.F des Artikels 3 de;, Nds AO AnpG vorn 
20 12.1976). 

1-!l Die von den Kirchenkreisen erhobene Kirchensteuer 
wird im Wege der staatlichen Kirchensteuer-\'erwaltung 
durch Arlx·itgcber b1w. Fin,rnzarnl festgc·sc·tzt und erhoben; 
1 gl � 17 KiStO s, ,11·1c· 

a) für Schles,\·ig-Holstein = Art. Ei Kieler Staats-Kirchen
Vertrag, § 6 Abs. 3 staatl. Kirchensteuergesetz

b) für Hamburg=§ 10 Abs. 2 staatl. Kirchensteuergesetz

c) für Niedersachsen = §§ 11 Abs. 1 und 12 Abs. 1 Kirchen
steuerrahrnengesetz.

V. 
Das staatliche Kirchensteuer-Einzugsverfahren 

1. Kircheneinkommen-Oohn-)steuer

(1) Die Kircheneinkornnwn-(lohn-)steuer bemißt sich nach
der festgesetzten Einkomrnen-(Lohn-)steuer und wird in Ge
stalt eines Vomhundertsatzes

a) der Einkommensteuer (veranlagte Einkommensteuer und
Lohnsteut'r) sowie ggf.

b) des zu versteuernden Einkommens
t'rh,1bL'n. Stc1,itlichc·rse1ts c·rhobene 7uschl:igc· zur Einkl1lT1-
rnen,tL'uer / Luhn;,kuer sind nicht 13L'i11c'ssu ngsgrund lage
tu.r die Kirchensteuer.

( 2) Es ist verfassungsgemäß, wenn die Kirchensteuer als Zu
schlag zur Einkommensteuer erhoben wird (BFH ,·orn
28.2.1969, BStBl. II, 419). Es gilt dabei der Grundsatz der Jndi
\'iduc1lbc•sk1wnmg (13\ L'rfCE 19,268); für die 1-':ille der konfL·s
sions,·c•r;,chic·denen Llw 1 \'gl. ;\bschn. 111 Zi 11. 16) hat das 13un
des\·erfassungsgericht iedoch entschieden, daß der dabei prak
tizierte Halbteilungsgrundsatz dem Grundgesetz nicht
widerspricht, obwohl damit den verschiedenen Steuergläubi
gern Kirchensteuerbeträge zufließen, die regelmäßig nicht mit
denen identisch sind, wie sie in der Person der beiden Eheg0t
ten L1t<1ehlich c·ntstanckn ,ind (13VerfC; n1m 20.--1.1966, 13\l·rf
CE ::'.ll, -+0; vgl. ,1uch 1\hchn. lll Ziff. l'i 1\bs. ::;i.

(3) Auch bei glaubens\·erschiedenen Ehen ( vgl. Abschn. III
Ziff. 16) wird im Falle der Zusammen\'era.nlagung zur Ein
kommensteuer oder im Falle des gemeinsamen Lohnsteuer
Jahresausgleichs (§ 42 a F:StG) zunächst an die gerneins;i.me
Ein kc 1mmc·nsteuerschu ld bc·idcr Ehc·ga ttL·n angeknüpft; u 111
cknknq,;cn Teil ,m der gcnwmsamen Einkcimmensteucrs,:huld
zu erhalten, der infolge des geltenden lncfü·idualprinzips auf
den kirchenangehörigen Ehegatten entfällt, wird die gemein
same Einkornrnen-(Lohn-lsteuer mittels eines besonderen fik
tiven Berechnungswrfa.hrens aufgeteilt; \'gl. im einzelnen§ -+
i\bs. l Ziff 2 dc·s staatliclwn Kirclwnsteucrgesetzes Schll·s\\'ig
l lolskrn i.V.m. $i 3 i\b,. :.'. der dcVugehörigc·n KiStDVO sowie·

§ 'i 1\h. 2 des staatlichl'n Kircht•nsteuergesl't/CS l lamburg.

Dieses Aufteilungsverfahren folgt zwar nicht dem strengen 
Indi\'idualprinzip ... , steht aber dennoch im Einklang mit dem 
GG und stellt eine verfassungsrechtlich zulässige Schematisie
nmg d,1r; dieses Verfahren soll das 13ec;teuerungs\'erfahr(•n 
erlcichkrn und die Durchführung c·incr gctrc·mücn VeLrnL1-
gunt� dc•r Ehell'tttc lediglich zum Zwl·CkL· der 13crcchnung ckr 
Kirchensteuer \'enneiden. 
(OV.G Lüneburg vom 2-+9.1981- 8  OVG A 3/80-). 

Wegen der Bindung der Kirchensteuer an die Einkommensteu
er als \laßstabsteuer kann ein Kirchensteuerpflichtiger nkht 
gclknd machen, bestimmte Tc·ile der Emkünfk seien rncht 
ihn1, ,,mdcrn seiner kcinkc,sionslosen Ehdr,n1 /.U/.urechnen, 
wenn eine solche Zurechnung bei der Einkomrnensteuen-er
anlagung nicht stattgefunden hat (FG München vom 27.4.1976, 
EFG 5. -+06; FG Baden-\ \"ürtternberg vorn :5.:5.1983, - XI 471 i 82 

-), 

(-!) 'wit dem l.l.1LJ7:; i,t die Einkomnwfötcucr/Lohn;-tcucr 
nil'ht mc•hr in allen Fälkn unrnitklbar 13L'i11L'Y,tll1gsgrundlc1g,· 
für die Kirchensteuerberechnung. ln F:illen, in denen bei der 
Berechnung der staatlichen Steuer Kinder zu berücksichtigen 
sind, gilt als Maßstabsteuer die festgesetzte Einkommensteuer 
oder die Jahreslohnsteuer nach Abzug der in§ 51a EStG ge
nannten Beträge. Diese besonderen Kürzungsbeträge für Kin
der waren eingeführt worden, um Familien mit Kindern durch 
den damaligen Wegfall der Kinderfreibeträge (dafür gab es 
Kindergeld) nicht höher mit Kirchensteuer zu belasten. 

§ 51 a EStG gilt nicht unmittelbar für die Kirchensteuer, weil
die Höhe der Kirchensteuer nicht bundesgesetzlich vorge
schrieben werden kann. Die Regelung ist jedoch in den Kir
chensteuergesetzen der Länder übernommen worden (§ 3 Abs.
3 Kirchenssteuergesetz der Freien und Hansestadt Hamburg
und § 3 Abs. 2 des Gesetzes über die Erhebung von Kirchen
steuern im Lande Schleswig-Holstein).

(5) Die Hebesätze für die Kircheneinkommen-(lohn-)steuer
sind in einem besonderen Kirchensteuerbeschluß der NEK-
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Synode festzulegen (§ 13 Abs. 1 KiStO); sie betragen nach § 1 
des Kirchensteuerbeschlusses der '\JEK: 

a) Schleswig-Holstein= 9 v.H. der Einkommen-(Lohn-)steu
er, jedoch höchstens 3,5 v.H. des zu versteuernden Ein
kommens,

b) Hamburg= 8 v.H. der Einkommen-(Lohn-)steuer, jedoch
höchstens 3,0 v.f L dL•, /U versteuernden Einkommens.

c) Niedersachsen = l/ \ .H. der Einkommen-(Lohn-)stem·r,
jedoch höchstens 3,5 \·.H. des zu versteuernden Einkom
n1ens.

Die in den einzelnen Länderbereichen der NEK unterschied
lich hohen Kirchensteuerhebesätze gelten vorerst fort, obwohl 
Art. 111 der NEK-Verfassung zufolge die Höhe der Kirchen
steuer vom Einkommen mit einheitlichem Hebesatz festge
setzt werden soll. Der Verfassungsgeber hat also den Gesetz
geber grundsätzlich verpflichtet, den Hebesatz zu vereinheit
lichen, damit alle Kirchenmitglieder der NEK insm\·eit 
gleichbehandelt werden. Es liegt damit weiterhin in der Ent
scheidung der NEK-Symid,·. wann die vom Verfassungsgeb('r 
gesetzte Auflage eines L"mlwitlichen Hebesatzes erfüllt ,L·111 
wird. Die verschieden lwlwn Kirchensteuerhebes;itze verll't
zen den Gleichheitssatz aber nicht. 

(6) Es ist rechtsstaatlich unbedenklich, wenn eine Kirchen
steuerordnung lediglich im Kirchlichen Amtsblatt veröffent
licht wird (BVerwG vom 18.9.1989- 8 B 32.89-).

(7) Die Einkommensteuer (veranlagte Einkommensteuer und
Lohnsteuer) sowie das zu n.·rsteuernde Einkommen sind tür
die Kirchensteuer Maßstabs teuer im Sinne der jeweiligen staa t
lichen Kirchensteuergesetze (für Schleswig-Holstein=§ 3 A.bs.
1; für Hamburg = § 3 Abs. 3; für Niedersachsen = § 2 Abs. -l
Ziff. 1 ). Wird die Maß,tabsteuer berichtigt oder geändert. so
wird der KirchensteuerbL"sclwid vom Finanzamt an die \L11'
stabsteuer angepaßt, auch wenn er schon unanfrechtbar ge
worden ist (§ 18 Abs. 1 KiStOl.

(8) Die Lohnsteuer stellt gegenüber der Einkommensteuer
keine selbständige Steuerart dar, sondern ist nur eine besonde
re Erhebungsform der Einkommensteuer. Deshalb sind für die
Besteuerung von EinkLinrlL'n Einkommen- und Lohnsteu('r
/.ahler grundsätzlich ,11, .. gk·ich" anzusehen. Eine „verschiL'
dene" Behandlung von Einkommen- und Lohnsteuerzahlern
muß sich zur Wahrung der Gleichheit vor dem Gesetz auf die
Punkte beschränken, in denen eine abweichende Regelung
durch die Besonderheiten des Veranlagungs- und Lohnsteuer
abzugsverfahrens hinreichend sachlich gerechtfertigt ist
(BVerfGE 23,1 = NJW 1968, 291; BVerfGE 33,90 = NJW 1972,
1891; Beschl. des BVerfG vom 26.1.1977, NJW, 891).

(9) Die veranlagte KiESt wird im Wege des staatlichen Kir
chensteuer-EinzugsvertahrL'ns zusammen mit der Einkom
mensteuer veranlagt und erhoben. Die KiLSt wird von den
ArlwitgebL•rn durch Abzug vom Arb<.·itsluhn einbehalten und
an das lktriebstättenfinanzamt ,1bgdtihrt. .\uch juristische
Persu1wn V.B. eine GmbH) sind als Arbl'itgd1er gesetzlich
verpflichtet, für ihre Arbeitnehmer die KiLSt einzubehalten
und abzuftihren. Grundrechte werden dadurch nicht verletzt.
Dazu hat das BVerfG mit Beschluß vom 12.2.77 -l BvR 33/76
- ausgeführt (vgl. Abschnitt II Ziff. 9):

„Die Kirchensteuerverwaltung durch staatliche Finanzämter 
steht im Einklang mit der nach Artikel 140 des Grundgesetzes 
in Verbindung mit Artikel 137 Abs. 6 der WRV zulässigen 
Abhängigkeit von der staatlichen Einkommensteuer. 

Soweit der Staat bei der Erfüllung private Arbeitgeber heran
zieht und diese als Beauftragte des Steuerfiskus tätig werden 
lätst, h,rnddt es sich um eine zulässige lnd icnstnahme Privater 

für öffentliche Aufgaben, die nicht schon als solche einen 
Anspruch auf Vergütung auslöst. Die lndienstnahme ist ver
fassungsrechtlich als Berufsausübungsregelung zu beurteilen, 
die auch bei Unentgeltlichkeit mit dem CG jedenfalls deshalb 
vereinbar ist, weil der Arbeitgeber dadurch nicht erheblicb 
bL•lastd wird und dabei im Rahnwn SL·i1wr �ozialstaatlich gfc•
botenen Fürsorgepflicht zugleich seine Arbeitnehmer in der 
vereinfachten Erfüllung der ihnen obliegenden Kirchenste1wr
pflicht unterstüt/t. Die H,1ftung für den Fall ckr \.ichtPrful
lung ist durch ciie \'0117 C:runc1gesetz gewährlehkk G1rantie 
einer ordnungsgemäßen Besteuerung gerechtfertigt." 

Eine erneute Verfassungsbeschwerde hiergcgL'n h,1t d,1s Bun
de�n:-rfassungsgericht mangels hinreichender Aussicht ,mf Er
folg nicht zur Entscheidung angenommen und dazu u.a. fol
gendes ausgeführt: 

„Zwar schützt das Grundrecht des Art. -l GG den Einzelnen 
auch davor, Religionsgemeinschaften unterstützen zu müssen. 
Als Unterstützung kommen dabei nicht nur finanzielle Zu
wendungen, sondern auch geldwerte Dienstlei,tungen in Be
tracht ... Das vorbehaltlos ge\\·ährleistete Grundrecht der Reli
gionsfreiheit findd seine C:rt'nzen jedoch in andt'n·n l\c�tim
mungen der Vert.issung. Al, ,olche kommen biLr n,1m,·ntlil'h 
Art. 140 GG ... in Betracht. die den Staat verptlichten, die 
Steuererhebung gesetzlich zu regeln, den :'.\eligio115gesellschaf
tl'n des iiffentlichen Rechts das lksteuL·rungsrecht zu verlei
hen. sich am Vollzug der Regelung zu beteiligen und dabei 
auch Verwaltungszwang zur Verfügung zu stellen (BVerfGE 
44, 37 ((57)) ). Dabei darf der Staat unstreitig auch Private zur 
Erfüllung seiner Verpflichtung heranziehen .... Die b"'stl'lwn
den Regelungen beeinträchtigen konfessionslo5e A.rbeitgeber 
nur geringfügig, ... knüpfen an eine von ihnen ge\\'ählte und 
ausgeübte Rolle im Wirtschaftssystem an, nämlich an die des 
Arbeitgebers . .. Die Steuerabzugs- und -weiterleitungspflicht 
des Arbeitgeber, stellt sich ,weh als Unterstütnmg die�er Ar
beitnehmer bei der Erfüllung ihrer aus der Zugehorigkeit zu 
einer Religionsgesellschaft folgenden Steuerpflicht dar (BVerf
GE -l-l, 103 ((101)) ) .... Sie fordert ihm weder eine Identifikation 
mit einer ... Religionsgemeinschaft ,1b, noch erweist sie sich als 
Förderung in dem Sinne, daß die Religionsgemeinschaften 
durch die Abführung der Kirchensteuer in den Genuß von 
Mitteln kämen. die ihnen ohnl' die Tätigkeit dL·, \rh·itgL·ber, 
entgingen". 
(BVerfG vom 27.8.1987 - 1 ßd\. 472/8.'i -). 

(10) Die Kirchen haben das Recht, von ihren \litgliedern Kir
chensteuern zu erheben. Das Recht zur unmittelbaren Heran
ziehung durch die an sich zuständigen Kirchenbehörden ruht
aber insoweit, als die Verwaltung der Kirchenstem·rn den
Finanzbehörden übertragen ist. Fälle, bei denen die Heranzie
hung zur Kirchensteuer im staatlichen Verfahren unterblieben
ist, sind dem zustiindigen Finanzamt zu melden; entsprechen
de Hinweise kirchlicher Vcrw,1ltungsstellen wenkn durch die
Finanzverwaltung beachtet. Das Recht zur Nacherhebung der
KirchenstL•UL•r steht insoweit au ,schli<.'lslich ckn Finanzämtern
nach M,1f,g,1b,· der dafür gelten,kn Vors, hritten zu.

(11) Einbehaltung und Abführung der Kirchenlohnsteuer
Von Einkunften aus nichtselbstcindiger Arbeit (Arbeitslohn)
wird die Kirchenlohnsteuer (Mindestkirchensteuer) einbehal
ten durch Abzug vom Arbeitslohn seitens der Arbeitgeber.
Grundlage dafür stellt die Eintragung des Religionsmerkmals
auf der Lohnsteuerkarte dar.

Die Arbeitgeber führen die einbehaltenen Kirchenlobnstenern 
(Mindestkirchensteuern) für jeden Lohnzahlungszeitraurn an 
das für sie zuständige Betriebstättenfinanzamt ab, und zwar 
getrennt nach Konfessionen. Die Finanzämter im Bereich der 
NEK leiten die eingegangenen Kirchenlohnsteuern (Mindest
kirchenstcut-rn) weiter an die Lrndesh,1uptk,1sse des Finanz-
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:11inisteriums rn Kiel (soweit OFD-Bezirk Kiell bzw. an die 
1 .rndL',h,rnptk,1s'-'L' der hn.rn/lwhiirLk I L1mhng (sm\ ei t OFD
l)ezirk Hamburg). 

\-im den Landeshauptkassen der staatlichen Finanzverwaltun
.:,·n in K1L·l und I l,1mburg WL'rdl'n diL' L'nb�•rL'chcndcn Kir
chensteuerbeträge mittels monatlicher Abrechnungen dem 
'\"KA in Kiel zugeführt. 

( 12) Zahlung und /\blührung dl'r VL'ranhgtL'n Kirclll'nl'in
kommensteuer
Von allen steuerpflichtigen Einkünften, die nicht Arbeitslohn
.,ind, wird die Kir,henstem-r im WL·g,, der \'L'ranlagung durch
die Finanzämter lestgeselLt und erhuben.
Die veranlagte Kircheneinkommensteuer entsteht mit Ablaut 
des Ver,1nlagung,/L'ilr,1unb. 
Auf die Yeranlagte Kircheneinkommensteuer werden die für 
den Veranlagungszeitraum entrichteten Kircheneinkommen
steuer-\'nraus,.il hlu ngc'n ;,(1 wie die durch A lvug ,·om 1\ rbeits
lohn einbdta!tcnL' Kirchen!ohn�tcul'r so1,·l.'it sie au! die bL'l 
der Veranlagung erfaßten Einkünfte entfallt und nicht die 
Erstattung beantragt oder durchgeführt worden ist-angerech
net. 

\Venn sich nach der Abrechnung ein Goerschuß zu Ungunsten 
des Steuerpflichtigen ergibt, hat der Steuerpflichtige diesen 
lktr,1g, scnveit er dL'n fallü; gewodL·ncn, ,lbL'r nicht L'nrrichte
ten Kircheneinkommen5 teuer-Vorauszahlungen entspricht, 
sofort, im übrigen innerhalb eines \,lonats nach Bekanntgabe 
dL'S Einkt>mmL'll- b,.w. KirdwneinkommpnstcuerbL·,dwides 
an das hnanzamt zu entrichten (Abschlußzahlung). Wenn sich 
nach der Abrechnung ein L oerschuß zu Gunsten des Steuer
pflichtigen ergibt, wird dieser dem Steuerpflichtigen nach Bc
kanntg.ibL' des Stt-11erbL'schcides scitl'ns de-o l inan,.,1mtcs ,1us
gezahlt. 

Die verc1nlagtl' Kirchcneinkommen,teuer gelangt ,1·ic unter 
\bs. 11 im einzelnen dargestellt-\,.m den firunz!imtl'rn über 

die Landeshauptkassen an das NKA in Kiel. Auch über die 
,·eranlagte Kircheneinkommensteuer ergeht ein monatlicher 
'-.',1chwl'i" seitens der LrndL'shauptk<1sscn in Kil·l und f l,1m
burg. 

Der Steuerpflichtige hat ;im 10. Milrz, 10. Juni, 10. September 
und J() DeZL'mbL'r Vori1t1s/ahlungL·n auf die veranL1�>,tc Kir
cheneinkommensteuer an das für ihn zusfandige \'eranla
gungsfinanzamt zu entrichten. Das Finanzamt hat die Höhe 
der Vor,1usz,1hlungen durch einen Vorau,zahlung,bcsclwid 
lestgeset.d. Die Vorauszahlungen bemessen sich grundsätzlich 
nach der Höhe der veranlagten Kircheneinkommensteuer, die 
tür den letzten Vcrnnlagungszcitr,\Um festgesetzt worden 
sind. Vnr-1us/ahlungcn werden nur lt·stg\'sctzt, wenn die .1\1aß
stabsteuer (Einkommensteuer) mindestens -±00,- 0\,1 im Ka
lenderjahr und mindestens 100,- DM für einen Vorauszah
lungszeitpunkt betragen. 

2. Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohnsteuer
(1) Die§§ 40, 40 a und 40 b EStG regeln ein Besteuerungsver
fahren besonderer Art, bei dem auf die Vorlage einer Lohnsteu
erkarte verzichtet wird, das sogenannte Lohnsteuerpauscha
lierungsverfahren. § 40 EStG findet Anwendung, soweit vom
Arbeitgeber in einer größeren Zahl von Fällen sonstige Bezüge
(ggf. auch Sachleistungen) gewährt werden oder Lohnsteuer
nachzuerheben ist. In § 40 a EStG ist die Pauschalierung der
Lohnsteuer für Teilzeitbeschäftigte, in § 40 b EStG die für
bestimmte Zukunftssicherungsleistungen geregelt. Anders als
beim Lohnsteuerabzug allgemeiner Art(§§ 39 b - 39 d EStG),
knüpft das Lolmsteuerpauschalierungsverfahren an die per
sönlichen Verhältnisse des Steuerpflichtigen nicht an. Der Ar
beitnehmer ist am Lohnsteuerpauschalierungsverfahren nicht
direkt beteiligt; daher bleiben pausch.:il besteuerte Bezüge und

die darauf entfallende Lohnsteuer bei seiner Veranlagung bz\\-. 
lwim L,1hnsteul'rJ,lhrL'c,ll!Sglcich ,rnf�L'r /\w,dt/. SchuldnL'r dc-r 
pauschalen Lohnsteuer ist der Arbeitgeber. .\Jach der Entschei
dung des BundesYerfas,ungsgerichts ist die Inanspruchnah
lllL' des 1\rbcih�ebl'rs für dil' �,,1uschalc- Kirchl'nluhnsteuc'r 
durch die in Art. 140 CC gewi1hrleistetc Cardntie eines ord
nungsgemäßen Besteuerungsverfahrens gerechtfertigt 
(BVertG v. 17.2.1977 - 1 B,·R 34:l 7 4 -, HFR 1977, 29:;J; Grund
rechte dl's /\rlwitgdwrs \\ L'rden nid1t I erkt/t: 

,,. .. auch ein andersgläubiger Arbeitgeber wird durch diese 
Regelung nicht in seinem Crnndrecht , erletzt, weil er die 
l.Jbern,1hme der KilSI ,L1durch \L'rmc1dl'n kann, cLiLl L'r d,h 
normale indh·id uelle Besteuerungsverfahren durchführt. Da 
aber einerseits die Vorteile dieser Vereinfachung gegenüber 
(for n,,rm,11L'n lndividu,ilbcstcuL·nmg niLht t'rhL'bliLh ins C ,e
wicht fallen und da andererseits bei dieser l'auschalierung nur 
geringe Kirchensteuerbeträge anfallen und der Arbeitgeber 
dil'sc nicht ,1ls f,crsiin!iclw Verpflichtung, sondern ;ib Folge d,·r 
Vereinlachung am,tclle seiner Arbeitnehmer erbringt, kann 
diese Einschränkung nicht als ,·erfassungswidriger Eingriff 
gewertet werden." 

(2) Im Falle der l'ausch,dierung der Lohnstem'r nach§§ -±\!,
40 a und 40 b des Einkommensteuergesetzes wird die Kirchen
steuer nach der pc1uschalierten Lnhnstcuer beme,sen und be
tr!igt im L,rndc

Schles\dg-Holstein= 7,0 ,·.H. 
Hamburg= 4,:; \-. H. 
Nil'LlL'r5.1LhSL'll� 6,() \'.f-i 

der pauschalierten Lohnsteuer 

(3) Dn oben cbrgL'IL'gtl'n bL'stinderL'll \usgcst-1ltung dc5
LolmstL'uerpauschalicrungsverfahrens LU!Cllge hat der 13FI l
der Pauschalierung den Charakter einer Objektsteuer ("Unter
nehmenssteuer besonderer Art") beigelegt; \·gl. I3FH vom
"i 11. [ c),'{2 (ll5t/-l 1. ] 98'.1 II, l}])

Wegen des für die Kirchensteuer grundsiltzlich geltenden In
dividualprinzips, nach dem für die Kirchensll'Uc'rerlwbung 
nur an solche Bemessungsgrundlagen ,1;1geknüpft werdL·n 
darf, die in der Person des Kirchenmitglieds gegeben sind, ,\·ar 
im Hinblick auf den der pauschalen staatlichen LL)\msteuer 
durch den BFI l beigelegtL'n Ch,ir,1 ktcrci1ll'r Objekt,tcuer ZI\ ci
felhaft geworden, ob die pauschale Lohnsteuer überhaupt eine 
Bemessungsgrundlage für die Kirchenstem:r sein konnte. 
T ficrzu hat der lll•'H am ,0.11. JCJ,-;c1 - IR 14 Sh -(Bc;tßl. 199{1 ff. 
993) Jolgendes entschieden (amtliche Leits,llze):

,, 1. Die pauschale Lohnsteuer ist nur insm,·eit eine„ Unterneh
ml'!ls,teuL'r", ,1 b sie aus l 'ra ktika bil ibitsgrL1 nden in \"L'rfahrens 
rechtlich-technischer Hinsicht vom Arbeitgeber erhoben wird 
und der Arbeitgeber formell gesehen alleiniger Steuerschuld
ner ist. Materiell-rechtlich gesehen handelt es sich um eine 
Steuer, die dadurch entsteht, daß der Arbeitnehmer eine nicht
selbständige Arbeit mit Einkunftserzielungsabsicht ausübt 
und damit einen Besteuerungstatbestand i.S. des§ 38 AO 1977 
verwirklicht. 

2. Nach § 2 Abs. 1 KiStG Hmb ist die Mitgliedschaft des
Arbeitnehmers in einer steuererhebungsberechtigten Reli
gionsgemeinschaft unabdingb;ire Tatbestandsvoraussetzung
für die Erhebung der evangelischen und/ oder römisch-katho
lischen pauschalen Lohnkirchensteuer. Die Erhebung ist dann
nicht gestattet, wenn der betroffene Arbeitnehmer nachgewie
senermaßen keiner kirchensteuererhebungsberechtigten Kör
perschaft angehört. Der Nachweis ist vom Arbeigeber zu füh
ren.

3. Der Antrag auf Pauschalierung der Lohnsteuer zieht auch
die Pauschalierung der Lohnkirchensteuer nach sich, wenn
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der Arbeitgeber nicht nachweist, daß der oder die betroffenen 
Arbeitnehmer keine Kirchenmitglieder sind. 

.Jc. Dic• J\utteilung do•r p,1uschaulen f ohnkirchenste11c•r in 
C\'angclischc und rirnmch-katholische ist durch Sch:1t1u ng 
vorzunehmen. Solange der Arbeitgeber keinen anderen N2ch
weis führt, ist es nicht zu be2nst2nden, \\'enn der Aufteilung 
der Schlüssel zugrunde gelegt wird, 2uf den die kirchensteu
ererhebungsberechtigten Körperschaften sich untereinander 
gl•c•ini,gl haben." 

Die Pauschalierung der KirchenlohfölCUL'r ist damit zweifL'ls
frei als rechtmäßig aner k2nnt worden; die insoweit bestehende 
langjährige Rechtsunsicherheit ist zu Gunsten der Kirchen 
entschieden worden. 

J\uch das Nieders;ichsisclw OVC: hat sich mit Urteil \'Om 
1 7.7 1 cJ')[ - 13 f.96 [N - mit der 7:uLi"1gkeit der LrllL'hrng 
p,rnschaler Kirclwnl,1hnsteuer Lwfafü und dabei im Blicl-- auf 
die Entscheidung des BFH vorn 30.11.1989 u.a. folgendes aus
geführt: 

,,ln dem Umstand, daß in die Pauschalierung notwendiger
weise auch die Lohnsteuer von nicht kirchenangehörigen :\r
beit1whmern einbe1ugc•n wird, liegt kt·in Verf.issungsn·r,tuK 
7:war hat das BVerfC \\"iL'derholt die Ht·r,rn1it·hung vun na tür
lichen Personen, die nicht Kirchenmitglieder sind, zu Kirchen
steuern für verfassungswidrig erklärt. In seinem Beschluß \'Olll 
17.2.1977 (vgl. Abschnitt V Ziff 2 Abs. 1 l hat das BVerfG aber 
ausdrücklich die Rechtslage nach dem Einkornrnensteuerge
sct/. 1 q7=; in seine Pri1fung einhezogL'n 11nd die Erlwbung dt·r 
pau,d1alierten Kirclwnluhnsteuer ,1ud1 nach dem neUL'n Lin
komnlt'nsteuerrecht für /..ulässig erachlt•t ... Nach Bfl 1 (rlStBL 
1990 II, 993) ist zwar die :Vlitgliedschaft des Arbeitnehmers in 
einer kirchensteuererhebungsberechtigten Körperschaft una b
dingbare Tatbestands\·oraussetzung für die Erhebung der 
pauschalen Lohnkirchensteuer. Deren Erhebung ist aber auch 
nach :\uffassung des ßFH nur dann nicht gest,1lld, wenn dl'r 
bctniffene J\rlwil1wlmwr n.ichgewiesc1ll'rm.iisl'n keiner Kirche 
angehört. Diesen .!\ach\\·eis muß der Arbeitgeber führen. So
lange er nicht in einer den Zwecken des Lohnsteuer2bzugs 
gerechlwerdenden \\eise für einzelne Arbeitnehmer den 
I\ach\\'eis erbracht hat, daß sie keiner kirchensteuererhe
brn1gsberechtigten Körperschaft angl'hiiren, dürfen Finc1n1-
,1mt und C.ericht auch hinsichtlich dc•s pauschalen Lohnkir
chenoteuerabzugs \'On dL'r persiinlichen Kirchensteuerpflicht 
der betroffenen Arbeitnehmer ausgehen.'' 

(4) Die Einzelheiten für die Erhebung der Kirchensteuer in
den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer sind in bundes
einhl'itlichen Uindererlassen (vgl. Fin"..Jin SI I vom 10.9.FlGO
VI 1h11 b- S 2H7 - ll:1.1 - und 1-'inßch,irdt· 1 III vom 10.li. l 'i'lll
-:il- c:; 2H7 - 11 /88-1 gert·gclt; d,1nach gilt- kur11usammcn
gefal.it - folgendes:

1. Der Arbeitgeber führt keinen Nachweis über die Nicht
zugehörigkeit einzelner Arbeitnehmer zu einer kirchen
steuererhebenden Körperschaft:

Will der Arbeitgeber in seinem Betrieb aus Vereinfachungs
gründen die LSt und die KiLSt für alle Arbeitnehmer pauscha
lieren oder kann er entsprechende Nachweise über die Nicht
kirchenzugehörigkeit einzelner Arbeitnehmer nicht führen, so 
gilt für alle Fälle der Lohnsteuerpauschalierung nach den §§ 
40, 40a und 40b EStG der ermäisigte Kirchensteuerhebesatz 
von 7 % in Schleswig-Holstein und 4,5 % in Hamburg. Diese 
Ermäßigung trägt in pauschaler Weise dem Umstand Rech
nung, daß nicht alle Arbeitnehmer Angehörige einer kirchen
steuererhebenden Körperschaft sind. 

2. Der Arbeitgeber führt:\' ach weise über die :\'ichtzugehö
rigkeit einzelner Arbeitnehmer zu einer kirchensteuer
erhebenden Körperschaft:

a) Fälle der§§ 40 und 40 b EStG
In den Fällen der§§ 40, .JcLlb EStG ist der �,c1chweis über die
Nichtkirchenzugehörigkeit einzelner Arbeitnehmer an
hand der Angaben der Lohnsteuerkarten zu führen. Beim
\J,Kh\\'L'is Lfrr NichtkJrdwn1.ugehiirigkeit für l'ilwn Teil
der \rl•L·itnehnwr ist fur dil' übrigen :\rbL•ilnchnwr die•
Kirchc'n,teuer mit dem\ ullt•n Kirchl'n,teuL'rhebesal1. \ on
9 r; in Schleswig-Holsein bzw. 8 '/, in Hamburg zu erhe
ben.

b) Fälle des§ 40 a EStG
In den Lilien des� 4(1 ,l EStC bt der l\:.ich\,l'i, der Nicht
kirchc•n;:ugehiirigkeil ,c;rumls,ill'.lich d,l'nl,111, ,1nl1,1m1 d!'r
J\ngc1ben der Lohn�teuerkarten zu fuhren. Ersalzwei�e
dürfen auch folgende Lnterlagen als I\:c1chweis herange
zogen \\·erden:

1. Familienstammbuch oder Auszug d,1r,nis
2. Bcs,-lwinigung der \leldebchördl'
3. :\ u ,trillsbesclwinigung

Über die: \rt der Urkunde, die Register- oder Eintragungsnum
mer, das Aktenzeichen us,1·. hat der Arbeitgeber einen Vermerk 
anzufertigen und zum Lohnkonto zu nehmen. 

Kann der Arbeitgeber den eigentlich erforderlichen Urkunds
nachweis nichl führen, kann ,t,1ltdcsscn ausnahmsweise ,1uch 
eine schrirtliche Versicherung d,·s J\rb,·ilnd1mns übl'r sl'inl' 
Nichtkirchenzugehörigkeit Lum Lohnkontc, gl'nornmen \\·er
den; diese \'ersichentng ist inhaltlich eindeutig zu gestalten 
und losgelöst von evtl. Vereinbarungen, :Vlitteilungen usw. 
vom Arbeitnehmer gesondert zu unterschreiben (vgl. die bun
deseinhcitlichcn Ländcrcrl,1ssc ((z ß fin\lin c;chlcswig-Hol
stein \'c>m 2.Jc.1.1991 - VI Ti\l b-S 2.Jc.Jc7 021 - "l\\ 1d·inlkhördl' 
1 l,rn1burg \ ,,m 12.12.19911 -:11 - S 2.Jc.Jc7 -- 11 1 S., -! ! !. 

Kann der Arbeitgeber für einen Teil der Arbeitnehmer die 
Nichtkirchenzugehörigkeit n2chweisen, gilt in den Fällen des 
§ 40 a EStG für die übrigen Arbeitnehmer gleichwohl der
ermäßigte Kirchensteuerhehesc1tz nm 7 'X in Schleswig-Hol
stein b/\1. 4,:=; '; in I lambui).;.

3. Aufteilung der pauschalierten Kirchenlohnsteuer auf
die Konfessionen:

Die Kirchensteuer ist in den Fällen der Pauschalicrung der 
Lohnsteuer in Schleswig-Holstein im Verhaltnis 90:10 auf die 
Rv. und K2th. Kirche, in H2mburg im Verh:iltnis 80:20 auf die 
Rv. und Kc1lh. Kirche (Erl,11) fimn1lwh,in-JL· 11,miburg vom 
'"\! .12. ll/,<-:(1 -71- S2.Jc47--2, •"71 aufl'.utl'ikn (FrL1h \ ,,m IS.9.1'!7ll 
- VI 370 a - S 24.Jc7 -4), '>0\1 eit der ArbeitgeliL'r d it• Kirchensteu
er nicht durch Individualisierung der jeweil� steuerberechtig
ten Kirche zuordnet.

(5) Nach einem bundeseinheitlich ergangenen Erlais der Uin
derfinanzminister (vgl. Rundvfg. des NKA vom lb.11.1978-
Nr. 27 /1978 -) kann in Fällen der Abs. 2 und 3 die P,lllschal
steuer ausnahmsweise auf den Arbeitnehmer übcn\·,ilzt wer
den, weil das für die pauschale Lohnsteuer steuerrechtlich
geregelte Steuerschuldverhältnis des Arbeitgebers für d,1s In
nenverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ohne
Bedeutung ist.

Diese Rechtsauffassung ist durch l.Jrteil dec. Bundesarbeitsge
richts vorn 5.8.1987 - 5 AZR 22/86 - bestätigt \\'orden; zur 
Begründung führt das Bundt>sarbeitsgericht u.a. tulgendes 
aus: 

„Es gibt keinen gesetzlichen Grundsatz, dag der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer die Lohnsteuer abnehmen muG. \\'enn er 
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sich für das Pauschallohnsteuerverfahren nach § 40 a EStG 
entscheidet. Die Übernahme der Steuerschuld gegenüber dem 
Finanzamt bedeutet nicht, daß der Arbeitgeber auch im ar
beitsrechtlichen Innenverhältnis die Lohnsteuer tragen muß. 
Der Arbeitgeber ist nämlich nicht von vornherein Schuldner 
der pauschalen Lohnsteuer gegenüber dem Finanzamt, son
dern erst dann, wenn er sie übernimmt. Im Innenverhältnis 
kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer mit der Pauschallohn
steuer belasten. Der Arbeitnehmer behält aber das Recht, jeder
zeit Einzelbesteuerung unter Vorlage einer Lohnsteuerkarte zu 
verlangen." 

(6) Gern. § 39 b Abs. 3 EStG wird die Lohnsteuer bei sonstigen
Bezügen in einem besonderen Verfahren ermittelt. Diese Fälle
sind hinsichtlich der Kirchensteuer nicht mit dem jeweils gel
tenden Pauschalsteuersatz von 7,0 % bzw. 4,5 % der besonders
festgesetzten Lohnsteuer, sondern mit dem vollen Kirchen
steuerhebesatz von 9 v.H. bzw. 8 v.H. der Lohnsteuer; Schuld
ner dieser Lohnsteuern bleibt in diesem Fall der Arbeitnehmer.

3. Lohn-/Kirchenlohnsteuer-Jahresausgleich
(1) Der Arbeitgeber muß die Lohnsteuer und die Kirchenlohn
steuer bei jeder Lohnzahlung einbehalten und abführen; die
Höhe der Lohnsteuer ist demzufolge an den jeweiligen Lohn
zahlungszeitraum gekoppelt(§ 38 Abs. 3 EStG). Da die end
gültige Höhe der Jahreslohnsteuer sich aber nicht nach dem
jeweiligen Lohnzahlungszeitraum, sondern nach dem Jahres
arbeitslohn bemißt(§ 38 a EStG), wird gem. § 42 Abs. 1 EStG
bei unbeschränkt einkommensteuerpflichtigen Arbeitneh
mern, die nicht zur ESt veranlagt werden, die für das abgelau
fene Kalenderjahr (Ausgleichsjahr) einbehaltene Lohnsteuer
insoweit erstattet, als sie die auf den Jahresarbeitslohn entfal
lende Jahreslohnsteuer übersteigt (Lohnsteuerjahresaus
gleich). Das Finanzamt erteilt dem Antragsteller über den
Lohnsteuerjahrsausgleich einen Steuerbescheid (§ 42 Abs. 5
EStG). Das Lohnsteuerjahresausgleichsverfahren ist also aus
schließlich ein Erstattungsverfahren. Daher ist ein Lohnsteu
erjahresausgleich nur zu Gunsten, nicht aber zu Ungunsten
des Arbeitnehmers möglich (BFH v. 11.6.1970, BStBI. II 664),
und es können im Rahmen des Lohnsteuerjahresausgleichs
grundsätzlich keine Steuerbeträge nachgefordert werden.

Trotz des Verbots eines negativen Lohnsteuerjahresausgleichs 
kann es infolge der Betriebstättenbesteuerung in Schleswig
Holstein mittelbar zur Nacherhebung von Kirchenlohnsteuer
beträgen dadurch kommen, daß die endgültig festgesetzte 
Kirchenlohnsteuerschuld niedriger ist als die einbehaltene Kir
chenlohnsteuer, der Steuerpflichtige also insoweit einen gerin
geren Erstattungsbetrag erhält. Für diesen Fall wird auf Ab
schnitt V Ziffer 7 Abs. 2 ff. verwiesen. 

Zu niedrige Lohnkirchensteuerbeträge sind in Hamburg we
gen des niedrigeren Kirchensteuerhebesatzes meist auf Fehler 
Lll's Arbeitgebers (im Abzul-'s\·erfahrL·n) bzw. des Arbeit1wh
mers selbst (falsche Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte) 
zurückzuführen. Die Finanzämter mußten deshalb früher in 
snlchen follen prüfen. ob die 1u wenig einbehziltene Kirchen
luhnsteuer m einem gL'scmdL-rten \·crfahrL'n aufserhcilb des 
Lohnsteuerjahresausgleichs nachzufordern war. Aus Vereinfa
chungsgründen wird in Hamburg seit einigen fahren auch im 
Rahnwn dt>s Lohn�k'uerjahrc•sausglcichs zu wenig guahlte 
Kirchenlohnsteuer mit Lohnsteuerüberzahlungen verrechnet 
(\·gl. Abschnitt V Ziff. 3 Abs. -±l. 

(21 Bezieht der Steuerpflichtige neben Einkünften au5 nicht
selbständiger Arbeit weitere Einkünfte von insgesamt mehr als 
800,- DM. die nicht der LSt zu unterwerfen sind, so ist er 
grnndsiitzlich zur ESt zu veranlagen(§ 46 Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 
I\r. 1 EStG). ln diesem fall dart gem. § 42 Abs. l Sdtz l EStG ein 
LTA nicht durchgeführt werden. Hat das Finanzamt gleich
wohl einen Bescheid über den LJAerlassen, so ist es hierdurch 

nicht gehindert, den Steuerpflichtigen später für dasselbe Jahr 
zur ESt zu veranlagen, wenn die Voraussetzungen des § 46 
EStG erfüllt sind. Denn aus dem Lohnsteuerabzugsverfahren, 
wozu auch der LJA gehört, erwächst grundsätzlich keine Bin
dung für das Veranlagungsverfahren. Der LJA bedeutet ledig
lich im Verhältnis zum Lohnsteuerabzug einen Abschluß, nicht 
aber auch im Verhältnis zur veranlagten Steuer. Denn die 
nachfolgende ESt-Veranlagung ist in bezug auf den LJA für 
dasselbe Jahr das maßgebende Verfahren mit abweichender 
Zielrichtung. Sie endet mit einem erstmaligen Veranlagungs
bescheid, der den Bescheid über den LJA nicht abändert, son
dern ihn gegenstandslos macht (BFH vom 6.12.1983, BStBI. 
1984 II, 416). 

(3) Die für den LJAbzw. die Veranlagung geltenden Vorschrif
ten finden auf die Kirchensteuer entsprechende Anwendung
mit der Besonderheit, daß die Vorschriften über die Mindest
kirchensteuer und die Kirchensteuerkappung zu beachten
sind (vgl. Abschnitt V Ziffern 4 und 5).

(4) Zulässig ist nach der ab 1.1.1987 geltenden Fassung des §
226 AO eine Aufrechnung nachzuerhebender Kirchensteuer
mit zu erstattender Einkommen-(Lohn-)steuer und umge
kehrt, da nach dessen Absatz 4 für die Aufrechnung als Gläu
biger oder Schuldner eines Anspruchs aus dem Steuerschuld
verhältnis auch die Körperschaft gilt, die die Steuer verwaltet.

(5) Beginnt oder endet die Kirchensteuerpflicht im Laufe eines
Kalenderjahres (z.B. bei Kirchenaus- oder -eintritt), so ist die
KiLSt im Lohnsteuerjahresausgleich zu zwölfteln und inso
weit nur mit dem Teil zu erheben, der auf die Monate der
Kirchenzugehörigkeit entfällt (vgl. Abschnitt III Ziff. 17 Abs.
6); bei glaubensverschiedenen Ehen ist zu beachten

für Schleswig-Holstein = § 4staatl. KiStG 
für Hamburg § 5 staatl. KiStG
für Niedersachsen § 7 Abs. 2 Ziff. 3 und 4

staatl. KiStRG.

Für die veranlagte Kircheneinkommensteuer gilt entsprechen
des. 

4. Kappung der Kirchensteuer
(1) Gern. § 6 Abs. 2 KiStO, § 1 Abs. 1 KiStBeschl. kann die
Kirchensteuer nach oben hin auf einen bestimmten Bruchteil
des zu versteuernden Einkommens begrenzt werden mit der
Folge, daß für die Berechnung der Kirchensteuer die Progres
sion des Einkommensteuertarifs nach oben hin begrenzt wird

(sogen. Kappung).

„Verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Kappung sind 
nicht begründet. Die Kirche ist durch das GG nicht verpflichtet, 
ihrer Steuer die bei der Einkommen-(Lohn-)steuer geltende 
Progression zugrundezulegen. Denn die Kirchensteuer dient 
... anderen Zwecken als die staatliche Steuer. Sie ist insbeson
dere stiirkl'r mitglicdschatt,bl'zogcn und erstrebt keine Um
\·erteilung der Einkommen. Es ist deshalb nrfassungsrecht
lich nicht zu beanstanden, wenn sich die Kirchensteuer durch 
den Höchstszitz Hlll ... ':r des zu versteuernden Einh,mmens 
bei einer bestimrntC'n Einkurnmensh,ihe von der Anknüpfung 
an die staatliche Steuer mit ihrer schärferen Progression löst. 
Diese Gestaltung liegt vielmehr im Rahmen der durch Art. 140 
CC i.V.m. Art. 1 :,7 WRV anL-rkanntcn Auton,1mie der Kirche.'' 
(VerwG Lüneburg vom 20.1.1972- I A 78/71 -) 

(2) Wird die Kirchensteuer im Wege der Kappung nach einem
\·,Jmhunclcrts;itz des zu \'L'rsteuerndcn Eink,1mrncn, berech
net, schlagen die Steuervergünstigungen der §§ 16, 17 Berlin
FG auf die Kirchen nicht durch (FG Hamburg vom 6.2.1980-
IV 179/7F: -, EFC.. 2'i4).
Die Regelung, daß der Kinderentlastungsbetrag nach § 51 a
EStG (vgl. Abschn. V Ziff. 1 Abs. 4) im Falle der Kappung der
Kirchensteuer vorn zu versteuernden Einkommen und nicht
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wie liei !3eredmung der Kirchensteuer in den übrigen Fällen 
\'On d�.:T E1nkurn1ncnstcucr Jl.1gc-�ogen \\'ird, ist verfassungsge
n1.ä1; :rc; l-Lirnburg \ 1..11-:·i o.2.lYSU-- [V U�U/7f -, EFC�, 254). 
r.� 1 \rVt-rden Eh1:';-'.;t-1�:l':i in '.: .. :J.:1t:b-...'ns,-,cF;L hicdener Ehr zur Ein
i(,1mmensk:;c>r /\'�i,ff,m,.1; if'!c1nl,1gt, ',rcht im Falle ccr Knp
pnng der Kirche11..:;tc1l1er Lunzichst nur r1n gemeü1sc11Ttes zu 
\'c'rs<n,crndes Finkummen ,1b Bemessungsgrundlage test. 
Diese ;--',c'n;.•11h1rne ßemes�1mgsgnmdl,1ge muB m1fgeteilt wer
d cn, urn ,i .,' Kir,hensteuer-13eme,sung,gru nd lage des kir
chensteuerplich tigen Eh,·g?tten zu erhalten. Das geschieht in 

a) ��lhles11·1c-;·Holstein n«ch s 12 Ziff. 2 cies �tac1tlichen Kir
•:nensteuergesetzl·:, i.\/.m. s 3 AL1s. 3 der dc1zugehörigen
D\ 0. D;inach ist derjenige Teil Jes zu ,·ersteuernden Ein
kommc·ns zu c-nnitt,,Jn, ,ier �ich bt'i getrennter V eranla
gung zur Einkommensteuer iiir den kirchenc1ngehörigen
Ehegatten ergeben \\ iirde. Die°'er Betrag ist ggf. um die
Hälfte ckr in § 51 a EStC henanntcn Betr:Cigt· zu kürzen.
0\11cicr, ,1is bei der getrennten Vcrc1nlc1gung sind jedoch die
SondeLrn5gaben r1c1ch s§ Hi, lU b, lD c EStG und die auß-
1.•rµ,cwölmlichen Belastungen (§§ 3:� bis 33 b EStC) bei
jeckm Fi1egaticn zur 1-fälfte und die Sondernusgaben n,ich
§§ 10 c1 und 10 d [';tc; bei dem Ehegatten LU berücksichti
gen, mit des-.t·n Einkünften 5ie in Zus,1mrnenhnng stehen.

b) Für 1-frunburg i�t in cntspr1;-!•.:hcnL�t2r ,\rn,,7endung des§ 5
Abs. 2 des stac1tlichen Kircher,stcuergesetzes für die Be
rechnung der Knppung die Summe der Einkünfte jedes
Eheg,1 t ten 1ugni nd ez ulezen. Dei bei ist lfas c,erneins;ime zu
,·er�tet1ernde Einkomm,�;, im \/ erhiiltni5 Lier Summe der
Einkünfte jede� Eheg,itten nufzuteilen. bt die Summe der
Einküntte eines Elwg._1tten neg;itiv, so i�t sie mit 0,- DM
,111zusetze11 (Erlnt; fi;;.-Behörde lfarnburg nlm 21.2. l CJ7n -
,\; 'il-S 24-!0 - ] LJ /73 -).

c) :\iedersc1ch�en nc1ch § 7 Abs.? Ziff , des staatliclwn Kir
c hen5 teu crr a l 1 n, eng t::''.:'t:tL ��s. 

(-±1 Dt:r Ka}'p1mgsstem'r�,atz bctriigt im Bereich des L;indes 
a) Schleswig-Holstein-� J,5 v.H. des zu versteuernden

,, 1 !:-Limburg = 3,'.) 1-.H. des zc1 versteuernden Einkom
rnen:.:. 

L·1 f\.i(·dc:·'.·· .. lCh�cn 3,.=; vJ--L de-., /li ,·ersteucrnden Ein
i<t;rnn-11_·f1� 

F11r die Berechnung der Kirchen,,teucr im Fc1llc' der K'1t7Pllng 
i.•'.t \'OHl Eing„tngs\.vcrt der /e\v,,�iligcn Tabellenstufe dt:r Ein
kommcr,�tcuert,1belle ,rnszugelwn. Dies gilt auch b,.'im Kir
chenstcuerabxug n1m Arbcit�l()hn; hierbei ist der Arbeitslohn 
ZUikichst i\Uf LLis zu ,·ersteuerndc Einkornrn,·n umzurechnen. 

5. 1\Iindestkirchensteuer in Schleswig-Holstein/Mindest-
betragskirchensteuer

1 l) :\lit d�'r \linde�tkirchen•,.tcuer ist den Kirchen das Recht 
etnger,11mü wu:-den, ,rnch solche Kir,·henmitgliedt'r ,,n den 
kircl1lichcn Li1Stl'n /Ll lJt> tciligcn, die bei ,·irrer nur c1kzessori
sche11 1\nbindui,g der Kirclw11stenercrheb1.mg an die staatliche 
Einh1rnrnen-l Luhn-)stc1-1er cl,11,1 sonst nicht bL•itrc1gen würden, 
weil nm iluwn trotz cigcw'r Einkünfte wegen der im stac1tli
chen Fink<JmmensteuerlM1l geltenden Freigenzen keine staat
lichen Steu,:·rn erhoben werdL'll. Eine Mindestkirchensteut'r in 
dic•,cm Sil'nt' wird je,ii'•Ch nur im Bereich des Landes Schles
wig-Holstein nlwben. und zwar stet,; dann, wenn bestimmte, 
in den §§ ·s u11ci -± de', Kirc-henste1-1erbeschlusses testgelegte 
Freigrenzen i.ilie:-�d,nrten werden !.niimlich 1 .2011,-- Dl\1 zu 
1·ersteuemdc� Einkt,mmens li;,,·:. der diesem Betrag entspre
diende Bruttoarbeitsl()hn) Es werden also alle zu n·ranlagen
den Kirchen�teucrptlichtic-;en mit eigenen Einkünften erfaßt, 

deren zu versteuerndes Einkommen zwischen 1.200,- DM 
{__i\[indestk.irchensteuerfreigrenze 1rnch kircheneigenem Tarif) 
und S.616,- DM (Grundfreibetrag mch st;i;itlichem Einkom
mensteuertarif) liegt. Für Verheiratete, die zusammen zur Ein
kommensteuer ver;inlagt werden, verdoppeln sich diese Beträ
ge. Für die Lohnsteuerpflichtigen gelten entsprechende Rege
lungen, mit denen der Brutto;irbeitslohn ;in ein zu 
,-ersteuerndes Einkommen von 1.200,- DM angeglichen wird; 
hierfür ist eine besondere Abzugstabelle entwickelt worden, 
die als Anlc1ge zum Kirchensteuerbeschluß der NEK ,·eröffent
licht worden ist. 
(2) Abweichend cfavon ist für die Länderbereiche Hc1rnburg
und Niedersachsen lediglich die Möglichkeit gegeben, Kir
chensteuer-Mindestbeträge von solchen Kirchensteuerpflich
tigen zu erheben, für die auch stc1c1tliche Einkommensteuer
festzusetzen oder Lohnsteuer einzubehalten ist, 8 % bzw. 9 %
der staatlichen Einkommen-(Lohn-)steuer c1ber einen niedrige
ren Betrag ergeben würden c1ls den jeweils geltenden Mindest
kirchensteuerbetrng (sogn. Betragsfälle); hier handelt es sich
begrifflich c1lso gar nicht um eine Mindestkirchensteuer, son
dern lediglich um eine „Mindestbetragskirchensteuer".
(3) Die Höhe des Mindestsatzes beträgt gern.§ 2 Kirchensteu
erbeschluß in c11len drei Länderbereichen je n;ich Lohnzah
lungszeitraurn 7,20 DM jährlich, 0,60 DM monatlich, 0,14 DM
wöchentlich und 0,02 DM täglich. Die Mindestsätze werden
auf die Kircheneinkommen-(-lohn-)steuer angerechnet.
Im ges;imten Bereich der NEK werden die Mindestsätze V(1n 
den zur Einkommensteuer zu Vernnlagenden durch das Fi
nanzamt erhoben, soweit eine Einkommensteuer festzusetzen 
ist und eine Anwendung des jeweils mc1ßgeblichen Hebesntzes 
weniger ;ils 7,20 DM ergeben würde. In Fällen, in denen keine 
Einkommensteuer festgesetzt oder die ESt auf 0,- DM festge
setzt wird, wird die Mindestkirchensteuer nicht im Wege des 
st;idtlichen Kirchensteuer-Einzugsverfahrens erhoben. Ent
sprechendes gilt, wenn im Rc1hmen eines Lohnsteuerjahres
ausgleichs eine ,, ,·er bleibende Lohnsteuer" sich nicht ergibt. 
Lnbeschadet dessen h;iben die Kirchenkreise in Schleswig· 
Holstein das Recht, die Mindestkirchensteuer in diesen Fällen 
selbst zu erheben . 
Beim Steuerabzug vom Arbeitslohn wird die Mindestkirchen
ste11er wie folgt erhoben: 

n) Im Bereich des Landes Schleswig-Holstein

Die Mindestkirchensteuer wird von c1llen Arbeitnehmern
einbehalten,
a,1) von denen KiLSt nicht einzubehalten ist, weil der

Arbeitslohn unter der Lohnsteuerfrcigrenze liegt, die 
in § -± KiSt-Beschl. festgelegten Freigrenzen jedoch 
überschritten sind, 

bb) deren mit g % berechnete KiLSt niedriger liegen wür
de ab die .r\1indestkirchensteuer. 
V on Arbeitnehmern, die unter die L,hnsteuerfrei
grenze fallen, ist die Mindestkirchensteuer nur seitens 
derjenigen Arbeitgeber einzubehnlten und ;in das fi
nc1nzc1mt abzuführen, die mit dem Finc1nzamt im Ver
rechnungsverkehr stehen, d .h. die für mindestens ei
nen Arbeitnehmer Lohnsteuer an das Finanzamt ab
zuführen h,1bcn. Einen solchen Verrechnungsverkehr 
mit dem Finc1nzc1mt unterhalten also Arbeitgeber, für 
die beim Finc1nzc1n1t ein Lohnkonto geführt wird. 

b) In den Bereichen der Länder Hamburg und Nieder
sachsen

Die Erhebung der Mindestkirchenssteuer setzt vor;ius, d ais
Lohnsteuer einbehalten wird.
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6. Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe
(1) Das Kirchgeld in glauben-:;verschiedener Ehe (vgl. Ab
schnitt m Ziffer 1b) wird von e\·angelischen Kirchenmitglie
dern erhuben, deren Ehegatte kl'inl'r sll'lll'rberechtigten Reli
gionsgesellschaft angehört(§ 9 Abs. 1 KiStO) und die zusam
men zur Einkommensteuer ,·eranlagt werden (§ 5 Abs. 1
KiStBcschl.l. Beskuerungsgegenstand ist der Lebensfüh
rung�;rnfwand, dt'n der kirdH�nangehörigc Ehegatte aus dem
ihm wirtsch,itllich /Ukc,rnmcnden Einkornnwn d,·s ,rndl'ren
Ehegatten bestreiten kann. Dieser Lebensführungsaufwand
wird durch den Lnterhaltsanspruch des nicht verdienenden
Ehegatten gedeckt. Bc·m,•�cllngsgnmdlage bl d,1s g,·nwins.ime
1.u 1·ersteuernde Einkommen gem. § 32 EStG.
Uas Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe wird im Veranla
gnng�verfahrcn, nicht dagegen durch Steuerabzug Yom Ar
beit�lohn oder im Wege des Lohnsteuerjahresausgleichs erho
ben; es wird von den Finanzbchurdcn \ crwaltet und im \Vege 
des staatlichen Kirdwnsteuer-Einzugsverfahro1s L•rhnbc·n. 

(2) Das Kirchgeld 1\·ird mit gestaffelten Sätzen nach l\laßgabe
einn besonderen Kirchgeldtabelle erhoben 1§ 5 Abs. 2 KiSt
Bes,·hL). Die kirclwic-',L'm·n Slaffelsätze sind St> ,rngeordnL'l, daß
Härten vermieden 1vc·rden, insbesondere der u.a. Unterhalts
,m�pruch unterschritten wird.
In Hamburg wird nach§ 5 Abs. 3 des Kirchensteuerbeschlusses 
der :\EK das jährliche Kirchgeld um 12,- DM (ab 1.1.1990 = 6,
D1\1) in LlL'n Fällen des§ 51 a Nr. l ESlG ihalber Kinderfreibe
tr,,g) und um 24,- DM (ab 1.1.1990 = 12,- DM) in den Fällen 
des§ 51 a :\r. 2 EStG (voller Kinderfreibetrag) gemindert. Der 
BFH, der wegen de, Finanzrechtswegs in Hamburg zuständig 
ist, hält eine derartige kinderbedingte Entlastung für erforder
lich. 
(3) Das BVerfG hat am 23.J0.1986 (BVerfGE 73,388) entschie
den, dals die Restimmungen des staatlichen Hamburger Kir
chensteuergesetzes, mit denen die Kirchen ermächtigt werden,
Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe zu erheben, mit dem
Crund„atz \'ereinbar und rechtlich nicht zu beanstanden sind
(\·gL Abschnitt Il Ziff. •1), Durch diese Entscheidung ist die
Einführung und ErhL'bung des Kirchgelds in glaubensver
�chicdcner Ehe bestätigt \\ urdc·n. Die• Entscheidung des
BVcrfC war ncit\,'cndig ge11 orden, nachdem das Finanzgericht
Hamburg die /L1lc1,sigkc1l einiger Bestimmungen Jl1r die
Kirchgelderhebun� bestritten und der BFH daraufüin die
Rechtsgrundlagen des Landesgesetzgebers hierüber in Zwei~
fel gezogen lind d t rn HVl'rfG zur Klämng \·orgL'legl h,1ltc• ( l'gL
VorlagC'beschluil des BFH \ om 14.12.1983, fötBL 1984 11, :n::!l.
Gleidveilig hat das BVerfG in seiner Lntscheidung Bedenken
des BFH gegen die frühere Nichtberücksichtigung yon Kin
dern bei der Kirchgelderhebunc; in Hamburg als durch die
neuere kir..:hliche Ct:•set1gc·bung für den Dereich Hc1mburg
,,ersichtlich ü bl'rholt" bezeichnet (,·gL Abschnitt V Ziff. 6 Abs.
2\. Die Kmderberücksichtigung beim Kirchgeld in Hamburg
hat sich dernrnch in verfassungsrechtlicher Hinsicht als zuläs-

und ,1usreichend erwiesen. 
,.J-1 1 ür ck-n Bereich Schles,\ 1g-Hoblc·it1 wird eine Kinderenl
Listung nicht gewährt, weil es nach A.ufrassung des Bundes
, erw,·,Itun,c;sgerichts, das für den Bereich des Landes Schlcs
wig-Hulstein letztinstanzlich zuständig ist, einer besonderen 
fü,rücksichtigung von Kindern beim Kirchgeld in glaubens-
1 erschiedem•r Ehe aus verfassungsmäfügen Gründen nicht 
httlart und auch die ins,nl'eit abweichende Regelung im Lande 
Hznnburg dem nicht cntgC'gensteht (BVerwG vorn 11.11.1988-
BVerwG 8 C li1/,7 -l. 
",, l 1, '< h],,,,,,.,·ig-Holstein \\ c·rden EI c1ngdische, deren Ehl'

c;,itle einer Religionsgemeimchatl angehört, welche in Schles
\ ig-Ht,]skm Körperschafürechte besitzt, trotz der Signale 

„ vd / ev" in den Besteuerungsunlerlagen nicht zum Kirchgdd 
in glaubensverschiedener Ehe herangezogen (vgl. Abschnitt lll 
Ziff. 16 Abs. 7). 
(6) ln Hamburg sind außer der NFK kirchensteuerhebungs
berechtigt
1. Röm-bth. Kirche in Hamburg ·
,-, Mennonitengemeinde zu Hamburg und AJtona
3. Ev.-ref. Kirche in Hamburg
4. Jüdische ( ;ernL·m,k• in Hamburg
5. Dänische Seemannskirche in Hamburg (gern. ,i.nderung
der VO über die Erstreckung des Rechts zur Erhebung von
Kirchensteuern ,1uf Rl'ligionsgesellschaftl'n 1·. 12. 4. 1 Cl88).
Bei Evangelischen, deren Ehegatte einer dieser drei Religions
gl'sellschaften angehört, kommt daher die Festsetzung eines
Kirchgeldes in glaubensverschiedener Ehe nicht in Betracht
(vgl. Abschnitt III Ziff. 16 Abs. 6). Diese Regelung gilt nicht für
die wl'itl'ren Kirchen, die der 1\rbl'ilsgemeinschaft christlichl'r
Kirchen in Hamburg angehören. Hier ist also ggf. Kirchgeld in
glaubensvc•rsch1L'dl'ncr Ehe zu erheben.
(7) Fällt bei Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer
neben dem Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe auch eine
Kirchenstt'ul'r n,1ch l'inern v.H.-Satz der Ein kurnmen,lL·uer an,
wird die KiESt auf das Kirchgeld in glaubensverschiedener
Ehe angerechnet (§ 15 Abs. 2 KiS\O sowie § 3 Abs, 4 staalL
Kirchensteuergesetz SH und § 3 Abs. 6 staatl. Kirchensteuer
gesetz HH). Fällt bei getrennter Veranlagung zur Einkommen
steuer eine KiESt an, wird d,mchen ein Kirchgeld in glauhcns
verschiedener Ehe nicht erhoben(§ 15 Abs. 3 KiStO).
Die gegen die staatliche Anrechnungsvorschrift in Hamburg
erhobenen Bedenken hat das Bundesverfassungsgericht für
unbegründet gehalten (BVerfG vom 23.10.1986 - 2 BvL 7 /84-)
und ausgl'fii hrt, Ll<1B d,rnach die Kirchensleul'r vorn Einkom
men und das Kirchgeld nicht unabhängig rnneinander erho
ben werden können. ,,Diese nähere Konkretisierung des kirch
lichen Besteucrungslatlwstandes soll eine Dopp�lbeL1stung
der Steuerpflichtigen verhindern ,,, , Es wird lediglich das
Kirchgeld um eine etwa anfallende, auf der Grundlage der.
sta,1tlichen Regelung berechnete Kirchensteuer vom Einkom
men gekürzt. Erhöhte rechtsstaatliche Anforderungen ... erge
ben sich aus der Anrechnunsvorschrift nicht."
(ts) Für die auf niedersächsischem Staatsgebiet gelegenen Ge
bietsteile der l'\IJ( wird L'in Kirchgeld. in gl,rnhc•fö1 c·rschiede
ner Ehe nicht erhoben ( \ gl. § 36 Abs. 3 KiStO).
(9) Zur Rechtmä15igkeit der geltenden Kirchgeldregelungen
hat das BVerwC mit Urteil vom 18.2.1977 (\JIVV S. Ll04) u.a.
folgendes dusgetührl:
,,Nach . .  besteuert die Kirchenordnung den Lebensführungs
aufwand des kirchenangehörenden Ehegatten und damit ein
Merkmal, das in dessen Person gegeben ist ... Das gemeinsame
Einkommen wird ,,. nur als Hilfsmaßstab für den als solchen
nicht oder nur mit erheblichen Schwierigkeiten meßbaren Le
bensführungsaufwand verwendet. Diese ... angegriffene Aus
legung J;�ßt sich bundesrechtlich nicht beanstanden, insbeson
dere kann sie nicht als willkürlich und damit als Verletzung
dl's ;\rt 20 lII GG angesel1L'n werd('n „ Für diese Auffassung
spricht übrigens der offenbare Lu,arnmenhang zwischen dl'r
hier streitigen Kirchgeldregelung mit dem Urteil des Bundes
verfassungsgerichts vom 14.12.1%:=i (BVerfG E 19,268), das
diese Art der Besteuerung zumindest nahegelegt hatte ... Die
Zulässigkeit der Anknüpfung an das gemeinsame Einkommen
als Bemessungsgrundlage für den Lebensführungsaufwand
auch des Ehegatten ohne eigene Einkünfte folgt weiter daraus,
dail der Gesetzgeber auch sonst das in der Ehe Erworbene
beiden Ehegallen zurechnet, unabhängig dc1von, welcher der
Elwg<1 t tcn unmittelbar dL·r Erwcrl,L·nde ist ... Es läßt sich n,1ch
AulJa„sung des erkennenden Scnc1ts nicht ernsthaft bezwei
feln, d,,ß zumindest ein Zusammenhang besteht zwischen
dem gemeinsamen Einkommen im Sinne des Einkommensteu-
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errechts und dem Lebensführungsaufwand, der dem einzel
nen Fheg21tten auch dem Ehegatten c,hne e igene Einkünfte 
irnig l 1,·h ist .  Jedenf.il ls  Li l;t s ich ftir d 1•11 l,q>;eH,1 11 , ,1 l s" tlT i 
schen,·c• ise nicht in :-'I brt·dt· s tt-1 lt-n, d a  1 ,  c•i n hoht·s Ehc't' i  n k ,  •m
men den Ehegatten einen größeren Autwand gestattet und ein 
niedrigeres Einkommen den Aufwand mindert. Mit jeder Pau
scha lierung können im Einzelfall  Unbilligkeiten verbunden 
sein. Gleichwohl ist anerkannt, daß die Steuergesetzgebun,� im 
Jntcn•s,;c d er l'rakt ik<1bilit:1 t  in erlwbli c  lwm Urnbng tvp1si1·n-n 
und ,1 \,,, d en Crunds,it/ der , , ind i\ · id u,·1 1,·n Ck-ichmii l; i)_:;kc•i t 

in gewissem Lrntang 1urü cktrctvn las .Sen dar!. Die 
verbleibenden Unbil l igkeiten sind zudem durch die Gest,ll
tung der Kirchgeldt,1belle sowie durch die verhältnisrnäGig 
geringe Höhe des Kirchgeldes gemildert und lassen sich zu
dem durch eine Bill igkcitscntschcidun,� p·m. § 1 3 1  (AÜ' ! cr
hd, \ i,·h red u/. i ,•ren; ,L1r ,1uf  k,mn je n,ich 1 ,1g,· des Ein/el fci lks 
ein .--\nspruch lwstdwn." 
')  .--\nmerkung: Jetzt = �  227 AO 77 

Zum Inhalt der für den Bereich des Landes Schleswig-Holstein 
gel tenden Ki rchgeldregelung hat ferner das OVG Lüneburg 
mit Urtei l vom 1 9 .31986 - 13 OVG A 2'i fi'i - Stellung genom
nwn und d a\x·i u . ,1 .  ausgeführt, da !; ,i cr lnh;i l l  d es Bt·)_:;ritfs 
„ Js.: irch)_:;eld"  eine eigenst,indige Bedeu tung h,1 be und c·• , 1 ,h 
dabei nicht um eine Hm d er Einkommen:,teuergeselzgebuns 
abhängige Annexsteuer handelt . Der Besteuerungstatbe,t,,nd 
des lebensführungsauf,\·ands  sei n icht mit d em gemein,arnen 
zu \·ersteuernden Einkommen identisch, sondern nur ein Teil 
ch1nm; snwcil s ich hierhei hesondere Bdc1stungen auswirk,·n ,  
lr,igt· ,l t'm d ie hoch.�r.1d igt• l 'crnsch,1 l i ,nmg d er Kirchgd,l L1 -
hc\l.c und d ie Spann\\'ei lc' der Linkomm,·ns luft-n hneih ,1u , 
reichend Rechnung. Besonders kind erbedingte Belastungsun
terschiede größeren Ausmaßes ließen sich im Einzelfa l l  durch 
eine Billigkeitsentscheidung ausgleichen . 

Die gegen dieses OVG-Lrteil eingelegt,, Redsion h\ivb 
los 1 n\ t·1-wC \ om l l . l l  I L188 -- BVen\ C .--: c  l l l . 87 -) .  

(1 () 1  Ein in glaubensn•r:-,chiede1wr Elw k-bender Ehq,art1wr 
ist nicht befugt, den an seinen anderen Ehepartner gerichteten 
Kirchgeldbescheid anzufechten. Er ist nicht Adressat de� c;teu 
erbescheides und durch die Heranziehung zum Kirchgeld 
auch nicht unmittelbar betroffen (BVerfG \'0rn 3ll . is .  1 LJ.><2 - 1 
lh R I l ()l/ /8 1 -, I I FR JL J:,-f S. Tl ) 

Auch t· in  K i rchgeld-\', 1r,w;,z,1 hlung�lw:-cheid kann d urch d,·n  
nicht kirchenangehörigen Ehepartner nicht angefochten ,\·er
d en,  selbst wenn er bürgerl ich-rechtlich (§ 1360 a BGB ! wr
pflichtet sein sollte, seinem anderen Ehepartner die Mittel Lur 
Erili llung der Kirchensteuerschu ld zur \'erfügung zu stellen 
(rl] H 1 ,,m 27.7. 1 98.1 • 11 R 2 1 /83 -, .--\mtshl. Sch l .- l l .  l lJ ,.f >
121 1 

(1 1 )  Ein inzwischen gesch iedener Ehemann ist grundsätzlich 
verpflichtet, d ie Kirchgeldschulden seiner ehemaligen Ehefrau 
für Zeiträume, in denen die Ehe noch bestanden ha t, zu bezc1h
len (Amtsgericht  Hamburg vom 18 . 10 . 1988 - 274 F 1 25/88 -
; die hiergegen eingelegte Berufung blieb erfolglos, Oberlan
desgericht Hamburg vom 1 . 8 . 1989 - FUF 92 / 88 -). 

(12) In Fällen, in denen durch Heirat zwischen einer nicht
kirchenangehörigen und einer kirchenangehörigen Person erst
im Laufe eines Kalenderjahres eine glaubens verschiedene Ehe
entsteht, kann das Kirchgeld im Jahr der Eheschließung nicht
für das gesamte Kalenderjahr erhoben werden, sondern nur
für diejenigen Monate, die der Dauer der Ehe in  d iesem J ahr
entspricht; hier i s t  be i  vorliegenden entsprechenden Voraus
setzungen die Zwölftelung zur Anwendung zu bringen (vgl.
Abschnit t  III Ziff, 1 7  Abs .  6) .

( 1 3 )  In Fällen, in denen ein Kirchenqeuerpflichtiger, bei d em 
das Kirchgeld in glaubensver�chiedcner Ehe zu erheben ist, 

seinen \\'\,hnsitz (gewöhnliclwn Auten t h,i l t • in  e:n ,r ndcn', 
Bunde,lcrn,l \·erlegt, ist  gern 1:',v,ch lu l ;  d l'r f<m h,·n s l, • ; ; crr,, ; ,,  
renkn ,kr l1und,•c;Llnd er \ , ,m 2.� . I I LJ'}1 ) - 1 (  ' i ' - \, '- ,  =• r i ,.
A - -f43 - 1  hu ndl'sein lwi tlic h 1\ lt' flli l' t / 1 1  \ c• r L1 '. 1 ' ,  . , ,  . " 

\ 1  
" 

Die Zustiindigkeit fü r d ie Fe�t,dzung ufüi 1:rhcbLng dc 
Kirchengt'ldes bleibt - ander, ab fü r d ie [ini"·c,men -; l,'ner 
(\·g l .  Abschnitt V Ziffer l[l ! bei dem d ie Stt·u, -r�kten ,1bgelwn 
den Fin,1ll7,1mt  (§  2-f AO J Da, ,1bgchende r:1li ,7 n. : ,nnt v ; ,1 ,, ,  ; •  
sciill'r ,\l,g,1 1,c'\'l'rltigun:-'- h i t•r.1u i  besondl'rs hm , 1nd b : t '.l't 1 1 1 · • 
\li t tei lung ,ks genwin,arn /U 1 , ·rsteuernd , ,n f.ink,,mrnc•ff, , lc-1 
Ehegdtt1cn für die in l:letracht k,,mmenden \ er,mlagungs -' c'i t 
räume . '\ ach ! dem gesondert /U überwachenden I Eingang d er 
Mitteilung des neu zuständ igen Finanzamte, "·ird das Kirch
geld in glaubensYer�chiedener Ehe - ggf. zeit,1 1l l,•i l i g  - festge
set/.t ( \'gl 1 1..: i 'Jll i l  S. 3 1 1' 1  

7. Kirchenlohnsteuer am Ort der ßetr iebstätte

(1 ) Für d ie Höhe der Kircheneinkomnwn,tc : 1 er gelte" '
gru nd sätzlich die Bestimmungen d er Cliedkirche, in d ,,r cL, ,

Gemeindeglied seinen W,1hn,itz hat .  E ine  ,-1. usn,111rnL· ·, l "  
d igl ich tür Ll c'n Kirclwnl(1hn,t, ·uer . .  ,\b1t 1 f� - cl L•r 1.·n tsrn-ci , , •n, ! 
Lrn,ksn·,h tlicher Regclu : ig in d ,·r 1v,,: ,,, cl , 1 r, h ,;( • t 1 1 \ir! -.,- 1 : , i  
daU der .--\r lx-1 tgeber die 1'1 rch,•n;, ll'u l'Ill ,,irn ,_. · 1 d. 0-H lli. c1 , : :  
d en Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufc·n tlnlt  cles Arbt: itn c h
mers nach dem am Ort der  Be triebstMte geltenden Kirchen
s teuerhebe�,1tz einbehält. Der Begriff der Bctnt'l." t, i t te richte·' 
sich nach den Bcs timmmi,gl·n  d. ,,,� Lohn5 tcut-rr•sl ,ts .  

(2 ) l .ic· ,l',c'll \Vuhn�i l/ und \ \t'tric•], ,; 1 ,, '. h· 11; ! ,1:1,krn rn1l l!P ll'r
�cl1ied lich ii , ,\wn Kirclwn,lt-11, rlwhl'�;i t/l'll . 1 . l ', HL• : r i , • ! ,s l , , 1 · ,

r n  Hamburg (Hebesatz = 8 , 1 und Wuhfüi tz in �chlcswig-Hul 
stein (Hebes,, t/  = 9 ',; ) , so \\·erden im Wege dc•r Ddr idJstä t t ,' : ' 
besteuerung 1e nach dem \ Voh11sitz des Arbe1 tnc-!1mer5 en tl '. · c 
d er zuYiel oder Zm\·enig Kirchensteuern embch,i l ten .  Zu \· i ( , ]  
gc/. c1hllt- P.l'tr ,1g'-' l\'l' l"d l"l1 , rsl ,l t ld. u nd /\1\H 117 d , 1 ·  1, , ·g, ,] · .  , , , 1 
der C:l i t•dk ir< lw, in der cl, ·r  c; : , • : 1 , • rpr \ 1 ,  ht i ,I', , ' , ,. 1 1 1 , •n  \\',,hi: , i •  -
hat .  \:V 1 1 ni,• ,lu rch d,is l 'r i ,k :· HL'l1 1 c•h� Lc1 t l , • 1 1 11( " i •: 1 : , •1 : 1 1L, 
z .B .  \'Oll einem im Bereich cles hambu rgi s,- .H, ll " L.s ,1 le� wohn 
haften Kirchenmitglied ;;u, 1 ,01 KiISt ,.::inbeh.i !kn erfolgt eh •  
Erstattung im Rahmen der [St -\'crc1nL1gung h dc5 LSt f , \  
durch cli1 s Finon7;in1t  odrir t,t : \Tnr1clht1 d:.:r 1. , , h_: � --- t�'uer� c1 1 , ,
durch d,1 ,  '\., Js,:;\, Dien,t- t,·lk i l ,Pr>\·". : rt'- ·  , \ 11 , \u, - 1 ,. ,- : ' ,  i • i l 1 1 : 1 , . .
eincn1 in  �l._-h k·�\\' ig - � f ( )J c., ! t ' i ; i  ', \ l )hn'-'nd cn K 1 :"L- 1 1 t ' • i : 1 , 1 ; ;.� t 11- · ;

1 n� !
Betrieb�tattc i n  Hamburg dil· \ cr,,11L1 gu ng , 1 >r d er : _-, , l '. 
regeln1ä.Gih !'.Ur Nachcrht;l_1 1 1 n t-� d es t. 1 nt ◄ , :- '"'1- h � ,_ ! �  ... l,-;._'1:iagQ•, 
Beim LStJ.--\ wird die N ,1cl1e,llt'bung de:- 1� iq , ; i c cc1 

grenzt ,1 uf ,i en sich ergeb, 1 1dt'n Kircl1en;c;tc•11 ,"rr•r0, t ,, 
trc1g, dc1 in St_�h l l1�\\'ig-f lui ..., t1 1it1 (_• i n v  i'J, 1 ,  11 :·1 :;\l 1 - : 1 : ' ) 1 ·• � ( i 1 ,1· \ , · :

n_•ch1n1n:.� rni t /ll l'J ...,ld l t1 • 11 1 l l 1r 1 � t  11 : ( ! 1 ! , i u n  l1 ,c ' 1 ' 1 1 1 h ,· i  ,y i r, i  
g i l t  c1uch t1 1 r  d ie nivdvr,,, , h,-,,, lw;, 1. , l'l fr i , l ,  , 1. , , .'\.. f , I• . 

(3) Seit dem Beschl u g  d1-':- NKA vc,rn 2:2 .0 . 1 971'1 bc•; L- 1 \ c ' , -, f , 1 1
den Bereich des lande, Sch!esvv ig -H1., J s t, , J n keim.' Bed - - r, ,, c• 1 1  
mehr dagegen, d als d ie  Kirchcnkrei .0 (' ,rnf Antrag den  l. : ". \ • r 
schied sbetrag z,dschen 8 '.:; und 9 'li i n  Fii llen der !3ctr id,, I  ; ' 
tenbesteuerung erla ssen . Eni sprechende Beschli.i ,se , [(- ,  .,- ,, . 
ständ igen kirchlichen G remien werden .1 l s  ummlc'. ;1 1, ,� : i d ,  , n
Sinne von § 20 Al1s .  6 der Kirchenstc1 1 erordnung  ,1neri-: 0 1 1 , 1  i 

Für das Ers ta ttungsverfahren gdtt'n folsendc Cr 1 1 n d ,; ,1 :u 

1 .  Die Regelung erstreckt sieb 

a i  auf Fä l le ,  d i e  gern . § 4 6  EStG im Berei ch de 0 Ober/: 
nanzdirektion Kiel zur Eink0rn m,·n-- u nd  Kirchc-nein
komrnensteuer zu yeranlc1 g':'11 s ind u nd bei d cnE'n d.c'r 
Unterschied sbetrag twlsclwn 8 ':; ( H,,mburg) und q ':. 
(Schleswig-Holstein) der ESt bzw. b(-i. Kappung zwi 
schen 3 cz. und 3,5 7,- des zu versteuerndeJ� Eink om
mens im Wege des Ver,rnbgun�', \ 'erfahr,c>n�  nacher 
hoben wird , 
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b )  ,mf Fälle, i n  denen die I Iöhe der Lohn- und Kirchen
lohnsteuer gern. § 42 EStG endgültig im Lolma bzugs
verfahren durch ein Fin,rnzamt im Bereich d er Ober
finanzdirektion Kiel fcstgPsldlt wird . Hierbei kann L'S 
mittelbar zur N acherhebung de� ünterschiecbbe tra
ges dadurch kommen ,  d<1.is die endgül tig festgestell te 
Kirchenlohnsteuerschuld niedriger 1st als die einbe
haltene Kirchenlohnsteuer. 

Die Höhe d es Er lc1 1födr.igc-s bemiist sich au,,cl1 l idföch  n,1ch 
den im Bereich d er Oberfi�,izdirektion Hamburg, pp. bezoge
nen Einkü nften aus nichtselbständiger Arbeit die dort der 
Betriebstättenbes teueruns mit dem für d ,, s  1 and f l amburg 
gültigen Kirchensteuerhebesa tz unterlegen haben . And en• 
Einkunftsarten im Sinne von § 2 Abs. l EStG (z .B .  Einkü nlk 
aus Kapi talvermögen, aus Vermietung und Verpachtung usw.) 
bleiben bei der Bemessung d es Erlaisbetrages unberücksich
t igt .  

2 . Die Erlal�rL•gclung L'rstreckt sich dagegen nicht  ,,u f  �ukhe
Einkünfte aus nichtselbständ iger Arbeit, bei denen d er
Arbeitgeber von sich aus anstelle des für die Betriebstätte
allgemein geltend en Ht'besatzes von 8 '� berei ts für den
Wohnsitz des ::iteuc·rpflichtigen geltend ,·1•, f icbl'�,, tz ,·on
9 % der Lohnsteuer zur Anwendung gebracht ha t, so dal\
es zu einer N acherhebung von Kirchensteuer infolge un 
terschied l i chen Hebesatzes ilm Wohnort und am Ort der
gehaltzahlenden Kasse überhc1upt nicht gekommen ist;
d enn in einem solchen Fa ll mangelt es an d er besondercn
Härte, die in dem Vorgang der Nacherhebung von Kir
chensteuern gesehen wird .

3. Hat ein Arbeitnehmer neben Einkünften <1.us nichtselbs tän··
diger Arbcil rwch ;imk•re Einkünfte im Smne \ cm c; 2 i\hs .
1 EStG bezugen, so berechnet sich d ie Huhe dl'S Erlalsbe
trages nach dem Verhäl tnis (c½, -Satz ) ,  in dem d ie Einkünfte
aus nichtselb�tä ndiger Arbeit (vgl . oben Zi ffer 2) ?U d t•n
Gesamteinkünften stehen.
In Fiillcn mit negativen Finki.inften darf der errechnete
ErlaLlbetrag 1 "{ (bei Kaj.1pung: O,S '� . )  der Bemessungs
grund lage für die Kirchensteuer nicht übersteigen . Sind
a1lfser negativen Einkünfte11 noch weitere positive Ein
künfte (neben den Einkün ften illls n ich t selbständ ic;er Ar
beit), so hlerb,in cl ics,· unberü cksichti gt . 1, L'llll ch·r' lklra,,

l ' b 

der negativen Einkünfo.> d en der weiteren posit in·n  Ein
künfte übersteigt.

4 . Hct t  ein /\ rbt· i tnehrnt•r oder sein Eheg,lttt· Fi11ku ,1 lk ci u c<
mchtselbständiger Arbeit i m  Wege der Betriebst2lttenbe
stcuerung sowohl aus einem Bereich mit einem Kirchen
steuerhebesc1 tz von 8 ', ; a ls auch ilus einem solcben mit
einem Hebesatz \·on 9 '1c der Lohnsteuer bezogen ,  Sll sin d
bei der Bemessung des Erlals- oder ErstZ1ttungsbL'tr0ge,
nur die Einkünfte aus dem Bereich mi t  dem 1-lebesatz von
8 % heranzuziehen; Ziffer 3 gilt entsprechend .

::, .  Diese Regelung gil t für \'eranlagungszeiträume von 1 977 
ab; frühere Veranlagungszciträurne werden nicht aufge
gri tkn Nach dem flesch l u l� des '\.K ,\ vom J :U . 1 984 sind 
Erias�e lediglich fü r Zeitr:1ume zu ge,vähren, d ie bngstens 
innerhalb von 3 Jahren n.a ch  Abbuf des J ahres beaii trngt 
werden, in welchem der ieweiiige Steuerbescheid Rech ts
bzw. Bestandskratt erlangt ha t, denn c'S ist in Rechtspre
chung und herrschender J\1einung anerkannt, d ,1 !s es im 
a llgemeinen nicht ermessensrnißbräuchlich ist , einen ßi l 
ligkeitsantrag abzulehnen, der mehr a l s  2 Jahre nach En t
s tehung dn betrdic:nden abgabenrech tli chcn Forderun 
gen gestellt wird, wenn die  Säumnis vom Antragsti'ller 7l1 
\ crtr·L• l,'n is t  ( BFH vorn T.1. l 9;;-: BStHJ. lll, 248) . Diese Fr:�t 
übertriigt den Ged,,nken der Rechtsverwirkung und der 
Verjährung auf den Berei,:h d er Bil l i gkei tsentscheidungt.'n . 

D,inc1ch k,1 1m es im. ,i llgt nwiilL'll nick unb iU ig sem, WL'11 1, 
derienige, der aus bi l! igkeitsgrund c_•n Erl,1 ',�E' oder Erst,+ 
tu n gen \', in Steu ern begehrt, nach ,\ b l ,ni f lfü , c  er Fris t i n  der 
Rc1gei abschiä.gig bescll l L'dt_ ' n  \\·i rd . L)<l'.-- g i lt auch d t1n11 
\Venn bei rech tl'eitiger _Antrz: g'-) h.:llung de1n /\n trah h a tte 
s ta ttgegeben werden m u s:ocn (! iübc.;chma nn - Hepp·Spit,1-
ler, Kornmcntc H 1ur .-\0 ,  Anmerhmf, 22 .7U s 2:::;- i 

6 . Es em pfü·hlt sich, -'< itträgen ,m f Erh !s d ,,, · ' n +ers,-h iHJ �bc
trc1ges im l · ,1 1  d e, :,. 1 rchcnc1ustri tb ,,u ,  l 1  : 1 1 1  c1 :1 , . \ l l s lritts
jahr zu entsp·cchcn --7 L'1lll d ils Bund rs , , r ·. ,· ,1 l tu ngsgcricht
hat im fall t' d e"' Ve1,'iuBern 1 1gsgcwi 11 n -: :11 i +  t rtei! \ 'Om
1 2 .2 . 1 980 - J :\ ',•n, C 8 C' 1 6 .86 - u . ,l . , · 1, b„ h i c:,: ,., , 1 ,  d,1 Ll es
unzu t'issis sei, einem ,1 11 s d er Kirche i\us;�etrctenen eine
I3il ligkeit5ma ßn,1 hrnc ,, l !ci :: mit d er Begni miu ng zu \·cr:--a
gen , dag solche \-faisn(1hn1en nur kirchcni� ngc·hörigcn G l�'
rneind eglicdern gP\\·i'lhr t  , .. Trden Den n  ,iu ch ei n ,1 u ,  der
Kirche Au �getretene, h,1 t ,· i n °u ! , j ,•1.: ti v-,i ffentl iclic, R,·ch l
,1u f E in tr i t t  in d i,, Fn11cssen ,�1üfung:  d :t'''·"' Recht g(•ht
durch K irclwn,rnstritt n idit v�rlorcn' 1 f 1 11, 1 11/µ;tTI, ht Köln
vom 26 . 1 0 . J  (,,;'.-l - Az. b K -12 /86 -· J .

7 . I n  konfession.<\'t•rschiE'denen Ehen crstn ckt sie!; c1 er Er ! ,1 15
nur a u f  de , ,  i5chcn Anteil , d . h 11 1 r, i  :1<1r d i e
Hälfte d e,; BHr,iges er5tattet , wie bei kc,., 1 fL•s,;ionst· in lwitl i
chen Ehen .

8 . Sowei t es sich bei l\ tT fc•� tge�ctztcn K irclwnsteucr um
Kirchgeld in glaubensn•rs,: hiedencr Ehe handeH, 1'-t d t•r
Kirchens teuertciler lc1b n idi l  miighcli .

9 . Bei der Ermi ttlung des Erlaisbl'tn ,l:t'S wird gnrndsA 'Y i ich
l 7r (bei Kaprung: o,::; 7r ) dvr ,m f d ie l··iiirnh1 rger Ein l.:.ünfre
aus n ichtsclb,tii nd i,L,cr ArbeH en t fa l lcnd en Kirchensteuer
,1nge..;ct/t . i 1 1 1i_ - t i k r :_ \ 'f' f< i rchens t•_'1_ 1 c 1  'r. 1 1 nctch
H,;1rnburgr• r  1' m:he1; stet1 errccht wird 0th Vc• rpir t.k' lnmgs
gründ cn h icr�•l'i n ich t d urch geführt .

10 . Fü r d it' ' ' iHLh i'ühru ng des Erstc1t ! u ng,,vt<r t;, hr':'n� gi l t  fol
�cnd l's :
a ·1 Die An tr:�ge a1-t f  Tl'ilcrl ,1 F  \Tn Kircl1 enstt:· \ ,crn c11, l'

gntnd nnter�chicd l i eh er Kircl,.:•n� tcu erhebcsa t:;s• c1m 
1/\/ohnort und am Ort d l'r ßt'triehitätte --ind bei d em 
fü r den Arbc; tnebmt ·r .7i ! '-'lirn..! igen K i n:hcnkrJ'i, , rnit  

b)  

c) 

;u  <..:t ,._,nl ' ll Sie � , 1nncn fonn l o� od, -, r  :i L : 1 d '. \ : i erfü r  
vorgL·�c hcnL1n \ urJ ruck � g �� f  . ..., .. \n l c1 gL' --t L:1ngc-
rei c-ht ,\ t'r:..icn. 

\ l .  

Die  K in„ ht' Jl kn 1 i '--J-"' Drü fcn d ie i\ n tr:; '. ' \ , (1 11 f  \ 1 \ : '  -...t:l nd ig
kc i t  un cl !,ichb�),ii t  und fordern ,c>..:. z .  l l'hkllli c' L 11 tt�r
L1gen z ur Vcrn1J lsl:i 11 d i (' ll l' ,I",  ci l'f 1\ntri1ge c1n. Frst d iv 
\ ·t1 1 l s �ändigcri L1 n tcrL"'.\ E--�en khn�:.cn d 11 :-rn zur ,,\•c} l:cren 
ßedrbei t t�ng ei n j (1 (� .'.'.Jc.,rdelb1..._c ;l L' �: : rcb cn;1rn i .  Dienc; t 
stellc J- t :nnbur�, ge1t, tt t · t  1\ ·erdcn .  '.,i 1., ' 1�:1üs �; t 'n LJ lg t.'il d e  
1\ngabcn en tl1 ,1 i tl'n :  
'1 cl )  :\ c1n1c ,  .,�nscl"' ri t t  u nd P.:n1k'\'erh in ,�h 1ng  cl l':-,i A.n

trag�te i  l t:>rs , 
t)b) .t\ng ._1ben jQe;· d ;__1 r1 1-.· 1. - 11 t_'inc1111 T [ a n1hu rger 1\rhci � 

µ/-'ber erh (1 I �c 1 ':,._' n _,\ r1 · ,., i t 1\1J : ; ) ,  
c c ) d i e  Rcl lgion-n,;·
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bb) für Ehefrau, 

cc) Gesamtbetrag der Einkünfte,

dd) festgesetzte Kirchensteuer,

ee) im Lohnsteuerjahresausgleich nicht nachgefor
derte Kirchensteuer, 

ff) Kirchsteuerart: Kirchensteuer 9 %, Kappung 
3,5 %, Kirchgeld, 

gg) ggf. anteiliges Kirchgeld. 

d) In glaubensverschiedener Ehe wird die Kirchensteuer
von dem auf den kirchangehörigen Ehegatten entfal
lenden Anteil der Einkommensteuer bzw. des zu ver
steuernden Einkommens berechnet. Bei der Berech
nung des Erlaßbetrages bleiben deshalb die Einkünfte
des nicht der Kirche angehörenden Ehegatten unbe
rücksichtigt. In diesem Fall ist als Gesamtbetrag der
Einkünfte der Wert anzusetzen, der sich bei Bildung
eines Gesamtbetrages der Einkünfte - nur unter Be
rücksichtigung der Einkünfte des kirchenangehörigen
Ehegatten - ergibt.

e) Die weitere Bearbeitung erfolgt durch das Nordelbi
sche Kirchenamt - Dienststelle Hamburg. Um Dop
pelerstattungen zu verhindern, werden alle Erstat
tungsfälle gespeichert. Der Erstattungsbetrag wird
maschinell errechnet und dem Antragsteller in einem
gesonderten Anschreiben - aus Verwaltungsvereinfa
chungsgründen ohne Rechtsbehelfsbelehrung - mit
geteilt. Außerdem wird diesem Schreiben ein An
tragsformular (Anlage 6) für das Folgejahr beigefügt.

Das Nordelbische Kirchenamt teilt dem jeweils zu
ständigen Finanzamt die Höhe des Erlaßbetrages mit,
damit dieser bei Berichtigungen und bei der Berech
nung der Sonderausgaben für das laufende Jahr be
rücksichtigt werden kann.

Die Kirchenkreise erhalten auf Wunsch jeweils eine
Durchschrift des Schreibens an den Steuerpflichtigen.

Die Auszahlung der Erstattungsbeträge erfolgt durch
die Kasse des NKA in Kiel.

f) Die Entscheidung des Kirchenkreises gegen Einwen
dungen über den gewährten Kirchensteuererlaß oder
gegen seine Versagung ist als Verwaltungsakt mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

8. Höhe der Kircheneinkommensteuer bei mehrfachem
Wohnsitz

Für die Begründung der Kirchenmitgliedschaft in einer Kir
chengemeinde sind hinsichtlich des Wohnsitzes die melde
rechtlichen Bestimmungen maßgebend (vgl. Abschnitt III Ziff. 
15 Abs. 3); die Begriffe „Wohnsitz" bzw. ,,gewöhnlicher Auf
enthalt" im Sinne der Steuergesetze richten sich dagegen allein 
nach den geltenden abgabenrechtlichen Vorschriften, also 
nach denjeningen der AO (vgl. Abschnitt III Ziff. 1 Abs. 13). 

Im Falle eines doppelten Wohnsitzes kann daher zweifelhaft 
sein, welcher Kirchensteuerhebesatz maßgebend ist, nämlich 
beispielsweise derjenige im Bereich des Landes Schleswig
Holstein (9 %) oder derjenige im Bereich der Freien und Han
sestadt Hamburg (8 %), denn§ 19 Abs. 1 Satz 2 der Abgaben
ordnung sieht für die Kircheneinkommensteuer bei mehrfa
chem Wohnsitz denjenigen Wohnsitz als maßgebend an, an 
dem der Steuerpflichtige sich vorwiegend aufhält. Das kann 
beispielsweise ein zweiter Wohnsitz am Ort des Betriebes des 
Steuerpflichtigen sein, weil für die Begründung eines steuerli
chen Wohnsitzes die melderechtlichen An- und Abmeldungen 
ohne entscheidende Bedeutung sind (RFH vom 25.4.1933 - VI 

A 1576 /32 -). Da die nordelbische Kirchensteuerordnung hier
zu keine ergänzenden Regelungen trifft, gelten die diesbezüg
lichen abgabenrechtlichen Vorschriften prinzipiell auch für die 
Kirchensteuer, zumal die§§ 8 staatl. KiSt-Ges. SH und 12 Abs. 
1 staatl. KiSt-Ges. HH bestimmen, daß die für die staatlichen 
Maßstabsteuern geltenden Vorschriften auf die Kirchensteuer 
entsprechend anzuwenden sind. Damit ist zwar die Frage, 
welches Finanzamt für die Erhebung der KiESt zuständig ist, 
einheitlich geregelt, nicht aber die Frage, welcher Kirchensteu
erhebesatz aufgrund des melderechtlichen Wohnsitzes letzt
endlich maßgebend ist, weil die finanzamtliche Zuständigkeit 
im Einzelfall abweichen kann von dem Ort, an dem der Steu
erpflichtige kraft seines melderechtlichen Wohnsitzes kirchen
steuerpflichtig ist. Eine Nacherhebung des Unterschiedsbetra
ges kommt wegen der abschließend geregelten abgabenrecht
lichen Zuständigkeiten im Wege des staatlichen 
Erhebungsverfahrens demnach nicht in Betracht; das kirchen
eigene Nacherhebungsrecht ruht insoweit (vgl. Abschnitt V 
Ziff. 1 Abs. 10). 

Aus Gründen der Gleichmäßigkeit der Besteuerung bestehen 
deshalb keine Bedenken, daß im Falle eines doppelten Wohn
sitzes die KiESt auf Antrag hin auf den jeweils niedrigeren 
Kirchensteuerhebesatz begrenzt wird (Rundverfügung des 
LKA Kiel vom 4.2.1971 - Az. 73980-71-II -). 

Hat das Finanzamt bei der Veranlagung den höhren Kirchen
steuerhebesatz zugrundegelegt, kann die Differenz auf Antrag 
aus Billigkeitsgründen erlassen werden. Der Erlaß setzt vor
aus, daß der steuerliche Wohnsitz in beiden Gebieten nachge
wiesen wird. 

Entsprechende Beschlüsse der zuständigen kirchlichen Stel
len werden als unumgänglich im Sinne von § 20 Abs. 6 der 
Kirchensteuerordnung anerkannt. 

9. Ausgleich der veranlagten Kircheneinkommensteuer
bei mehrfachem Wohnsitz

(1) Nach§ 25 der KiStO ist das NKA befugt, für Gemeinde
glieder, die einen Wohnsitz sowohl im Bereich der NEK als 
auch im Bereich einer anderen Gliedkirche haben, mit anderen 
Gliedkirchen einen gegenseitigen Verzicht auf Kirchenein
kommensteuer-Ausgleich zu vereinbaren. 

(2) Ein Kircheneinkommensteuer-Ausgleich ist förmlich
vereinbart worden im Verhältnis zu den Landeskirchen Lippe 
und Schaumburg-Lippe sowie dem Stadtsynodalverband Ber
lin, zu dem Letzteren jedoch nur, wenn die anzufordernde 
Kirchensteuer für ein Kirchensteuerjahr mindestens 10 000,
DM, in konfessionsverschiedenen Ehen mindestens 5.000,
DM beträgt. 

10. Veranlagung zur Kirchensteuer bei Wohnsitzverlegung
von einem Bundesland in ein anderes sowie bei Wechsel
der örtlichen Zuständigkeit

Die Veranlagung und Erhebung der Kirchensteuer durch die 
Finanzämter endet bei Wechsel des Wohnsitzes oder gewöhn
lichen Aufenthalts mit dem gleichen Zeitpunkt, an dem die 
Einkommensteuerpflicht erlischt. Im Zeitpunkt der Akten
überweisung an das neu zuständig gewordene Finanzamt ist 
jedoch die Veranlagung zur Einkommensteuer und zur Kir
cheneinkommensteuer für das Umzugsjahr und in den mei
sten Fällen auch für das vorhergegangene Kalenderjahr bei 
dem bisher zuständig gewesenen Finanzamt noch nicht er
folgt. Die Veranlagung wird daher auch für diese Zeiträume 
von dem neu zuständig gewordenen Finanzamt vorgenom
men. Dabei wird der nach dem jeweiligen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt des Steuerpflichtigen maßgebende 
Kirchensteuervomhundertsatz angewandt. Für das Umzugs
jahr wird die für die Kirchensteuer als Maßstabsteuer geltende 
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Einkommensteuer in zwölf Teile geteilt, wobei auf jedes Zwölf
tel der dem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt entspre
chende Hundertsatz angewandt wird. 

Beispiel: Wohnsitzwechsel von Hamburg nach Schleswig
Holstein. Die Veranlagungen 1988 und 1989 sind im Zeitpunkt 
der Aktenüberweisung noch nicht erfolgt und werden daher 
von dem neu zuständig gewordenen Finanzamt in Schleswig
Holstein durchgeführt. 

Einkommensteuer ] 988 
KiESt 1988 (8 % ) 

Einkommensteuer 1989 
] /12 von 2 4[10,- DM= 

2 x 8 % von 2DD,- DM= 
lO x 9 'lc von 200,- DM= 

KiESt l ()89 

3 000,-DM 
240,-DM 

2 400,- DM 
200,- DM 

32,- DM 
180,-DM 

212,- DM 

Die von dem Steuerpflichtigen bei dem bisher zuständig 
ge\,·esenen Finanzamt entrichteten Vorauszahlungen sind auf 
die \·eranlagte Kirchensteuerschuld anzurechnen. Sie sind je
doch dem bisher zuständig gewesenen Finanzamt zu belassen. 
Das neu zuständig gewordene Finanzamt erhält die bei ihm 
geleisteten Vorauszahlungen und eine etwaige Abschlußzah
lung. Etwa erforderliche Erstattungen (z.B. im Berichtigungs
verfahren) erfolgen durch das neu zuständig gewordene Fi
nil11z,nnt. Wird die Kircheneinkommensteuer nicht durch die 
Finanzämter, sondern durch ein kirchliches Steueramt (z.B. in 
Bayern) verwaltet, so ist sinngemäß zu verfahren. (Erlaß des 
Fin.Min. Schleswig-Holstein vom 28.12.1955 - S 2270 - Eil -
II/32 -, Erlaß der Fin.-Behörde Hamburg vom 16.12.1955 -
54-S 2270-73 -).

11. Ausgleich der Kirchenlohnsteuer mit anderen Gliedkir
chen (Clearing-Verfahren)

(1) Vom Jahre 1977 an wird der Kirchenlohnsteuer-Grenz
gängerausgleich nicht mehr - wie bis dahin - zwischen den 
einzelnen Glied kirchen herbeigeführt, sondern für den Bereich 

der EKD nach einem überregionalen Verfahren, dem sog. Kir
chenlohnsteuerausgleich. Dazu hat der Rat der EKD gern. 
Artikel 9 der Grundordnung der EKD besondere Richtlinien 
zur Verrechnung der Kirchenlohnsteueranteile zwischen den 
Gliedkirchen der EKD vom 24./25.10.1975 i.d.F. vom 
26./28.3.1987 beschlossen, die im Amtslatt der EKD 1986 S. 485 
veröffentlicht worden sind. 

Die Kirchenleitung der NEK hat dem neuen Verfahren in 
ihren Sitzungen vom 29.8.1978, vom 20.2.1()79 und vom 
13./14.10.1986 grundsätzlich zugestimmt, ebenso der Haupt
ausschuß am 9.3.197() bzw. 29.4.1986. 

(2) Das Ausgleichs-Verfahren verläuft im wesentlichen wie
folgt: 

1. Für jede Gliedkirche wird regelmäßig ein Kirchenlohn
steuer-Soll durch Auswertung der bei der Finanzverwal
tung anfallenden Daten aus den Lohnsteuerkarten ermit
telt; die Ermittlung kann durch staatliche oder kirchliche
Stellen erfolgen. Seitens des Staates werden zu diesem
Zweck die für den Ausgleich maßgebenden Daten bei den
Statistischen Landesämtern auf Magnetbändern festgehal
ten und den Kirchen zur Verfügung gestellt. Maßgebend
für die Zuordnung der von den Arbeitgebern einbehalte
nen Kirchenlohnsteuerbeträge zu den einzelnen Gliedkir
chen ist der amtliche Gemeindeschlüssel auf der Lohnsteu
erkarte.

Dieses Auswertungs- bzw. Feststellungs\·erfahren der ge
genseitigen Anteile der Gliedkirchen wird mit dreijähri
gem Abstand in jedem Jahr einer Bundeslohnsteuerstati
stik durchgeführt.

2. Aufgrund ihres nach Ziff. 1 ermittelten Solls wird für jede
Gliedkirche ein Prozentsatz errechnet, mit dem sie am
Gesamt-Soll aller Gliedkirchen beteiligt ist.

3. Jede Gliedkirche ermittelt das Ist-Aufkommen an Kirchen
lohnsteuern aus ihrem Bereich.

4. Danach wird das Gesamt-Ist aller Gliedkirchen festgestellt;
es bildet die Grundlage für den Clearingausgleich.

5. Jede Gliedkirche ist in jedem Feststellungsjahr mit ihrem
aus dem Gesamt-Soll ermittelten Prozentsatz (vgl. Ziff. 2)
am Gesamt-Ist (vgl. Ziff. 4) beteiligt. Der Anteilssatz jeder
Gliedkirche für die beiden Jahre zwischen den Feststel
lungsjahren wird durch Interpolation fortgeschrieben. Da
nach wird für das erste Jahr der Anteilssatz um ein Drittel,
für das zweite Jahr wird er um zwei Drittel der Differenz
zwischen dem Anteilssatz des vorangehenden und dem
des nachfolgenden Feststellungsjahres verändert.

6. Bis zur nächsten Anteilsfeststellung leisten die zahlungs
pflichtigen Gliedkirchen angemessene vierteljährliche Ab
schlagszahlungen.

7. Der Clearing-Ausgleich wird im Auftrag der Gliedkirchen
von einer besonderen Verrechnungsstelle der EKD herbei
geführt. Zu deren Unterstützung hat die Kirchenkonferenz
der EKD einen Beirat berufen, der aus 8 Mitgliedern der
Gliedkirchen besteht und dem auch ein Vertreter der NEK
angehört.

(3) Für den Bereich Hamburg ergeben sich nach den bishe
rigen Erfahrungen Zahlungsverpflichtungen. Daher wird für 
diesen Bereich im Rahmen der jährlichen Kirchensteuerschät
zungen des NKA die voraussichtliche Höhe der Zahlungsver
pflichtungen ermittelt und der ermittelte Betrag vorweg einem 
besonderen Rückstellungskonto zugeführt. 

(4) Die Kirchensteueranteile der NEK für ihre auf nieder
sächsischem Staatsgebiet gelegenen Gebietsteile (Vahrendorf, 
Ehestorf, Sottorf, Beckedorf, Rübke, Jork) werden nach einer 
besonderen Pauschalvereinbarung mit der Hannoverschen 
Landeskirche abgerechnet (vgl.§ 25 KiStO). Grundlage für die 
Bemessung des Pauschalbetrages sind die für den Finanzamts
bezirk Buchholz/Nordheide geführten staatlichen Besteue
rungsunterlagen über die Kirchenlohnsteuer und die veran
lagte Kircheneinkommensteuer. 

(5) Die Kirchensteueranteile der niedersächsischen Landes
kirche für ihre auf dem Gebiet der Freien und Hansestadt 
Hamburg gelegenen Gebietsteile (Hamburg-Cranz und Neu
werk) werden umgekehrt dementsprechend abgerechnet. 

12. Verteifuhg des Kirchensteueraufkommens aus dem
staatlichen Kirchensteuereinzugsverfahren an die NEK 
und die anderen beteiligten Kirchen

(1) An den gern. § 22 KiStO beim NKA eingehenden Kir
chensteuern sind folgende Kirchen beteiligt: 

a) die Nordelbische Kirche nach den Regelungen des Finanz
gesetzes (§ 3) in Verbindung mit dem jährlichen Kirchen
steuer-Verteilungsbeschluß

b) folgende andere Kirchen:

aa) Alt-Katholisches Bistum in Deutschland

bb) Ev.-Luth. Landeskirche Mecklenburgs (für die Kir
chengemeinden Ratzeburg-Dornhof u. Ziethen) 

cc) Evangelisch-Reformierte Kirche in Lübeck (für FA-Be
zirk Lübeck).

(2) Zur Befriedigung von Anforderungen fremder Kirchen
werden vom KiLSt-Aufkommen aus Hamburg vor Ausschüt
tung auf die Beteiligten Beträge zurückgestellt (vgl. Abschn. V 
Ziff. 11 Abs. 3); die Höhe der Rückstellung wird von Jahr zu 
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Jahr entsprechend den erwarteten Anforderungen neu festge
legt(§ 24 Abs. 2 Buchst. c KiStO und Abschnitt V Ziffer 11 Abs. 
3). 

(3) Die nach Abs. 1 Buchst. b beteiligten Kirchen erhalten die
ihnen zustehenden Kirchenlohnsteueranteile gekürzt um den 
mit ihnen vereinbarten Verwaltungskostenbeitrag. 

Bei der Einbehaltung und Abführung der Kirchenlohnsteuer 
getrennt nach Konfessionen wird die pauschalierte Kirchen
lohnsteuer (vgl. Abschnitt V Ziffer 2) im Bereich des Landes 

a) Schleswig-Holstein im Verhältnis 90: 10 auf die evangeli
sche (90 Anteile) und die katholische (10 Anteile) Kirche

b) Hamburg im Verhältnis 80 : 20 auf die evangelische (80
Anteile) und die katholische (20 Anteile) Kirche aufgeteilt.

Die Kirchenlohnsteueranteile der übrigen gern. Abs. 1 betei
ligten Kirchen werden durch Einzelnachweis oder auf pau
schaler Basis abgegolten. 

(4) In Schleswig-Holstein und Hamburg werden die veran
lagten Kircheneinkommensteuern seitens der Finanzverwal
tung getrennt nach evangelischer und römisch-katholischer 
Konfession veranlagt, erhoben und an die jeweilige steuerbe
rechtigte Kirche abgeführt. 

(5) Vor Ausschüttung der NEK-Anteile am Kirchenlohn
steuer- und am \·eranlagten Kircheneinkommensteuerauf
kommen nach Maßgabe des Finanzgesetzes und des jährlichen 
Kirchensteuer-Verteilungsbeschlusses verrechnet das Nordei
bische Kirchenamt folgende Ansprüche und Verpflichtungen 
(vgl. § 24 KiStO): 

a) alle Kosten des Kirchensteuererhebungs- und -vertei
lungsverfahrens,

b) den KiLSt-Grenzgänger-/Clearingausgleich (\·gl. Ab
schnitt V Ziffer 11), 

c) die von den Soldaten entrichteten Kirchensteuerbeträge
(vgl. Abschnitt V Ziffer 13),

d) Kirchensteuer-Erstattungen im Einzelfall (vgl. Abschnitt V
Ziffer 7).

(5) In § 23 KiStO ist vorgesehen, daß die nordelbische Syn
ode auf Vorschlag der Kirchenkreise einen Ausschuß der steu
erberechtigten Körperschaften bestellt, der die Interessen der
Kirchensteuergläubiger, also der Kirchenkreise wahrnimmt.
Dieser Ausschuß nimmt Berichte des NKA über die Abrech
nung der treuhänderisch verwalteten Kirchensteuern entge
gen; er hat auch Gelegenheit, die Abrechnungsunterlagen ein
zusehen. Der Ausschuis berät ferner Synode, KL und NKA in
Kirchensteuerangelegenheiten von grundsätzlicber Bedeu
tung. Er besteht aus 5 facbkundigen Mitgliedern.

13. Verteilung des Kirchenlohnsteueraufkommens der Bun
deswehrangehörigen

(1) Die Verteilung der Kirchenlohnsteuer der Soldaten ricb
tet sich nach der Verordnung über die Verwendung der Kir
chensteuer der Angehörigen der personalen Seelsorgebereiche 
und der Militärkirchengemeinden vom 14.1.1986 (GVOBL 
'-JEK S. 17). 

(2) Die von den evangelischen Soldaten entrichtete Kirchen
lohnsteuer wird vom Nordelbischen Kirchenamt dem Kir
chenamt der EKD zugeführt (vgl. § 24 Abs. 2 Buchst. d KiStO), 
wo von dem Gesamtaufkommen an Soldatenkirchensteuer 
aus den Bereichen aller Gliedkirchen zwei Drittel dem Sonder
haushalt Ev. Militärseelsorge zur Verfügung gestellt werden; 
das verbleibende Drittel v.·ird auf die Gliedkirchen nach Bele
gungsstärke verteilt. 

(3) Die Weiterleitung des an die NEK zurückfließenden Ein
Drittel Anteils wird vorn Nordelbischen Kirchenamt an die 
Kirchenkreise vorgenommen, in deren Bereich sich Standorte 
der Bundeswehr befinden. Über die Einzelheiten der Abrech
nung werden die Kirchenkreise durch das Nordelbische Kir
chenamt regelmäßig mittels Rundschreiben unterrichtet. Die 
Kirchenkreise haben bei der Verwendung dieser Kirchensteuer 
die Aufgaben der Militärseelsorge zu berücksichtigen; die 
zweckgernäße Verwendung dieser Mittel wird durch das RPA 
überprüft. 

(4) Die zum Ausgleich des Sonderhaushalts Evangelische
Militärseelsorge nicht benötigten Kirchensteuern fließen an
teilsmäßig an die Gliedkirchen der EKD zurück. Aus diesen 
Kirchenlohnsteuern sind vorab für zentrale Aufgaben der Mi
litärseelsorge im Wehrbereich I Mittel zur Verfügung zu stel
len; der HauptausschuJs ist hierüber zu informieren. Der ver
bleibende Teil wird dem Kirchensteueraufkommen der NEK 
zugeführt und entsprechend dem Haushalts beschluß zur Ver
teilung gebracht (vgl. Abschnitt V Ziff. 12). 

(5) Die von den Beamten und Angestellten sowie den Ver
sorgungsempfängern der Bundeswehr entrichtete Kirchen
lohnsteuer wird nicht nach obigen Absätzen 1 bis 4 verteilt, 
sondern nach Abschnitt V Ziffer 12. Das gleiche gilt für die von 
dem örtlichen Standort der Bundeswehr entlohnten Arbeiter. 

VI. 

Erhebung von örtlichen Kirchensteuern 

1. Allgemeines

(1) Örtliche Kirchensteuern sind die Kirchensteuern vom
Grundeigentum(§ 5 Abs. 1 Ziff. 3 KiStO) und das feste (gleiche) 
oder gestaffelte Kirchengeld (§ S Abs. 1 Ziff. 4 KiStO). Die 
Erhebung der örtlichen Kirchensteuern steht den Kirchenge
meinden zu (vgl.§ 1 Abs. 2 der Kirchensteuerordnung). Sie soll 
dem jeweiligen Bedarf der Kirchengemeinden Rechnung tra
gen und dient zur Befriedigung des örtlichen Finanzbedarfs. 
Uber die Hebung einer örtlichen Kirchensteuer hat der Kir
chenvorstand nach einschlägiger Überprüfung der örtlichen 
Gegebenheiten zu entscheiden. Mit der Hebung der örtlichen 
Kirchensteuern wird eine Tradition fortgesetzt (soweit Land 
Schleswig-Holstein), die weit in das 19. Jahrhundert zurück
reicht. In Hamburg ist die Hebung einer Kirchensteuer vom 
Grundeigentum aufgrund des staatlichen Rechts nicbt zuläs
sig (vgl. § 3 Abs. 1 des Kirchensteuergesetzes der Freien und 
Hansestadt Hamburg). In Niedersachsen ruht z.Z. das Recht 
der Kirchengemeinden, eine Kirchensteuer in einem Vombun
dertsatz der Grundsteuermelsbeträge zu heben (vgl. Abschnitt 
III Ziffern 8 und 11 der Durchführungsbestimmungen zur 
gemeinsamen Kirchensteuerordnung für die Ev.-Luth. Lan
deskirche Hannovers). 

(2) Will der Kirchenvorstand einer Kirchengemeinde künf
tig keine örtlichen Kirchensteuern erheben, hat er darüber zu 
beschlielsen, ob die Hebung der örtlichen Kirchensteuern bis 
auf weiteres ausgesetzt wird. 

(3) Es wird darauf hingewiesen, daß die Hebung der örtli
chen Kirchensteuern nach „Älterem Kirchensteuerrecht" ent
fallen ist. 

(4) Die Verwaltung der örtlich erhobenen Kirchensteuern
kann durch Vereinbarung mit den politischen Gemeinden (Ge
meindeverbänden) den letzteren gegen Erstattung der entste
henden Kosten übertragen werden (vgl.§ 6Abs. 2 des Gesetzes
über die Erhebung von Kircbensteuern im Lande Schleswig
Holstein).

2. Kirchensteuern vom Grundeigentum

(1) Die Kirchensteuer vom Grundeigentum für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe (Kirchengrundsteuer A) und für 
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sonstige Gnmdstücke (Kirchengrundsteuer B) wird aus
schliefslich in Höhe eines Vomhundertsatzes des Grundsteuer
mef?betrages erhoben (vgl. § 7 Abs. 2 des Kirchensteuerbe
schlusses). Sie kann einzeln oder nebeneinander in verschiede
ner Höhe erhoben werden (vgl. § 10 Abs. 2 der 
Kirchensteuerordnung l. 

,,Die Erhebung von Kirchensteuer nach den Grundsteuer
mei\beträgen nur für das land- und forstwirtschaftliche Ver
mögen - und nicht auch für das übrige Grundvermögen 
neben einer Erhebung der Kirchensteuer vorn Einkommen ... 
ist mit dem Grundgesetz vereinbar ... Die Anknüpfung der 
Kirchensteuer an die Grundsteuermeßbeträge kann nicht all
gemein als systemwidrig angesehen werden. Das Kirchensteu
ergesetz stellt die verschiedenen Maßstäbe, an die bei der 
Erhebung von Kirchensteuer angeknüpft werden kann, gleich
berechtigt nebeneinander. Zwar knüpft die Kirchensteuer in 
der Regel an die Einkommensteuer als Besteuerungsmaßstab 
an. Dies schließt jedoch nicht aus, fundiertes Einkommen zu
sätzlich nach einem stärker auf den Vermögensstand ausge
richteten Maßstab zu belasten." (BFH vom 12.1.1973, BStBI. II, 
415) 

(2) Soll die Hebung der Kirchensteuer vom Grundeigentum
beschlossen werden, so sind zuvor der durch diese Steuer zu
deckende Bedarf und die kirchensteuerfähige Summe der
Grundsteuermeßbeträge festzustellen, um danach die Höhe
des Vomhundertsatzes zu ermitteln. Nach Art. 14 Abs. 7 des
Kieler Staats-Kirchenvertrages i.V.m. § 14 Abs. 2 der Zusatz
,·ereinbarung sind die zuständigen Gemeindebehörden ver
pflichtet, den Kirchengemeinden die Angaben mitzuteilen,
derer sie zur Durchführung der Besteuerung bedürfen.

(3) Die ermittelten Grundsteuermeßbeträge sind daraufhin
zu überprüfen, inwieweit die Grundeigentümer kirchensteu
erpflichtig sind. Dabei ist zu beachten, daß Nießbraucher und
Pächter nicht zum Kreis der kirchengrundsteuerpflichtigen
Personen gehören. Kirchenmitglieder können nur in der Kir
chengemeinde zur Kirchengrundsteuer herangezogen wer
den, in der sie ihre Hauptwohnung oder ihren gewöhnlichen
Aufenthalt haben. Umgemeindete Gemeindeglieder bleiben
kirchensteuerpflichtig in ihrer Wohnsitzkirchengemeinde ( vgl.
§ 5 Abs. 3 KMKMVO). Für die Erhebung der Kirchengnrnd
steuer ist es unerheblich, ob das zu besteuernde Grundstück
im Bereich der Wohnsitzgemeinde oder in einer anderen Kir
chengemeinde der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche liegt (vgl.§
10 Abs. 1 der Kirchensteuerordnung).

(4) Ausgetretene, Andersgläubige und juristische Personen
des öffentlichen Rechts sowie des Privatrechts sind seit dem 
Inkrafttreten des Kieler Staats-Kirchenvertrages und aufgrund 
des Kirchensteuergesetzes der Nord elbischen Ev.-Luth. Kirche 

(Kirchensteuerordnung) nicht kirchengrundsteuerpflichtig. In 
glaubens- und konfessionsverschiedenen Ehen sind die Kir
chenmitglieder entsprechend ihrem Anteil am Grundeigen
tum kirchensteuerpflichtig. 

(5) Die Regelung, dals von Gemeindegliedern einer Kirchen
gemeinde neben der Kircheneinkommensteuer eine Kirchen
grundsteuer erhoben wird, stellt eine zulässige Steuerhäufung, 
nicht aber eine unzulässige Doppelbesteuerung dar. 

Das Oberverwaltungsgericht für die Länder Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein hat in seiner Entscheidung vorn 
23.2.1968 u.a. ausgeführt, dais die Heranziehung der Grundei
gentümer zur Grundsteuer und Kirchengrundsteuer neben 
der allgemeinen Einkommensteuer und Kircheneinkommen
steuer keine Doppelbesteuerung darstelle. 

D,1s Zusammentreffen von Grundsteuer und Einkommen
steuer sei vielmehr eine Steuerhäufung, die grundsätzlich zu
lässig sei. Alle direkten Steuern seien letztlich aus dem Ein-

kommen und bei seiner Erschöpfung aus dem Vermögen zu 
zahlen. Wäre jede Doppelbelastung unzulässig, so dürfte nur 
noch eine Einkommensteuer erhoben werden. Das Grundge
setz aber gehe selbst in Art. 105, 106 davon aus, daß direkte 
Steuern neben der Einkommensteuer zulässig sind (BVerwG 
DVBI. 1959, 470). Auch das Bundesverfassungsgericht habe die 
Erhebung der Kirchengrundsteuer neben der Kircheneinkom
mensteuer als verfassungsrechtlich unproblematisch angese
hen. Nach seiner Rechtsprechung dürfe zwar der einer steuer
berechtigten Religionsgesellschaft nicht angehörende Ehegat
te aufgrund seines Grundbesitzes nicht zur Erfüllung der 
Steuerpflicht seines einer solchen Religionsgesellschaft ange
hörenden Ehegatten herangezogen werden (BVerfGE 19, 242). 
Gerade aus dieser Entscheidung ergebe sich aber, dafs das 
Bundesverfassungsgericht gegen die Erhebung einer Kirchen
grundsteuer als solche keine verfassungsrechtlichen Einwän
de hege. 

3. Festes (gleiches) oder gestaffeltes Kirchgeld

(1) Außer der Hebung der Kirchensteuer vom Grundeigen
tum steht den Kirchengemeinden die Möglichkeit zu, ein
Kirchgeld von den Gemeindegliedern zu erheben, die im Be
reich der Kirchengemeinde einen Wohnsitz oder gewöhnli
chen Aufenthalt haben. Die Hebung eines Kirchgeldes wird
vor allem dann angebracht sein, wenn eine Kirchensteuer von
Gemeindegliedern erhoben vverden soll, die keine Kirchen
steuern zahlen, wie z.B. Rentner oder Gemeindeglieder, die
unter die für Schl.-H. geltende Freigrenze für die Mindestkir
chensteuer fallen.

(2) Das Kirchgeld kann nach dem Einkommen, Vermögen
oder Grundeigentum des Gemeindegliedes selbst oder seines
Ehegatten bemessen werden(§ 11 Abs. 1 KiStO). Wird bereits
eine Kirchengrundsteuer erhoben, darf daneben ein nach dem
Grundeigentum gestaffeltes Kirchgeld nicht erhoben werden
und umgekehrt. Ferner sind Kirchensteuern vorn Einkommen
auf das Kirchgeld anzurechnen. Es können jedoch verschiede
ne Arten des Kirchgeldes nebeneinander erhoben werden, z.B.
ein nach dem Grundeigentum gestaffeltes Kirchgeld neben
einem Kirchgeld nach dem Einkommen.

(3) Kirchengemeinden sollten prüfen, inwieweit es ange
bracht erscheint, anstelle von Kirchengrundsteuern ein nach
dem Grundbesitz gestaffeltes Kirchgeld zu erheben. Damit
kann erreicht werden, dais auch Pächter zu einer angemesse
nen Kirchensteuer herangezogen werden.

(4) Es ist jedoch zu beachten, dals dieses Kirchgeld im Ein
zelfal keinen höheren Betrag ergibt als eine von staatsaufsichts
wegen genehmigte Kirchengrundsteuer ergeben würde.

(5) Nach§ 6 Abs. 3 des Kirchensteuerbeschlusses beträgt das
Kirchgeld jährlich mindestens 12,- DM, höchstens 60,-DM.

4. Kirchensteuerbeschluß

(1) Die örtliche Erhebung der Kirchensteuern erfolgt auf
grund des Kirchensteuerbeschlusses, der jährlich rechtzeitig
vor Beginn des Rechnungsjahres gefaßt werden soll und je
weils für die Dauer eines Rechnungsjahres gilt (vgl. § 13 Abs.
4 der Kirchensteuerordnung).

Für die Absetzung des Kirchensteuerbeschlusses empfehlen 
wir, das in der Anlage 1 abgedruckte Muster zu verwenden. 
Kirchengemeinden, die das Muster nicht verwenden, laufen 
Gefahr - z.B. im Rechtsmittelverfahren -, aus Formmängeln 
Verluste zu erleiden. 

(2) Der Kirchensteuerbeschlui\ muß Bestimmungen enthal
ten über

- das Rechnungsjahr,
- den Gesanltkirchensteuerbedc1rf,



Nr.' C\'Oßl. 1992 Seite 41 

- den durch Zuweisungen vom Kirchenkreis gedeckten Be-
trag,

- dt·n durch i1rtliche Kirchensteuern /U d,xkendcn ßdr.1g,
- dit· ßenwssungsgrundlagen der iirtliciiL'll Kirchensteuern,
- die Hebesätze der Kirchengrundsteuer und ggf. die Betriige

des Kirchgeldes,
- die durch die Anrechnung bzw. die Kleinbetragsregelung zu

en\·ortenden Ausfälle,
- eine t'twaige gcgenSL"i tige Anrechnun_g \"c)n Kirchenstcuc•rn.
- ci1w Kleinbetragsrq�,·lung,

die F,illigkeit der iirtlichen Kirchensteuern,
- die Art der Bekanntmachung des Beschlusses.

(31 Bei den einzelnen Punkten ist folgendes zu beachten:

a) '.\lach § 7 Abs. 3 des Kirchensteuerbeschlusses soll die
Kir,hensteuer in fic,he eines Vomhundertsat/.es der l:in
k,,mmL'n-(Lohn-lsleuer auf ;\ntracc: aut die Kirchensl,·uer
nim Grundeigentum angerechnet \\'erden. Das Nordclbi
sche Kirchenamt empfiehlt, diese Anrechnung und auch
die :-\nrechnung des Kirchgeldes in glaubensverschiede
ner Ehe zu beschließen.

b) t; 11 _;\bs. 3 der Kir,lwnsteuerordnung schreibt /Wingcnd
n1r, dais die Kirclwnstt'uern \'OIT\ !-ink,m1men ,nl1 d,1s tc-,le
(gleiche) oder gestallelte Kirchgeld angerechnet werden.

c) Der Kirchensteuer beschluß kann bestimmen, daß Kirchen
grundsteuern dann nicht festgesetzt und erhoben werden,
wenn der Betrag eine im BeschluLs selbst festzulegende
Hi1l1L• nicht überstL·igt uder wenn dlL' Koskn der Ein/lt'
hung auiser Verh:iltnis /U diesem ßdrag stehen (\'gl. c:i 12
,-\bs. 2 der Kirchensteuerordnung). ,\ls Anhaltspunkt hier
für kann je nach den Verhältnissen in der Kirchengemein
de der zehnfache Portosatz für einen einfachen Brief die
nen.

d) Di,· ,irtliclwn Kirclwnsteuern ki1nnL'n cinge;,.ogen \H'fdc•n
in jc1hrcs-, Halbj,ihrt',- odL•r Viertl'iiahrl'sbetr:igen.

Aus Gründen der\' erwaltungsvereinfachung und der Ko
stenersparnis wird empfohlen, die örtlichen Kirchensteu
ern grundsätzlich in einem Jahresbetrag zu erheben, zum2l
es sich im Regelfall um relativ kleine Beträge handelt.

tktr:ige bis /.U 30,- D\1 sollten jedenr,1lls in einem Jahn·,
l,l'lrag erhoben\\ tT,kn.

e) Die Fälligkeit der örtlichen Kirchensteuern soll mit einem
Datum festgelegt \\·erden. Dabei ist zu beachten, daß \'Or
diesem Termin die formellen Voraussetzungen für die
Gültigkeit des Kirchensteuerbeschlusses gegeben sein
mi1ssen (Beschlub durch den Kirclwnnirstand, kirchcn
,lllhichtliche Cc11L·hrnigung durch den KirchL•nkn·i,,ur
stand nach vorheriger Stellungnahme durch d2s f\ordel
bische Kirchenamt, ggf. Genehmigung durch das Land
Schleswig-Holstein, Veröffentlichung des Kirchensteuer
beschlusses). Außerdem soll den Steuerpflichtigen eine
Zahlungsfrist von einem Monat nach Zugang des Beschei
des eingeräumt werden.

f) Der Kirchensteuerbeschluß ist in ortsüblicher Weise be
kanntzumachen. Die Bekanntmachung muß rechtsstaatli
chen Mindestanforderungen genügen. Die Form der Be
kanntmachung wird durch die Größe der Gemeinde und
die örtlichen Verhältnisse beeinflußt.

Grundsätzlich empfehlen wir, den Wortlaut des Kirchen
steuerbeschlusses in der örtlichen Presse bekanntzugeben.
Es kann aber auch ein Hinweis auf den Kirchensteuerbe
schluß in den örtlichen Nachrichtenorganen sowie Ausle
gung oder Aushang des Beschlusses an verschiedenen
Stellen innerhalb der Gemeinde an öffentlich zugänglicher

Stelle 2ls ausreichend 2ngesehen werden. Eine weitere 
Maßnahme ist die nwhrrnalige K,rnzC'ldbkirndigung. Ein
maligL' Kan/elabkündi,cc:ung oder ;\ush,11\c:: nur ,rn einer 
Stt·lk-, \qimiiglich in eim·rn Ccb;iude, den Anfor
derungen nicht. 

5. Kirchensteuerbescheid

(1) Wegen der Erfordernisse des Kirchefött'uerbescheides
,·gl. � lh .\h 2 dL•r Kirc\wnstcunordnung /\iu,tc-r eines Kir
chensteut'rbL·schL•ids und cinn Rechtsbl'lwlhbt·ll'hrung \gl. 
Anl2gen 3 und 4 und Abschnitt Vlll Ziffer 5). 

(2) Falls der Kirchenvorst2nd den Beschluls gefaßt hat, ein
festes (gleiches) oder gestaffeltes Kirchgeld zu erheben, muls 
der Kirchensteuerbescheid einen deutlichen Hinweis darauf 
enthalkn, ,t1Li der 'oteuerptlichtige die 1\nn·clrnung der Kir
clwnstt'UtTn \'(J]ll ijnkomnicn bL•,mtrag,·n k,rnn 

(3) Ebenfalls muß ein deutlicher Hinwei, in den Kirchen
. steuerbescheid aufgenommen werden, wenn der Kirchem·or
stand beschlossen hat, da1< Kirchensteuern n,rn Einkommen 
und das Kirchgeld in glaubensYerschiedener Ehe auf Antrag 
auf die Kirclwngrundsteucr cll\)-';L'rechnet \\L'nlt•n. 

(4) Dil'. \nlräge nach ;\h. 2 und 3 sind irnwrh.dL, einer testen
Frist nach Zustellung des K1rchenstcuerbeschl·ides (etwa 2-3 
Monate) unter Vorlage prüfungsfähiger Naclm·e1se zu stellen. 

(5) Die Versendung der Kirchensteuerbescheide hat durch
einfachen \·erschlossenen Brief 1u erfolgen (\·gl. § 16 Abs. 3 der 
KiStO). Li1w Versendung 111 td!cm·r Furm (Drucksaclw US\\.) 
ist mit dt·n \',irschriften übc·r d.is Stcuergelwimnis nicht n•r
einbar. ßei Linwurf in einen Postbriefkasten gilt Lkr Tag, der 
auf den Einwurf folgenden Leerung als Tag der Aufgabe zur 
Post. Bei den Besteuerungsunterlagen der Kirchengemeinde 
ist der Tag der Aufgabe zur Pust zu vermerken. Bei Zusendung 
durch einf,1chen Brid gilt d tL' ßeka nntga be de, Kirchensteuer
bescheid L'" mit dem dritll'n T.1g n,ich 1\ufg.1bc· /Ur l'ust ,1], 
bewirkt, es SL'i dvnn, dar; cier SteuerbeschL'ld niLht oLkr zu 
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist. Im b,·eifel hat die 
Kirchengemeinde den Zugang des Steuerbescheides und den 
Zeitpunkt des Zugangs n2chzuweisen. Es empfiehlt sich da
her, ent\\'ed er das Datum der ,-\ufgabe zur P,,st auf den jewei
ligen ;\usfvrtigungen der l<irclwnslL•uL'rlwschcidl' /U \'L•rmer
ken oder ,Lihir Sorge /U tr,\gt'n, daf; das Datum cks l<irclwn
steuerbeschcids mit dem D,ltum der zur Post 
übereinstimmt. 

6. Aufsichtliche Genehmigung der Kirchensteuerbe
schlüsse

(1) � 11 \bs. 3 der Zus.it/\L·reinbarung /Ulll \'ertr.ig /.\\J
schen dem L.c1nd Schleswig-] lolstein und den e\·,mgefr,chen 
Landeskirchen in Schleswig-Holstein bestimmt, daß Kirchen
steuerzuschläge zu den Grundsteuermeßbeträgen bis ein
schlieLfüch 15 '7c ohne weiteres als von staatsaufsichtswegen 
genehmigt gelten. Darüber hinaus gelten höhere Hebesätze, 
für die das Land Schleswig-Holstein in den Vorjahren bereits 
die Genehmigung ausgesprochen hat, zeitlich unbegrenzt als 
von staatsaufsichtswegen genehmigt. Dabei verbleibt es auch 
künftig. Gegen eine Hebung in bereits genehmigter Höhe be
stehen seitens des NKA keine Bedenken. 

(2) Nach§ 13 Abs. 5 der Kirchensteuerordnung bedi.irten die
Kirchensteuerbeschlüsse der kirchenaufsichtlichen Genehmi
gung durch den KirchenkreisYorstand. Vnm Kirchenkreisnir
stand ist vor Erteilung der kirchenaufsichtlichen Genehmi
gung die Stellungnahme des Nordelbischen Kirchenamtes ein
zuholen. Dem Nordelbischen Kirchenamt sind hierzu 
geschlossen bis zum 1.3. eines jeden Jahres die Kirchmsteuer
beschlüsse der Kirchengemeinden durch den Kirchenkreis 



Seite 42 GVOBI. 1992 Nr. 3 

vorzulegen. Bei den Kirchengemeinden im lande Schleswig
l lt1lstein, diL· kl'inc KirchengrundstcuL'l' (•rhebcn, i'.�t FC'hlan1.ei
gc crllirdcrlich. 

(3) Ferner ist dem '\Jordelbischen Kirchenamt bis zum 15.2.
dL''- dc1raufft)lg,'nden Jahn·, \'llm Kirchenkrci,nlrst,1nd L'iill' 
,\ulslcllung der Kirchengruncbteuer erhl'l1e11clcn Kirchenge
meinden zu übersenden. 

Diese J\uhtellung muis enth,,lten: 

aJ Name der Kirchengemeinde 
b) Hebesatz (Zuschläge zu den Grundsteuermeßbeträgen A

und 13)
cJ Kirchengrundsteuer-Ist 
d) Ist-Betrag des Kirchgeldes

Ein Musll·r dieser :-\utstdlung ist ,ils Anlage 2 .ibgcdruckl.

(4) Von Kirchengemeinden, die Kirchengrundsteuern in ei
nn Hiihe erhebl•n 1H,llen, die sich nicht im Rahmen der bereits 
crnmal ert,'illen allgemeinen staats<1utsichtl!chcn Cenehmi
gung halten, sind einzureichen: 

a) Der Kirchcnstcucrbeschluls des 1.rnfenden Rcchnun!',sjah-
res in dreiJachcr _-\.usll'rtigung

b) Ein Begleitbericht des Kirchenvorstandes
c) DL'r H.1ush.ilts11l.m der KirchengL'llll'inde
dJ Eine _-\.ufstellung mit den Hebesätzen und der Kirchen

grundsteuer des vorangegangenen Jahres 

Diese Ulltl'rlagL'n sind ckm Nordl'lbiscllL'll Kirclll'n:rn1t bis 
zum 31.12. des vorhergegangenen Jahres einzureichen. 

VII. 
Billigkeitsrnaßnahmen 

1. Allgemeines

1 J) Nach der gdtL•nde!l RL·chl�;L1gl' binnen Kirche17stcuern 
im Einzelfall aus Gründen der Billigkeit oder aus sonst zu 
\·ertretenden kirchlichen Gründen ganz oder teilweise abwei
clwnd festgesetzt, l'rbssen oclvr ersta ttl't werd,·n (vgl.§ 2il Abs. 
1 KiStO). Das kann L'llt,vedl'r im Steuerlcstsl'tzungsverlahren 
(§ 163 AO) oder erst nach der Steueriestsetzung im Rahmen
des Steuererhebungsverfohrcns (§ 227 AO) geschehen. Kir
chL·nsll'uern kölllll'll gestundl't w,•rdcll (§ 222 .--'10), vvenn die 
Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuld
ner bedeuten würde und der Kirchensteueranspruch durch die
Stundullg nichl gl'l;ihrdl't nsdwinl (§ 21l Abs. 1 KiStC11

Der maßgebende Wortlaut ,·on § 163 Abs. 1 AO lautet: 

Steuern können niedriger festgesetzt werden, und einzelne 
[kc;ll'uenmgsgrund l,1 gL'n, d i,· die Steuern erh(ihen, kiinncn bei 
der Festsetzung der Steuer unberücksichtigt bleiben, \\·cnn die 
Erhebung der Steuer nach Lage des einzelnen Falles unbillig 
;,väre .. ." 

§ 227 Abs. 1 AO lautet u.a.:

,,Die Finanzbehörden können Ansprüche aus dem Steuer
schuldverhältnis ganz oder zum Teil erlassen, wenn deren 
Einziehung nach Lage des einzelnen Falles unbillig wäre; unter 
den gleichen Voraussetzungen können bereits entrichtete Be
träge erstattet oder angerechnet werden." 

§ 222 AO lautet u.a.:

.,. .. Ansprüche aus dem Steuerschuldverhältnis können ganz
oder teilvveise gestundet werden, wenn die Einziehung bei 
Fälligkeit eine erhebliche Härte für den Schuldner bedeuten 
würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet 
erscheint." 

Wegen des Begriffs „Ansprüche aus dem Steuerschuldver
h,iltnis" iq auf i:, {7 ;\O ;u n•n,·ei,en; danmtl'r sincl z.B. zu 
nc•rsll'i1en: Der Steuer-, der Erstattungs- sm1·ie J.er l !.ittungs
anspruch. 

(2) Der Frbls \()11 /\förrüclwn ,lUS dem SteUL'rschulch,•r
h,litnis nach� 227 :\0 ist eL,enso wie die abweichende· l estsel
zung nach§ 163 _--\0 oder die Stundung nach § 222 _--\0 eine 
Billigkeit,maisnahme, die in das pflichtge1rn1J;c F:rme,sen dcr 
/ust;ind1gen kirdilichcn \ crwaltungslwhürd,· gestcll t i,t. Der 
Zweck einer Billigkeitsmaßnahme besteht darin, den sachli
chen und persönlichen Besonderheiten des Einzelfalles, die der 
C,L'SL't1.gd,,•r in llL'r lkst,·Ul'rtmg,n,inn nicht beriicbichligl 
hat, durch eine Korrektur des Steuerbetrage, insov,eit Rech
nung zu tragen, als sie die steuerliche Belastung als unbillig 
L'rscheinc•n l.isscn mm \'Olll 4.7.72, BStnl. Ir S06); \'(lr,rnssct
zung lür eine Erlaismaßnahme oder Stundung ist abu, daß die 
Einziehung der I ollen Steuer unbillig wäre. Das Wesen von 
Rilligkeitsmaisn,,hmen ist also nicht ziuf Ab,mdenmg des gel 
Lenden Kirclwnsleucrrcchh gcrichtd, sondern sllll l.'111Cr an 
den Grundsätzen der Steucrgerech tigkeit orientierten Anwen
dung des geltenden Rechts im Einzelfall dienen. Die Billig
ke1tsm,11,n,1hnw i,t ein bL's, 1nderer, nrn der L"igentliclwn Steu
erfestsetzung getrennter, selbständiger Ven\·altungsakt, was 
insbesondere Bedeutung für das Rechtsbehelfsverfahren hat 
1.vgl. Abschnitt \'ITT 7:iifcr :;)

(3) Aus dem Charakter einer Billigkeitsmaifoahme folgt.
daß der Steuerpflichtige keinen Rechtsanspruch darauf hat. Er 
kann clt·shalb wc·,kr einl' c;tundung nuch c•inen Erla/; mittels 
eines Rechtsbehclts beansprnchen ( 1 gl. auch S 27 Ab,,. l ll'lzter 
Satz KiStO). Vielmehr beschränkt sich der Anspruch des Steu
"rpflichti gen darauf, dal� über den .--'lntrng auf eine Hilligkeits
n1alsnc1hmL' unter pflicht�,·miißer --'luslibung dl's Ernwssens 
nach gleichen und sachgerechten Gnmdsätzen und ohne Will
kür entschieden wird. Bei Billigkeit,cntsche1dungen dürfen an 
f.Jeiche Ti tbsbmk nicht unterschiL·dliclw \ L1ßst;1bl' ,mgelegl 
werden. 

2. Zuständigkeiten

(1) Über Antr:1ge auf Billigkeitsentscheidungen, ,,·eiche die
staatliche Einkommen-(Lohn-)steuer und zugleich die mch ihr 
bem('SSl'llL' Kirclwnsteucr lwtreffen. bdindL'n die sL1atliclw11 
Fina11zbl'hörden zugleich auch Jür die nach c1 er Maisst.',bsteut:r 
bemessene Kirchensteuer, ohne daß es dazu der Beschlußfas
sung der zuständigen kirchlichen Stelle bedarf (vgl. für SchL
H. = § CJ .--'lbs. 2 sUcitl. Kirchl'11Sll'lll'I)-';('.SL'lz; tur H,1ml1urg ·� s n 
Abs. 2 staatl. Kirchensteuergesetz: für Niedersachsen � § 11 
Abs. 4 staatl. Kirchensteuerrahmengesetz). 

Über --'lnlriige aut 13illigl-sL·1lsrnaCn,1hmcn, \\ l'kl1l' ,rn,schlict;
lich die Kirchensteuer vom Einkommen und nicht zu:;leich die 
ihnen zugrundeliegenden Maßstabsteuern betreffen, entschei
den_gem. § 20 Abs. 3 KiStO die steuerberechtigten Kirchenkrei
se. Uber Anträge auf Billigkeitsmaßnahmen, welche die Kir
chensteuern vom Grundeigentum und das feste (gleiche) oder 
gestaffelte Kirchgeld betreffen, entscheidet allein die jeweils 
steuererhebende Kirchengemeinde(§ 20 Abs. 5 KiStO). Es wird 
allen Steuergläubigern die Bildung eines Kirchensteueraus
schusses empfohlen; dieser tritt dann an die Stelle des Kirchen
kreisvorstand es etc. (vgl. Abschnitt VIII Ziffer 7). 

(2) Vor einer Entscheidung über eine Billigkeitsmaßnahme
nach Abs.1 hat der Kirchenkreisvorstand die Stellungnahme 
des Nordelbischen Kircherrnmtes und der Kirchenvorstand 
diejenige des Kirchenkreisvorstandes einzuholen, soweit für 
bestimmte Gruppen von gleichgelagerten Fällen (typische Fäl
le) nicht Richtlinien aufgestellt sind (vgl.§ 20 Abs. 3 KiStO). 
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Nur so ist eine einheitliche Verwaltungshandhabung mög
lich, und nur so kann vermieden werden, daß im Bereich der 
NEK an gleichgelagerte Tatbestände unterschiedliche Maßstä
be angewendet werden. Mit dieser Regelung wird also nicht 
in die Zuständigkeiten der Kirchensteuergläubiger eingegrif
fen, ihr Zweck ist vielmehr, die einheitliche Handhabung des 
geltenden Rechts in allen Bereichen der NEK zu gewährleisten. 
Eine derartige Gleichbehandlung wird auch \'On den Kirchen
mitgliedern erwartet. 

(3) Das Nordelbische Kirchenamt hat ferner zu entscheiden,
ob und ggf. inwieweit ein beantragter Kirchensteuererlaß als 
unumgänglich anerkannt werden kann (vgl.§ 20 Abs. 6 KiStO); 
soweit ein Erlaßbetrag nicht als unumgänglich anerkannt 
wird, ist er als Kirchensteueraufkommen im Sinne von § 22 
KiStO, § 7 Abs. 4 Finanzgesetz zu werten. 

(4) Die Entscheidung über eine Billigkeitsmaßnahme ist ein
Verwaltungsakt. Verwaltungsakte, die eine Billigkeitsmaßnah
me ganz oder teilweise ablehnen, müssen in jedem Fall im 
einzelnen begründet und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung 
versehen werden; sie sind dem Antragsteller zuzustellen (vgl. 
§ 20 Abs. 5 KiStO). Zu der Frage des Rechtsweges bei ableh
nenden Erlaßentscheidungen vgl. Abschn. VIII Ziff. 5.

3. Entscheidungsgrundsätze

(1) Billigkeitsmaßnahmen müssen auf besonders gelagerte
Fälle beschränkt bleiben. 

(2) Gegen eine Stundung von Kirchensteuerbeträgen in be
sonders gelagerten Fällen, insbesondere bis zur Entscheidung 
über einen gestellten Antrag auf Kirchensteuer-Erlaß, bestehen 
grundsätzlich keine Bedenken. In dem Stundungsbeschluß ist 
anzugeben, inwieweit die festgesetzte Kirchensteuer ganz 
oder teilweise gestundet wird und welche Zahlungstermine 
eingeräumt werden. Dabei sind die Voraussetzungen des § 20 
Abs. l KiStO einzuhalten. Bei der Benachrichtigung des 
Schuldners über eine gewährte Stundung ist darauf hinzuwei
sen, daß aus der Höhe des gestundeten Betrages keine Rück
schlüsse auf die Höhe eines evtl. späteren Erlasses gezogen 
werden können. 

(3) In der Paxis werden Stundungsanträge vielfach damit
begründet, daß gegen den Verwaltungsakt (z.B. Steuerbe
scheid) ein Rechtsmittel eingelegt worden ist. Für diesen Fall 
wird jedoch in Wirklichkeit keine Stundung, sondern vielmehr 
die gesetzlich besonders vorgesehene Aussetzung der Vollzie
hung eines Verwaltungsaktes gewollt. Denn gern. § 30 KiStO 
wird durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs die Verpflich
tung zur Zahlung der Kirchensteuer nicht aufgehalten. Gern. 
§ 30 Abs. 4 KiStO kann aber die Vollziehung des Verwaltungs
aktes ganz oder teilweise ausgesetzt werden, wenn ernstliche
Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angegriffenen Verfügung
bestehen oder wenn die Vollziehung für den Steuerpflichtigen
eine unbillige, nicht durch überwiegend öffentliche Interessen
gebotene Härte zur Folge hätte. Die Aussetzung der Vollzie
hung ist unzulässig, wenn der Verwaltungsakt bereits unan
fechtbar geworden ist. Ob ernstliche Zweifel an der Rechtmäß
igkeit der angegriffenen Verfügung bestehen, richtet sich nach
dem Gewicht der vom Steuerpflichtigen gemachten Ausfüh
rungen; die Aussichten des Rechtsmittels sind in einem sum
marischen Verfahren zu prüfen (BFH vorn 5.9.55, BStBl. III,
355). Ernstliche Zweifel bestehen dann, wenn die summarische
Prüfung ergibt, daß gewichtige, gegen die Rechtmäßigkeit der
Verfügung sprechende Gründe zutage treten, die eine Unent
schiedenheit oder Unsicherheit in der Beurteilung der Sach
und Rechtslage auslösen (BFH vom 27.3.68, BStBI. II, 491). Es
ist nicht erforderlich, daß die Erfolgsaussichten überwiegen
(BFH vorn 24.10.1967, BStBl. 1968 II, 228). Ernstliche Zweifel
sind u.a. dann gegeben, wenn die obersten Bundesgerichte

unterschiedlich entschieden haben, die Verwaltungspraxis 
nicht einheitlich ist oder unterschiedliche Urteile der Finanz
gerichte vorliegen, ohne daß der BFH bereits entschieden hat 
(BFH vom 22.11.68, BStßl. 1969 II, 145). 

(4) Eine abweichende Festsetzung, ein Erlaß oder eine Er
stattung von Kirchensteuern k,mn nach der geltenden Rechts
lage im Einzelfall aus Gründen der Billigkeit nur im Rahmen 
der§§ 163,227 AO oder aus sonst zu vertretenden kirchlichen 
Gründen gewährt \,verden. 

Nach den§§ 20 KiStO, 163 und 227 AO ist die Stellung eines 
Antrags nicht Voraussetzung für die \Virksamkeit eines Erlas
ses. ln der Praxis wird der Erlaß jedoch grumisätzlich nur auf 
Antrag gewährt. Der Antrag ist grundsiitzlich vom Steuer
pflichtigen oder seinem Beauftragten zu stellen (BFH vorn 
28.10.1965, BStBI. 1966 III, 60). In der Begründung mutl darge
tan werden, datl die Voraussetzungen für einen Erlals vorlie
gen, insbesondere, d,1ß die Erhebung der Kirchensteuer unbil
lig ist; entsprechende Gnterlagen (z.B. Bilanzen) sind beizufü
gen. 

(5) Ein Kirchensteuererlaß kann grundsätzlich nur für t:>in
bestimmtes Steuerjahr und nicht für ein oder mehrere J,,hre im 
\'oraus gewährt werden. Ein Erlaßantrag kann auch nur auf 
einen bestimmten Kirchensteuerbetrag, also nicht auf eine all
gemeine betragsmäßige oder _prozentuale Ober- oder Unter
grenze lauten. Falls sich bei Uberprüfung des Erlaßantrages 
herausstellt, daß die geschilderten Verhältnisse möglicherwei
se mehrere Jahre andauern werden, ist für die Folgejahre ein 
abgekürztes Verfahren möglich. 

(6) Gründe im Rahmen der§§ 163,227 AO könnenentweder
in der Person des Steuerpflichtigen begründet sein (persönli
che Billigkeitsgründe) oder in der Sache selbst liegen (sachliche 
Billigkeitsgründel. Wird ein Kirchensteuererlaß anlälslich des 
Festsetzungverfahrens ausgesprochen, geht der Steuerver
zicht nur so weit, als die Umstände, die Grund und Höhe des 
künftig entstehenden Steueranspruchs bestimmen, in den Ge
sichtskreis der über den Erlaß befindenden Kirchenbehörde 
getreten sind (vgl. hierzu BFH vom 12.2.64, HFR, 305). Für die 
Kirchensteuer ist diese Entscheidung dann zu beachten, wenn 
ein Steuerpflichtiger bei Stellung des Erlaßantrages den tat
sächlichen Sachverhalt nicht richtig oder unvollständig dar
stellt, z.B. fälschlicherweise einen Veräußerungsgewinn vorge
geben hat. 

(7) Persönliche Billigkeitsgründe liegen ,·or, wenn die Ein
ziehung der Steuer nach der wirtschaftlichen Lage des Steuer
pflichtigen unbillig erscheint, d.h. wenn im Falle des Versagens 
der Billigkeitsmatlnahme die ungehinderte Fortführung des 
Betriebes bzw. der notwendige Lebensunterhalt des Steuer
pflichtigen für vorübergehend oder dauernd gefährdet er
scheint. Entsprechendes kann für den Steuerpflichtigen aus 
gesundheitlichen Gründen gelten. 

Zum notwendigen Lebensunterhalt gehören nach /1.uifas
sung des BFH vom 29.4.1981 (BStßl. II, 726) ,,nicht nur dit' 
Mittel für Nahrung, Kleidung, Wohnung und �uztliche Be
hand Jung, sondern c1uch für den notwendigen Hau;,rat und die 
sonst erforderlichen Gegenstände des t21glicht:>n Lebens. Auch 
Unterhaltsleistungen für die mit dem Steuerpflichtigen in 
Hausgemeinschaft lebenden Angehörigen ... gP11ören dazu; 
das gilt insbesondere für den Unterhalt von erwachsenen Kin
dern, die wegen Krilnkheit nicht in der Lag" sind, sich selbst 
zu unterhalten." Die Erlaßbedürftigkeit des Steuerpflichtigen 
ist anhand der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse, insbe
sondere unter Berücksichtigung des Bestandes und der ,·rn
aussichtlichen Entwicklung des Vermögens zu prüfen. Der 
Antragsteller ist verpflichtet, seine wirtschaftlichen Verhi'iltnis·
se so erschöpfend darzulegen, dag sich die zustiindige Kir
chenbehörde ein Urteil über die Notwendigkeit des Erla�sc·s 
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bilden kann (BFH vom 25.9.63, HFR 1964 , 253). Kommt der 
Steuerpflichtige· sc•iner Vc•r},flichtung ,ur ,1uql'idwndcn S,1ch
aufkfän111g nicht nach, geht das zu seinen Lasten. Die Ableh
nung des Erlasses bnn dc1nn nicht als Ermessensfehler be
tr<lchtet werden (l:lVerwG vom 23.10.50, DStR 1%Ll, 15). Zur 
Frage der Erlaßbedürftigkeit hat das VerwG Hannover mit 
Urtl'il \'Um 12 l 1.197 4 - I ,\ 191 /7-1- tu!gendt's ausgeführt: 

,, Die Anwendung ... set?t nämlich u.a. eine Erlagbedürftig
keit voraus, dit' nur gegebt'n ist, wenn bei eint'r Versagung des 
Erlasses das wirtschaftliche Bestehen des Steuerpflichtigen 
gcfährdd w(irt' .... Ern Betrag in l lölw von 2 ';\ odtT 1 ', der 
gezahlten Lohnsteuer und in Höhe von etwa 100,- DM für drei 
Jahre kann die wirtscl1aftliLlw E:--iste1v des KlägL-rS nicht ge
fährden, was keiner näheren Ausführung bedarf." 

W) 7'.u t·incm ,rnc!L·wn fall h,it das ßundL·sven\·,1ltung�ge
richt zur Frage eines Billigkeitserlasses beim Kirchgeld in glau
bensvcr,L·hiedener [he (\·gL Arischnitt V 7'.iffcr 6 J\ bs,1tz Q) tu. 
ausgeführt, daß ein Erlaß in solchen Fällen angebracht sein 
kann, \\·cnn ,wgen der groben Staffelung der KirchgeldtJ belle 
und der Nichtberücksichtigung sunstiger Tatbestände im Ein
zelfall Unbilligkeiten und Härten dadurch entstanden sind, 
Jaß nicht alle indiYiducllen Merkmale bei der Ermittlung des 
steuerpflichtigen Einkommens berücksichtigt werden konn
tcn. Das BVen\·c; h,it hicrbt'i ;1uf die RL·chtS]-'rt'chung dL'� Bun
desverfassungsgerichts verwiesen, welches steuerliche Rege
lungen wL'gen ihrer wcitgchL'nden Pau:,chalierung isoliert bL'
trachtet für bedenklich, im Hinblick auf das Vorhandensein 
von Härteklmiseln jedoch h.ir verfassungsgemäß gehalten hilt. 
Eine unbilige Härte kann beispielsweise auch bei inzwischen 
geschiedenen Ehen gegeben sein (vgl. Abschnitt V 7'.iff. 6 Abs. 
111. 

(G) ferner k,rnn es bei Beendigung der Kirchensteuerpflicht
durch K1rchenaustritt im laufe eines Kalenderjahres infolge 

Anwendung der Ein-Zwölftel-Methode sachlich geboten sein, 
die Kircl1cnstcuerschuld durch liilligkeitserlaß auf eine für den 
Steuerpflichtigen zumutbare und angemessene Höhe zurück
zuführen. WL'nn ab\\·eichend vom sonstigen rq;L'lm,ifligt·n Ein
kommensverlauf bestimmte, atypisch hohe Einkommensteile 
erst nach erfolgtL'rn Kirchcn,rnstritt L'ntstehen (beispiels,\·eise 
bei Veräußerungsgewinnen, Tantiemen, u.ä.). Hierzu wird er
g<'inzend auf Abschnitt II! 7'.iff. 17 Abs. 6 venviesen. Für den 
Regelfall des Kirchensteuererlasses bei Verci.ußerungsgewin
nen aus sachlichen Billigkeitsgründen wird verwiesen auf Ab
schnitt\ 11 Ziffer 3 Abs. 12. 

/10) \\ann im übrigen ein sonst zu wrtretender kirchlicher 
Grund, der in der Person des Steuerpflichtigen gegeben ist, 
einen Erlaß der Kirchensteuer rechtfertigen kann, läßt sich nur 
im Einzelfall unter gewis:oenhafter Abwägung aller in Frage 
kommenden Umstände entscheiden. 

(11) Sachliche Billigkeitsgründe liegen vor, wenn sie ihren
Grund in dem steuerlichen Tatbestand als solchen haben und 
von der Wirtschaftslage des Steuerpflichtigen unabhängig 
sind . 

,,Sachliche Billigkeitsgründe hat die Rechtsprechung aner
kannt, wenn nach dem erklärten oder mutmaßlichen Willen 
des Gesetzgebers auf dem in Frage kommenden Steuerrechts
gebiet angenommen werden kann, daß der Gesetzgeber die im 
Billigkeitsweg zu entscheidende Frage, hätte er sie geregelt, im 
Sinne des begehrten Erlasses entschieden haben würde (BFH 
BStBI. II 1959, 11 und 1970, 607). Das bedeutet,daß die Besteue
rung nach dem Gesetz zu einem Ergebnis geführt haben muß, 
das offensichtlich nicht in den Intentionen des Gesetzgebers 
gestanden hat" (VerwG Stade vom 21.7.1983- 1 VGA 81/81 
-). 

,,Solche Umstände können sachliche Billigkeitsgründe sein, 
wenn sie sich als Verstöße gegen fundamentale Gerechtigkeits-

prinzipien darstellen oder wenn sie bei einer am Gerechtig
h•ihgL·cLmken oriL'ntierten lnteressenabw:igung dil· Ei11/.iL'
hung des Steueranspruchs als unbillig erscheinen lassen" 
(BFH vom31.3.1981 BStBl IT,:iCl'i) 

(12) Auch können ergänzend kirchlich besonders anzuer
kennende Umst.inde mit J:-,erücksichtigt werden; SL)lche wer
den in der Regel bei Kirchenaustritt nicht gegeben sein. Sach
liche Billigkeitsgründe können Lfanach insbesondere bei fol
genden Fallen ,mgenummen werden: 

a) Bc·i T lc·ran1iehung zur Kirchensteuer aufgrund L'Üie� V er
äußerungsgewinns im Sinne von § 34 des Einkommen
steuergeset1.es. J\ !lerdings ist in diesen fällen ein vollstän
diger Erlaß der auf \'eräuiserungsge\\·inn beruhenden
KiESt nicht gerechtfertigt, da hier tatsächlich Finnahmen
zugt'flossen ,1dcr 1umindest5teuen·rleichterungenzugute
gekommen sind. Außerdem greifen schon bei der Festset-
1.ung der Einkommensteuer als M,1l1stabsteucr nicht llllL'r
hebliche Vergünstigungen Platz, die damit zugleich für die
KiESt zum 7'.uge komtnL•n; deshalb erkennt das '.\Jordelbi
sche Kirchenamt in diesen Fällen grundsätzlich einen Er
laß bis zur Höhe von 50 '7r der auf Veräufserungsgewinn
beruhenden KiESt als unumgänglich im Sinne von § 20

Abs. 6 KiStO an (vgl. Abschnitt m Ziff. 17 Abs. 6 und
1\bschnitt \ ll 7'.ifr 3 Abs. 9).

b) Bei Einkünften im Sinne von$ 34 Abs. 2 Ziffern 2 und :0, gilt
das unter J) Ausgeführte entsprechend, sofern bei der
Veranlagung zur Einkommensteuer der ermäßigte Steuer
satz nach § 34 J\bs. 1 des Einkummensteuergcsetzes zur

Anwendung gelangt.

c) l:lei unterschiedlichem Hebesatz am Wohnort und am Ort
der gehaltzahlenden Kasse kann ein im V eranlagungsver
fahren (Lulmsteuerjahresausgleichl nacherhobener Kir
chensteuerbetrag aus Billigkeitsgründen erlassen werden
(vgl ,\bsclmitt \" 7'.iffer 7).

d) Wird die Kirchensteuer in einer glaubensvcrschiedenen
Ehe nach l\laßgabe der Kirchensteuerkappung ermittelt,
so kann sich in Schles,\·ig-Holstein infolge des dafür ge
setzlich bt':oondcrs vorgescht'ncn fiktin.:n Berechnungs
verfahrens (vgl. oben Abschnitt V Ziff. 4 Abs. 3) bei dem
kirclwnangehiirenden Elwgatten im Einzelfall ein Kirchen
steuerbetrag ergeben, der höher ist, als wenn beide Ehegat
ten kirclwn,rngehörig \\'(iren TTiE·r bestehen keine Beden
ken, den ggf. zu hoch festgesetzen Kirchensteuerbetrag
aus �achlichen Billigkeitsgründen m erlassen, weil „die
rechtliche A.ussage des Steuergesetzes über den mit ihm
verfolgten Zweck und seine \\.ertungen hinausgeht" (BFH
vom 7.5.lllol, B5tßl. ll. 5. 60!"1J; vgl. hierzu erg;inz.cnd Ab
schnitt VII Ziffer 3 Abs 11. In Hamburg tritt dieses Prob
lem nicht auf, da hier bereits die Finanzverwaltung eine
entsprechende Begrenzung bei der Festsetzung der Kir
chensteuer vornimmt.

e) Auch bei dem Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe
können sachliche Billigkeitsgründe für einen 50 %igen
Erlaß gegeben sein, wenn in dem zu versteuernden Ein
kommen außerordentliche Einkünfte enthalten sind, die
nach § 34 EStG versteuert werden. Der Erlaßbetrag wäre
wie folgt zu ermitteln:

Kirchgeld auf das zu versteuernde Einkommen einschl.
der nach§ 34 EStG zu versteuernden Einkünfte
(ohne außerordentliche Einkünfte) 
. /. Kirchgeld auf das nach der Splittingtabelle zu 
versteuernde Einkommen 
mithin entfällt auf das nach§ 34 EStG zu versteu
ernde Einkommen ein Kirchgeld in Höhe von 
davon 50 % Erlaß 

DM 

DM 

DM 
DM 
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f) Im Falle eines doppelten Wohnsitzes in Bereichen mit
verschieden hohen Kirchensteuer hebesä tzen kann die Kir
cheneinkommensteuer auf den jeweils niedrigeren Kir
chensteuerhebesatz begrenzt werden (vgl. Abschnitt V Zif
fer 8).

(13) Auch unter Anlegung besonderer kirchlicher Maßstäbe
können unter dem Begriff „sachlicher Billigkeitsgrund" nicht
subsumiert werden folgende Tatbestände:

a) Übernahme der Kirchensteuer im Erbfall

,,Der Gesetzgeber hat das im Erbfall - auch von Ver
fassungswegen - Notwendige angeordnet. Der Erbe hat
die Möglickeit, wenn er die sich aus der Erbschaft ergeben
den Konsequenzen nicht tragen will, die Erbschaft auszu
schlagen (§§ 1942 ff. BGB) bzw. seine Haftung auf den
Nachlaß zu beschränken(§ 1975 BGB). Nimmt er die Erb
schaft aber an, so hat er die sich daraus nunmehr in seiner
Person ergebenden Steuerlasten zu tragen. Denn die mit
dem Erbfall eingetretene erhöhte Steuerbelastung ist
nichts anderes als die Kehrseite der gern in Kauf genom
menen Schokoladenseite eines Einkommens-bzw. Vermö
genszuwachses.

Nichts anderes gilt für die Kirchensteuerpflicht. Entgegen
der staatlichen Steuerlasten kann sich der Bürger der Kir
chensteuerpflicht sogar einfach dadurch entziehen, daß er
aus der Kirche austritt-selbstverständlich aber nur für die
Zukunft, nämlich, was das Bundesverfassungsgericht ge
billigt hat (Beschl. v. 8.2.1977, BStBl. II, 451), mit dem
Beginn des auf den Austritt folgenden Monats."
-Finanzgericht Baden-Württemberg vom 2.10.1987 -Az.
IX K 337 /83 -. 

b) Anrechnung von in der Schweiz erhobenen Kirchensteu
ern

Nach dem BMF-Schreiben vom 23.2.1987 -IV C 6-S 1301
Schz -21 /87 -stellen die in der Schweiz -in bestimmten
Kantonen - erhobenen Kirchensteuern „allgemeine Ge
meindesteuern" dar, die unter das deutsch-schweizerische
Doppelbesteuerungsabkommen fallen und demzufolge
bei der Veranlagung zur Einkommensteuer in der Bundes
republik Deutschland auf die staatliche Einkommensteuer
angerechnet werden (Art. 4 Abs. 3 und 4 sowie Art. 24 Abs.
1 Nr. 2 DBA). Für einen Billigkeitserlaß der Kirchen im
Wege der Anrechnung auf im Inland erhobene Kirchen
steuer bleibt daher kein Raum (vgl. Niederschrift über die
gemeinsame Besprechung der Kirchensteuerreferenten
vom 4.11.1987-Az. S 2448 A-443-TOP 9).

c) Mitbestimmung über die Verwendung der eigenen Kir
chensteuern

In letzter Zeit ist mehrfach die Frage aufgetaucht, ob ein
Kirchensteuerpflichtiger verlangen kann, daß seine Steu
ern einem bestimmten Zweck zugeführt bzw. nicht zuge
führt werden. Derartige Wünsche sind abgelehnt worden,
denn das Budgetrecht der NEK umfaßt wie bei anderen
öffentlichen Körperschaften zugleich auch das Recht, im
Rahmen der Verabschiedung des Haushaltsplans selbst
verständlich auch über die Verwendung der Steuermittel
zu befinden. Vor allem widerspricht eine Zweckbestim
mung durch den Steuerpflichtigen dem Wesen der Kir
chensteuer als einer ordentlichen Steuer(§ 3 AO ). ,,Damit
ist ein Grundrecht des einzelnen Bürgers, die Verwendung
seines Steueraufkommens für bestimmte Haushaltstitel ...
untersagen zu dürfen, nicht zu vereinbaren" (vgl. Be
schluß des BVerfG vom 9.10.1986-1 BvR 1013/86-).

(14) Die Rechts- oder Bestandskraft eines Steuerbescheides
hat auf die Zulässigkeit einer Erlaßmaßnahme keinen Einfluß.

Auch ein anhängiges Rechtsbehelfsverfahren hindert die 
gleichzeitige Einleitung einer Erlaßmaßnahme nicht. Nicht 
mehr zutreffend ist ferner die Auffassung, daß eine Erlaßmaß
nahme erst nach rechtskräftiger Festsetzung der Kirchensteuer 
eingeleitet werden kann. Dagegen dürfen in einem Billigkeits
verfahren in der Regel nicht Einwendungen berücksichtigt 
werden, die in einem Rechtsbehelfsverfahren gegen den Kir
chensteuerbescheid hätten geltend gemacht werden können. 
Denn es ist nicht der Sinn eines Billigkeitsverfahrens, nochmals 
sachlich auf einen rechtskräftig abgeschlossenen Steuerfall ein
zugehen (BFH vom 31.1.1963, HFR, 225). Es liegt deshalb 
regelmäßig keine mißbräuchliche Anwendung des Ermessens 
vor, wenn eine Billigkeitsmaßnahme unter Hinweis auf die 
Unanfechtbarkeit des Steuerbescheids abgelehnt wird, wenn 
die Billigkeitsmaßnahme mit Einwendungen gegen den Steu
eranspruch begründet wird (BFH v. 30.8.57, BStBl. III, 408; v. 
6.8.63, BStBl. III, 515). Das Erlaßverfahren darf nicht zu einer 
Aushöhlung der Rechtskraft von Verwaltungsakten führen 
(BFH v. 2.2.66, BStBl. III, 175). Es kommt vielmehr darauf an, 
ob es für den Steuerpflichtigen erkennbar und zumutbar war, 
die Rechts- und Billigkeitsgründe vorzutragen, solange die 
Ansprüche noch nicht unanfechtbar festgesetzt waren (BFH 
vom 30.4.1981, BStBl. II, 611). Im allgemeinen wird dem Steu
erpflichtigen aber zuzumuten sein, die Festsetzung rechtzeitig 
zu überprüfen oder überprüfen zu lassen und ggf. mit den 
gegebenen Rechtsbehelfen anzugreifen. Allein auf die Rechts
unkenntnis eines Steuerpflichtigen kann es da bei nicht ankom -
men, sondern darauf, ob es dem Steuerpflichtigen zuzumuten 
war, sich sachkundig beraten zu lassen; andernfalls würde der 
Steuerpflichtige, der die Kosten einer Beratung gescheut hat, 
anderen Steuerpflichtigen gegenüber begünstigt werden. 
Überhaupt können Rechtsfolgen, die durch Nachlässigkeit, 
Bequemlichkeit oder gar Böswiligkeit eines Steuerpflichtigen 
eingetreten sind, in der Regel nicht durch Billigkeitsmalsnah
men ausgeglichen werden (vgl. Tipke-Kruse, Kommentar zur 
AO, Anm. 22 zu § 227 AO). 

In Abweichung von dem Grundsatz, dals im Billigkeitsver
fahren in der Regel nicht Einwendungen gegen den Steueran
spruch erhoben werden können, die in einem Rechtsbehelfs
verfahren gegen den Steuerbescheid hätten vorgebracht wer
den müssen, kann die Verletzung der Grundsätze von Treu 
und Glauben jedoch auch im Billigkeitsverfahren geltend ge
macht werden. Wird bei der Ablehnung eines derartigen Bil
ligkeitsantrages ein Umstand nicht berücksichtigt, der die An
wendung der Grundsätze von Treu und Glauben erfordert, 
dann ist die Ablehnung des Antrages insoweit nicht ermes
sensfehlerfrei (BFH v. 6.8.1963 -VII 44/ 62 U -). 

Schätzt die Verwaltung den ihr gesetzlich eingeräumten Er
messensrahmen irrtümlich zu eng ein, so liegt nach dem BFH
Urteil vom 6.7.1976-VII R 98 /73-ein Ermessensfehlgebrauch 
in Form einer Ermessensunterschreitung vor. Der BFH sieht 
beispielsweise einen Ermessensfehlgebrauch darin, wenn die 
Verwaltung allein den Grundsatz als bindend ansieht, dals der 
Steuerpflichtige die Fehlerhaftigkeit des Bescheides durch An
fechtung hätte geltend machen können, ohne gleichzeitig auch 
die Möglichkeit von Ausnahmen anzuerkennen und zu prüfen 
(NWB 1976 Fach 1 S. 201 ). 

(15) Eine Erlalsmalsnahme ist nicht davon abhängig, ob die
festgesetzte Kirchensteuer bereits entrichtet ist. Deshalb kön
nen bereits entrichtete Beträge erstattet werden. Für eine Er
stattung ist erforderlich, dals die Einziehung im Zeitpunkt der 
Zahlung der Steuerschuld unbillig war (BFH v. 24.9.76, BStBJ. 
1977 III, 127 ). Das bedeutet allerdings nicht, dals es für die 
Entscheidung, ob die Erstattung zu bewilligen ist, auf die Frist 
zwischen Zahlung und Antragstellung überhaupt nicht an
kommt. Nach dem Urteil des BFH vom 8.10.1980 (BStBl. 1981 
II, 82) kann es durchaus im Rahmen pflichtgemäßer Ermes-
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sensausübung liegen, einen verhältnismäßig spät gestellten 
Antrag auf Erstattung gezahlter Steuern aus sachlichen Billig
keitsgründen schon im Hinblick auf den Zeitablauf zwischen 
Zahlung und Antragstellung abzulehnen. Anhaltspunkte da
für, wann ein solcher Erstattungsantrag in diesem Sinn unver
hältnismäßig spät gestellt worden ist und daher durch Ver
säumnis zu Rechtsverlusten führt, können den Ausführungen 
zu Abschnitt V Ziff. 7 Abs. 3 Unterziffer 5 entnommen werden. 

(16) Rechtlich nicht mehr angängig ist die frühere Verwal
tungspraxis, die Erlaßwürdigkeit eines Kirchensteuerpflichti
gen allein von dessen Kirchenmitgliedschaft abhängig zu ma
chen und ihm nur deshalb wegen seines Kirchenaustritts im 
Austrittsjahr einen Kirchensteuererlaß zu versagen. Denn der 
Steuerpflichtige hat nach fortentwickelter Rechtsprechung ein 
subjektiv-öffentliches Recht auf Eintritt in die Ermessensprü
fung (vgl. Abschnitt VII Ziff. 3 Abs. 9 und Abschnitt V Ziff. 7 
Abs. 3 Unterziff. 6). 

Dieses Recht steht allen Steuerpflichtigen zu, die wegen For
derungen aus dem Steuerschuldverhältnis in Anspruch ge
nommen werden, also auch aus der Kirche Ausgetretenen (vgl. 
BVerwG vom 12.2.1988-BVerwG SC 16.86-und FG Köln vom 
26.10.1988- Az. 6 K 42/86 -). 

(17) Zur Frage von Steuervereinbarungen mit Kirchensteu
erpflichtigen hat das OVG Lüneburg mit Urteil vom 9.1.1951 
- II OVG A 127 /51 - u.a. folgendes festgestellt:

.,Auch im Kirchensteuerrecht sind Steuervereinbarungen
nur dann zulässig, wenn sie auf gesetzlicher Grundlage beru
hen. Die Steuerbehörden sind grundsätzlich verpflichtet, Steu
eransprüche stets dann geltend zu machen, wenn ein Steuer
tatbestand erfüllt ist. l/ber die Heranziehung zu einer Steuer 
können sich die Steuerbehörden ... nicht mit dem Steuerpflich
tigen einigen, denn der Steueranspruch ist als öffentlich-recht
licher Anspruch ihrer Verfügung entzogen ... Zusagen, die dem 
Steuerpflichtigen vor der Festsetzung der Steuer gemacht wor
den sind, kommt daher keine rechtliche Wirkung zu. Es wider
spricht auch nicht Treu und Glauben, wenn die Steuerbehörde 
sich bei der Festsetzung der Steuer nicht hieran hält ... Denn 
Steuergesetze sind zwingendes Recht, sie geben keinen Ermes
sensspielraum und sind ohne Rücksicht auf die mit dem Steu
erpflichtigen angestellten Erörterungen anzuwenden ... Die 
Ev.-Luth. Landeskirche hat sich ausdrücklich verpflichtet, ihre 
Steuergesetze nach dem das gesamte Steuerrecht beherrschen
den Grundsatz der Gleichheit anzuwenden. Sie kann und darf 
ohne eine gesetzliche Grundlage hiervon nicht abweichen. 
Gerade im Steuerfall des Klägers, der ein hohes Einkommen 
hat, würde es dem Gleichheitsgrundsatz empfindlich wider
sprechen, wenn für ihn die Kirchensteuer niedriger festgesetzt 
würde, als für Glieder der Landeskirche mit kleinerem Ein
kommen." 

(18) Bei der Billigkeitsprüfung des Kirchensteuererlasses ist 
zu beachten,daß die Kirchensteuern nach§ 10 Abs. 1 Nr. 4 EStG 
in voller Höhe als Sonderausgabe abzugsfähig ist (vgl. Ab
schnitt VIII Ziffer 41. 

4. Mitteilung der Entscheidung an Finanzamt und Steuer
pflichtigen

Beschlüsse über eine Billigkeitsmaßnahme sind dem Finanz
amt bei der Kirchensteuer vom Einkommen b7w. bei Kirchgeld 
in gl.versch. Ehe auf dem Dienstweg über d,1s Nordelbische 
Kirchenamt mitzuteilen; ein Beschluß über eine Billigkeits
maßnahme darf dem Steuerpflichtigen unmittelbar erst mitge
teilt werden, wenn das Nord elbische Kirchenamt den Beschluß 
an d,1s Finanzamt weitergeleitet hat. 

VIII. Sonstiges

1. Kirchensteuer-Erstattungen

(1) Ist eine Kirchensteuer ohne rechtlichen Grund gezahlt
worden, hat derjenige, welcher die Zahlung geleistet hat, gern. 
§ 37 AO einen Erstattungs,mspruch an den Leistungsempfän
ger. Ist eine Zahlung nach den geltenden materiell-rechtlichen
Steuervorschriften „ohne rechtlichen Grund" geleistet wor
den, kann dieser Mangel aber nur nach Maßgabe der verfah
rensrechtlichen Vorschriften der AO beseitigt werden.

(2) Eine Steuer ist nicht schon deswegen zu Unrecht gezahlt,
weil der zugrundeliegende Steuerbescheid selbst unrichtig ist. 
Entspricht der gezahlte dem durch Steuerbescheid festgesetz
ten Betrag, hat die Zahlung ihre ausreichende Grundlage; 
diese fällt erst mit der Aufhebung oder Änderung des Steuer
bescheides weg. Bei Unanfechtbarkeit wird die materielle Feh
lerhaftigkeit eines Steuerbescheides durch seine Bestandskraft 
überdeckt und deshalb unbeachtlich. Der Stpfl. kann sich des
halb nicht mehr darauf berufen, daß die von ihm geleistete 
Zahlung ohne rechtlichen Grund sei. Das Erstattungsverfah
ren darf nicht dazu benutzt werden, ein Rechtsbehelfsver
säumnis wettzumachen (BFH v. 3.6.65, BStBl. III, 491). Folglich 
kann der Erstattungsanspruch nicht auf Tatsachen gestützt 
werden, auf Gnmd deren die Steuerfestsetzung mit Erfolg 
hätte angefochten werden können. Im Nachfolgenden wird 
das ergänzend durch auszugsweise Wiedergabe der Begrün
dungen verschiedener Gerichtsurteile erläutert: 

Ergeht ein Steuerbescheid gegen einen Nichtkirchenangehö
rigen, so ist der entsprechende Steuerbescheid deshalb nicht 
nichtig, sondern lediglich anfechtbar. Beruht die unzutreffen
de Angabe über die Kirchenzugehörigkeit auf der Steuererklä
nmg des Herangezogenen, so scheidet eine Berichtigung nach 
§ 129 AO wegen offenbarer Unrichtigkeit aus, wenn das Fi
nanzamt den Fehler aus der Steuererklärung übernimmt und
der Veranlagung zugrundelegt. Eine falsche Angabe über die
Kirchenzugehörigkeit stellt eine grobe Verletzung der Sorg
faltspflicht dar. Denn es handelt sich bei der Frage nach der
Kirchenzugehörigkeit des Steuerpflichtigen um einen höchst
persönlichen und im Verantwortungsbereich des Steuerpflich
tigen liegenden Umstand.

Auch dann, wenn die Steuererklärung, in der die Kirchenzu
gehörigkeit unrichtig angegeben ist, durch einen Steuerberater 
angefertigt ist, handelt der Steuerpflichtige selbst grob fahrläs
sig; denn ihn trifft zumindest hinsichtlich der in der Steuerer
klärung zu beantwortenden Fragen über persönliche Verhält
nisse und damit auch hinsichtlich der Frage über die Kirchen
zugehörigkeit eine erhöhte Nachprüfungspflicht (vgl. FG 
Baden-Württemberg vom 4.7.1986 - IX 231/82 -, NWB 1986 
Fach 1, 336). Auch nach dem BFH-Urteil vom 29.6.1984 - VI R 
181 /80- (NWB 1984 Fach 1,291), handelt ein Steuerpflichtiger 
regelmäßig grob schuldhaft, wenn er eine im Steuererklä
rungsformular ausdrücklich gestellte, auf einen ganz be
stimmten Vorgang bezogene Frage nicht beantwortet. 

(3) Mit dem Eintritt der Bestandskraft eines materiell fehler
haften Steuerbescheids kann dessen Fehlerhaftigkeit in einem 
Anfechtungsverfahren nicht mehr mit Erfolg bestritten wer
den (vgl. Abs. 2). Dieses Ziel kann aber auch nicht im Wege 
eines Billigkeitsverfahrens durchgesetzt werden. Denn nach 
ständiger Rechtsprechung des BFH können in einem Billig
keitsverfahren in der Regel nicht solche Einwendungen vorge
bracht werden, die in einem Rechtsbehelfsverfahren gegen den 
Festsetzungs bescheid hätten geltend gemacht werden können 
und müssen. Es ist nicht Sinn von Erlaßregelungen, im Billig
keitsverfahren nochmals sachlich auf einen rechtskräftig abge
schlossenen Steuerfall einzugehen, soweit dies nicht aus
nahmsweise besondere Gründe erforderlich machen. Es liegt 
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daher regelmäJsig keine mifsbräuchliche Anwendung des Er
messens nir, wenn unter Hinweis auf die Unanfechtbarkeit ein 
Billigkeitserlafs abgelehnt wird (vgl. VG Schleswig vom 
23.1.1989 -1 A 35/88 -); vgl. auch Abschnitt VII Ziffer 3 Ab�. 
14. Für die ausnahmsweise erneute Überprüfung einer rechb·· 
kräftigen Steuerfestsetzung im Billigkeitsverfahren müssen
besonders gelagerte Umstände sprechen, z.ß. der Umstand,
dafs der unanfechtbare Steuerbescheid offensichtlich und ein
deutig fehlerhaft ist und �o, wie er erging, in grundsätzlicher
Hinsicht gegen ... die Rechtsstc1atlichkeit verstö/lt. Dabei ist ...
\ un Bedeutung, ob der Schuldner zu der unrichtigen Festset
zung wesentlich beitragen oder das seinerseits Erforderliche
getan hat, um die richtige Festsetzung zu erreichen. Besonders
gelagerte Umstände in diesem Sinne liegen aber nicht vor,
wenn der Steuerpflichtige durch unrichtige Angaben die Fest
setzung der Kirchensteuer selbst verursacht hat (VG Schles,,·ig
vom 23.1.1989,aaO. / VG Stadevom 15.3.1989-1 VGA 257 /88
-). Auch mangelnde Rechtskenntnisse sind solche Umstände
nicht, und zwar auch dann nicht. wenn der Mangel nicht auf
einem Verschulden beruht (BFH vom 11.8.1987, NVerwZ 1988
S. 575) Vgl. auch Abschnitt VII Ziff. 3 Abs. 14.

(4) Auch jemand, der nie getauft und nie konfirmiert wor
den ist, kann im Falle eines bestandskräftigen Bescheides zur 
Zahlung nm Kirchensteuer herangezogen werden. ,,Die An
gaben bei der Anmeldung obliegen nach dem ... Meldegesetz 
den Eltern als gesetzlichen Vertretern. Deren Angaben und 
deren Verschulden mufs sich der zur Kirchensteuer Herange
zogene zurechnen lassen" (VG Hannover nnn 13.6.1988 - 4 
VG A47 /88-) 

CS) Entsprechendes gilt auch für den Fall der Einbehaltung 
der Kirchenlohnsteuer. Auch hier ist die KiLSt mit Rechts
grund geleistet, wenn der Arbeitgeber die Eintragungen auf 
der Lohnsteuerkarte beachtet, diese aber zu Ungunsten des 
Arbeitnehmers falsch sind (z.B. falsche Religionszugehörig
keit, falsche Anzahl der Kinder). Die Lohnsteuerkarte bildet 
die Grundlage für die Lohnsteuerberechnung. Läfst der Arbeit
nehmer die Eintragungen auf der Lohnsleuerkarte nicht recht
zeitig berichtigen, so ist die auf den fehlerhaften Eintragungen 
beruhende Steuereinbehaltung nicht ohne Rechtsgrund er
folgt. Die materielle Unrichtigkeit kann in diesem Fall nur noch 
korrigiert werden, falls ein Lohnsteuerjahresausgleich oder 
eine Einkommensteuerveranlagung durchgeführt wird. 

,, Die Eintragung der Zugehörigkeit in einer Religionsge
meinschaft auf der Lohnsteuerkarte ist eine gesonderte Fest
stellung einer Besteuernngsgnmdlage, die unter dem Vorbe
halt der Nachprüfung steht. Hieraus folgt, daf; bei der Festset
zung der ESt von der Eintragung auf der Lohnsteuerkarte 
auszugehen war, obwohl auf der Einkommensteuererklärung 
in der Spalte Religion keine Angabe gemacht ist. Zn einer 
Überprüfung diese� Besteuerungsmerkmals hätte m.\T dann 
ein Anlafs bestanden, wenn in der Einkommensteuererklärung 
darauf hingewiesen ist, dafs die Eintragung auf der Lohnsteu
erkarte fehlerhaft war ... Der Kläger hätte rechtzeitig eine 
Berichtigung der Lohnsteuerkarte herbeiführen oder aber im 
Festsetzungsverfa hren auf den Fehler hinweisen müssen. Auf
grund des vorliegenden Verschuldens kommt eine Durchbre
chung der Bestandskraft des Steuerbescheides nicht in Be
tracht" (VG Schleswig vom 31.10.1986 -1 A 200/83 -). Smvcit 
das Finanzamt aufgrund der ihm obliegenden Aufklärungs
verpflichtung oder auf Anregung des Steuerpflichtigen im 
Hinblick auf§ 126 AO eine Überprüfung durchführt, ist deren 
Ergebnis mafsgeblich (ygJ. VG Berlin vom 22.2.1990 - X A 
473/90-). 

(6) Die Ablclmung einer mch § 130 Abs. 1 AO 1977 be,m
tragten Zurücknahme eines rechtswidrigen bestandskräftigen 
Verw,1ltungs,,ktes ist in der Regel dann ermessensfehlerfrei, 

wenn der Betroffene zur Begründung seines Antrages nur 
solche Umstände vortr�igt, die er bei fristgerechter Einlegung 
des statthaften Rechtsmittels vorzubringen in der Lage gewe
sen wäre .... Als ermessensfehlerhaft ist deshalb nicht anzuse
hen, wenn das Finanzamt dem Rechtsfrieden und damit der 
aufgrund gesetzlicher Regelungen eingetretenen Bestands
kraft des Verwaltungsaktes grundsätzlich eine derart gewich
tige Bedeutung beimifst, wenn aufser der von Anfang an vor
liegenden Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes nicht zu
sätzlich nach Eintritt der Bestandskraft eingetretene oder 
bekanntge,vordene Umstände geltend gemacht werden (BFH 
mm 26.3.1991 - VlI R 15/89- (NSt Nr. 15, 7). 

2. Niederschlagung

(1) Kirchensteuern dürfen gern.§ 20 Abs. 2 KiStO niederge
schlagen werden, wenn feststeht, dafs die Einziehung keinen
Erfolg haben wird, oder wenn die Kosten der Einziehung
aufser Verhältnis zu dem angeforderten Betrag stehen (vgl.
auch§ 261 AO / § 20 Abs. 2 KiStO).

(2) Der Begriff ,,�iederschlagung" wird vielfach falsch ver
wendet; ,,Niederschlagung" bedeutet, dafs ein weiterer Ver
such, den ausstehenden Betrag einzuziehen, vorläufig unter
bleiben soll. ,,Niederschlagung" ist ,1lso kein Vc'rzicht auf eine
Steuerforderung, wie der Erlafs; der Anspruch bleibt vielmehr
bestehen, und es können unter Berücksichtigung der Verjäh
rungsfrist jederzeit neue Versuche unternommen werden, die
Einziehung des Steuerbetrages wieder aufzunehmen, wenn
dies, insbesondere bei Wiederherstellung der Zahlungsfähig
keit, tunlich erscheint.

(3) Die Niederschlagung ist kein Verwaltungsakt, sondern
eine interne Maisnahme der Behörde, bei der die Grundsätze 
der Zweckmäisigkeit, Zumutbarkeit und Verhältnisrn�ifsigkeit 
zu beachten sind. Der Stpfl. ist von der Niederschlagung nicht 
zu unterrichten. Die \Jiederschlagung ist keine Billigkeitsmafs.
nahme, durch die dem Schuldner eine Begünstigung gewährt 
wird. Die Voraussetzungen sind lediglich in einem Aktenver
merk festzuhalten; ob die Vorausetzungen vorliegen, mufs 
sorgfältig geprüft werden. 

3. Steuergeheimnis

(1) Die Mitglieder der rn.i.t der Festsetzung und Erhebung
von Kirchensteuern befa!sten und zur Entscheidung über 
Rechtsbehelfe zuständigen Organe sowie illle mit dem Kir
chensteuerwesen befalsten kirchlichen Mitarbeiter sind ver
pflichtet, das Steuergeheimnis nach Mafsgabe der staatlichen 
Bestimmungen zu wahren (§ 33 Abs. 1 KiStO; § 30 AO). Die 
Ve:-letzung des Steuergeheimnisses wird nach den Vorschrif
tren des Strafgesetzbuches bestraft(§ 3.55 StGB). Wer das Steu
ergeheimnis verletzt, setzt sich neben der strafrechtlichen Ver
fol gung auch einer dienststrafrechtliche1s Ahndung sowie der 
Regregpflicht aus. 

/2) Unter den Schutz des Steuergeheimnisses fallen nicht 
nur die steuerlichen cmd wirtschaftlichen, sondern auch die 
persönlichen Verhältnisse des Steuerpflchtigen und ggf. seines 
Betriebes. Darunter sind also nicht nur die steuerlich relevan
ten Tatsachen zu verstehen, sondern jeder irgendwie geartete 
V!issens5toff in Bezug auf die Person und die Lebensumstände 
des anderen, auch wenn sie den rein privaten Bereich betreffen. 
Der Schutz des Steuergeheimnisses umfaist sowohl die dem 
Verpflichteten beka:rntgewordenen tatsächlichen Verhältnis
se. als auch die aus ihnen gezogenen Schlufüolgerungen, ins
besondere Wertungen jeder Art. Betriebs- und Geschäftsge
heimnis�e sind die in den Verhältnissen des Betriebes oder 
Ceschiifts begründeten Umstände, an deren Geheimhaltung 
der Betriebs- oder Geschäftsinhaber aus wettbewerblichen 
oder anderen Gründen interessiert ist; im Zweifel ist dieses 
[nteresse zu unterstelk'n. 
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(3) Dem Schutz des Steuergeheimnisses unterliegende Un
terlc1gen sind nur solchen kirchlichen Mitc1rbeitern zugänglich
zu mc1chen, die sie zur Erfüllung ihrer kirchlichen Aufgc1ben
benötigen (§ 33 Abs. 2 KiStül. Diese Personen sind in regel
mäßigen Abständen c1uf die Pflicht zur Wahrung des Steuerge
heimnisses hinzuweisen. Kirchliche Mitc1rbeiter sind bei der 
erstmaligen Bec1uftraung mit Dienstgeschäften des Kirchen
steuerwesens auf die Wahrung des Steuergeheimnisses beson
ders zu verpflichten. Entsprech2nde Vorkehrungen sind zu
treffen.

4. Abzug gezahlter Kirchensteuern als Sonderausgaben

Nach § 10 Abs. 1 Nr. 4 des Einkommemteuergesetzes sind
gezahlte Kirchensteuern (Kircheneinkommen-(Lohn-)stcuern, 
Kirchengrundsteuer, Kirchgeld) in unbegrenzter Höhe c1ls Son
derausgaben bei der Veranlagung zur Einkommemteuer oder 
beim Lohnsteuerjahresausgleich abzugsfähig. 

Der Abzug von Kirchensteuer als Sonderausgabe setzt eine 
wirtschaftliche Belastung des Einkommens voraus. Diese ist 
nicht gegeben, wenn schon im Zeitpunkt der Zahlung offen
sichtlich ist, daß die Zahlung zurückgefordert werden kann 
(FG Münster vom 23.1.1990 - VI 8163/87 E -, NWB 1990 Fach 
1, 211). 

5. Rechtsbehelfe/ Rechtsmittel

In öffentlich-rechtlichen S trci tig kei ten über Kirchens teuera n
gelegenheiten ist nach dem jeweiligen Landesrecht entweder 
der Verwaltungs- oder der Finanzrechtsweg eröffnet. Der Ver
waltungsrechtsweg ist gegeben in Schl.-H. und Niedersach
sen, der Finanzrechtsweg in Hamburg. Im einzelnen gilt fol
gendes: 

A. Land Schleswig-Holstein

(1) Wer zur Kirchensteuer herangezogen ist. kann gegen
seine Heranziehung Widerspruch einlegen. Mit dem Wi„ 
derspruch kann jeder die Kirchensteuer betreffende Be
scheid (z.B. Steuerbescheid, Vorauszahlungsbescheid, 
Entscheidungen über Anträge auf Erstattung von Kirchen
steuern) angefochten werden. Der Widerspruch k,1nn 
nicht darauf gestützt werden, daß die der Kirchensteuer 
zugrundeliegende Maßstabsteuer unrichtig festgesetzt ist 
(§ 27 Abs. 1 KiStül, § 10 Abs. 2 staatl. KiStG SH). Mit dem
Widerspruch können auch nicht Stundung oder Erlaß ei
ner Kirchensteuer begehrt werden(§ 27 Abs. 1 KiStO). 

(2) Eine Entscheidung über einen Antrag auf Stundung
oder Erlaß von Kirchensteuern aus Billigkeitsgründen
kann durch Beschwerde mit der Behauptung angefochten
werden, daß bei der Erlaßentscheidung die Grenzen des
Ermessens überschritten seien oder von dem Ermessen in
einer dem Zweck der Billigkeitsmagna hme nicht entspre
chenden Weise Gebrauch gemacht worden sei.

(3) Die Verfahrensvorschriften für Widerspruch und
Beschwerde sind in §§ 27-30 der KiStO geregelt; ergän
zend finden die Vorschriften der Verwaltungsgerich tsord
nung entsprechende Anwendung.

(4) Gegen Widerspruchs- bzw. Beschwerdeentschei
dungen ist unmittelbar der Verwaltungsrechtsweg gege
ben(§ 29 KiStO, § 10 Abs. 1 staatl. KiStG SH); es kann also 
Klage vor dem Verwaltungsgericht in Schleswig erhoben 
werden. 

B. Land Hamburg
(1) Gern. § 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung der 

Finanzgerichtsordnung vom 17.12.1965 i.d .F. von§ 14Abs.
1 des stacitl. Kirchensteuergesetzes (Hmb GVßl. S. 225) ist

der Finanzrechtsweg gegeben in allen Abgabeangelegen
heiten, soweit die Abgaben von den Landesfinanzbehör
den verwaltet werden. Einsprüche gegen die Heranzie
hung zur Kirchensteuer werden demnach unmittelbar 
durch die Finanzämter im Finanzrechtsweg entschieden. 

(2) Über Anträge auf Stundung oder Erlaß der Kirchen
steuer allein oder in einem Umfang, der über die entspre
chenden Anträge bei den Maßstabsteuern hinausgeht, ent
scheidet gern. § 12 Abs. 4 staatl. KiStG HH der steuerbe
rechtigte Kirchenkreis (vgl. Abschnitt IV Ziffer 2). Die
Entscheidung ist mit der Beschwerde anfechtbar; Ab
schnitt VIII Ziff. 5 A Abs. 2 gilt entsprechend. Die Be
schwerdeentscheidung ist gern.§ 5 Abs. 2 des Gesetzes zur
Ausführung der FGO im Finanzrechtsweg anfechtbar.

(3) Gern. § 5 a des Gesetzes zur Ausführung der FGO
kann der steuerberechtigte Kirchenkreis einem Verfahren
im Finanzrechtsweg beitreten; mit dem Beitritt erlangt er
die Rechtsstellung eines Beteiligten.

(4) Wird gegen einen von den staatlichen Behörden er
lassenen Bescheid in Kirchensteuersachen Einspruch ein
gelegt oder Klage erhoben, haben die staatlichen Behörden
die zuständigen Kirchenbehörden zu unterrichten und
anzuhören(§ 12 Abs. 2 staatl. KiStG HH).

C. Land Niedersachsen

(1) Jeder die Kirchensteuer betreffende Bescheid (Steu
erbescheid, Vorauszahlungsbescheid, Entscheidungen
über Anträge auf Stundung, Erlaß, Erstattung, pp) gilt als
Verwaltungsakt, gegen den der Rechtsbehelf des Wider
spruchs gegeben ist. Der Widerspruch ist bei der Stelle
einzulegen, die den Verwaltungsakt erlassen hat; rechtzei
tige Einlegung bei den kirchlichen Verwaltungsstellen ge
nügt.

(2) Über den Widerspruch entscheidet der KKV Har
burg (soweit Kirchensteuern vom Einkommen) bzw. der
örtlich zuständige KV (soweit örtliche Kirchensteuern).
Über den Widerspruch ist ein Widerspruchsbescheid zu
erteilen; der Widerspruchsbescheid ist zu begründen, mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und zuzustel
len.

n) Gegen den Widerspruchsbescheid kann binnen ei
nes Monats nach Zustellung Klage vor dem Verwaltungs
gericht Hannover erhoben werden(§ 15 KiStO; § 10 Abs. 2 
KiStRG). 

D. Allgemeines

(1) Bei schriftlichen Verwaltungsakten ist eine Rechtsbe
helfsbelehrung zwingend erforderlich (vgl. §§ 20 Abs. 5,
27 Abs. 5, 28 Abs. 4 KiStO sowie § 356 Aül.

(2) Die Rechtsbehelfsbelehrung muß den zulässigen
Rechtsbehelf und die Behörde, bei der der Rechtsbehelf 
einzulegen ist, angeben. Das bedeutet, daß nicht nur der 
Ort bezeichnet werden muß, an dem sich die zuständige 
Behörde befindet, sondern deren vollständige Anschrift, 
unter der die Post die Behörde erreicht (BFH v. 20.2.76, 
BStBI. II, 447). Ferner ist eine Belehrung über die einzuhal
tende Frist zu erteilen; hierzu ist neben der Dauer der 
Rechtsbehelfsfrist auch eine verständliche Erläuterung 
zum Fristbeginn anzugeben. Eine Belehrung dahin, daß 
der Rechtsbehelf „binnen Monatsfrist nach Zustellung" 
einzulegen ist. reicht nicht aus. 

Schriftliche Verwaltungsakte werden erst dadurch wirk
sam, daß sie demjenigen zugehen, für den sie ihrem Inhalt 
nach bestimmt sind. Die§§ 20 Abs. 5, 27 Abs. 5 und 28 Abs. 
4 KiStO schreiben zwingend vor, daß die dort genannten 
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\'ern-altungsakte !ablehnende Entscheidungen über Bil
ligkeitsmaßnahmen, Wiclerspruchs,0ntscheidungen. Be
,, h\1·crdee11tsL·hcid ungen) /.U/.ustelk11 ,md. /.ustelilmg i,t 
dIL' in gesct/.liL·her hirm ,rnsgl'iührte und beurkundet,· 
Lbergabe eines Schrittstücks in beglaubigter Ausfertigung 
oder die Vorlage der L:rschrift. Nach s 122 Abs. :i AO. s ;6 
.-.\bs. 2 VerwGO richtet sich die Zustellung nach den\ or
schriften des Verwaltungszustellungsgesetzes. Von den 
,L1rin vorgcschent'll \'L'rschiedenen /u,tc·llungsilrtcn 111rd 
cliL' /ustellung du r, h d ic l'ost mit Pc"-t/u,tellu ngsurku lldc 
cm plohlen. 

Bei Zustellung durch die Post mit Postzustellungsurkun
de nach§ 3 des Ven1·altungszustellungsgesetzes übergibt 
die kirchliche Behörde das Schrifbtück verschlossen der 
Ppst mit dPm Ersu, lwn, die /.ustellung einem l'ostbcd icn
stL'tt·n des Be;,timmungsortcs,1ui/.u t1c1,gcn. 1 )ieSendu!lg i,t 
mit der Anschritt c!t•s [mpGingers und mit der HL'Zcich
nung der absendenden Stelle, einer Geschäftsnummer und 
einem Vordruck der Zustellungsurkunde zu versehen 1:; 3 
Abs. 1 aaO.). Die Zustellung ist Yon dem zustellenden 
Postbediensteten zu beurkunden. Die Zustellungsurkun
de i,t ,rn die Behiird L' /lll'Ückzu leiten I ti, J\bs. 2 ,1,10.1. /ur 
,,rdnungsgem:igL'll Lt1,tcllung geh,,rt die Ang,1be des /u
stellungstages au! dl'r zuzustellenden Sendung (l:lFl I n1rn 
J 2.-l.1957, BStBl. III, 2-t 1 ). Das Fehlen einer der vorgenann
ten \-oraussetzungen, z.B. wenn auf dem Briefumschlag 
die Angabe der Geschäftsnummer fehlt (BFH \·om 
1-t 11.1%8, BStHI. Jll(,lJ IT, 1'11), m,1eht die l.nstL'llung ,1b 
,L1khL' unwirksam IHFf 1 \'ll!ll 9.9. 1c1;-11 l R l 1:1/hlJ 1. !Ji(• 
/.u„tellung ei1ws gL'gt·n Eheg,1ttc11 l.'rg,rngenen /llslcl
lungspflichtigen Bescheides durch (·bergabe nur einer 
Ausfertigung an beide Ehegatten \·erstölst gegen das Ge
setz; jedem Empfänger muß das für ihn bestimmte Schrift
�tück zugestellt werden (BFH v. 16.12.1971, BStBl. JCJ;-2 IT, 
-±2; 1 

\, ! fehlt die Vl'l'i-',L'schriebent· l,echt,behelf:;bclL'l1ru11g 
oder mangelt es an der ordnungsgern.äßen Zustellung, 
beginnt-falls der \"erwaltungsakt überhaupt zugegangen 
ist -die Rechtsbehelfsfrist nicht zu laufen. Rechtsbehelfe 
können aber grundsätzlich nicht später als ein Jahr nach 
J\d .. ,rnntgabcdes \'cn\ ,1ltungsakte½ c-ingelegtwcrden 1 \ gl. 
� ,;,, 1\bs. 2 J\O!. 

Hierzu gelten zwei Ausnahmen: 
al War die Einlegung des Rechtsbehelfs \-or Ablauf der 

Jahresfrist infolge höherer Gewalt nicht möglich,\ er
Lingert sich diP Jahresfrist bis ?um J\blauf der ßehin
dL•rung. Die Einlt·gtmg des Re, ht,lwlwlfs h,1l n,1c h e:; 
1111 Abs. 2 1\0 mncrh,1lb cinL'" \lrn1,1les n,ich dem 
Wegfall des Hindernisses zu geschehen. 

b) Ist entgegen der Rechtslage eine Belehrung dahin er
folgt, daß ein Rechtshehelf nicht gegeben sei, kann
auch nach Ablauf eines Jahres der Rechtsbehelf noch
eingelegt werden.

(4) Die fehlende Rechtsbehelfsbelehrung kann jederzeit
nachgeholt werden, die unrichtige oder mangelhafte
durch eine ordnungsgemäße ersetzt werden; Entsprechen
des gilt für eine nicht ordnungsgemäße Zustellung.

Der Fistablauf beginnt dann mit Bekanntgabe der ord
nungsgemäisen schriftlichen Belehrung. Erforderlich ist 
jedoch, daß auf diese Folge unmißverständlich hingewie
sen wird. Fraglich kann sein, ob sich ein Steuerpflichtiger 
unbeschränkt lange Zeit auf das Nichtzugehen eines 
Schriftstücks berufen kann. Wenn nicht festgestellt wird, 
daß das Schriftstück überhaupt zugegangen ist, wird man 
diese Folgerung nach herrschender ;\-feinung ziehen müs-

sen l \·gl. Hübschmann-Hepp-Spitaler, Kommentar zur 
AO, ,.\nm. 7 zu� 9 Vcrn 7C !. Hat der Steuerpflichtige das 
SL·hril t,tuck ,1 her n,1Ch1\ L'islldi erh,11 ten, 1.,t n,1, h ,ingernes
scner Fri-,t ,1nzunclrnwn. dal� cL1s ReL·ht,.,l,t'ilL'lfsredil \'er
wirkt ist lßundessozialgcricht vom 2lJ.6.l ll;-2- 2 RU 62/70 
-, NJ\\- 2103). 

(4) :\ach der mit Wirkung vom 1.1.1987 geltenden Neu
fassung des§ 172 Abs. 1 .'\"r. 2a AO kann der Steuerpflich
tig,· gt·genüber einem fc·hlnh,1Jten StellLTl•es,·lll'id /.wi
schen L'inern \Vidcrsprnch und einem tc,rmlt1sen, s,1g,·
nannten ,chlichtenÄndcnmgsantrag nach s 112 Abs. 1 Nr. 
2a AO \1ählen. Eine schlichte Anderurw; rn Gunsten des 
Steuerpfhchtigensetzt jedoch \'oraus, daJ., er die Änderung 
vor ,-.\blauf der Rechtsbehelfsfrist beantrdgt c1der ihr zuge
stimmt h,,t. 

6. Rechtsstreitigkeiten vor Gerichten
Angesichts der möglichen F c1lgen eines Rechtsstreits auf dem

Gebiet des Kirchensteuerrechts über den einzelnen Fall hinaus 
ist das I\:K...\ bei Rechtsstreitigkeiten vor Gerichten von der 
hetrdfcnd,•n kirchlichen Körp,-rsch,1ft rL'cht/t'itig zu unter
richten (\gl. � 2;- 1\b,. h Ki'.l( 1, 

7. Kirchensteuerausschüsse
(1) Kirchl'ngemeinden und Kirchenkreise können gern. Art.

17 Abs. 2 bzw. 30 Abs. 3 der \ erfassung der :\EK i.V.m. § 35 
der Kirche11:,tt'uermdnung einen Kirclwnstl•llL'r,msschuG bil
den. 1 )ie n,1, h ti ·-,:; der KirchL•n,leuerord nu ng n, 1, h nirgcsehe
ne Bildun:c, ,·iries Kirchcnstt•m·r,rnsschussc•s dunll Kirchengc
meindeYerbände kommt nicht mehr in Betracht. da die Kir
chengemeindeverbände keine KirchensteuerhL•heit mehr 
besitzen. 
(2) Für die Kirclwngcnwinden w;ihlt der Kirchenvorstand,

iür die Ktrdwnkrci,c die Kirclwnkrcissynodc di,· 'i 1\litglil'der
dl.'S Kirchc-1ht,:ul.'r,1u<;�clnh,L',: diesL' br.rnclwn Llc>m W,ihlor
gan nicht ,mzugehören. Der Kirchensteuerausschuß wählt aus
seiner !\litte etnen Vorsitzenden und dessen Stell\·ertreter.

(3) Ob ein Kirchensteuer,rnsschuLI gebildet OLl er wieder auf
gdiist wcrd,•n soll, 11nterlic;.,;t der Entscheidung dl's KirchL'n
\'l1rst,1nd1·, > r-..trclwnkreis½\-1l\1cl,•). 

Ein Beschlut< übL•r die J\ulkioung kann nicht mil rückwirh'n
der Kraft gefaßt werden. Ein Kirchensteueraussclrnß hat im 
Fall seiner Auflösung über alle bis zum Zeitpunkt der Auflö
sung eingegangenen Fälle zu entscheiden. Kirchenvorstand 
odC'r Kirclwnkrl.'issvnode h,1bcn es also nicht rn d,0r l Lmd, l'in 
heim KirchL'11'>tcuer,1t1sscl1lll, ,rnh:ingig gl.'l\llrdc•nc•:-, Vcrf,1hrL'll 
durch 1\uihd,ung des Kil'llwnstcucr,1usschu"L'' <1n sich /U 
ziehen. Die ,..\mtszeit des Kirchensteuerausschusses endet mit 
der Amtszeit des Kirchenvorstandes (Kirchenkreissynode). 

(-±) bt ein Kirchensteuerausschu!s gebildet, hat er folgende 
Aufgaben: 

a) er entscheidet im ordentlichen RechtsbehelfsYerfahren
über Einsprüche gegen die Heranziehung zur Kirchen
steuer(§ 27 der Kirchensteuerordnung - nur Schleswig
Holstein und Niedersachsen),

b) er entscheidet über Anträge auf Stundung, Erlaß, Erstat
tung einer Kirchensteuer(§§ 20, 28 der Kirchensteuerord
nung).

(3) Wenn ein Kirchensteuerausschuß eingesetzt ist, entschei
det er sowohl in Rechtsbehelfssachen als auch über Billigkeits
maßnahmen; eine Beschränkung seiner Zuständigkeit auf eine 
der beiden Aufgaben ist unzulässig. Sobald der Kirchensteu
erausschuß eingesetzt ist, tritt er im R,1hmen seiner Zuständig-
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keil an dil' Stelle des Kirchennirslc1ndl.'s (Kirchenkreisvorstan
des), der die Zuständigkeit insoweit \'erliert. 

(6) Die Einsetzung eines Kirchensteuerausschusses wird
insbesondere für die Kirchenkreise emrfohlen, weil für die 
Entscheidung in Steuerangelegenheiten leichter geeignete Pl'r
sonen mit den entsprechenden Kenntnis�en auf dem Cebiet 
des Steuerrechts gefunden werden können und weil l>ei der 
kleinen Zahl der \ litglicci er eines Kirchenstc>uer:rnsschusses 
das gesetzlichl• Steuergeheimnis einfacher gL'\\',lhrt 1, l'rden 
kann. 

(7) EinKirchcnstcucrc1us,cln1ß muß aus 5 \ litgliedcrn beste
hen. \1itglicder des Kirchenste11erausschusses können auch 
Gemeindeglieder sein, die dem Kinhenkreisvorstand etc.

nicht angehören. Die Mitglieder des Kirchensteuerausschusses 
sowie diejenigen, welche berechtigt sind, mit berc1tender Stim
me an der Sitzung des Kirchensteuerausschusses teilzunelmen 
( 1·gl. Abs. <J), sind wrpflichtet, d,1� Steuer"eheirnnis zu wahren 
(vgl. auch Ahschni t t VII[ Ziffer 3). Jedes .\1itgl ic·,l, d,1s l'r�tm,ilig 
an einer Sitzung dc-, l(irchcn5teueraussclms,l'� leilrnmml, ist 
vom Vorsitzenden nw Eintritt in die Beratungen aut diese 
gesetzliche Verpflichtung hinzuweisen. 

(S 1 .. Der Beschluß der Kirchcnkreissvnode über die Bildung,
Aufiosung oder Erg,mzung eines Kirchensteuerausschusses 
ist dem l\iordelbischen Kirchenamt mitzuteilen. Dc1bei sind 
!\:,m1c>, Vorname und Anschrift der .\!Jtglicder des Kirchen
steuerausschusses anzugeben und wer zum Vorsitzenden und 
dessen Stelh·ertrcter gewählt worden ist. Dc1s NKA wird die 
eingesetzten Kirchensteuerausschüsse in ein Verzeichnis auf
nehmen. 

(9) Die <-;it1u17.�c•n des Kirchcnstcuerau�,diussc� ,md nicht
öffentlich. Aue h diejenigen Mitglieder de� Kirchen Hlrstandes 
(Kirchenkreis\·,1rstamie:s 1, die nicht zudcich Mitglieder des 
Kirchensteucrau��chusses sind, dürte1t,111 de�sen Sit,rnngen 
mcht teilnehmen. Der zuständige Pastor k,rnn gehört werden. 
Wer an dem Gegenstand der \'crhandlung persönlich beteiligt 
1st, darf bei der Beschlulsfassung \-veder mitwirken noch anwe
send �ein. Der Entscheidung des Kirchensteuerausschusses 
bleibt c� überlassen, ob er dcnwnigen, der Einspruch eingL'1egt 
hat bzw. _Antrag ,rnf Stundung, Erlc1ß oder Fr�tc1tt1.mg gC'stellt
hc1t, perstml1ch !inn.·n 11 ill. Bei Anträgen ,,ut <-;tundung, Erlaß 
oder Erstattung 11ird sich die Anhörung \·ielfach empfehlen. 
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IX. 

Anlagen 
Anlage 1 

Kirchensteuerbeschluts 19 

Kirchcngemeimle 

Kirchenkreis 

Zur Sit;:uni-', dc•s Kircht'n 1·orslandes am sind \"< m M 1tgl <L·ckrn L'l'<.:hienen. Die ':,il/u ng ist somit 
beschlußfähig und wird mit Gebet eröffnet. 

Der Kirchenvorstand hat aufgrund Artikel 15 Abs. 1 Buchst. f der Verfassung der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche i.V.m. § 13 
Abs. 2 des Kirchensteuergesetzes (Kirchensteuerordnung) sowie §§ 6 und 7 des Kirchengesetzes über Art und Höhe der 
Kirchensteuern (Kirchensteuerbeschlufsl folgenden Beschlui? gefaßt: 

Der Cesarntkirchenstcuerbedarf beträgt 

Durch Zuweisungen \·om KK werden gedeckt 

Durch örtliche Kirchensteuern sind somit zu decken 

Die kirchcnstcucrföhigc c;urnrnc 
der C nrnd sll•uc•rrnc•J5l,l'lr,1 _ge A bl'lrägt 

der Grundsleuermel�bl'lrä6e B bl'lrägt

I. Es wird beschlossen:

1. Zuschläge von ___ '7c zu den GrundsteuermeGbeträgen A

2. Zuschläge von '7< /U d('n Crund.steuermdsbetr;igen B 

, c•in festes (gleiche� 1 odl'r gl'slaffcl k', Kirchgeld nac hf, llgendl'r SLiffc•lu ng 
/U erheben 

Zwischensumme: 

<1b?ügl erwartete Ausfälle !Anrechnung lh\\'.I 

ln,ges,1rnl ,1lso durch (lrtliche Kirchc•tbleuer-Erhebun,g nach M,ifsg,il,e d<c'SL'S 
Be�chlusses 

II. Es wird ferner beschlossen:

D:'vl 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

DM 

1. Die Kirchensteuer in Höhe eines Yomhundertsatzes der Einkommen
(Lohn-)steuer und das Kirchgeld in glaubensverschiedender Ehe wer
dl'n auf Anlr,1g ,1uf die Kirchl'ngrundsleuer ,rngc-rL·drnl'l.

/a / Nein*) 

7 Kirclwngrund ,lL'U crbl'lriige u n IL'r ] ) \ 1 -..olll'n nicht _ge-
hoben werden.

3. Kirchensteuern \·om Einkommen werden auf das Kirchgeld angerechnet.**)
-t Die Veröffentlichung der Kirchensteuersätze wird nm der Erhebung der

Kirchensteuer durch ----------~-- _ __ _ _ __ 

111. Oll.' Kirchl'nstcul'r wird fällig

am _______ _

am ___________ 

am

- mit dem vollen Betrag-*)

- je zur Hälfte-*)

am _ _ _ ________ - je zu einem Viertel - *)

Die Kosten der Mahnung und Einziehung rückständiger Kirchensteuerbeträge fallen dem Steuerpflichtigen zur Last. 
Die Bekanntmachung der Kirchensteuerbeträge erfolgt durch besondere Benachrichtigung. 

Der vorstehende Beschluß bedarf nach§ 13 Abs. 5 der Kirchensteuerordnung der kirchenaufsichtlichen Genehmigung durch 
den Kirchenkreisvorstand und ggf. der Genehmigung des Landes Schleswig-Holstein nach Art. 14 Abs. 3 des Vertrages zwi
schen dem Land Schleswig-Holstein und den evangelischen Landeskirchen in Schleswig-Holstein i.V.m. § 13 Abs. 3 und 4 
der Zusatzvereinbarung zu diesem Vertrag. 

gez. (Dienstsiegel) 
(Vorsitzende/r) 

*) Nichtzutreffendes bitte streichen 
**) Ziffer II.3 ist zu streichen, wenn ein Kirchgeld nach Ziffer I.3 nicht erhoben wird. 

gez ... 
(Kirchenvorsteher /in) 



Kirchenkreis: Rechnungsjahr: 

Kirchengemeinde 
Kirchengrundsteuer A Kirchengrundsteuer B 

% DM % DM 

Übertrag/Summe: 

Kirchgeld Summe 

DM DM 

Anlage2 

>-' 

\!) 
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Anl age 3
Kin·1 ·1 1.' 1 '  . : n d ....,l l_ 1 t 1 �1r -\ Gt_ ·c..c!'\ v id J LJLJ l )
Stct: ( · r- ",.. r

,\ t"rd ,• 1 1 c;1c hi ermit fü r cf os L lhr F19C zur Kirchengnmdstcuer
\ h c·L1 n �t. '/ , 1gcn.\\"i r C.,( \ t/(,_ n 1� ie \·pn ! h ll L' l ' /ll L'll lrit h terH-7 l·
c;tnt,·r ,. i , ·  ,c , l ,� t (,.,t :

Cru t1d , tc11cr
rne1Sbetra�

\·c ,rnhundert
s,l t/

2

Kirchengrund
s teuer

Die Km:hengrunds te�: er is t  einen Mc•n ,ü n ,1ch Erh c1 lt d ie,e,
Bescheid c·s fä l l ig .  Z,1h le :1 :',ie bitte den in Sr,d te 3 ausge,\ ie,e·
r:en Bet,i� innerhalb d te<er Frist unter Anc:,,be der Steuer-'\r.
au f  ei11c•, d er :mgegebt"Jh'n Konten (bei \ 1.1rliegen Piner Ein
/l ' h ''" lll ,lL ht: g il ll )': 1\·c·n 1 ,  ·11 wir ,l ic '� lct , ,  ·r t, ·rrn i  ngerl'ch l , 1 L·,hu -
( !1,_'ll 1 

Die Kirciwnsteuer 1·L•m Grundeigentum für land- und forst-
1 1·i r r,ch,.1 tt l iche Betriebe 1 Kirchengnmd�teuer A) kann nach
den unN·1tig aufgeführ�cn Rcchtsg,u nd hgen neben der n,m
FimrnL,,m t festgesetzten Kirchen-E i  nkcw,rnen-(T ,ohn-);;teut:r
, , :·hpi,, ·n 11 • -r,.kn ! lil' � II ,lh• ,ll'r Steuer b, ·m i ., l � ich n ,ich ei 11L'm
\( ) \ fl lH1 n,_l t·r l :--, (1 l/ (J 1n '/ L '11 : '<1 tz ) d t•<.., ( :  ru 1 )d "' l  L'll l ' rn1c:;bc l rJ .�--, _ 

Die Kirclwngrundstcuer wird \Oll lhrer Kirchengemeinde
d rmf';end benötigt .  'vl it L'Üll'r fristgerechten Zc1hlung tragen Sie
d ;, ;,u bei .  d,1 g  d ie l,irchcngcmeinde ihre 1·ielfii l t igu1  ortskirch
l i clwn "\.urgaben auc11 zuls,unftig w21hrnchn:c·n k., nn
ß<'ach tcn S i e  i n  Ihrem ln tere��c bi ll.e fol gendes:

1 ',,,, \ ,  l l 1  1 h 11e11 gl'/,1 h l lv Kircl1l'n-l: l"f..,,n, nwn ( 1  uhn-), l,'u
er •:•:ird auf A.ntr,, g  ,l ll i d i e  festgesctLte Kirchengru nd5teu
cr ,l!,gerechnet .  Der \n trag ist imwrl0 ,üb eines M,,nc1t„
nach l-crh21lt dieses ßp�,-heid es bei Ilirc� Kirchengemeinde
,:,der dem Ven1· ,1 l tt1 11c:, .nn t  7 \1 sh.'llen 1hrn sind prüfuni' ,
L ,h 1 .�l' :\J ,_1c ln\·L' i..., ,  / 

1

H .  d ,: r llL"llC'--h' EinkP1nnh'l1'.-- l l' ll L'rl_�L'
:--,_ l 1L' l l � . d ic il' L 1 tc z 1 l _' :1. 1 ;  r -;!_1 L'�l hci n i \__?,U lh� 1 bciz1-1 i"i i gl'n
[1' Kirchengn: nd steu2r k21nn  als S,,n,1 L0rau sgabe b2i der
Ei:1\..:, immen- (Lohn- 1 s l:en cT--Erkl;i ru nc; c:dtend gemacht
\\.L , ,.1 cn .

' · ' 

c,.:,, ,,1 '�il' hL: 1\ l i ( k : r  l ','. ( ' 11 . L':ih l u n s;  1 :mi \Vid,·r,1inH h 1117
�"'l'll 1 Il ':.2; 1  d ie "1h . . '1 1 1_'r " r . ,1 1 �
j _"1 ic H I  1 ,  \\·e i�e ( Rrc !1t_;_t;ru 11d ! c1�c11 U l� L� f\t.'cl1tsbehelfsbt-'ll:h
runsl auf d t'r Ri i ckseite.

Wichtige Hinweise zum Kirchengrundste uerbi>scheid
l .  l'-ecl���!-�?!�-�i.1?_8�!1 fü r _ �l �-� ---E_!�l���ng _ _  ��-r -�-��ch_�_I_��u n�i 

steuer
a) Gesetz übe r  die Erhebung von Kirchensteuern im

Lande  Sdlleswig-Holstein (Kirchensteuergesetz
KiStG)
mm 1 c; _ :, 1 968 (CVOBL Scl 1 l -H .  S. 81)  i .d .F. d er Geset
ze vom J 8 .8 . 1 Q7'i (CVOHl .  Schl .-H. S .  2 1 9), 20. 12 . 1 977
(CVOBL Sch l . -H .  S. 502 ) und vom 16 . 1 2 . 1 985 (GVOB! .
SchL-H .  S. 435)

b) Kirchens teuergesetz der Nordelbischen Ev.-Luth .
Kirche (Kirchensteuero rdnung)
, , •rn " ·  1 1J .  1 'l78 (C:\ () i\l �, LK S . ._\()l) ) i ,1 1 , 1 ,•r C:e,ctn·
\ l' l ll .22 . 1 1 l l/S'i ( (_, \  (l l'>i . N u,: S. 21, � I  und \'l)lll
2 1 1 ]  j Ll':JlJ (G\ClBl . '\ E K 1 99 1 S. S3)

cl Kirchengesetz über Art und Höhe der Kirchensteuer
(Kir,:hensteuerbeschluß)
, c 1 1 ' '  " .  i (1 . 1 97H (CVOBI . "\EK S . ._i 1 r; 1 1 .d 1 ,1 t ·r Cc'-'c t,e
\ () 111 22 1 1 . J l)S'i ( (: \ (1 ! 1 1  �EK S. 2(,, )  \ 1 111 l 1 l . 1 . l 'JS7
(C\ U lll .  N F K  5. 2"1 ,  1 ,  •rn 22.LJ .  1 lJS'! ( ( , \ Cl ll l .  N I K  S.
2 -:; 1 1 und vom 21 . l U 9lJ ,J 1.G VOBI 1 9lJ l  5 _ :;3)

d )  Kirchensteuerbesch luß  der umse i t ig genannten Kir
chengemeinde
D,-r li,•c;ch luG 1� t  , ·om K i rclwnkrL' iw, ,r,Lrnd d ,,� Kir-
1 h, •nf..rci�c•, k i rclw11 c1 L1 i ,1 ,  h llich ,' c-

1, u rdcn. lr 11 urd ,· i lli,·n t l i lh  iil·Lrn 11 t�c
mach t  und k,rnn im Kirchenbüro eingesehen \H·n- len .

2 . Rechtsbci1 elfsbeleh��1_r��
Gegen d ie Her,mziehu ng zur Ki,chenstcuer ( d i c,e Stcucrfest
,;l'l/ ll lli-'.l k, J, L'll Sil' bl'im Kin iwn\'(1r,; l ;rncl ,kr 1 1  m,cit ig ).',1'
ll ,lll ll lL'll Km lwng,·nwind t' \\ i, 1 ,T.pruLh l' inll';.'J ' l l  Dt•1 \Vidcr
�prud1 i,;t "Lluilllich einzurc1cht·n <Jdl.'r bei dc• r  um�cilig be
zeichnete:, Kirci1engemeind e  zur '\fiederschritt ,;u erklä ren .
Die Frist für die Einlegung de, Widerspru cl1" beträgt einen
:v:lona t .  Sie l•eginn t  mi t A.blaui dl'" T,,ges, an dem ! 1.�nen d ieser
Lll'sciwid ,1 ] ,  h k.innl )';t'gl'bl'll l':i l t  Hei Zu,en,hml': durc'h einfo
chl'n Bnl't c; tl t  d i ,_, ilek;111n tg,1b,· mil  d em drit : ,  11 T,1,g nach
1\ufgabe zur ] '. ,�l ,i l s  L•e\\'irU, c� sei tknn, , l c1G clcr fü·"cheid
nicht nder 1u einem späteren Zeitpunkt zugegc1n\2,t'll i st.
Durch die E :n legung des Widcr,pruchs wird die \ crF fl icli tung
zur Zahlung nicht aufgesclwben.

i\nlage 4
Rechtsbehelfsbelehru ng für Kirchensteuerbescheide

Gegen d ie Heranziehung ;ur Kirchens teuer 1diese StL'UL'r
festsetzun,f': ) Js-.,.in 11<'n Sie' beim Kirchennirst,rnd dccr Ev.-Lu th .
Kinlwnµ,,.nw:n.J, , c;t,·.1 1k, Ort ,  Wid, ·r,}•ruch l'i:1 l l'
gl'n . l lc•r \ \ 1cl,·h �1n1d1 i s t  cchri I tl i, h l'in;urcic lwr1 ,,d er bei dl'r
, ·or,tclwnd l'L'IL'ichnclt•n Kin hc nguncinde  /t i r ', 1ccf rr�chr i t t
,:u nklären .
Die Frist tiir d ie  E inlegu ng d c·o Wid cr�prncl1s Lietr,ig t  einen
i\fonat .  Sitc· Lic-:�innt mit Ablaut d es T,1ge5, an dem Ihnen dieser
Bescheid .: 1 ,  h·krnn lgc'gcben t. Rci i'u,L'ndun ,c; d u rch cinta-
clwn 1\ril't l dil' il,·Lmn mit d em ,.! 1 1 lk11 l,ig n ,ich
:\u fg.ilx· / \ lJ' l\,..,t , 1b h.'\\ i rls,t .  "ci denn,  d-1b : 1 l'r H L·scht•id
n ich t  od er z;J l'l llem spii tcrcn Zdtpunkt. 1ugeg,rngen i s t .

Durch d ie Einlegung des Widerspruchs wird d ie Verpflich 
tung z ur Zah lung nicht aufgeschoben ,

Anlage 5
Rl'chtmittelbelehrung

für Widerspruchs- und Beschwerdeentsche idllngen in
Sch leswig-Ho lstein

Gegen die Entscheidung ka nn beim Schleswi.g-Holsteini
s chen Verwaltungsgerich t  in 2380 Schleswig, Brockdorff- Ra nt
au-Str. 1 3 ,  schri ftl ich od er  zur N iederschrift des Urkund sbe
amten der Ge�ch iiftsstel le Klage erhoben werden. Die Kl21ge i s t
gegl'n den
Kirchenkreis . . .
zu  riditPn .
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Die Frist für die Erhebung der Klage betr;igt einen Monat. Sie 
be,L'.innt mit Abbd dt'c- T,1gL'', ;in ,lern cl1esl' l'11l:-,c]wiciunc-'. 
Lugestt'llt worden 1st. 

J)i(, kL1gl' mul5 ci,'11 1(1.i,'-';tT, ,lt,n lk·kl,,gt,·n 1111d clL·n Slrl'itge
genst,ind sowie die ansefochtl'ne Entschc•idun,:; bezeichnen. 

Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten und die zur Be
gnindung di,•1wnd,·n T,1lsaclwn der TIL'\H•isrnillt>I ,rngdx-n 
Die Klageschrift soll in zweifacher Ausfertigung eingereicht 
werden. 

- --- ------------
-

- -

.A.ntrag auf Teiler laß von Kirchensteuer 

Hermit wird beantragt nm cler Kirchen5teuer 19 ___ den Unter,chied�betrag Z\\'ischen dem am \Vohnort und dem an der 
gch,1ll/,1hknd,·11 ':,kill' gültig, 11 l(irdwnst,·mTs,1l/ 1t: •.-rLis:--L'll. 

Eine Ablichtung des Steuerbe�cheides ist beigefügt. 

ZusaLdich 11·erden tulgt'nden Angaben gem,ichl: 

- -- ---- --- -
-

-- --
-

- ---- :----- ----·----------- ------

Name, Vorname 

Arbeitgebr-'r 

J\1itr,1g�tL'iicr. -in Elwgallc 
- ---·---·-------

-
-�--

-
------- -

-
--

-
--

-
- -

-
- ---

1 

! 

--------------------------------- ------

Ceh.,lt,,ahlende ':,teile 

l'viitglied der E,,.-.-Luth Kirche nein 

Bankverbindung 

1a 

_l_ 
nein 

----------- --- ------

� -------.. ----- ----------· - ------ --r------ ---- .. ______ .. ---· ---·------ ----.. --. ---

! Kontonummer
L-- ----·------

1 Bankleitzahl 
------ ______ ., ------+----

�-,, .. ,_ ___________ ·---------·----.... _,, ____________ ,., ----- ----- ---------- _,, ___ ,, ____________ _ 

1 Der Steuerbescheid ist rechtskräftig 
--- -- ---- ---------

Unt::.>r�cl1rift 

ja L_J nein !
L__ 
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X. Anhänge

Anhang 1 

Freie u. Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 
G.-Z. -51 -S 2440 -12 /7CJ -

Betr.: �ird1gcld in gl,1t1L1l'!ls1·t•rschicde1wr Llw 

17.9.1%1 

Das Finanzgericht Hamburg hat in ml.'hreren Entscheidun
gen die Auffassung vertreten, daß die kirchlichen Steuern1r
schriften über das Kirchgeld in glaubenswrschiedener Ehe mit 
Art. 3 Abs. 1 und Art. 6 Abs. 1 GG nicht 1·ereinbar seien. Es ist 
lwabsi,htigt, gL'gen die l1drdfcndcn Unvile ls'.cvision C'inzulc
gen. In d,•r Zeit bis Lllr �Lirung der l\cYhhtr,1ge durch dc•n 
llumk�finanzhof bille i,·h, dds Kirchgeld in glaubcnsverschie
dener Ehe weiter wie bisher festzusetzen und zu erheben, 
soweit nicht die nachstehenden Ausführungen besondere Re
gelungen enthalten. 

1. F;me. in denen der Steuerp flichtige fristgerecht Ein
spruch gegen einen Kirchgeldbescheid eingelegt hat

1. Das außergerichtliche Rechtsbehelfs1·erfahrenist nach
§ 363 Abs. 2 AO bis zur Entscheidung des Bundesfi
nanzhofs auszusetzen; die Anordnung der Ausset
zung des Verfo hrc".;n st'lz.t \'llr,llls, d c11� der Einspnil' h,
fu hrcr zustimmt

2. .Auf Antrag wird die Vollziehung nach§ 361 Abs. 2
.-\0 ausgesetzt.

3. a l Sofern der Steuerpflichtige die Erstattung von Be
trägen verlangt, die er bereits gezahlt hat, ist die 
Vullz.iehung de, ,rngefochkncn llcscheids in uit
spreclwnder -'\nwendung der �c:; .,h l Abs. 2 AO, nLJ 

Abs. 3 Satz -± FCO aufzuheben und der gezahlte 
Betrag zu erstatten (vgl. zur Aufhebung der \·011-
ziehung im außergerichtlichen Rechtsbehelfswr
fahren BFH 10.7.1979, BStBI. 1979 II, S. 698). 

b l D,1s gilt jcd l'c h niL·ht, wenn L'i n Stcucrpflichti,ger, 
der <1ulgrund e11ws best,md,kr.1ftigcn Kirchgl•ld
vurauszahlu ng„bcsclwids L1 h I ungen gclci.., ld 
hat,nach Durchführung der \·eranlagung gegen 
den Kirchgeldbescheid Einspruch eingelegt und 
nunmehr Erstattung der geleisteten Vorauszah
lungen begehrt. Die Aufhebung der Vol1zichung 
des Kird1gc•ldbt'SL'hcids k;rnn dc'lll Slcucrpllichli
gcn nicht zur Erst<1ttu ng 1-011 /,1 hlungcn VL'rlwlfc'n, 
die ihre Rechtegrundlage in dem bestandskraJti
gen Vorauszahlungsbescheid haben (vgl. BFH 
5.8.1980, BStBl. 1981 II, S. 35). Ebensowenig sind im 
Wege der Aufhebung der Vollziehung solche Be
träge erstattungsfähig, die im Lohnsteuerabzugs
verfahren einbehalten wurden. 

c) Hinsichtlich der Fälle, in denen die Kirchgeld
schuld mit einem Erstattungsanspruch des nicht
kirchgeldpflichtigen Ehegatten verrechnet wurde,
sind die Ausführungen zu IV. zu beachten.

11. Fälle, in denen der Steuerpflichtige fristgerecht Ein
spruch gegen einen Kirchgeldvorauszahlungsbescheid
eingelegt hat

DiL' 13l'nwrkungen zu 1. /itt. l, 2 und 1 ,1) 
chend.

1.'nbprc-

III. Fälle, in denen der Steuerpflichtige beantragt. die Kirch

geldvorauszahlungen auf O herabzusetzen

1. T;.,t dc'r Vor;111sz.,1hlung,bcschcid noch nicht bcsl.1nds
krc11 tig, kornml-ggf. n,1, h l�ückspr,1c l1e· rnir dt•m Slt'll
er}'thchtigcn die L. mdculung in ciiwn bnsprm:h in
Betracht. Das weitere \·erfahren richtet sich dann nc1ch
den unter I. Ziff. 1, 2 und 3 a) in Verbindung mit II.
ent,\·ickelten Grundszitzen.

2. Tst der Vorausz;ü1lungslwsclwid bl',tandskr.iftig,
blc-1 l0l dem SIL'ucrpfl ic ht1_gc'n nur nuch clic• \ltlglichkcil
de, Hl'rdl1sl'tzung..,,mtrc1gs. \Verden 1\ntr;1gc
lediglich auf die o.g. lrteile des Fin;mzgerichts ge
stützt sind sie abzulehnen. Legt der Steuerpflichtige
gegen den Ablehnungsbescheid Einspruch ein, kann
ihm kein einstweiliger Rechtsschutz durch Ausset
/llll,C: ,idl'r ,\uflwbung der V,1llz.iehun,.:. C:L'\\·,ihrt 1,·er
den, d,1 die Ablchnun,g c'ÜlL'S Ht'r,1bsl'tzungs,111lr,1gs
h•in Yollziehbarer \·cn\ altungsakl i5l. \' ullziehbar ist
nur der Vorauszahlungsbescheid selbst. der abenve
gen seiner Bestandskraft nicht mehr mit einem Rechts
behelf angegriffen ,xercien kann. Es bestehen jedoch
keinL' Redl'nkC'n dagc'SL'n, in diesen Filllen noch ,1us
slchc•ndcn Vor,JL1sz,1hlu111',c'n bis ;,um '1�•ru,-h dt'S lltm
dc•stin,1nzhob /.ll -,tundcn. Stundung,zin,en L'nhtc
hen dadurch nicht , 1·gl § 36 Abs. 2 Kirchensteuerge
setz der Nordelbischen E\·angelisch-Lutherischen
Kirche 1·om 8.10.1978, Amt!. Anz. 1978 5. 2193).

JV. Fälle, in denen die Kirchgeldschuld mit einem Erstat
tung<,,msprnch des nicht k irchgeldp flichtigen Ehegatten 
verrechnet wurde 

Die zu I. Z1ff. 3 a) und b l c1ngestellten Er\\':,gungen bezie
hen sich nur auf den Fc1ll, dc1is die Zahlu11c,;, deren Erstat
tung, erlangt wird, von dem kirchgt'ldpflichtigen Ehegat
ten oder für dessen Rechnung geleistet \\'Urde. Davon zu 
unll'rsdwidcn ist die Verr,Ylmung mit citlt'111 E:rst;ittungs
,rnsprn,-h des nicht kird1,c:c·ld pfliL·htigen Eh,·,c:ci Llen. 

Beispiel: Der nicht kirchgeldpflichtige Ehemann hat 
einen Einkommensteuererstattungscinspruch, weil 
die 1·on seinem Arl•eitgeber einbehaltene Lohnsteuer 
die festgesetzte Einkommensteuerschuld übersteigt. 
Die 1'irdwnangchöri,,.:.,, Ehdr,1u ist Schuldnerin des 
Kir, hgelds. l)t'idc 1,·t'rckn /lh,lll1llh'll n·r.rnL1gt. 

Hier ·,, ird „cit der Einfuhrung des Kirchgeld� eine pro
grammgesteuerte Umbuchung des Einkommensteuergut
habens auf die Kirchgeldschuld vorgenommen, weil da
von auszugehen ist, daß die Beteiligten mit dieser verein
fachten Erhebungsform einverstanden sind. In der 
Mitteilung über die Umbuchung liegt ein Angebot zum 
Abschluß eines Verrechnungsvertrags, das der Erstat
tungsberechtigte in der Regel stillschweigend annimmt. 
Wenn jedoch im Einzelfall Einwände dagegen vorgebracht 
werden, ist die Umbuchung zu stornieren und der Ein
kommensteuererstattungsbetrag c1uszuzahlen. 

D r. Wegner 
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Anhang 2 

Freie und Hanses tadt Hamburg 
Finanzbehörde 
G .-Z. - 51 - S  2442 - 1  / 85 

8 . 7 . 1 986 

Betr . :  Kinderkomponente beim Kirchgeld in glaubensver
schiedener Ehe; 
hier: Berücksichtigung von Kirchensteuerbeschlüs
sen 

1 . Neuregelung

Die Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche sowie
die Römisch-Katholischen Kirchengemeinden in der Frei
en und Hansestadt Hamburg haben in Kirchenstenerbe
schlüssen folgende Regelung getroffen:

1 .  Das jährliche Kirchgeld nach Abs. 2 wird in I-fambu rg
in en tsprechender Anv.-endung des § 51 a !\"r. 1 EStG 
in seiner jeweil igen Fassung um 1 2,- D M  und in  t>n t
sprechender Anwendung des § 51 a ;-..; r. 2 EStG in  
seiner jeweiligen Fassung um 24,- DM gemi ndert. 

2. Das jäh rl iche Kirchgeld nach Abs. 2 wird in Hamburg
für die Kalenderjahre 1 979 b is  l 98� fü r jedes Kind des
Steuerpflichtigen im Sinne d es § 32 Abs. 4 bis 7 EStG
in der bis d ahin geltenden Fassung, das bei d er Ermi tt-
1 ung d er Bemessu ngsgnmdlage berücksichtigt wor
den ist, um 24,- DM gekürzt .  Soweit Steuerbescheid e
über ein Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe \"Dr
dem 1 . J an . 1 986 bestandskri'iftig geworden sind , vdrd
ein Satz 1 entsprechender Betrag ersta t tet, wenn d ies
der Steuerpfiich ti ge bis zum 3 1 . Dez . 1 986 beim Fi
nanzamt schriftlich oder d urch Erklärung zur N ieder
schrift un ter Vorlage des Steuerbescheids bean tragt .

Die Kirchensteuerbeschlüsse sind von d er Senatska1vlei 
mittlerweile genehmigt ,vorden, die Regelung zu 1 .  mit 
Wirkung vom 1 . 1 . 1 86, die zu 2. mit Wirkung ab 1 . 1 . 1 979 . 

I I .  Umsetzung 

Die örtliche Zuständigkeit der Finanzämter bestimmt sich 
nach § 1 9  AO bzw. § 46 Abs . b EStG. 

1 .  Von Amts wegen sind die Kirchgeldfestsetzungen zu 
berich tigen, d ie  nach dem 1 . 1 . 1 986 bestandskräftig 
geworden sind, weil sie d ie neue Rechtslage noch 
nicht  berücksich tigen . 

2 .  In Antragsfällen sind d ie Steuerbescheide über eine 
Kirchgeld festsetzung zu ändern.  

3 .  Einsprüche gegen d ie Festsetzung von Kirchgeld sind 
wie Anträge auf Erstattung d es Kirchgeldes zu behan
de ln .  

III . Verfahrenshinweise

1 .  Vordrucke
Für die Bearbeitung der Fälle bitte ich Vordrucksätze 
zu erstel len, d ie eine gleichzeitige Festsetzung für 
mehrere Jahre ermöglichen und neben dem Bescheid 
einen Datenerfassungs- bzw. Berechnungsbogen so
wie für d ie von den Lohnsteuerstellen zu vearbeitt>n
d en Fälle eine Au5zahlungsanordnung enthal ten .  

In  Einspru chsfällen sind die Steuerpflichtigen d arauf  
hinzuweisen, d a ts über ihren Einspruch im übrigen 
en tschieden wird , wcm1 d as Bundes,·crfassungsge
richt über die Verfassungsmäßigkei t  der Ki rchgeld
fes tsetzung entschieden hat .  

2 .  Lohnsteuerstel1en 
Inden Lolmstcuerst<:' l ler ist über die bc-cirbei te ten Li.He 
e ine Erstc1 ttungsliste zu führe1 1 .  Um D\>ppelebta thm
gcn zu vnmciden, sind die Er"tMtungs\·erfi.igungen 
in  einem gesond nten Ordner a lph< 1hctisch ab1ulegen . 
Bei Berirhtip:tmgs \·cr,mlagu ngt::n \H'rden s i e  hernnge
zogen, um die Höhe des restgcset ;- tcn Kirchgeldes zu 
ermi tteln .  

Da t z e r  

Anhang 3 

Freie und  Hansestad t  Hamburg 
Finanzbehörd e 
Steuerverwaltung 
G.Z. - 5 1 - 5 2447 - 1 /88 -
Hamburg, 26 . l . 1 9S8 

Betr. : Kirchens teuerfostsetzung in F�i.l l en \" Oll koniession':>
vcrschiedenen Ehen,  in  denen die  Religionsgesell
sch,, ft eines Ehegatten d i e  Verwaltu ng d er Kirchen
steuer nicht aui die Finanzbehörden übertrngen hat 

ln Hamburg sind neben d er evangel isch-lu therisclwn Kirchl' 
und der römisch-katholischen Kirche folgc : ,Jc Rel igit,nsge
sellschaften zur Erhebung von Ki rchrnsteuern berechtigt :  

1 .  Die Mennoni ten-Gernei ndl' zu 1-bmhurg und Altona ,  
2 . die fa·,rngelisch-reformierlc Kirche in !-Li mburg ,
3 . die Jüdische Cemeindc  in Harnb 1 1 rg

(Gesetz- u nd Verord nungsbla tt 1 97.::; Seite � lß)

Wenn \'On d i esen Religionsgcscllschaiten K irchensteuern er
hoben werden , wird d ies in eigener Zust;i nd igkcit d u rchs1c'
fi.ihrt .  

Gehört einer der Eheg,1 tten d er eYangei tsch-lu tlwrisch<:'n 
oder der römiscl1 -katholischen Ki rdw und d l:'r andere Ehega tte 
einer der oben unter 1 .  - 3 .  genannten Rl' l igion sgescllschaften 
an, so handelt es sich Z\\"ar um eine konfe<.5ionsyer,-d1 ied.L�ne 
und n icht um eine giaubensverschiedene Ehe, die Kirchensteu
er des e\'angcl isch-lu therischen oder rörnisch-kc1tholischen 
Ehegatten ist aber gern . § 5 a Abs .  2 i .  V. mit § 'i dt", KirchenstL'tl
ergesetzes (BStBJ . 1 986 I S .  426) :ao ft,stzu <;ctz, :n,  wie wenn es 
sich um eine  glaubens\' erschit,dene Ehe handeln \\ ti r,le .  

Die Festsetznng eines Kirchgeld es kommt hingt>gcn n i cht in  
Betracht, da  §9 der KirdwnssteucrorJmmg der I'\ordelbischen 
Evc1ngelischen-Lu therisclwn Kirche mm 8. l ! l .  J 'J78 (BStBI .  1 g79 
1 S .  200), § 5 der Kirchem-teuerordnung de„ Verbandl'S d t'r  
römisch-ka tholischen Kirchengenwinden in der Freien und 
Hansestad t Hamburg (Bistum Osnabrück) vom 1 6 . 1 2 . 1 985 
(BStBl .  1 986 1 S .  -150) unJ § 5 der Kirchensteuerordnu;1� für d i e  
au f  hamburgischem Staa tsgebie t liegenden Kirchengt.'mein
den im Dekanat Hamburg-Harbu rg (Bistum Hildesht:' im) nm1 
1 . 1 . 1 986 (BStBl . 1986 1 S. 447 )  be�timmen, dals L'in solche;, 
Kirchgeld nur \"On Kird1cn,1 11gehörige11 t-_• rhoben wird , derel l  
Ehega tte keiner kirchens teuerberechtigten Religil1 11sgtc'sel l
schaft angehört, d .h .  d ie tatsäch l ich in glaubL'nsverschiedener 
Ehe leben. 

Die Zugehörigkeit zu einer d er oben unter 1 .-3 .  genannten 
Glaubensgesellschaften mi t der Folge, d<1 l� ei n Kirchgel d nicht 
festzusetzen ist kann regelmäßig nur d en Anga ben in der 
Steuererklarung entnommen werden . In Zweifr·lsfällen ist ein 
Nachwt'is zu verl ,mgen . A u s  d en Steuersigna len wie / .  B vd /lt 
kann nich t en tnommen werden, ob es sich um eine der genann
ten 1..onfe;,sionsversch i edenen Ehc-n od er um eme glc1ubens
verschi edene Ehe hand el t .  hir da s  maschinelle Verfol1 re11 wird 
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zur Abwicklung der vorstehend genannten Kirchensteuerfest
setzungen eine besondere Eingabemöglichkeit geschaffen 
werden. Einzelheiten hierzu werden gesondert geregelt. 

Etwaige Rechtsbehelfe bitte ich unter Beachtung der vorste
henden Rechtsaufrassung zu entscheiden. 

gez.: 
Dr. Wegner 

Anhang4 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 
Steuerverwaltung 
- 52 - S 2440 - 13/76 -
Hamburg, den 31.3.1978

Betrifft: 

Bezug: 

Andcrung des Kirchensteuergesetzes 

Mein Erlaß vom 16.3.1977 
- 51 - S 2440 - 6/76 -

Das Hamburgische Kirchensteuergesetz vom 15.10.1973 
(GVBI. S. 431), zuletzt geändert am 31.1.1977 (GVBI. S. 13) ist 
durch das Zweite Gesetz zur Änderung des Kirchensteuerge
setzes vom 14.11.1977 (GVBI. S. 358) erneut geändert worden. 
Das Gesetz ist am 1.1.1978 in Kraft getreten. 

Ende der Kirchensteuerpflicht durch Austritt 
Nach§ 2 Abs. 3 c des Kirchensteuergesetzes a.F. endete die 

Kirchensteuerpflicht mit dem Wirksamwerden der Austritts
erklärung. Der Austritt wurde bisher mit Ablauf des Kalender
monats wirksam, der auf den Zeitpunkt der Austrittserklä
rung folgte (§ 4 Abs. 3 des Gesetzes über den Austritt aus 
Religionsgesellschaften des öffentlichen Rechts vom 5.3.1962, 
GVBI. S. 65). 

Nach Änderung des Kirchenaustrittsgesetzes vom 
14.11.1977 (GVBI. S. 357) wird der Austritt ab 1.1.1978 unmit
telbar mit der Austrittserklärung wirksam. Diese Änderung 
war durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge
richts erforderlich geworden. 

Nach der jetzt erfolgten Neufassung des § 2 Abs. 3 c des 
Kirchensteuergesetzes endet die Kirchensteuerpflicht nun
mehr mit Ablauf des Kalendermonats, der auf den Kalender
monat des Wirksamwerdens der Austrittserklärung folgt. 

Im Ergebnis hat sich danach für das Ende der Kirchensteu
erpflicht keine Rechtsänderung ergeben. 

Zwölftelung 
Durch das Urteil des Bundesfinanzhofs vom 24.10.1975 

(BStBI. 1976 H. S 101) war es erforderlich geworden, die bisher 
praktizierte Zwölftelung bei Beginn oder Ende der Kirchen
steuerpflicht inmitten eines Kalenderjahres gesetzlich abzusi
chern. Die gesetzliche Grundlage der Zwölftelung ist jetzt in§ 
3 Abs. 5 des Kirchensteuergesetzes enthalten. Danach ist die 
Jahreskirchensteuer für jeden Kalendermonat, in dem die Kir
chensteuerpflicht nicht bestand, um ein Zwölftel zu kürzen. 

Sollte die Zwölftelung in Einzelfällen zu offentichtlich unbil
ligen Ergebnissen führen, bitte ich, dies auf Antrag des Steuer
pflichtigen im Billigkeitswege zu korrigieren. 

In meinem Bezugserlaß hatte ich gebeten, das Urteil des 
Bundesfinanzhofs vom24.10.1975 nicht anzuwenden und wei
terhin nach der Zwölftelung zu verfahren. Falls Steuerpflich
tige dagegen Einspruch einlegen, bitte ich die Grundsätze des 
BFH-Urteils bis zum Veranlagungszeitraum 1977 anzuwen
den. Danach darf bei der Ermittlung der Einkommensteuer als 
Bemessungsgrundlage für die Kirchensteuer nur das während 
der Zeit des Bestehens der Kirchensteuerpflicht bezogene Ein-

kommen zugrunde gelegt werden. Notfalls ist dieses Einkom
men im Schätzungswege zu ermitteln. 

Ich bitte, die Finanzämter entsprechend zu unterrichten. 
Seybold 

Anhang 5 

Freie und Hansestadt Hamburg 
Finanzbehörde 
Steuerverwaltung 
- 54 - S 2270 - 73 -
Hamburg, 16. Dezember 1955

Betr: Veranlagung und Erhebung der Kirchensteuer in der 
Form des Zuschlags zur Einkommensteuer beim 
Wechsel des Wohnsitzes (gewöhnlicher Aufenthalt) 
des Steuerpflichtigen. 

Bezug: Ihr Bericht vom 11. Juli 1955 - S 2270 - 26 - St 21 -

Verlegt ein Kirchensteuerpflichtiger seinen Wohnsitz oder 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt, so ändert sich nicht selten -
inbesondere bei einem Umzug von einem Land in ein anderes 
Land der Bundesrepublik - zugleich das für ihn maßgebliche 
Kirchensteuerrecht. Oft tritt auch ein Wechsel des Steuergläu
bigers ein. In den so gearteten Fällen scheidet der Kirchensteu
erpflichtige in der Regel mit Ablauf des Monats, in dem der 
Wohnsitzwechsel oder der Wechsel des gewöhnlichen Aufent
halts erfolgt, aus der Kirchensteuerpflicht bei der bisher steu
erberechtigten Kirche aus und tritt von diesem Zeitpunkt ab in 
die Kirchensteuerpflicht bei der neu zuständig gewordenen 
Kirche ein. Nach den in Betracht kommenden kirchensteuerli
chen Regelungen kann in diesen Fällen jede Kirche nur die 
Kirchensteuer erheben, die während der Wohnsitzdauer (der 
Dauer des gewöhnlichen Aufenthalts) des Pflichtigen in ihrem 
Bereich angefallen ist. 

In den Ländern des Bundesgebiets bestanden bis jetzt keine 
einheitlichen Regelungen darüber, welches Finanzamt bei ei
nem Wohnsitzwechsel (Wechsel des gewöhnlichen Aufent
halts) für die Veranlagung zur Kirchensteuer in der Form des 
Zuschlags zur Einkommensteuer für die Zeiträume zuständig 
ist, für die die Veranlagung zur Einkommensteuer noch nicht 
erfolgt ist, und wie für das Umzugsjahr zu verfahren ist. Die 
Steuerreferenten der Herren Finanzminister (Finanzsenato
ren) der Länder haben deshalb nach Anhörung der Landeskir
chen und (Erz-)Diözesen folgende einheitliche Regelung be
schlossen: 

Die Veranlagung zur Kirchensteuer in der Form des Zu
schlags zur Einkommensteuer wird \·on dem für die Einkom
mensteuen-eranlagung zuständigen Finanzamt durchgeführt. 
Das gilt auch für etwaige Berichtigungsveranlagungen. Dabei 
wird der nach dem jeweiligen Wohnsitz (gewöhnlichen Auf
enthalt) des Steuerpflichtigen maßgebende Kirchensteuersatz 
angewandt. Für das Umzugsjahr wird die Maßstabsteuer für 
die Kirchensteuer (die Einkommensteuer) gezwölftelt, und es 
wird auf jedes Zwölftel der nach dem jeweiligen Wohnsitz 
maßgebende Kirchensteuersatz angewandt. 

Beispiel: 
Wohnsitzwechsel von Nordrhein-Westfalen (Kirchensteuer

satz 10 v.H.) nach Hamburg (Kirchensteuersatz 8 v.H.) am 28. 
Februar 1955. Die Veranlagung zur Einkommensteuer und zur 
Kirchensteuer 1954 und 1955 ,vird von dem Finanzamt in 
Hamburg durchgeführt. 
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Einkommensteuer 1954 
Kirchensteuer 1954 
Einkommensteuer 1955 
1 /12 von 2.400,-DM 

2 x 10 v.H. von 200,-DM 
10 x 8 v.H. von 200,-DM 
Kirchensteuer 1955 

3.000,- DM, 
300,- DM, 

2.400,--DM, 
200,- DM, 

40,-DM, 
_]60

1
.= DM 

200,-DM. 

Auf die Kirchensteuer sind die für den Veranlagungszeit
raum vom Kirchensteuerpflichtigen geleisteten Vorauszahlun
gen und gegebenenfalls die durch Kirchensteuerabzug vom 
Arbeitslohn einbehaltenen Beträge anzurechnen. Die bei dem 
Fin,mzamt des früheren Wohnsitzes (gewöhnlichen Aufent
halt) geleisteten Vorauszahlungen sind diesem zu belassen. 
Das neu zuständig gewordene Finanzamt erhält die bei ihm 
geleisteten Vorauszahlungen und eine etwaige Abschlußzah
lung. Etwa erforderliche Erstattungen erfolgen durch das neu 
zuständig gewordene Finanzamt. 

Dieses Verfahren ist nur anwendbar, soweit die Kirchensteuer 
von den Finanzämtern festgesetzt und erhoben wird. Es beste
hen jedoch keine Bedenken, daß sinngemäis in den Fällen 
verfahren wird, in denen ausnahmsweise (z.B. in Bayern) die 
„Kircheinkommensteuer" von Kirchensteuerämtern verwaltet 
wird. 

Bei der vorstehenden Regelung bleibt es den Kirchen überlas
sen, einem etwa für erforderlich gehaltenen innerkirchlichen 
Ausgleich selbst durchzuführen. 

Ich bitte, die Finanzämter sowie den Lrndeskirchenrat und die 
römisch-katholische Gemeinde in Hamburg entsprechend zu 
unterrichten. 

Im Auftrag: 
gez. Schug 

Ltd. Regierungsdirektor 

Anhang6 
Oberfinanzdirektion Hamburg 
- S 2270 -3-l -St 23 --
Hilmburg, 3. November 1954

Betrifft: Kirchensteuerpflicht bei ausländischen Stailtsan
gehörigen 

Vorgang: Vfg. vom 26. Mai 1953 -� 223Q-58 - St 23 -
S 2270 

Zu der Frage der Kirchenssteuerpflich t englicher Staa tsange
höriger mit der Religionsangabe „Church of England" hat die 
Evangelisch-lutherische Kirche im Hamburgischen Staate -
Landeskirchenrat -- wie folgt Stellung genommen: 

,, Während früher durch Urteile der Oberverv,,altungsge
richte in ständiger Rechtsprechung der evangelische Cha
rakter der „Clmrch of England" festgestellt worden ist, ist 
die Frage heute auf Grund der jüngsten Entwicklung zwei
felhaft. Aus dem Schrifttum und besonders auch aus der 
in letzter Zeit erschienenen Selbstdarstellung der „Church 
of England'' kann entnommen werden, daß die „Church 
of England" weder als evangelisch noch als katholisch 
anzusprechen ist, sie ,·erkörpert vielmehr in sich sowohl 
dils evangelische als auch das katholische Element und 
stellt somit heute einen besonderen konfessionellen Typus 
dar. 

Auf Grund dieser Entwicklung hat sich der Landeskir
chenrat veranlaßt gesehen, bei englischen Staatsangehöri
gen mit der Religionsangabe „Church of England" von 
einer Kirchensteuererhebung abzusehen." 

Das Statistische Landesamt- Steuer- und Wahlkartei-ist von 
dem Landeskirchenrat entsprechend unterrichtet und gebeten 
worden, diese Steuerpflichtigen hinsichtlich der Kirchensteuer 

mit der Religionsbezeichnung „vd." zu führen. Das Statisti
sche Landesamt ist der Bitte nachgekommen und hat die Steu
erämter - Lohnsteuerkartenstellen -der Bezirksämter und die 
Ortsämter und Außenstellen angewiesen, als Abkürzung für 
die Eintragung der Religionsgemeinschaft bei den englischen 
Staatsangehörigen, die der „Church of England" angehören, 
,,vd." zu verwenden. 

Zur Frage der Kirchensteuerpflicht ausländischer Staatsan
gehöriger hat der Landeskirchenrat darauf hingewiesen, daß 
aus kirchenrechtlichen Gründen ausländische Staatsangehöri
ge mit Wohnsitz in Hamburg auf Grund ihres evangelischen 
bzw. katholischen Religionsbekenntnisses hier kirchensteuer
pflichtig sind, wenn sie nicht einer anderen evangelischen bzw. 
katholischen mit den Rechten einer öffentlichen Körperschaft 
beliehenen Religionsgemeinschaft angehören. Von diesen Per
sonen ist daher auch weiterhin die Kirchensteuer zu erheben. 

Ich bitte um Kenntnisnahme und Beachtung. 

Der zweite Absatz meiner o.a. Verfügung vom 26. Mai 1953 
ist hierdurch überholt. Ich bitte, die Vfg. mit einem entspre
chenden Hinweis zu versehen. 

Anhang 7 
Der Finanzminister 
des Landes Schleswig-Holstein 
S 2440-30 VI 32 
23 Kiel, den 7. Juni 1968 
Betr.: Kirchensteuerpflicht bei Soldaten, Beamten und Ar

beitnehmern im Ausland 

Nach Abstimmung mit den Kirchen erkläre ich mich wider
ruflich damit einverstanden, daß auf die Einbehaltung der 
Kirchensteuer von Bundeswehrangehörigen, die in das Aus
land versetzt oder dorthin abgeordnet sind und im Inland 
weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, verzichtet wird. 

Im Auftrage 
gez. Knoke 

Anhang 8 
Der Finanzminister 
des Landes Schleswig-Holstein 
S 2447 -4 VI 370 a 
23 Kiel, den 18. September 1979 

Betr.: Getrennte Abführung der Kirchensteuer nach Konfes
sionen; 
hier: 
Aufteilungsverhältnis bei der Pauschalierung der 
Lohnsteuer 

Ab 1. Januar 1980 ist die Kirchensteuer in Schleswig-Holstein 
getrennt nach evangelischer und römisch-katholischer Kir
chensteuer zu erfassen. Ab diesem Zeitpunkt ist deshalb die 
Lohnkirchensteuer in den Erklärungsvordrucken und den 
Lohnsteuerkarten getrennt nach Konfessionen anzugeben. 

Bei einer Pauschalienmg der Lohnsteuer ist die Kirchensteu
er im Verhältnis 90:10 auf die Evangelische und Katholische 
Kirche aufzuteilen. Entsprechend bitte ich, bei einer pauscha
len Ermittlung der Lohnsteuer im Rahmen einer Lohnsteuer
Außenprüfung zu verfahren. 

Bei erstmaligen oder geänderten Anmeldungen für Zeiträu
me vor dem 1. Januar 1980 ist eine Aufteilung der Kirchensteu
er nicht erforderlich. 

Ich bitte um weitere Veranlassung. 

Tm Auftrage 
Römer 
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Anhang 9 
Der Firurvministt-r 
dt', Lrn,les Sch leswrg l l" J ,, tt' i r1 
s 2271 1 1 c; ;  11/ 32 
Kiel, den 28. Dezember l y:;:; 
Betr.: Kirchensteut'rerhebung bei \·Vohnsitz \·erlegu ng \ cm 

\ eranlagten Ki rc hensteu erpflich ti gen 

ßezug: \l,· in Erl.1 1; \ < ,rn 'i _  Juli l '· J c;  1 - '1 2271 l - S9 - l l /',2 -
� .1,h t; (1 i\h�, . 2 Bli ch ,Li lw ,i )  d t'r Dur, 1 :1u 11 ru ngs VL'rnrd ,H1 11 ,g 

zum Cesetz zur Vercmfachun ,� der K1r,·hensteuererhebung 
mm F Juni 1 955 (G\ OBI Schl . -1-l. .  c;_ 1 :; ,  BStl3 1 .  U S. 1 1 7l endet 
die \'t'ran lagung und Erhebung der K1rch,0ns teuer du rch L1c'l� 
Finanzamt u. a .  d urch \ \'egzu g mit dem gleichen Zei tpunkt. an 
dem cl iL' F inkumnwn, IL'lll'f/' l l i c'lü in '--c hlc-s\\ ig- l ft1 l s tl' in , ·r
l ischt. I _, bcst,md h,h , ·r lw,i.i glich der k 1rl·he11s tem•r k< • J JH' 
l'inlwit l 1cht• Rcgl'lun,c; ct1nilwr, wl'l,he, l 111,rn 1,1ml bei c11wm 
Wechsel des Wohnsi tz<cs ! gewöhnlichen ,'\u fen tha l t5) für die  
Veranl,1gung derjenig<cn Zeiträume i'.U�t,1nd ig  sein sollte. für 
d ie d ie \'eranlagung ,1ur EinkommenstL'Uer noch nicht erfl,lgt 
war. und wie für dci s  l.nvugsjc1hr  verfohn'n werd ,'n sollt,, . 

Uic· '-;tc·t1,· rrelerenkn ,k•r Fin,1n1mirn ,lt' r  i Fin ,l ll/:-,l'11d l 1 >rt•Jl i 
d er 1 ,rncler h,1 ben d e,;h,1 1 l, n ,i rh i\nhc1n111 ,g d,-r ( Eu-)  Dio1,•,1•n 
und Landeskirchen folgend e e inhei tliche Regelung be.;,h los
sen :  

Di,:, \'eranlagung und Erhebung  de r  Km:hensteuer in der 
Form cr1w, Zuschl .1g.; 111r finkommen,tc•uer wird von den1 fu r 
d ic 1 : 1 171'< 1111 11l l'll:-, ll'll L'r\ c,• r ,1nL1g1 1 11g  /U ,t.1 17d i gl' l7 Fi 17,7 17/ ,i 117 t 
dur, 1 1 ,c::c luhrt .  l)as gi l t  ,1u 1  h 11.i r l'l\v,1 igl' ]-k·rich tigung;.n·r,rn l ,1 -
gungen. üabei wird d er nc1ch dem je\,·e1li :.c;en v\'cihnsitz ! ge
wöh n lichen Aufen th,1 l t J  des Steuerpflichtigen maßgebende 
Kirchensteuersa tz ange\,-and t .  Für d a s  Lmzugsjahr ,vi rd d ie  
für die Kirchensteuer a15 \lai<s tabs tcuer gel tende Einkommcn
stct1 L·r in / 1\'(llt Teile ,(d1· i l t .  \\'11bei ,1 1 : f  j,•,l l's ZI\ 1iltt1·l dn 11 ,'.l :1 
d em 1, .,,..-e i lig1·n VVoh1,,1t1_ m,1 l�g,>L1e11d c· k 1 r,·lwn,kuer- i lc·l,l'
�i1lZ /l1 1Sl' \Nand t \Vird 

Beispiel: Wohnsitzwechsel von Schles\1·ig-Holstein i Kir
chensteuer-Hebesiltz 1 0  \·.H _ )  nach Hamburg 
(Kirchen5teuer-Hebesatz s \' H . )  ;im 28 .  Febrn,ii 
1 9"/, . 

Dil' V L'r,rn l ,i ,c-,u ngen /ll r Linkcll1lll1l'll � ll'lll·r 11 :1d 
zur Kirchensteuer 1 :!54 und l 955 sind irn Zei t
punkt der Aktenüberwei�un:,:; noch nicht erfolgt 
und werden daher H)n dem 1uständ ig ge\H)rde
nen Finam:,nnt in Hamburg durchgeführt . 

Einl..DI71171l'lh lcuer 1 9 1_, -t · 
Kirchensteuer 1954 
( [  lebesatz 1 (1 \" . l  l . ) :  

Einkommenssteuer 1 955 :  
1 / 12 von 2 .400 DM 200 DM 
2 mal 10 v.H. von 200 DM 
TO mal 8 v.H. von 2110 D\.-1 
Kirchensteuer 1955 

l ( t( i[ I i )\ l

3l!U D\1

2 .400 DM

40 DM 
1 60 DM 

- -- - -

200 Dl\:1 
Die vom Kirchensteucrpflichtigen bei d em bisher zuständ i 

gen Finanzamt en trichteten Vornuv,1 h lungen sind auf d ie  ver
anlagte Kirchens teuerschuld anzurechnen. Die beim Finanz
amt des bisherigen Wohnsi tzes ( gewöhnlichen Aufenthcilh) 
gelei steten Vorau szahlungen sind diesem zu bdasscn. Das neu 
zuständ ig geword ene Finanzamt erhfüt  d ie bei i hm geleisteten 
Vorauszahlungen und eine etw,üge .Abschlu l�1<1hlung. Etwa 
erforderliche Ersta t tungen erfolgen d mch das neu zu sfändig 
gewordene Finanzamt . 

Um dem neu zushind ig werd end en Finanzamt  Rückfragen 
zu ersparen, wird es zweckmäßig sein, die Höhe d f'5 b i sherigen 

Kirchensteuer-Hebesatzes ,1ktenktmd ig /U m,ichen oder bei 
l1b, »-\H'i ,ung ,l er 1\ ktl'n mit1,1 t,·i l 1 'n. 

1 ) i , ",l'" \ 1'r 1 , 1 1l ren i.;t 17\lr ,lll \\ ,·ndb.1 r, ,owei t d ,1· K 1 rchL'W, tt'll
,,r \'Oll den l m,mLämtern ft'<tgesetLt und eriwl.ien \Vird . Es 
bt•stehen 1e,foch keine Bedenken . cbi? sinnge111<1 1' in d en Fällen 
verfahren \\'1rd, in denen au.;nahmsweise (z . ß .  in Bayern) die 
,,Kirchenemkrnnmensteuer" n,n Kirchcnsteuer,imtern n•r-
11·,d tl't \\·i rd 

lki d er \ ,  , r,t t•lwndl'n !�1'i; c' l t1 nc>; b ll' ibt  c•s cl ,·n kircll L'n tilwr
lassen, eint'n L'twc1 für erfurderlich gehaltenc11 innerkird11ichen 
/rnsgleich sef öst  d urchzuführen. 

Die bisher für Schks11·ig-Hol5 tein geltende F.'.t:gelu ng wird 
mit Wirkung H)rn 1 .  JanucU 1 q::;1--, au fgehoben . 

Ich bitte li 11' l · i n ,rn,;i mtL'r / ll un tnrich tL'n 
Im \u1tr.1gt· : 

g e z  Dr. .-'\ h ri2 n s  

Anhang 1 0  

l)er Fmanzrnmistcr 
des La ndes Schleswig-Holstein 
\'l 370 a - S 2-1-rn - 25 
Kiel, 1 2 .  f,muar 1 987 

ßelr. :  1, i r, h,c:L·l d  in ,-:L) llbl'll'\ , :·"·h il'd r•m·r Llw 
- ! -

:'\ach § 3 "\bs . 1 \.'.r. 6 de5 Ce5etzes über die Erllcbw1g nm 
Kirclwn�teuern im Lmd e  Schl<csv\'ig-Holstein in Verbindung 
mit § l J  Ah. 1 der Kircheföteuerordnung d er :\ordelbischen 
E\ -Lu tl1 Kir,hc  i .d F \·om 22 .  '<t1 \ ember 1 9 ,s.:c;  !111\· § 2 Ahs . ::; 
d er Kin lic·n, t,•ucn,rd mm:2. f1 1 r  , l ie l )i ii/l'--.l' l l,n,1hriick im l�l'
n·1 •ih d�•:-, 1 ,rnd,•s c:;ch l , ·�\\ l�- 1  lobtei l7 \'Oll 1 -+ . Clk tobn ! LiW, 
wi rd ein Kirchgeld in glau l0ens\'erschiedcnl:'r Ehe \'Oll d en 
Cemeindec;liedern erhoben, c1 eren Ehega tte keiner steuerbe
rechtigte:1 Religionsgesell sch ,üt angehört. Steuerberechtigte 
Religionsgl:'sellschaften in d i t'�un Sinne c;ind nich t nur d i e  
l'\'_ - lu\!1 l<irclwn und  d w  k.1 th  1'. 1 rdw, sond ern ,illc- l<clig irnb
i-',l'scli ,ch,itkn d i,· Körpch, h,i l tl-17 d l''-> , , i tt,n l ! i , lwn Rt'Chh 
sind . Eine L1,te n1 11 ReligiL'ilS�l·,cl lsch,üten rn S ,ihh1swig-l lol
stein. die Ki>rpersch,üten des öffen tlichen Recht, ,md , füge ich 
als Anlcige h_•i. Die Aufzählun,c:: ist jedoch n ich t abschliel�cnd. 

Sofern berei ts bei der Ver,rnlagung zur Einkommen- und 
f, i rdwn�tL't : t -r bc•k,rnn t  ist ll .l l' , ., � ich bei EhL• i , · ukn - trotz der 
'-;ign,1 k 1 . 11 _  -. d / C\ '  - ni1_ ht um 1 , ll l' g! .1t1be17sc_ , · 1  .., ,  hicd 1·m· i: Jw 
handelt  ( 1 . fl .  ,.,·e il d,•r Eh em ,inn .i c r  Rel igi, insg,•Jlll:ins,h,üt der 
Unitarier angd1iirt ) , i_i,t d i 12s bei d er Veranlagung zu berii ck
sichtigen. 

War bei der Vera nlagung n ich t LU erkennen, daß die Voraus
setzungen für d ie Fes tsetzung einec., K irchgeldes in glaubens
\'erschiedener E he n icht vorliege11 ,  i s t  d er Steuert>escheid zu 
ändern ,§§ 1 2LJ ,  1 72 Abs .  l Nr .  2, § 1 73 Abs. I N r. 2 AO) .  Ein 
grobes Verschulden des Steu erpfl ich tigen d aran, d ais die Tat
sache erst nachtr�glich bekanntgeworden ist, wird in  aller 
Regel zu verneinen sein ,  weil sowuhl in  dem Erklärungsvor-
druck ab auch in d er Anleitung hierauf nicht hingewiesen 
wird . 

Sol l te im Ei nze! f;J ! I  eine Änderung des Steuerbescheidec., 
nicht möglich s ein, könn te ein Erlafl des Kirchgel d es m ße
trnchl k.:m1111en . Dies ist jPdoch vom zusUi nd igen Kirchenkre i s  
;u prü fen .  

Im Au ftrage 
D r. J n c c k s  
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Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, die in Schleswig-Holstein Körperschaftsrechte haben 

�ame anerkannt in SchleS\\·.-Holst. Entscheidungsgrund 
- ---- -- - - -�-- -----

Katholisches Bistum der Alt-Katholiken 
in Dcubchlcind 

Fortbesstand wird unterstellt Rechte verliehen 1875 

Nr. 3 

� euapostolische Kirche in Schleswig-Holstein Erlaß KM \·. 22. 3. 19.Jc9 
(Amtsbl. 19.Jc9 S. 185) 

Beschluß d. Landesregierung 
V. 7. 3, 1949

Russisch-( )rthodo,,· Kirclw in Dl'Uhchland 

E\·ang.-Luth. Landeskirche Schleswig-Holstein 

Evang.-Luth. Kirche in Lübeck 

(.Je- 6 seit 1977 Nordelbische Evang.-Luth. 
Kirche) 

Katholische Kirche. Diözese Osnabrück 

L\·,1ng.-RdurrniL•rlc- Kirclw :\ordwL',lckubchL1nd 

Remonstra ntisch-l�eformierte Kirchengemeinde 
Friedrichstadt 

[\und liv,1ng.-Freikirchlicher Ccmein,il'n 
- Baptisten-Vereinigung Nurddeutschland

"'.\lennoniten-Gemeinde Hamburg-Altona

Lli�chöfliclw ML'th,,d islcnkirclw
sei\ 1 %8 b·ang. l\\ethodistische Kirche

C :enwinsch.1ft der Siebenlc·n-T,1gs-1\cln•ntisten 
in Schleswig-Hoblern 

Westdeutscher Verband der Siebenten-Tags
_,\clventistL•n 

b ang.-Fre1kirchliche Gemeinde in Lübeck 

Gemeinschilfl der c;il'lwnten-TJgs
·\dvenlistL'l1 in Dt.•utschland

Deutsche L" nitarier-Religionsgemeinschaft
-Landesgemeinde Schkswig-Hnlstein

E\·,mg.-Freikirchliche Cemeinde Rembburg

F\·,rng.-freikirchlkhr Gemeinde in Kiel 

E\·ang.-l\,lethodistische Kirche in Nordwest
deutschland 

Chrislcngcmeins<.h,ift in Schks\\·ig-l lolstl'in 

Kirchenbezirk Niedersachsen-Ost der 
Selbständigen Evang.-Luth. Kirche Nieder
sachsen 

Jüdische Gemeinde Hamburg 

Griechisch-Orthodoxe Metropolie von Deutsch
land 

Heilsarmee in Deutschland 

RL·chll' .ib L·csklwnd ciner
kannt am 9. 8.1950 

Erlaß KM\·. 15.9.1952 
(.,\ mtsbl. 1 ll'i2 S. 3771 

Erlaß KNl \". 27. 3. 1969 
(Amtsbl. 1969 S. 157) 

LrL,ß KM\. 16. 1. 1%1 
(,\mtsbl.1%1 S.43J 

Erlaß KM\. 26 10. 1962 
(,\ rntsbl. 1962 S. 54JJ 

Erlaß KM \'. 12. 9. 1 %3 
(Amtsbl. 1963 S. 478) 

Irl.1ß KM \. 28. 10. 1 %4 
(mcht vcrüttentl.) 

Erlaß KM\ 7.5.1968 
{\mtsbl. 1968 S. 292) 

Lrlciß KM \. 9. 10. 1972 
(Amtsbl. 1972 S. 756) 

Irla13 KM'"· 16. 3. 1 QT\ 
(\mtsbl. l cJ7J S. 30:-i) 

Erlaß KM\·. 4.5.1973 
(Amtsbl. 1973 S. 447) 

ErL1Js KM\, 19. 4. 1'174 
(Amtsbl. 1974 5. 403) 

Erlaß KM v. 26. 9.1975 
(Amtsbl. 1975 S. 1102) 

Erlaß KM v. 9.4.1976 
: (Amtsbl. 1976 S. 262) 

Erlaß KM v. 26. 7. 1977 
(Amtsbl. 1977 S. 615) 

Erlaß KJ\11 v. 14.6. 1982 
(Amtsbl. 1982 S. 285) 

Rechte verliehen 19J6

Rechte verliehen vor 1900 

Rechte verliehen 1906 

Rl'Ch tl' verliehL'n 1930 

Rechte verliehen 1874 

Rechte verliehen 1935 

Beschluß der Lrndcsrc
gierung v. 6. 12. 1960 

Beschluß der Landcsre
gienmg v. 3. 9.1963 

Beschluß der Landesre
giemng v. 21 . .Je. 1%8 

Rechte vcrliehm 1914 

Bcsrhluls d .  L1ndesre
gicn111g v. 6. l 1973 

Bes<.h luß d. Lrndcsre
gierung v. 16A. 1974 

Beschluß d. Landesre
gierung v. 11. 5. 1982 
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Anhang 11 
Der Fin,m/minister 
des Li fäk;, Schleswig-! 1, ,b tL·in 
S 2270 201 11/32 

Kiel, den 23. Mai 1956 

Betr.: Kirchenssteuerpflicht von Mitgliedern der Kirche nm 
Eng1'1nd 

lm Einn•rrwlmwn mit dl'n Kirclwnkitungen der cvangd1-
schen Kirchen im Lande Schleswig-Holstein bin ich damit 
einverstanden, daß von den Mitgliedern der anglikanischen 
Kirche, die in Schleswig-Holstein ihren Wohnsitz oder ge
wöhnlichen Aufenthalt haben, keine Kirchensteuer erhoben 
wird. 

lch htte, die l-'inanz<1mlt'r l'.U unlcrrichkn. 

a.F. 
Amtsbl. 
AnpG 
AO 
Art. 
ßJ\C 
ßeschl. 
ß(;ß 
BGBl. 
BMF 
BStBl. 
BVerfCE 

BVL•n,{, 
DKS 
DV(D\'OJ 
DVBl. 
EFG 
ESt 
EStC 
EKD 
FA 
FG 

Im Auftrage 
gez. Dr. Ahrens 

XI. 

Abkürzungsverzeichnis 

alte Fassung 
Amtsblatt 
Anpassungsgesetz 
Abgabenordnung 
Artikel 
ßundesa rbL•ihgericht 
ßeschlul; 
ßürgerlichcs Gesetzbuch 
Bundesgesetzblatt 
Bundesfinanzminister 
Bundessteuerblatt 
Entscheidungen des Bundes\·erfassungsgerichts 
(Sammlung) 
Bundes n·n,· altungsgerich t 
Dänische Kirche in Südschleswig e.V. 
Durchführungsverordnung 
Deutsches \'erwaltungsblatt 
Entscheidungen der Finanzgerichte 
Einkornmcnsk'uer 
Eink(immen�k'uergesL'lz 
Evangelische Kirche in Deuhchland 
Finanzamt 
Finanzgericht 

FGO 
Fin.-Bch. 
Fin!Vfin 
FR 
GG 
GVOBl. 
Hdb 
HFR 
HamCVßl. 
KCVUßL 

KiESt 
KiLSt 
KiSt 
KiStßeschL 
KiStC 
KiStRC 
KK 
KKV 
KL 
KMG 
KMKMVCl 

KV 
LJA (LStJA1 
LKA 
NEK 
NIW 
NKJ\ 
NSt 
NVerwZ 
NWB 
OFD 
OVG 
RJ\U 
RFI 1 
RCßl. 
RPA 
StGB 
Verf. 
VC'rwCO 
Verw/'.G 
VG (VcrwCI 
vo 

WRV 

Finanzgerichtsordnung 
Fina n/.behiird L' 
Frn,111/.ministcr 
FinanL-Runcbc hau 
Grundgesetz 
Gesetz- und \'erordnungsblatt 
Handbuch 
l löchstrichterliche Finanzrechtsprechung
1 Limburgischc, ( ,e,L'lz- und Vcn irdnungsblatt
Kirchliches Ccsd/- und Verordnungsblatt der
Landeskirche Schleswig-Holstein
Kircheneinkommens teuer
Kirchenlohnsteuer
Kirchensteuer
Kirchensteuerbeschluf;
Kirchensteuergcsd/
Kirchcnsteuer-Rc1hmengesL'lz
Kirchenkreis
Kirchenkreis vorstand
Kirchenleitung
Kirchengesetz über die Kirchenmitglieder
Rcchtsverord m1 ng über das Kirclwn buch- und
V1L'ldewesen ,,,1'.il' /ur Kirchenmitgliedsch,1ft
Kirchenvorstand
Lohnsteuerjahresausgleich
Landeskirchenamt
:\"ordelbische E\·.-Luth. Kirche
:-\l'lll' luristischc \ Vochenschrift
:\.ordelbische, Kirchenamt
\Jeucs Steuerrecht von J\ bis/
'.\Jeue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
'.\Jeue Wirtschaftsbriefe
Oberfinanzdirektion
Obervenvaltungsgericht
Reichs<1bg,il,en, 1rd nung
l�eichsfinarl/ h, ,t
Reichsgesetzbb tt
Rechnungspnifungsamt
Strafgesetzbuch
Verfassung
Verwaltungsgerichtsordnung

Verwa I tun gs/ u stL· l lungsgesel/,
Vvrwa 1 tungsgencht
Verordnung
Weimarer Reichsn·rfassung

Bekanntmachungen 

Bekanntmachung 
der rentenversicherungsrechtlichen 

Gewährleistungsentscheidung 
der Freien und Hansestadt Hamburg 

Kiel, den 7. Januar 1992 

Nachstehend geben wir im Wortlaut die Gewährleistungs
entscheidung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 
19.12.1991 bekannt. Aufgrund dieser Entscheidung sind die in 
Rede stehenden Personen kraft Gesetzes von der Versiche
rungspflicht in der Rentenversicherung der Angestellten frei. 

Die Gewährleistungsentscheidung betrifft die Kirchenbeam
tinnen und Kirchenbeamten, deren Anstellungsträger ihren 
Sitz im Bereich der Freien und Hansestadt Hamburg haben, 
also die Kirchenkreise Alt-Hamburg, Altona, Blankenese, 
Niendorf, Stormarn und Pinneberg sowie den Kirchenkreis
verband Blankenese, Niendorf und Pinneberg. 

Für den Kreis der übrigen Kirchenbeamtinnen und Kirchen
beamten sowie die Pastorinnen und Pastoren erwarten \\·ir in 

Küu.c ciiwn gleichen Ge\\·,1hrlc1stungscnhclw1d seitens des 
Kultusministeriums des Landes Schleswig-Holstein. 

Der neue Gewährleistungsentscheid tritt an die Stelle des 
Gewährleistungsbescheides der Freien und Hansestadt Ham
burg vom 13.4.1977 - GVOBI. S. 169 -. 

Die Befreiung der Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten 
von der Kranken- und Arbeitslosenversicherungspflicht ergibt 
sich kraft Gesetzes nach§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB V (Krankenver
sicherung) sowie nach§ 169 Arbeitsförderungsgesetz (Arbeits
losenversicherung). 

Nordelbisches Kirchenamt 

lm Auftrag 

Jessen 

Az.: 3412 - D l/D 3 

*
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SE\JAT DER FREIE'\: LND HA.'\:SESTADT HA\fülRG 
S,•n,1l,c1mt l(1r dl'n Vl'n,,illung,dien,t 

1 \·r,unc1l,1rnt 
c;,,, 1' 20/l62.10-U3. K 7 
DClK ga0660dl 

1 L1rnburg, den l LJ i 2 1991 

. \ u rgrund dl', ti;. \l". 1 S,1t/ 2 de, c,, 11i,1lgt•,d1bt1t lw, !SCB). 
'-,c·, h,tl', i)LJ< h (\'] 1. in Vl'rbinduw·. mit � 1 ·n S( ;11 \ 1 ,_,·ird 
t,c,timmt: 
J. Für die bei öffontlich-reditlichen kirc1,lichen Köq_7t'r�cl1af

te11 innerhalb der '\ordelbischen E1·,rngelisch-Lutlwnschen
Kirche im Ber<cich lier Freien und Hansestadt H,1mhurg
bc•,chäftigten

Kirchenb,•,1rnl111rn·n und I-,.irclwnbc•,1mtl•n ,HI( l ,·l7 c'Jb-
1l'it, ,1ll f Zc·i l, ,cl,·r Prube ,u1, ll.' 

Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten auf \\idt'tTuf 
im Vorbereitung5dienst. 

deren ReclitsYt'rh,iltnisse sich n,1ch eiern Kirchenbe,11nten
g,·,,·t1 dc•r \TIK! .. 1 ,,,wil' n«,h ,kn dic·�L'll \\ir,chriftl'n 
,·1g,inze11dl'n. ,rnckrndl'll cidl'r ,·r"'1/t'lldl'n Kir, lw11_c;L',l'l 
/t'n richlt'n. wird l'll hchicdc•n, t.Li!: ihnen nc1d1 kirlhLtm.•chl
lichen Regelun,c;en Anwartsch,ltt ,rnf Versorgung bt'i \'er
rnindertcr Erwerb5fähigkeit und im ,-\lter sowie 2ui Hinter
bliebenem·ersorgung im Sinne deo § 5 Abs. 1 Satz 1 .'\r. 2 
SGR VI \'Om 7ei ti-•unkt ihrer Rerniune; in das Dienc;tn•rh;1l t-
1'.i,-, ,,n gc'I\ ;ihrl,•iclc't i,t. 

' \\,·rdcn untn /itlt·r I t,ilkndl' '1cdicn,tl'l,· vun ci,·11 unll'r 
Liffer 1 genannten Körperschaiten ti.ir sonstige im dieitstli
chen InterPS5l' liegenden Beschaiugungen beurlirnbt. wird 
die Anwartsch,,tt ,rnf Versorgung im Sinne des § " .-",bs. 1 
Satz 1 Nr. 2 SCB \ 1 alli die ZPit dt'r Beurl.1uhung gem,iß � 5 
\h. 1 S.il/ 2 SC, l·\ \'! ,·r,lrl'd,L, 1rnt ,L·r l\•l)'.c' l'in,·r ".,1, hnT-

,iclwrun;; ,1ut�n111cl liL-1 1,·.1hrl'nci c"i,_-r lll'urLrnbun;:, '..',,•1.1hl
tcn lk·zügc, l,1lb d,b U1,:nstvcrh,1ltni,., ci,'s Bt•dien:-,ktc•n ,1i111c 
Gewährung ein�•r \ ersorgung endt't. 

:1. Fur die unter Zitter I und 2 ge11,1nnten Beschäibs:;ten und 
Ueurh1u bten i� t die Erfüllung dcr Ge1,·ährleistl! ng einer\' er
,, ,rgungs,rn 1,·, 1 rt ,c" h,1 ft im Sinnt' cL·, ti 'i Ab,. 1 S;,t; 1 "\Jr 2 
':i(,ll \ 1 1-',C',iclwrt 

+. Diese Entscht'idun,:,; gilt mit Wirkung vom 1. Jc1nuM 1 '!Yl. 
Sie ersetzt alle hsherigen Gewährleistu11gsentscheidU11gen, 
Sc)weit nicht Einzt'lfälle geregelt 1,·orden sind. 

\' erein b.i rung 
über das Rechenzentrum N ordelbi en-Berlin (RNB) 
vom 1. Januar 1992 

Die Nordelbische Evangelisch-Lutherischen Kirche (NEK) 
--vertreten durch den Präsidenten des Nord elbischen Kirchen
amtes --

und 

die Evangelische Kirche in Berlin-Brandenburg (EKiBB) 
- vertreten durch den Präsidenten des Konsistoriums -

treffen folgende Vereinbarung:

§1

Die NEK und die EKiBB sind in Fortführung der Vereinh,\
rung vom 1. Januar 1980 übereingekommen, das RNB unbe
schadet der verfassungsmäßigen Zuständigkeit des Nordelbi
schen Kirchen,nntes nach Mallgabe der in der Anlage beige
fügten „Ordnung für das RN ß" gemeinsam zu führen. 

§2

l)i,·,,· \ ,·reinh,m1ng tritt ,llll 1. !,rnt1,1r 1 ,,c;::, in Kr,Ül und c-',Ilt
f(ir t·i:w l.,lil'.1.cit \,,:1 h111.1ch,l f(inl _l,1hr,'n l'li,· l.,!llf1eil \c·r
längert ,ich stillsd11,·eige11d um jeweils i(ini l,il1re, wenn sie 
niclit \'Ull einer der beidt'll Kirchen mindestt'ns zwei Jahre Yor 
Ablaui dt'r jeweiligen L auf,1eit schriftlich gt'kündigt wird. 

� 1 

l•.nl_g,•�c•n�ll'hc•ndL' lnh,i ll, ,iL-r \'c'rl'inl•.irtm;� \illll 1.1.l'i,'°'ll
treten ,1 m l. l. 1 cJY2 ,1 ußL·r Kratt. 

Kiel. den l D. Dezember I YCJ! 

Präsident Dr. Blaschke 

Berlin, Jen 12. Dezember l CJS J 

Präsidrnt \\ ildner 

Ordnung für das Rechenzentrum 
Nordelbien-Berlin (R'.\"B) 

vom 1. Januar 1992 

�l 

.\ll;�t·mc· 1w ll,·�tirnrnun�,-n 

(1) Das Rechenzentrum '-..Iordelbien-Berlin (R:'\8), gebildet
von lier '\"ordelbischer� E\ .-Luth. Kirche 1'\EK) und der EY,rn
geli5chen Kirche in Beriin-Brandenburg l[KiBB), dient dt'r 
Am\·2ndung und Weit1crt'ntwicklung von lntonnationsYer,1r
hl'itt1nc', L,1·,d ;,.:,\mmunik1t1, 1 11stc-t'l1nik. 

b 1, ircl ,1[-; l)ic·n,llc·1,t1111g,bl'lrid, lur "irchliclw K,1nwr
sch,1ft1cn und diakonische und karilatin:: fmrichtungen tätic=;. 

(21 Da, RNB kann ,1uch iür andere ,ils die in Absatz 1 :;e
nann tcn Körperschaftl'n und Einrichtungen t,\tig werden. 

Dt>r l·11i,-,;it1, dl'r für dit''L' .-\rbc>ilen c'nhtc-ht. d,irf 25 d,·, 
( ;l'�<1,11turnc.,1t/.c'·, ni,·ht 11l•cT,t,·igcn. 

(,1 l),b RN\l i-;t l'int.' r,·cht!ich un-;l'lb,t.mcligl' ,\rbl'ih'ill'il,• 
der '\EK. Es hat Ceschiifts,tcl!en in Hamburg und Berlin. 

Bei Becfarf können \\·er tere Geschäits.st,0llen eingerichtet ,1·t'r
de11 

�2 
\ 1itg,1 hen 

Zu den .-"tufgaben de, R'\ B zählen insl,c·,11ndere 

- Berc1 tung, Planung und L. nterstützung bt'i der lnformations
Yer,,rbeitung und bei Prnjekten der Kummnnikationstech
ni".

- ['rn,c:r,rn·mentwicklun" Programmtest n,n lndi1·idual- und
Standardsoftware.

- Aus- und fortbildung kirchlicher Mitarbeiter und Mitarbei
terinnen.

(1) Die Aufsicht über das RNB wird unbeschadet der Ver
fassungsmäßigen Zuständigkeit des Nordelbischen Kirchen
amtes durch t'inen Vorstand geführt. 

(2) Der Vorst,rnd besteht au� dem Präsidenten oder der
Präsidentin des Nordelbischen Kirchenamtes und dem Präsi
denten üder der Präsidentin des Konsistoriums der E\'angeli
schen Kirche in Berlin-Brandenburg, die diese Funktion auf 
ihre Vertreter oder Vertreterinnt'n bzw. den zuständigen De
/Crnenten oder die zuständige Dezernentin delegieren kön
nen. 
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(3) Der \"orstand tritt auf Einladung der Geschiiitsführung
mindesten:, einmc1l pru [c1hr zusammen. 

An den Sitzungen nehmen die Mitglieder des Standigen 
. ArbL·itsausschusses nnt berakndl'r Stimmr' teil 

(4) Der \'orstand hat folgende Aufgaben:

a) Bestellung und Abberutung der Geschäitstührung im
Benehmen mit dem Ständigen Arbeitsausschuß.

b) Entscheidung über wesentliche A.us- und Umgestaltungen
des RT'\R sm\·ie iiber grund<'itzliche Änderungen der
Geschättspolitik, dt>s Wirbchaftsplanes und des Lt>istungs
\·erzeic hnisses.

c) Entgegennahme der Berichte über die Prüfungen des RN 8.

d) flcschlul� iiber:

- die Bestellung der Prüfungsgesellschaft
- die Fntbstung ,kr Ces�h;iftslührung
- die Feststellung des Jahresabschlusses
- die\ erwendung des l•berschusscs! Dcckung des Fehl-

betrages

e) l krbeitührung einer Einigung bei grund:;,itzlichen Mei
nungsn·rschiedenheiten innerhalb des Ständigen .Arbeits
,iusschusses.

(5) Der \"orstand kann Aufgaben an den Ständigen .Arbeits
ausschuß ddegieren. 

:::;4 
Ständiger Arbeitsaussclmß 

(1) Der '.:,t;indige Arbeitsausschut; besteht ,1us je einer \rln
jedem der beiden im \'orstand vertretenen Präsidenten bzw. 
l'räsidentinrwn bevoll m:1rhtigten /'c>rson und der Cesch,'ifts
führung des RNB. 

J )er oderd i,, Vor,tt/ende des Kurat, lriunb und der Leiten,,kr 
die Leiterin der Geschaftsstelle Berlin können mit beratender 
Stimme ,m den Sitzungen tl'ilnchmcn. 

(2) Der Ständige Arbeitsausschuß tritt auf Einladung der
C:esch;.ftsführung mindcstl'l1s ,11le ;;1,Ti \lonate zus,1nmwn. 

(3) Der Ständige Arbeitsausschuls hat folgende Aufgaben:

a) ßer atung aller Grundsatzangclvgenheiten des lZL'\ l3

b) Berntung des Wirtschaftsplimes

c) Entscheidung über das Leistungsverzeichnis

d) fü•ratung des ßerichh über diL· l'rüfung cks RNB

e) Festlegung der Gnmdsätze der Geschiiftspolitik
f) \'orschlag übt>r die Ven1endung de„ Überschu��es oder

die Deckung des Fehlbetrages

g) Vorbereitung der Vorstands- und Kuratoriumssitzungen

h) Beratung der Vorschläge des Kuratoriums

§5
Geschäftsführung 

(1) Die Geschäftsführung des RNB besteht aus dem Ge
schäftsführer oder der Geschäftsführerin und der Person, die 
ihn oder sie ständig \·ertritt. 

(2) Die Geschäftsführung leitet das RNB im Rahmen dieser
Ordnung, der gesetzlichen Bestimmungen und des Wirt
schaftsplanes in eigener Verantwortung. 

Sie ist für die wirtschaftliche Führung verantwortlich. 

(3) Dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin obliegt
die Dienst- und Fachaufsicht über die Mitarbeiter und Mitar
beiterinnen des RNB. Er oder sie ist bevollmächtigt, mit Wir
kung für die Nordelbische Kirche Dienstverträge abzuschließ-

en und Höher- und Hera bgru ppieru ngen sc,wie Kündigungen 
\ on i\litarbeitern und .\litarbeitcrinnen, die Lrlc1ubsgew;1h
rung und Dienstbefreiung sowie die Genehmigung \·on In
Lmdsrl'ic,en tür M1tarbc1ter und Iv!it,1rbciiL'rinnL·n des l,;NB . 

(4) Die Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin hat für
die inncreOrg,misation im Rf\ Lldic \'erantworlung und regelt 
den Arbeitseinsatz der .\litarbeiter und :t-.1itarbeiterinnen. 

Für die Teilnc1hme von ;,1itarbeilern und \-1itc1rbeilerinnen an 
Fort- und \,\'eiterbildungsmaßnahmen ist der Geschaftsführer 
, ldcr die Ceschäfhtiihrcrin VL'ranh\ ,irtlich. 

(5) Der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin sorgt für
die zu„amrnenarbcit n11t ,imk·ren kirchlichen Rechenzentren
und der Kirchlichen Gemeinschaftsstelle für elektronische Da
tenvr·r,1rbei tu ng c.\'. (KiCSTl

(6) Der Geschäftsführer oder die Geschiiftsführerin erstattet
dem \orst,md, dL·m St,rndigL'n ArbL·ihc1U',',Chu1; und dem Ku
ratorium regelmäßig Bericht. 

(7) Der CL·sch;-ifl�tührcr odLT die Cesch;iftslührerin \·erlrill
das R:'-c:B in allen Angelegenheiten im Rechtsverkehr. 

§ 6
Kur,1t,irium 

(1) Der \·orstand. beruft aut Vorschlag des Ständigen Ar
beitsausschus,Ps ein Kuratorium. Es dient dem \'orst,md und 
dem Ständigen Arbeit;;dusschuß zur fachlichen ßcratung. 

Es besteht aus höchstens 16 fachkundigen \'ertretern oder 
\'ertrderinl1L'l1 der A1w.end1..·r des [{Nß: dabei \Yer,len je 4 
Vertreter oder Vertreterinnen durch die EKiBB und die NEK 
hen,mnt. Dtc.' Mitgliede'!" dL'S St;i11digc'n . ..,_rbL'lls,ms,c:hus',c'S 
nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen des Kurato
riums teil. 

(2) Zu den Sitzungen des Kuratoriums lädt die Geschäfts
führung im Genehmen mildem \',1rsit/r11dc•11 des f-.:uratriri
ums mindestens zweimal Jährlich ein. 

(3) D,1s Kur,1lrnium hat folgL'nde . ..,_ufgabc11:

a) Beratung des Leistungsverzeichnisses

b) Anregungen neuer Leistungen des R.'\ß

c) Empfehlung for Prinritiitcnsctnmgen l0ei dc·r ßp;irbeitung
der Probleme einzelner Bereiche oder Anwender

d) Rer,ltung \On \nderungL'n dil'SLT Ordnung

e) Stellungnahme vor einer Auflösung dt>s Rl\:B

(4) IJas Kur,1torium \1 ,ihlt ,HI� seiner J\ litte einen Vur�itzen
den oder eine Vorsitzende. 

(5) L'.ur \'orbt>reitung bt>slimmter .. \ufgc1ben Lmn das Kur.i
toriurn Arbeitsgruppen bilden. 

§7
Rechnungslegung und Vermögen 

(1) Das R„l\JB ist ein besonderer Teil des Vermögens der
Nordelbischen Kirche. Es arbeitet nach dem Kostendeckungs
prinzip und verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht 

(2) Die Rechnungslegung geschieht nach den Bestimmun
gen des kaufmännischen Rechnungswesens, 

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

(4) Ein sich bei Jahresabschluß ergebender Übcrschut; darf
nur für Zwecke des RNB verwendet werden, 

§8
Wirtschaftsplan 

Der Wirtschaftsplan des RNB und Änderungen der für das 
RNB geltenden Haushaltsvermerke bedürfen des Beschlusses 
durch die zuständigen Gremien der l\"ordelbischen Kirche. 
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§9
Cesch,iflsbcricht, l,1hres,1bschlui� 

, 1) DieCeschc'1lhlührung hc1t iJ1J1erh,1lb voll 6 Mon,itt'll n,1ch 
,-\blauf des Geschäftsjahres den Geschäftsbericht und die l:3i
lanz mit Gewinn- und Verlustrechnungen aufzustellen. 

L' nbeschadet der Verantwortung des Rechnungspnihmgs
amtes der Nordelbischen Kirche erfolgt die Rechnungsprii
fullg durch eine \\'irtsch,iltsprütung',geselbch,1fl. Der Rech
nungsprüfungs,1u,,chuis der Nurdelbi;,chen Svnodt' u!ld d,is 
\iordelbische Kirchenamt könrwn nm1 Vorstand \·erlangen, 
den Prüfungsauftrag zu erweitern; sie erhalten ie1\·eils ein 
Exemplar des Prüfungsberichts. 

Die Geschäftsführung hat den geprüften Jahresabschluis 
dem Sfimligen �rl•L'ils,llJ,',chui2 \c1r/ulegen. 

12) Die Ce;,ch,1lt,iühruJ1g gibt h,1lbj;1hrlich eiJ1eJ1 Z1,i',cht'll
bericht über die Geschäftslage. 

§ 10
.i.nderungen, Inkrafttreten 

1] l Ändc'rull.L';L'll dit'scr Ordnung bt·chirfen der Zli,limmung
ck·r Kirchenleilu llc';l'll dn Nurdelbi'>chen t<:\·.-Lu lh. Kir, hL' und 
der Evangelischen Kirche 111 Berlin-Brandenburg. 

Das Kuratorium ist vorher zu hören. 

(2l Diese Ordnung tritt am 1. Januar 1992 in Kraft. 

Satzung 
über die Finanzverteilung im Ev.-Luth. Kirchenkreis 

Norderdithmarschen der Nordei bischen Ev.-Luth Kirche 
vorn 1.11.1991 

Kiel, 7. l,rnuM 1992 

Die Finanzsatzung des Kirchenkreises Norderdithmarschen 
\Orn 1.2,1979 (G\0B1. der NEK 1980 5. 33 ff.) ist durch Be
schlüsse der Kirchenkreissynode H)m 2.11.1990 und 1.11.1991 
)-',L';\ndert h,,\\'. erg;inzt worden. 

Dit> Neut,1ssu11,c>, dl'r S,ll/ung wird hiermit n'riittcntlicht. 

� ordelbisches Kirchenamt 
Dr. Blaschke 

,�/: 84101 - NordL'TLiithmarschen - \ 1-1 T/H 2 

Satzung über die Finanzverteilung im Ev.-Luth. Kirchen
kreis Norderdithmarschen der Nordelbischen Evangelisch

Lutherischen Kirche 
(Finanzsatzung) 

§ 1
Grundsatz 

Die dem Kirchenkreis nach Abschnitt III des Finanzgesetzes 
der Nordelbischen Kirche vom 28.5.1978 (KGVOBl. S. 155) 
und den dazu erlassenen Ausführungsvorschriften zufliei1en
den Mittel werden unter Berücksichtigung des Finanzbedarfs 
der Kirchengemeinden, des Kirchenkreises und der Pfarrbe
soldung sowie unter Berücksichtigung der Notwendigkeit, für 
alle Gemeinden des Kirchenkreises gemeinsame Rücklagen 
und Sonderfonds zu bilden und eine gemeinsame Finanzpla
nung durchzuführen, nach Maßgabe der folgenden Bestim
mungen verteilt: 

§2
Finanzbedarf der Kir.::hengemeinden 

(] 1 D1t' KircliengemL'illdL'n erl1,1lten /Ur Deckung ihrL'" h
nanLbedarfs einen Grundbetrag und einen Ergänzungsbetrag. 

(2) Der Grundbetrag besteht aus einem Pauschalbetrag
für jedes Gemeindeglied. 

Es werden 10 % des Grundbetrages gern. Tab. II „Kirchli
ches leben" den Kirchengemeinden zweckgebunden zuge
wiesen. 

Der zweckgebundene Betrag wird erstmalig zum 1. April 
1989 ermittelt und jährlich angepaßt. 

Ol Der Ergänzung5betrag umfaist: 

,1) eiiwn /uschuis fiir die llnkrh,1ltung dl'r kirchlklwn 
Kmdl'rg:irten, Kmdert,1gesst;itten und Kinder�tuben. 

b) einen Pauschalbetrag für kirchliche Gemeindepflegestatio
nen und andere diakonische Einrichtungen,

c) einen Pauschalbetrag für besondere kirchliche Einrichtun
gen in slaallich anerLmnten I leilbiidern.

(-+! Die Kirchenkrt•Jss\node be'�chliel,t uber die l li1he d,T m 
den ,� b�. 2 und :i gcn.rnntl'n l.li.'lrage. 

§3
Finanzbedarf des Kirchenkreises 

Die \litte] für die l'ip,cnen Aufg,1hen und Einrichtungen dt'� 
KirchL·nkrl'i,L', wc'rdl'll nach dem Bedarl bL-r,:itgt·�kllt. DiL''-L'r 
wird j,1hrlich durch dlt' K1rd1enkreis;,\·n,1dt' mit der \'n,ib
schied ung des ordentlichen Haushaltsplanes festgesetzt. Dem 
Bedarf des Kirchenkreises sind zuzurechnen: 

a) die Bezüge der Pastoren in den besetzten Pfarrstellen der
Kirchengl'meinden und des Kirchenkreises,

bl dit· 13c>itrage ;ur SiLhl'rung der Ver,,,r,c;ung dc>r l'.1storen, 

c) das l\;ettoaufkomrnen aus dem PforrYennögen ist der
zentralen Pfarrbesoldung des Kirchenkreises zuzuführen,

d) die .--\ufkommen für Vakanz- und \'ertretungskosten für
,·akante Pfarrstellen.

§4
Gemeinsame Rücklagen und Sonderfonds 

( 1 l fur besondere .�ufgaben werden bei dem Kirchenkreis 
für die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis folgende 
Rücklagen und Sonderfonds gebildet: 

,1) l'ine Fldrid,srnitk-ld1,1'l,1ge 

b) l'inL' .�usgleich,rn,1'L1ge

c) ein Sonderfonds für Hartefälle

d) ein Baufonds

e) ein Darlehnsfonds

f) ein Landerwerbsfonds
Pachterstattungen zur Erhaltung der Natur

g) Rücklage für die überplanrnäßige Anstellung von Pasto
ren und kirchlichen Mitarbeitern.

h) Rücklage für die Gemeindearbeit.
Sie wird als Gemeindekreisrücklage bezeichnet.

(2) Die Betriebsmittelrücklage ist dazu bestimmt, die recht
zeitige Deckung des Bedarfs der Kirchengemeinden und des 
Kirchenkreises sicherzustellen, solange die veranschlagten or
dentlichen Einnahmen noch nicht zur Verfügung stehen, 

(3) Die Ausgleichsrücklage ist dazu bestimmt, den laufen
den Haushalt auszugleichen. Sie wird auf Antrag durch Be
schluß des Kirchenkreisvorstandes in Anspruch genommen. 
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(4) Der Sonderfonds für Härtefälle ist für Sonderzuschüsse
an Kirchengemeinden und an den Kirchenkreis bestimmt, 
wenn �ie infolge besondenT Aufgaben ,xler Verhiiltnisse mit 
den ihnL'n zugeteilten \1ittcln nicht auskt1mmen. Über die 
Bewilligung entscheidet auf Antrag der Kirchenkreisvorstand. 

(5) Der Baufonds ist zur \1itfinanzierung \"On Neubauten
und größeren Instandsetzungen an Gebäuden sowie zur Mit
finan7ierung des Erwerbs n,n Grundstücken bestimmt. Über 
die Bewilligung von Fin,m1hilfen aus diesem Fonds entschei
det der Kirchenkreisvor,ta nd im Rahmen der Cesamtplanung. 
Die Beantragung anderer Zuschüsse bleibt davon unberührt. 

(6) Der Darlehnsfonds steht für die Bereitstellung von Dar
lehen an die Kirchengemeinden und den Kirchenkreis zur 
Verfügung. Ferner können Darlehen an Einzelpersonen nc1ch 
den kin:lwngesctzlichen Fürsorgebestimmungen gewiihrt 
wc'rdt'n. Das Darlehen wird durch BeschluJ1 des Kirclwnkrei,
vorstandcs bewilligt. Soweit kirchengesetzlich nichts anderes 
bestimmt ist, soll der Zinssatz dem in der.\: ordelbischen Kir
che üblichen entsprechen. Die Laufzeit des Darlehens soll 5 
(fünf) Jahre betragen. Der Darlehnsfonds soll DM 200.000,
(l'inschliclfüch der ,rnsgelidwnen Betriige) nicht überskigrn. 

(7) Bei der Cewiihrung \'tin 7:uschü�sen n,Kh den Absiil/c·n
3 - 5 werden von den eigenen Mitteln der Kirchengemeinden 
angerechnet: 
a) Barwrmögen, Bankguthaben und Wertpapiere einschließ

lich Zinsen, sofern sie nicht eindeutig bezeichneten
baulichen Maßnahmen zugeordnet und als Finanzierung
in der Bedarfsplanung ausgewiesen sind. Für Investi
tionsmaßnahmen ist mindestens 1/3 als Eigenfinanzie
rung anzusammeln.

Die Inanspruchnahme zweckbestimmter Mittel ist nur 
im Wege der inneren Anleihe möglich. 

b) Emnahmen aus Kirchc•m-prmögen (Zinsen, Pachten, \1ie
kn)

Nicht angerechnet werden: 
c) Einnahmen aus örtlichen Kirchensteuern,
d) Einnahmen aus eigenen Kollekten, Orfern, Sammlungen

und Srenden.
(8) Aufnahme von Inneren Anleihen und Fremddarlehen.

Die Verschuldungsgrenze (Annuität) wird auf 5 % des be
reinigten Haushaltsvolumens festgesetzt. Bereinigtes Haus
haltsvolumen heißt: 

a) ohne innere Verrechnungen,
b) ohne augergewöhnliche Investitionen,
c) ohne außergewöhnliche, einmalige Zuweisungen (Ein

nahmen).

§5
Gemeinsame Finanzplanungen 

Im Interesse einer gemeinsamen Finanzplanung der Kir
chengemeinden und des Kirchenkreises kann der Kirchen
kreis vorstand 
a) Richtlinien für die Aufstellung der Haushaltspläne erlas

sen,
b) einen Bedarfsplan und einen Zeitplan für die Durchfüh

rung von Neubauten und größeren Instandsetzungen
aufstellen.

Die gesetzlichen Bestimmungen sowe die Verwaltungsan
ordnungen und die Richtlinien des N ordelbischen Kirchenam
tes sind dabei zu beachten. 

Der Leiter des Rentamtes ist bei der gemeinsamen Finanz
planung zur Beratung hinzuzuziehen. 

§ 6
Finanzausschuß 

(1) Nach Artikel 30 Abs,1t/ 2 dl'r Verfassung der \Jordelbi
schen Kirche bildet die Kirchcnkrl'issynude au" ihrer Mitte 
einen Finanzc1usschuß, der den KirchenkreisnHstc1nd in Fi
nanzangelegenheiten, bei der Wahrnehmung der Aufgaben 
nach dieser Satzung berät, im Rahmen der Beschlüsse der 
Kirchenkreissn1odc auf /\nlrag des Kirchcnkrciworstandcs 
überpl,rnmc1l�igl'n /\usgaben /U,timmt und den\ l 1m Kirchen
kreisnirstand \ or/.ulegenden H,1u�haltsplan s,1\\ ie die Jahres
rechnung prüit und der Kirchenkreissynode darüber berichtet. 

(2) a) Die Kirchenkreissynode wählt auf Vorschlag des
Kirchenkreisvorstandes sieben Mitglieder in den 
Finanzausschuß 

Die Kirchenkreissynode hat ein eigenes Vor
schlagsrecht. 

b)Die sieben Mitglieder des Finanzausschusses wer
den in geheimer Wahl durch die Kirchenkreissyn
ode aus ihrer Mittel gewählt.

Der Finanzausschuß besteht aus fünf nichttheologi
schen Mitgliedern
und
einem/einer Pastorin
und
einem/einer hauptamtlichen Mitarbeiterin.
Sollte ein(e) hauptamtliche(r) Mitarbeiterln nicht
zur Verfügung stehen, ist ein(e) weitere(r) Pastorin
zu wählen.

c) Der Vorsitzende des Finanzausschusses wird aus
der .\fitte des Finanzausschusses gewählt.

Der Vorsitzende darf nicht Pastorin oder hauptamt
liche(r) \1itarbeiterln sein.

d) Beratend gehören dem Finanzausschuß der Propst
des Kirchenkreises, die/der Vorsitzende der Kir
chenkreissynode und der Rentmeister/Vertreter an.

e) Beratend gehört dem Finanzausschuß der Vorsit
zende des Bauausschusses des Kirchenkreises an.

(3) Dc'm FinanzausschuB binnen durch den Kirchenkreis
vurstand weitl're /\ufgaben im Einzelfall übertragen wndc'n. 

(4) Der Vorsitzende des Finanzc1usschusses nimmt mit bera
tender Stimme an den Sitzungen des Kirchenkreisn,rstandes 
teil. 

§7

Gegen die Entscheidung des Kirchenkreisvorstandes kann 
mit der Behauptung Einspruch eingelegt werden, die Entschei
dung verstoße gegen die Satzung. 

Der Einspruch muß innerhalb eines Monats nach Eingang 
der Entscheidung beim Vorsitzenden des Kirchenkreisvor
standes schriftlich eingelegt und begründet werden. 

Der Kirchenkreisvorstand holt innerhalb von zwei Monaten 
zunächst eine Stellungnahme des Finanzausschusses ein und 
entscheidet sodann über den Einspruch. 

Finanzausschuß und Kirchenkreisvorstand hören bei ihren 
Beratungen über den Einspruch Vertreter der Betroffenen an. 

Gegen eine erneute Entscheidung des Kirchenkreisvorstan
des ist Beschwerde bei der Kirchenkreissynode zulässig. Die 
Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung, Die Kirchen
kreissynode entscheidet endgültig. Sie hat sich zur Vorberei
tung ihrer Entscheidung eines Ausschusses zu bedienen. 
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§8
Auskunftspflicht 

Die Kirchengemeinden haben dem Kirchenkreis\·orstand 
und dem Finanzausschuß auf Verlangen die erforderlichen 
UnterL1gen vorzulegen. 

§9
Durchführung der Verwaltungsaufgaben 

Die \'erwaltungsaufgaben, die sich aus dieser SalLung erge
ben, werden durch das Rentamt des Kirchenkreises Norder
dithmarschen bzw. durch die vom Kirchenkreisvorstand zu 
bestimmende Stcl le wahrgenommen. 

§ 10
Ausführungsbestimmungen 

Die Kirchenkreissynode kann Ausführungsbestimmungen 
erlassen, wenn sich das als notwendig erweist. 

§ 11
Inkrafttreten 

Diese Sc1tzung tritt mit der Veröffentlichung im KGVOBI 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Finanzsatzung vom 01. Februar 
1979 außer Kraft. 

l::kschlussen durch die Kirchenkreissynode vom 02. Novem
ber 1990. 

Ergänzung beschlossen durch die Kirchenkreissvnode all' 
01. November 1991.

ERLÄLTERUNGEN: 

Zu§ 2.2 b): 

Die Zahl der Gemeindeglieder wird aufgrund der Unterla
gen des Statistischen Landesamtes wie sie \'On der Nordelbi
schen S\ nodc für die Zuteilung an die Kirchenkreise zugrun
degelegt wird, festgestellt. 

Grundlage ist die Gemeindegliederzahl des Vorjahres per 
1. September.

Zu§ 2.3 a):

Die Hiihc des Zuschusse, richtet ,ich nach den tat<ichlichen 
und nachgewiesenen Aufwendungen der in Frage stehenden 
kirchlichen Einrichtungen (bereinigte Aufwendungen), höch
stens jedoch bis zum Betrag der „Ist-Aufwendungen". Der 
Kirchengemeinde werden monatlich 1>auschbcträge zugewie
sen. Am Ende des Haushaltsjahres hat die Kirchengemeinde 
dem Kirchenkreisvorstand die Abrechnung vorzulegen. 

Die Kirchenkreissynode setzt bei der Beratung über den 
Haushalt den als Ergänzungsbetrag zuzuweisenden Anteil
satz (Prozent-Satz) an den bereinigten Aufwendungen fest. 
li'ber die endgültige Höhe des Zuschusses beschließt nach 
Eingang der Abrechnung der Kirchenkreisvorstand. 

Zu§ 2.3 cl: 

Für die Höhe des Zuschusses ist die behördlich anerkannte 
Bettenzahl maßgebend. 

Die Kirchenkreissynode setzt bei den Haushaltsberatungen 
den je Bett zu leistenden Geldbetrag fest. Stichtag für die 
Ermittlung der Bettenzahl ist der 1. Januar des laufenden 
Haushaltsjahres. 

Zu§ 3 d): 

Kirchengemeinden, welche ihren Haushalt nicht ausgleichen 
können und die Ausgleichsrücklage in Anspruch nehmen wol
len, müssen ihren Antrag mit ihrem Haushaltsentwurf dem 
Kirchenkreisvorstand bis zum 31. März jeden Jahres vorlegen. 

Der Kirchenkreisvorstand setzt nach Anhörung des Finanz
ausschusses die Höhe des Ausgleichsbetrages fest. Der Kir
chenkreisvorstand kann nachtr,1glich eingegangene Antr:1ge 
zulassen, wenn dies haushaltsmäßig vertretbar ist. 

Zu§ 4 h): 

Landerwerbsfonds 

Der Landerwerbsfonds dient der Erhaltung des im Grund
besitz ,mgelegtt'n Verrniigens der Kirchengenwinden und des 
Kirchenkreises. 

W eitere Bestimmungen werden zur gegebenen Zeit er 1 assen. 

Zu§ 6: 

Beschwerdea usschuß 

Der Beschwerdeaussdrnls ist beschlu\sf:ihig, \\·cnn minde
stens I theologisches und 2 nichttheologische Mitglieder an
wesend sind. 

Hat ein Mitglied sein Fernbleiben ausreichend entschuldigt, 
so ist ein Stelh·ertreter hinzuzuziehen. Die Reihenfolge der 
Heranziehung soll sich nach der Reihenfolge richten, in wel
cher die Stell\·ertrcter gewählt worden sind. 

Die 'vlitglieder des Beschwerdeausschusses wählen für die 
Amtsdauer des Ausschusses aus ihrer Mitte einen Vorsitzen· 
den. Dieser beruft die Sit1.ungcn ein, leitet sie und unterzeich
net die Beschlüsse. 

Az.: 134-Syn-51.1 
01.11.1991 *Satzung* 

Bekanntmachung 
der Neufassung der Kriterien nach§ 1 Abs. 2 

Beschäftigungsförderungsgesetz 

Kiel, den 13. Januar 1992 

Aufgrund des Beschlusses der Kirchenleitung \·om 
9./ 1(1 Dez.ember 1991 zur Änderung der Kriterien nach§ ] 
Abs. 2 des Beschäftigungsförderungsgesetzes i.d.F. der Be
kanntmachung vom 29. April 1991 (GVOBl. S. 173) in Verbin
dung mit§ 3 der Rechtsverordnung zur Regelung des Verfah
rens für die Lbernahme in den Vorbereitungsdienst als Vikar 
vom 9./10. Mai 1983 (GVOBl. 19835. 151) wird nachstehend 
der 1Vortlauf des Kriterienkatalogs, zuletzt geändert durch 
Kirchenleitungsbeschluß vorn 7 _/8. September llJt\/ (CVOBI. 
S. 226), in der nunmehr geltenden Fassung bekanntgegeben.
Er tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft.

Az.: 2131 - A II 

Nordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrage 
Dr .  Ahme  

* 

Kriterien nach § 1 Abs. 2 Beschäftigungsförderungsgesetz 

I. Vorbemerkungen

1. Diese Kriterien werden nur dann angewendet, wenn alle
anderen Bemühungen, zu einer Entscheidung über die
Vergabe der Ausbildungsplätze zu kommen, zu keinem
Ergebnis geführt haben.

2. Die Verwendung von Kriterien soll sicherstellen, daß eine
Entscheidung getroffen werden kann, die für die Beteilig
ten durchsichtig ist, dem Prinzip der Gleichbehandlung
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Rechnung trägt und die insofern objektiv und gerecht ist. 
Eine Bewertung cic'r Bewerber und Bewerberinnen ic;t 
damit nicht verbunden. 

II. Kriterien und deren Gewichtung

1. Erste Theologische Prüfung
a) sehr gut 6 
bl gut -+ 
c I bt'triedigend 2 

2. Promotion: 6 

3. Studienabschluß in einem weiteren Fach: 3 

4. Abgeschlossene Ausbildung in einem anderen Beruf
jeduch nicht, wenn ein Studicnabschluß vgl. 3
beruhqualifizierend i�tl: 2 

5. Berubpraxis in einem anderen Berut
(vor Beginn des Studiums):
al mindestens 1 Jahr 1 
bl bis zu 4 weitere Jahre, für jedes Jahr 0,5 

6. Diakonisches bzw. sozL1lcs Jahr

7. 'v\' ehrdienst, Zivildienst

'2 Jahr 
I J,1hr 

1 Jahr 
1 1/4 bis 1 1 /2 Jahre 
mehr als 1 1 /2 Jahre 

8. Kindererziehung vur und nach Absnlderung der
Fr�kn Tlwologischc•n l'rüfung:

9. Auslandserfahrung \·or und während
des Studiums:
a) im Bereich von Ökumene, Mission 1 /2 Jahr

1 Jahr 
bl ,\uslandsstudium (mindestens 2 '-iemestcr) 

,1n einer nicht deu hchsprachigenHcichschule: 

10. Länge der Wartezeit:
für jedes halbe Jahr

lfl. Hinweise 

1,:; 

3 

-1 
::, 

1 
2 

2 

::, 

1. Der . \usbildungsaus�clrnß hat die \.1i1.c;lichkeit bi� zu
lll \·.H. der vorhandenen Ausbildungspbt/e als Ilärtet:ille
zu berücksichtigen.

2. Werden mehrere der unter den Kriterien 3 -7 aufgeführten
Tätigkeiten in ein und demselben Zeitraum ausgeübt, so
wird lediglich die Tätigkeit angerechnet, für die der Krite
rienkc1tcdog die höhere' f'unkt;;ahl aufwc•ist.

3. Tritt eine Bewerberin oder ein Bewerber nach dem 30. April
bzw. 30. November Yon ihrer bzw. seiner Bewerbung um
einen Ausbildungsplatz zurück, die sie bzw. er zum 1. April
bzw. 1. November eingereicht hat, werden ihr bzw. ihm von
der Gesamtzahl der bei der Bewerbung errechneten Punkte
71/2 Punkte abgezogen. Von dieser Bestimmung sind die
jenigen Bewerberinnen und Bewerber ausgenommen, die
auf der in§ 5 Rechtsverordnung zur Regelung des Verfah
rens für die Übernahme in den Vorbereitungsdienst als
Vikarin/Vikar vom 9./10. Mai 1983 genannten Bewerber
liste geführt werden.

Bekanntgabe der Prüfungskommission für die Zweite 
Theologische Prüfung im Frühjahr 1992. 

Das Theol,,gi,clw Prüfungsamt lut 

Bischof Dr. Knuth (Vors.) 
Bischof Kohl wage 
Direktor Pastor Hammerich 
Oberkirchenrat Dr. Conrad 
Pastor Kirsch 
Pastor Dr. D,1bt'lstein 
Pastor Kretschmar 
Pastorin Dr. Schwinge 
Oberkirchenrat Dr. Goeschen 
Oberkirchenrat Kusche 
Oberkirchenrat Gillcrt 
Pastor PE'tkr, 
Pastor Prof. Dr. Hein 
Oberkirchenrat Puls 
Oberkirchenrat Heinrich 
Oberkirchenrätin Thobaben 
Pastor Klein 
Pastor Weimer 
Hauptpastor. \dulphsen 
l\istor Dr. Ahuis 
Hauptpastor Dr. Mohaupt 
Oberkirchenrätin Kunst 
Oberkirchenrat Dr. Ziebold 
Direktor Pastor Buttler 
Obl'rkirchenr,it Starke 
Pastor Bruhn 
Oberkirchenrat Bendfddt 

in die Prüfungskommission für die Zweite Theologische Prü
fung im Frühjahr 1992 berufen. 

Die Prüfung findet unter Vorsitz von Bischof Dr. Knuth in 
der Zeit vom :S. bis h. M,irz] LllJ2 im '\Jordelbischen 1--.:irchenamt 
in Kil'l statt- .\nderungen blt'ibl'n vorbehalten. 

Theologisches Prüfung�amt 
Im Auftrage 
Dr. Conrad 

Az 2ß5Fll2-Af/;\! 

Verlust eines Dienstausweises 

Der Dil'nstcrnsweis Nr. 926, ausgestellt am ]CJCJ.1990 vom 
Nordelbisclwn Kirchenamt in Kiel, für den Pastor z.:\. Ulrich 
Paulsen in Ceesthacht ist verlort'ngegangen und wird hiermit 
für ungültig erklärt. 

Az.: 2202 - P 3 

N ordelbisches Kirchenamt 
Im Auftrag 
Petersen 

Pfarrstelleneinrichtung 

Pfarrstelle des Kirchenkreises Eckernförde für Seelsorge in 
den Krankenhäusern im Ostseebad Damp (mit Wirkung Yom 
1. Februar 1992). 

Az.: 20 Krankenhausseelsorge Damp - P II/P 3 
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Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der K irch engemeinde Friedenskirche H usum 
im Kirchenkreis Husum-Bred�tedt wird die Pfarrstelle zum 
1. April 1992 vakant und ist umgehend mit einem Pastor oder
einer Pastorin odn einem Pastoren-Ehepaar in einem jL•weils
eingeschränkten 1-)it'n�tverhältnis (50 %) zu heset/.en. Die Be
setzung erfolgt durch Wahl der Kirchenvorstandt'"·

Die Kreisstadt Husum hat ca. 21.000 Einwohner mit 6 Kir
chengemeinden. Alle Schularten sind am Ort vorhanden. Die 
Kirchengemeinde Friedenskirche liegt am nordwestlichen 
Stadtrand mit rund 3000 Gemeindegliedern. Die Struktur der 
Gemeinde ist heterogen. '.\'eben Einfamilienhäusern gibt es 
Wohnblöcke mit vielen jungen Familien und Alleinstehenden. 
Viele junge Leute wechseln häufiger ihre Wohnung. In einigen 
Teilen des Gemeindegebietes gibt es soziale Brennpunkte. Der 
Kirchenvorstand plant deshalb die Einrichtung eines Fami
lienhauses mit Kindergarten, in dem Kinder-, Erwachsenen
und Stadtteilarbeit durchgeführt werden soll. Da:-, CL'll1L'inde
zentrum Frieden,1'irche liegt in einer Wohnstraee und bt'steht 
aus einem Kirch�aal, mehreren Gemeinderäumen, einem Ge
meindebüro sowie einem geräumigen Pastorat mit Garten. 

Der akti\·e und aufgeschlossenen Kirchenvorstand, die ne
benamtlichen Mitarbeiter (Regionaljugendarbeiter, Küster, 
Organistin, Gemeindesekretärin, Raumpflegerin), die ehren
amtlichen Mitarbeiter und die Gemeinde wünschen sich einen 
Pastor oder eine l\1�turin oder ein Pastoren-Ehepa,u, der/die 
das Bewährte weiterführt und mit eigenen Fähigkeiten der 
Gemeindearbeit neue Impulse gibt. 

Der derzeitige Pfarrstelleninhaber übernimmt eine neue 
Aufgabe beim F\ Rundfunkdienst in Kiel. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Husum-Bredstedt, Schobüller Str. 36, 2250 Husum. Weitere 
Unterbgen sind auf Anforderung ein:,ureichen. 

Auskünfte erteilen der Vorsitzende des Kirchenvorstandes. 
Herr Dr. \\'elsch, Schobüller Str. 59, 2250 Husum, Tel. 04841/ 
3495 und l'ror�t ]-.._,1mper, Schobüller Str. 36, 22;11 l lu:-,um, 
Tel. 04841/20 25. 

Ablauf der Be,serbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Kirchengemeinde Friedenskirche Husum - P III / P 3 

In der Kirchengernci nde  Meldorf im Kirchenkreis Sü
derdithmarschen wird die 5. Pfarrstelle vakant und ist zum 
1. _\farz 1992 mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem
I'c1 stmen-Fhepaarin einem iewL'il', l'i ngt',chränkten Dienstver
h,i l tnis ('i() %) zu besetzen. Der bH1L'rige Stelleninhaber ühL'r
nirnmt ein Mentorenamt in der Vibrausbildung unserer Kir
che Die Besetzung erfolgt durch\\' ahl der Kirchenvorstandes.

Sie finden die Gemeinde Meldorf mit ihren umliegenden 
Marsch- und Geestdörfern im Herzen Dithmarschens, an der 
Westküste Schleswig-Holsteins. 

Der 5. Pfarrbezirk umfaßt 5 Geestdörfer östlich der Stadt 
Meldorf (Bargenstedt, Farnewinkel, Krumstedt, Sarzbüttel, 
Odderade) mit ca. 2.100 Gemeindegliedern. 

\-orhanden sind eine Kapelle mit Gemeindehaus in Sarzbüt
tel. das Pastorat in Bargenstedt und ein Gemeindehaus in 
Krumstedt. In der Kapelle Sarzbüttel (14tiigig) und in den 

anderen Dörfern finden regelmäfüge Gottesdienste statt. Wei
tere Predigtstätte ist auch der Dom der Dithmarscher, die St. 
]ohanniskirche in Meldorf. 

Im 5. Pfarrbezirk gibt es umfangreiche Spielstubenarbeit, 
Kindergottesdienst in Krumstedt und Sarzbüttel, einen Frau
enkreis, Z\�Ti Alll'nk1Tise, dazu Jungsch,ir- und lugendgrup
pen. 

Wie in allen Landgemeinden ergibt sich die Besonderheit 
kirchlicher Arbeit aus dem Strukturwandel auch in unserem 
ländlichen Raum. Dieser Wandel macht auch eine Neuorien
tierung im dörflichen Leben erforderlich. Deshalb ist es wich
tig, daß möglichst viel kirchliche Arbeit in den Dörfern statt
findet. Deshalb wünschen wir uns einen Pastor/ eine Pastorin, 
der/ die Lust und Freude daran hat, auf dem Lande zu leben 
und zu arbeiten, der/ die auf Strukturen autbauen und eigene 
Ideen verwirklichen möchte. Es wäre schön, wenn er /sie die 
Jugend \'ersteht, die Erwachsenen begleitet, die Alten besucht 
und weiteren Aktivitiitl'n gegenüber auigc',chlossen ist. Ge
wünscht i,t aul�t'rdL'm die Fortsetzung dt'r Arbeit mit der 
konfirrniertt'll Jugend in der GesamtgemL'indc \1eldorf. Außer
dem besteht die Möglichkeit zur Übernahme anderer beson
derer Aufgabenfelder. 

Dies alles hört sich nach groben Anforderungen an und 
schreckt vielleicht ein wenig ab. Deshalb ist es gut zu wissen, 
daß bei allen Aktivitäten Begleitung durch den Kirchenvor
stand und durch den Geestausschuß angeboten ist. Außerdem 
gibt es einen großen \litarbeiter-/Mitarbeiterinnenkreis und 
die Zusammenarbeit mit den Pastoren. 

Zum weiteren Wohlfühlen gehört das neugebaute geräumi
ge Pastorat in Bargens ted t. An diesem Ort ist eine Grundschule 
vorhanden, alle amieren Schulen sind in \1E'ldorf gut erreich
bar. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses SiiLkrdithmarschen, Klost<>rhof 19, 2223 Meldorf. Weitere 
Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 

Auskünfte erteilen der Vorsitzende de, Kirchenvorstandes, 
Herr Winter, Tel. 04S32/8 73 85 (tagsübL'r! und 04S32/17 54 
(abends). und Prop',t l lurn, Tel. 04832/ö-:' 43. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Meldorf (5) - P III / P 3 

* 

In der Kirchengemei nde No rderbrarup  im Kirchen
kreis Angeln wird die Pfarrstelle zum 1. März 1992 vakant und 
i�t 11111,1.;L'hend mit einem l\1'tor, t'iner Pastorin oder l'inem 
Past, irt'n-Ehepaar in einem jeweils eingeschränkten Dienst\tT
hältni� (50 o/c) zu besetzt2n. Die Besetzung erfolgt durch bi
schöfliche Ernennung. 

Der Kirchenvorstand wünscht sich einen Bewerber/ (und) 
eine Bewerberin mit Freude am regelmäßigen Predigtdienst in 
der schönen Granitquaderkirche und mit Engagement in der 
Seelsorge, besonders im Besuchsdienst in unserer 1300 Seelen 
zählenden, ländlich geprägten Gemeinde. Besondere Hinwen
dung wird auch die Jugend- und Kinderarbeit erfordern, da 
zur Kirchengemeinde ein Kindergarten mit 42 Plätzen gehört 
und es hier die Tradition eines fröhlichen Kindergottesdienstes 
gibt. In der Obhut der Kirchengemeinde ist außerdem die 
Sd1\\~L'',tt'rnstation für Biicl und Norderbrarup. Es wartet auf 
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den Bewerber/ die Bewerberin eine lebendige Frauenhilfe, die 
einen Grofüeil der A\lenilrbeil unseres Lrndlich geprägten 
Kirch,r1cls tr;igt. sowie un,ere haupl- und L'hren,Hntliclwn 
Mitarbeikr, die ,rn einer \likncn und Vl'rtr,rnensvollen Zus,1rn
menarbeit mit ihrem neuen Pastor / ihrer neuen Pastorin 
interessiert sind. 

Für die Pastorin/ den Pastor steht ein großes, reetgedecktes 
und renc1\·iertes Pastorat n1n 1750 ?ur \'eriügung mit einem 
p,1rbihnlichen Carten. Ein Junklionellcs, llL'llL'res Cemeinclc•
haus behl·rbngt die vcr,cl1icdenen Cenwindcgruppen SPIYic· 
die Altentagesstätte. Der Nachbarort Süderbrarup bietet alle 
Einkaufsmöglichkeiten. Eine Grundschule gibt es in Norder
brarup, Haupt- und Realschule in Süderbrarup, Gymnasium 
in Kappeln. 

Ikwcrbu ngen mit a u,tii hrl ichem, hand i-'.L'SC hriebenen 1 .c'
bensl.iu 1 ,ind zu richten ,rn dL·n I lerrn Hisclwt l1ir den Sprengel 
Schleswig über den Herrn Propst des Kirchenkreises Angeln, 
Wassermühlenstraße 12a, 2340 Kappeln. \\"eitere Unterlagen 
sind aui Anforderung einzureichen. 

Auskünfte erteilen die stellvertretenden Vorsitzenden des 
Kircl1em·,1rslandes, Herr \larlensen, 2'.\-t7 Flarup, Tel. 
(}HAI ','i2 II, und Frau Cirstensen, l�urnplund, Tel. 04h41 
16 45, sowie l'ropsl Lukas, 2340 Kappeln, Tel. 04642/35 02 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 \.urdcrbrarup - P ITT / [' 3 

Im Prediger- und S t udienseminar  der  Nord e l  b i 
schen E\·-.Luth.  Kirche ist das Amt einer Studienleite
rin/eines Studienleiters \·21kant und umgehend mit einer P,1-
slorin.' L'incm l'cistor zu hL•sl'l/.L'll. Die Besetzung erfolgt durch 
Berufung durch die Kirclwnldlung ,rnf Zeit. 

Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Vermittlung religions- und 
gemeindepädagogischer Kenntnisse und Fähigkeiten. Die 
Stelle soll durch eine/n P0stor /in mit religionspädagogischer 
Qu21liiikation und Gemeindeerfahrung heset7t werden. \\"ir 
würden uns insbesondLTL' 1iber die Be1H·rbung \'On Fr,rnc•n 
lrl'Ul'll. !Jic•nstsilz ist PrL'd/. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Kirchenleitung der Nordelbi
schen E\-.Luth. Kirche, Dänische Straße 21-3:=;, 2300 Kiel 1. 

Weitere l..:nterlagen sind ,rnf Anforderung einzureichen. 
Auskünlk erteilen Hcrr D1rc•ktor Ulrich und l lerr l'astor '.\L1-
g,1,1rd, l'rcdigcr- und Studienseminar, 1':i,·lc'r Stralse '.\il, 
2308 Preetz (Holst.), Tel. 04342/8 60 66 und Herr Oberkirchen
rat Dr. Conrad, Nordelbisches Kirchenamt, Dänische Straße 
21-35, 2300 Kiel 1, Tel. 0431 /991 221.

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Predigerseminar (3)- P II / P 2 

* 

Im Prediger- und Studienseminar  der  Norde lbi
schen Ev-.Luth. Kirche ist die Stelle 

einer Studienleiterin/eines Studienleiters 

vakant und umgehend zu besetzen. 

Schwerpunkt der Tätigkeit ist die Vermittlung religions- und 
gemeindepädagogischer Kenntnisse und Fähigkeiten. Die 
Stelle soll durch eine/ n Studienrätin/Studienrat mit dem Fach 

Theologie (Befähigung für Höheres Lehramt und Praxiserfah
rung im Religionsunterricht an Gvrnn,1sien) beset/t werden. 
\Virwiirden un, inslwsondere über d ic Ikwcrbun.� 1 on Fraucn 
ircucn. Uien;;tsitz ist f'rcctz. 

Die Besetzung erfolgt auf Zeit. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an das Ausbildungsdezernat der 
Nordelbisclwn [\-.Luth. Kirclw. Diinische S\ralsc 21-35, 
2300 Kid 1. \\eill'rc UntcrtigL'n ,ind ,lllf Anfurdc-rlmg ein:ru
rcichen. Au,kunlte erteilen I krr Direktor Ulrich und I Icrr 
Pastor Magaard, Prediger- und Studienseminar, Kieler Straße 
30, 2308 Preetz (Holst.), Tel. 0-+3-+218 60 66 und Herr Oberkir
chenrat Dr. C onrad, Nordelbisches Kirchenamt, Dänische 
Str21ße 21-3'i, 2300 Kiel 1, Tel. 0431 1991 221.

AbL1uf der llc•11·L'rbungsfrist: \ ivr Wochen n,kh Erscheinen 
diL•scr 1\usg,1bL' dL'S Ccsctz- und \'ernrdnungsbLltk�. 

Az.: 20 Predigerseminar (3) - P II · P 2 

Stel lenaussch rei bungen 

Beim Ev.-L uth. Kirchenkreis Kiel- Kirchenkreis\·erwaltung -
ist eine Beamtenplanstelle (Bes.Cr. A 11) zu besetzen. 

Gesucht wird ein/ e jüngere I r 

Beamter/Beamtin oder Angestellte/r 

mit 2. V L'n\·,1I lu ngsprüfung. 

Die Tätigkeit umfaßt die ges21mte Verwaltung im Kirchen
kreis mit dem Schwerpunkt, die Organe und Gremien, die 
überwiegend ehrenamtlich zusammengesetzt sind, zu beraten 
und deren Besc h liisse verwaltungsseitig auszuführen. Weitere 
1\rbeilsscl111·c•rpunktp Sllllcn die• EDV, dl'rl'n ,\m1L·ndung im 
Kirchl'nkrci, und in dl'n Cl'll1L'rnden sowie das 1':ircht·nstpucr
recht sein. 

Auskünfte erteilt: Geschäftsführer Brandenburg, Tel. 0431-
9 40 21. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind ;u richten 
,lll den Kir,lwnkreisvorstand, z.Hd. dl's Vorsit/L·ndcn l'ropsl 
H,1ssdrnann, l't,�Uach 2026, 2'.\ilil Kil'l 1, bis zum 1 ::;. Fcbru,1r 

1992. 

Az.: 30 KK Kiel - D 12 

Die E\·.-1.uth. Christiam,kirchcngcrncinde in I Ic1rnburg-Ol
tensen (Kirchenkreis Altona) sucht zum 1.4.1992 oder später 
eine oder einen 

hauptamtliche Kirchenmusikerin/ 
hauptamtlichen Kirchenmusiker 

(B-Stelle, 100 % ) 

Wir wünschen uns eine engagierte und kooperative Mitarbei
terin bzw. einen engagierten und kooperativenMitarbeiter, die 
oder der bereit ist, die kirchenmusikalische Arbeit in der Ge
meinde mit verschiedenen Altersgruppen neu aufzubauen, 
die oder der Freude hat an der musikalischen Ausgestaltung 
der Gottesdienste und Amtshandlungen und neuem Liedgut 
gegenüber aufgeschlossen ist. 

Die Gemeinde lebt einerseits aus ihrer alten Tradition, ande
rerseits sucht sie der Herausforderung einer säkularisierten 
und gleichwohl aufgeschlossenen Großstadtbevölkerung zu 
begegnen. Zur Gemeinde gehören auch ein Altenheim und ein 
Kindertagesheim. 
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Die spätbarocke Kirche \'erfügt über eine 360 Jahre alte, 
;:ulet;:t 19:;(-i von Beckerath reml\'ierte Orgel <l M,111u,ile, J(-i 
Register) ein ,veiteres Orgelpositiv, ein Cembalo und 
Orffsches lnstrument0rium sowie ein C1rillon (Glockenspiel 
mit Spieltisch, 42 Glocken), 

Zur Zeit existiert ein Chor und eine kleine Fliitengruppe. 

Die Vergütung erfolgt nach KA T-NEK Bei der Wohnungs
suclw sind wir gL•rnc bd1ilflich. 

Bewerbungen sind zu richten an: Kirchenvorstand der Chri
stian,kirclwngemeinde Harnburg-Otten,cn, Ottenscr i'vfarkt
platz 6, 2000 Hamburg 30, 

Au�künfte erteilen: l'astorin Lel11ning 1040/, 90 4h 80l, l'a 
stor Behrens (040/3 90 66 38) und Herr Polzin, Kirchenmusik
bcau ftragtL·r (040 /229 85 84) 

Die Bewerbungsfrist endet am 15.3.1992, 

Az.: 30 Christians-Ottensen - T II / T 3 

Der Kirchengemeindeverband Itzehoe sucht zum nächst
möglichen Zeitpunkt 

eine B-Kirchenmusikerin/einen B-Kirchenmusiker. 

Die ;:u bcsd1endt> PlanstellL' wird ciurch den Kirchengemein
deverband Itzehoe und durch die Kirchengemeinde Heiligen
stedten getragen. Der Kirchengemeindeverband Itzehoe möchte 
eine hauptberufliche Kirchenmusikerin bzw, einen hauptbe
ruflichen Kirchenmusiker für die kirchenmusikalische Beglei
tung bei Beerdigungen auf bL·iden ltzehoer FricJhöfrn ein:--td
len, Der Kirchengemeindeverband Itzehoe als Anstellungsträ
ger wird die Kirchenmusikerin b/w. den Kirchenmusiker /U 
ca, 50 % der Arbeitszeit zur Kirchengemeinde Heiligensted ten 
0bordnen. 

Die Kirchengemeinde Heiligenstedten wünscht sich eine Be
werberin \>cier einen Bewerber, der uder ciie nach Ausscheiden 
des nebenamtlichen C-Organisten die Kirchenmusik in der 
Gemeinde neu bdebt und erw,1rtd die musik:1lische Bef-:lci
tung von Gottesdiensten und Amtshandlungen sowie den 
Aufbau der Kantorei. Vorhanden ist eine zweimanwilige Or
gel der Fa, Beckerath mit 16 Registern aus dem Jahre 1955, Die 
Planstelle könnte auch mit einem Ehepaar je zur Hälfte besetzt 
werden, �chwcrbehinderte werden bei L·ntsprechender Eig
nung bevorzugt berücksichtigt 

Die Vergutung erfolgt nach dem kirchlichen Angestelltenta
rifvertr,,g je nach persiinlicher Qualiiikatiun nach Verg.Cr. \' c 
bzw, V bKA.T-NEK 

AuskünflL' erteilen: Pastor Schu \;:, 2211 f kiligen,.;tedtcn, 
Hauptstraße, TeL 04821 /7 51 20 und der Kirchenkreisbeauf
tragte für Kirchenmusik, Herr Hutmut Bcthke. 2211 \Jeuen
kirchen, Tel 0482-t/22 28, 

Be\\erbungen sind bis ;um"\ L JvLi rz 1 C/02 zu richten ,111 den 
Kirchengemeinde\·erband, Personalabteilung, Heinrichstraße 1, 
2210 Itzehoe (Tel 04821 /fi 88 lfil 

Az.: 30 KG\' - Itzehoe - T II / T 3 

* 

In der Kanzlei des Bischofs für den Sprengel Hamburg ist die 
Stelle 

einer Sachbearbeiterin oder eines Sachbearbeiters 
für Organisation und Verwaltung 

neu zu besetzen, 

Erwartet werden 

- abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/,
bzw, kaufmännische Ausbildung

- Organisationstalent

- Eigeninitiative und Belastbarkeit

- Fähigkeit zur Kommunikation (Aufgeschlossenheit, klarer
AusJruck in v\ llrt und Schrift, gute Auffassungsgabe)

- Kenntnisse im Haushaltswesen

- EDV-Grundkenntnisse

Ccbutcn wird eine selbst:indigt· Ti'itigkeit mit Vergütung
nach \'erg,-Grp. \'c/Vb KAT-.\JEK (entspricht BAT) und allen 
sonstigen dem öffentlichen Dienst \Trglcichbaren Leistungen. 
Die Bewerberin; der Bewerber muls Mitglied_ der e\·angeli
schen Kirche sein, 

Bewerbungen sind bis zum 20, 2. 1991 zu richten an: 

Bisch,)fskanzlci H,1mburg 
.\ieue Burg 1 
2000 H0mburg 11. 

Az.: 9321 - V 1 
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Personalnachrichten 

1� rn a nn t: 

Mit Wirkung vom 1. Februar 1992 die Pastorin z.A. Bettina 
Grunert, z.Z. in Malente, bei gleichzeitiger Begründung 
eines Dienstverhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 3. Pfarr
sklll' der Kirchengen1L'inJe Makntc, Kirchenkreis Eutin. 

Ber u fen: 

Mit Wirkung vom 1. Marz 1992 die Pastorin Dr. Ulrike Suhr, 
z.Z. in Neumünster, bei gleichzeitiger Begründung eines
Dienstwrhältnisses als Pastorin auf Lebenszeit (einge
scln,mktes Dienstvcrkiltnis - 50 rl -) /Ur Nordelbisclwn
Fv.-1.uth. Kirche als l'ast,,rin in d;is Amt einer Studienki
terin 1m Diakonisch-theologischen Ausbildungszentruirt
Rickling mit dem Dienstsitz in Rickling;

mit Wirkung vom 1. März 1992 die Pastorin Hanna W a tz  1 a -
w ik, z.Z. in Meldorf, bei gleichzeitiger Begründung eines 
Dienstn·rh:iltnisscs als Pastorin auf LL·benszcit (einge
schranktcs Dienstvcrh:iltnis - 50 % -l /Ur Nordclbiscl1L'n 

Fv.-Luth. Kirche als PastL,rin in das Amt einer c;tudicnlei
terin im Diakonisch-theologischen Ausbildungszentrum 
Rickling mit dem Dienstsitz in Rickling. 

Ein g e führ t: 

Am 15. Dc/ember 1991 I\istor Ccrt-Axel Reug ab Pastor in 
die l. Pf,1rr,telle der Rimbert-KirchengerneinJe Nordbill
stedt, Kirchenkreis Stormarn Bezirk Reinbek-Billetal -; 

am 5. Januar 1992 der Pastor Gerhard Sa b ro  w s k i als Pastor 
in die 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Tönning ( verbun
den mit dem Pfarrbezirk der Kirchengemeinde Kating), 
KirclwnkrL·is Eidcrstl'd t. 

Beauf t ragt: 

Mit Wirkung mm 1. Januar 1992 der Pastor z.A. Wolfgang 
S tahnke, z.Z. in Bargfeld, im Rahmen seines Dienstver
hältnisses auf Probe zur '(ordelbischen E\'.-Luth. Kirche 
mit der \'c•rwaltung der PfarrstE·llc der KirdwngL·meinde 
Rargfcld, Kirchenkreis SL·gc•berg (Auftr;ig:<indc•rung). 
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